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«SZ ( o ) ZV»

LandtSFürstkicher Macht vnnd Vollkommenheit aust
Vnser vnd Vnserer Erben Wolgefallen / gnädiglich be¬
williget/ verbessert/ erleuterk vnd bestättet.

Bewilligen / verbessern / erleutern vnd bestärkendie
auch Hiemit wissentlich / in mast / weise / vnd gestalt / wie
- ie von Articul M Articul Hernach folget.

Befehlen aber darbey allen vnd jeden ernstlich / vnd
wollen / dast sie in allen peinlichen Erkantnuffcn sicher
gehen/ vnd der Sachen wederM wenig /noch zuvil ihnen /
noch auch sich ainiger widerrechtlichen Schärpst / oder
Gütigkeit anmaffen / sondernmit wolbewogenem Rath /
vnd absonderlichem bedacht solcher gestalt verfahren/
vnd Verhallen / wie es die Vmbständt derThat / vnddise
Vnser peinliche Landgerichts' Ordnung an die Hand
gibt/vndaustweiset.

Vnd damit hierinnen im gantzen Landt ein durch-
gehent : gleichs Recht seye / auch nit ain : oder das an¬
dere Landtgericht aigene der Rechten zuwider Muffende
gewonhciten mache / oder den solcher gestalt gemachten
Nachfolge/ .vnd also vilmahl unschuldiges Bluct Vergüs¬
se / oder den Schuldigen aust atnfalt / oder gefährlicher
weistvngestraffter hingehen lasse / so beedeS wider Got¬
tes Gebott lausten.

Als Haben wir alle diser Vnserer peinlichen Land-
gerichtsOrdnungzuwider lauffende Gebräuch / Herkom¬
men vnnd Gewonheiten allerdings auffhöben wollen:
Vnd verbietten darbey Männiglich / vor sich selbstenketn
andere Ordnung / als was rtwo zu besserer Vollziehung
diser Vnserer Ordnung beschehen möchte / zumachen /

son-



sondern m allweg dem jenigen / so hernach folgt / oder
was Wir sonsten in aincm / oder andern vorkommenden
fall gcbietten möchten/nachzuleben.

Insonderheit aber / sollen die Landgerichker M Ver¬
waltung der peinlichenSachen guete verständige Leut/
benebcns ordentliche GerichtsBücher / waretn alles
vnd jedesauffgefchriben werden / vnd zukünfftigernach-
rtchtung beysamen verbleiben möge / halten / auch Mit
nothwendigen Gerichtsdienern vnd Gefängnuffen ver¬
sehen seyn / damit in gählingenIuefällen kein Mangel er¬
scheine / vnd die bösenLeuth wegen übel bestellten Landt-
Gerichts nit entrinnen.

Sie sollen auch HierinnenWeinig verfahren / vnd
die arme Leut auch nit ainen Tag vergeblich / vnd ohne
wichtige Vrsach in den Gefängnuffen ligen vnd leyden
lassen.

Vnd in Summa altes das jcnige thuen / was zu
befürderung der Gott liebenden Gerechtigkeit / Schutz
der Frommen / Straff der Bösen / erhaltung gueter
Mannszucht / vnd endlicher außreuttung alles Vbels
geraichcn mag.
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Von Landtgerichtsmäffgen Fällen.
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Von einziehung Ser Lhäter / die nie auffoffener That ergriffen worden
Von schiedung der Lhäter^
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Von ordentlicher Klag.
Von Heß Klägers esution , oderVersicherung.
Von deß Beklagten verankworttung.

12 . Von dem beweißthumd . ^
1 ; . Wann der Kläger von der Klag abstehen will,
rtz. Mtliche Reguttt / welche dep der bewersung in
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IV.
II.
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14.
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Von verhorungder Zeugen.
VonschriffLlichenbeweiß.
Von der Erkanmuß über außgeführken kroceis»
Von ? ur§aLi0n , oder Entschuldigung der TM
Von ^ Nvocateir.
Von venunciatton.
Von der Inc^uilitro^ 1 oder Nachforschung.
VondenengemamenanzaigungenzuderlnciujLition.
Von der Nachforschung / ob di« Th « würckiich beschehe« ftyr / vnd sich m

Warhett alsobefindes
Äon beschämen. , , ^
Von der gefänglichen einziehung nach der lnquilmo «,
VsNderGesängnuß»
Von sichern Glawe.
Was nach der serhafstting zuchuen.
Von deß Beklagten c -ution , oder vttficheriing.
VonLautioö D GWM / Wlamtläs so « oM-tläeniä » MM

i?.
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2O»
21 .
22 .
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E ( O ) W °>
Arrkcul . Biae.

Z 2. Von der gütigen Befragung vnd Fragfiucken . 2z.
z z . Was zuchuen/wann der Thäter laugnee. 26.
z 4 . Wann der Gefangene die anzaigungen rn Schriffken juhaben begekrk. 2/.
z 5 . Von genuegsamen Vrsach r vnd anzaigungen / zur peinlichen Frag . 27.
z6 . Von der coofrontatioa , oder Gegenstellung . - zo.
z/ . Von der peinlichen Frag . z 1.
z 8. Welche Personen nie an die strenge Frag gelegt werden können. z z.
z 9 . Wie offt drHortur zugebrauchen . Z4.
4v . Von bestätkigung der Bekanmuß nach der Pein . z 5.
41 . Von beseitig deß vnpartheyischen Gedings . z 6.
42 . VondemVrtk . - . Z9.
4Z . Von Verjährung der Missethak . 40»
44 . Von denen Vmbständen/welche ein Straffmildem . 42.
45 . Von denen Vmbständen / so die Straffschwärer machen . 44.
46 . Wie sich in dem Vrtl zuverhalten / wann einer vnrerschidliche Vbelchaeen

begangen hak . 45.
47 . Von Verfassung der Vrtl .

'
46.

48 . Von den LebensStraffen » 40.
49 - VrtlinLeiböGtraffen . zo.
50 . Von der Appellation . ^ ^ 2.
51 . Von Vollziehungder Vrtl . 52,
5 2 . Von extra vröinari vnd willkürlichen Straffen » 54.
55 . Von Begnadungen . ^ 6.
54 . Von Landgerichts Vnkosten vnd Atzung. 57 .'
5 5 . Von der Vbelthäker verlassenen Guek . 58.
56 . VonVrpheden . 59.
57 . Vom Scharffrrchter . 60.
58 . Von dem Hochgericht / oder Galgen / vnd dessen erhöbung . 6r.
59 . Von der Gottslästcrung . 62.
60 . VonderZauberey . <57.
6 r . Von dem Laster der belästigten Majestät / R. ebellion r Oonipiration , LandksZ

Verrärherey / vnd LandtsFrid : oder Glaidtbruch . 7 r.
62 . VomTodtschlag / Verwundk : vnd andern rhäklichen Handlungen . 72.
6z . VonderNochwöhr . , 77.
64 . Von dem Todtschlag / so von Villen begangen wirdk. 8z.
65 > Von Vatter r Kinder vnd der Eheleuth ÄKordk . 84.
66 . Von dem Kinder verthuen . 8 <5.
67 . Von denen / so ihr Leibsfruchk mit fleißabkreiben. § o.
68 . Von hmwegklegung der Kinder . § z.
69 . Von der selbst aignen Entleibung . 95.
70 . Von denen / welche zur Mordthae andere bestellen / oder sich bestellen lassen /

ins gemain ^ llalllnium genant . - 98.
7r . VonMeichelrvndStrassenMordt » 102.
72 . Von denen/ so mit GW vergeben. 104.

7Z . Vn-
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7 z . Vnkeuschheit wider die Natur / oder Soäomis.
74 . VonderBluetschandk.
75 . VonderNothzuchk.
76 . Von dem Ehebruch.
77 . Von zweyfacher Ehe/ju latem LiZamir . genant.
78 . Von gewaltthätiger entführung der Jungfrawen vnd Eheweiber.

79 .

80.
81.
8r

8Z.

Blak.
IO/.
HO.

11 2 .
H 5 .
119.

v «. - r 22.
Von haimblichen Ehebered r vnd entführung der Töchter / ohne vorwissen der

Eltern/oder Gerhaben . 125.
Von der Kupplerey . 127.
Von gemainen Huererey : vnd andern vnzimblichen Beywohnungen . i z o.
Von der Bluetschandt / Notzucht / Ehebruch/vndandernflerschltchenSün¬

den / so sich zwischen Christen vndJuden / Türrken / oder andern Vnglau-
bigen zuttragen . iZo.

Von den Mordbrennern . i Z 2.

84 . Vom Diebstall . 1 5 5 »

85 . Von dem Kirchen Diebstall . i Z9 »
86 .' Von Strassenrauberep . i 4 Z.
87 . Von Müntzfälschern . 146.
88. Von denen/ so falsche Sigel / Briefs / vnd dergleichen machen . 149.
89 . Von denen / welche Waag / Gewicht / Eln/Maaß / KauffmannsWaaren /

vnd andere Sachen verfälschen. r 5 ^
Von verruckung der March / zu latem 6e termmo moto . 15 2.
Von dem MainAyd . r 5 2.

Straff deren/ jö geschworne Vrphede brechen. 1 54 »
Straff der snnigen / so Schmachkarten wider andere machen / vnd außbrai-

ren. i 54 .
Von dem sonders hinterlistigen / fortlhaffren Betrug / welchen auch ein ver¬

ständiger nit wol fürsehen / oder verhüten kan / zu latem Lte11ion3tu8

genant . 156.
Von Leuth auffangern / vnd latein LlaZiarijs . 15 7 -
Von denen / die auß der Gefängnuß vnd Eyftn brechen/ oder entlausten . 15 7.
Von dem Duetstock / vnd GmchtsDrenern / welche die Gefangene außlaffen.

158.
98 . Was einem Landtgericht / zur Zeit eines ZraM erenäen Vbels / als da die Zi¬

geuner / Brenner / oder andere schädlicheLeuth / rm Landt vermerckt wer¬

den/zuthuenseye . " 159»
99 . Wie es mit denen Lastern / so allhie nit ordentlich außgeführt / solle gehalten

werden . 160.
Ivo . BeschlußdiserpeinlichenLandkgerichts -Ordnung . r6o.

90.

91.
92^
9 Z

94

95
96
97



Mechk vndMacht
Nim,chm zurichten . Dnd zusolchcrnendkanein jed»
wcdccerLandgerichtsHeri/außVnsererMacht/inski»
ucmLandtgerichtö Gczürck/ Stöckholtz( so man vor

L disemAeutz genant / dergleichen aberhinfüro nicht
Mchrm ge, :au , emesL! reutzcsauffgerichtetwerdmsollen : ) Pranger vnd

nm frimbden Grunde zuseyrn ) haben : vnd erhvbm/auchin -mm prim
lichm Sachen denenDbelchäiernnachstellen : ihnen nachforschen : sie er»
greiffen : gefänglich einziehm : gut : vnd woeö vonnöthen/ peinlichfra»
gen/ in solchenSachenvriheilen / vnd die volziehungder Drtblvererb»
nen/ alles auffmaß vnd wei,i/ wie hernach folget.

AmlL man aber der LandtgertchtömäffigknMl
halber nichtanstehe/Haben Wir dieselbennachfolgentö im An¬
derten Theil diserDnsererLandgerichtsOrdnungmeisten theils

«ußgeworffm ; Wollen aber auch all diejenigen / so denselbenvngefähr»

Oer



v.
SN

Erster TM/der
^rArmeAmmk.
^ rrAtägbchuttrvnd
PanchüydmiM.

Ach dem/ wegenderWändelvnd Straffen/ so bey
2 denen Kirchtägbehuekcn vnd Panthaydungm Vorkommen/^

zwischHen - menLandtgerichts :Dorff :vndGrundHkrrnvnter/<
schidlicheStrittigkeiten Vorkommen : Als lassenWir es zur nachrichtung

jenige / er sey LandtgerichtS : oder DorffHerr / welcher die Kirchtägbe-
huetimPan : oder andernDörffern hat / die AeitdesselbigenKirchtags
zuwandlen Habe/ wie eines jeden altes Herkommen mit sich bringt.

i . Doch was Malefitz : vnd LandtgerichtS Handl seynd/ die ge«

len : sonsten ausserhalb der Kirchtägbehuet / sollen die Wändel zue,
stehen vnd folgen einemjeden/ der die von alters gehabt hat/vnd wie Her¬
kommen ist d och daß dieselbennach gestalt drrThat/auffgenuegsame ver¬
hör vnd erkundigung/zimblichgetrewlich/vnd nachEhrbarkeitauffgescht
vnd genommen / auchdeß VerbrechersHerrn/ oderdessen Beambten zu
solcher verhör vndcrkundigungverkündt werde/ der mag darbey erschein
nm / vnd solche Straff anhören.
. § r . Desgleichen soll es in denPanthaydungen mit denenWandeln/
nachgestaltvnd Herkommen einerjedm That/ehrbarlich/getrewlichvnd
zimblich gehalten / vnd wider Billichkeit niemandtbeschwärdtwerden r
Wie Wir dann auch dir in etlichen alten panbüchern befindlich/vnver«
nüjstjg vnd wider alleRecht lauffendeWändel vnd Straffen : als daß ei«
ner / welcher Haimblich vor einem Hauß loset/ ohne Bestraffung todt ge«
schossen oder gestochen r Item daß einem wegeneines abgehackten fruchte,
bah renBaums dieHandt abgehawtwerden solle/vnd andere dergleichen
vnrcchrmWge Wändl vnd Straffen / hiemitgäntzlichauffgehebt haben
wollen.
^ ^ . Aber in andernbey Kirchtägbehuet vndpanthaydung vorkom-
wenden Fallen vnd Derbretzcn/ so nicht Malefitzisch / soll kcinLandtge«
pchts Herr cinzugreiffen/ noch zuhandlen Macht haben: Vnd da Er sich
yesjenvntkrstunde/ wurde Er von Dns nicht allein wie sichs gebürt/ge«

strafft/



LandtgertchtMrdnung. §
strafft/sondern auch in den Gewalt vnd abttag der Schäden so darauß
entstanden/ erkenntwerden.

DerVlerdteAmcuk.

Don einjtchung .
der offenen Wäter.

MW Ann nun ein Mffethater / rr sey angesessen oder
WUA nie / gleich also bald in öffentlicher wahren That ergriffen wirdt/
ZWM kan vnnd soll jhne derLandtgerichtsHert gefänglich einzichen/
vnd wcgkführcn / jedoch hernach deß Gefangenen Grund r Dorff oder
DogtHerm mit Überschreibung der Drsachen dessen förderlichsterindertt.

§ i . Wannaber der Grund : Dorff oder DogtHerr den Thäter
chunder auffsctnen Gmndt erfahren oder bekommen kan / soll er ihn also
bald gefangen nemmen/dochhernach dem Landtgericht solches ankündten/
vnd längist inner Drcy Tagen n »it allen habenden anzaigungen Ufern / an
Orth vnd Endt/ wie cs zwischenbecdemhailensonsten Herkommen ist.

§ r . Oder da man der liferunghalber/wo/oderwie dieselbe beschehett
solle/ strittig wäre : soll man gleichwol den Thckter mit Vorbehalt eines jed"
wedern habenden Rechtens in das Landtgericht lifern / vnd hernacher die
Gttittigkeit gehörigerOrthen außführen.

s Warben Wir den widerrechtlichen Mißbrauch / da man an
etlichcnOrthcn / wann man mit dem Landtgericht strittig ist/dieMalefitz»
Personen mit einem Faden oder Strohalm anbindet/ vndwann jhn- er
LandtgerichtsHerr nit gleich übernimbt / lauffen lasset / vnd alle andere
dergleichen Anordnungen / bey Dnserer Straff vnnd Dngnadt aller
Orthen gäntzlich auffgchöbthabenwoilen.

§ 4 . Berreffent aber Dnsere LandtLeuth / wann sich dieselben in
Malefihsachcn vergriffen/ vnd in offenbahrerwahrer That betretten wers
den / wollenWir / das es mit ihnen nach außwcisung deß vonDns jh«
nm / vnterm cl -no Preßburg den Dritten L>cccmbri8 > Hnno Sechs¬
hundert Siben vnd Dreyssig erchailken Lriminal krivilesij , gchaltm
werde:

Ser KnffteAmcuk.
Foi ! einffchunader Wäter / die Mt

arrffoffener Ehat ergriffen werden.
A 2 DaßM-

' '

Ls r



4 ErsterTHail/der
^^ ^ AHmgegen / wo derThäter int auffoffencrThat
WAMk betrettknwirdt / sondern vnter dcß Grunds HerrnTachtropfen/

oder in einem Kloster/ Schloß / Freyhoff/odera» einem andern
von demLandtgerichk befrcyten Orth sich befindet / kan der Landtgerichre«
Herr ohne deßHerrn bewilligung auffjhnenit grciffen / weniger daselbst
einfallen / sondern wann der Thäter angesessen / oder eines angesessenen
Kindt oder Dienstbott ist / soll er die Thatvnd deren anzeigungen dem
Doris : Grundt : oder DogtHerrn vortragcn / vnd hierüber die stellung be«
gehren / welches dann auch der vnangesesscnrn halber / wann sie nit in
offenem Landtgerichk / sondernvnterdem Tachtropfen oder an vorermelk r
besreyten Orthen / anzutreffen/ also zuhalten ist.

§ i . Findet nun - er Grundt : Dorff : oder DogtHerr die anzcigun»
genfürerhöblich / isterden Thäter alsobalden / oder längist jnncrDrei-
Tagen : Den angesessenen zwar anfangs bloß in der Person sambt demge«
stollenen Gurt / den vnangesessenen aber mit bey sichhabendem Haab vnd
Guet( es wäredann ein : oderanderer derentwegenabsonderlich brfreyet/
vnd in der Freyheits Übung) heraußzugeben/ vnd folgen zulasscnschuldig.
Was den Landtgerichtö Vnkosten der angesessenen betrifft / derentwegen
ist hernacher imDier vnd FuMigisten ArtieulVerordnungbeschehen.

§ r . Hielte aber der GrundtHerr die anzeigungcnnit für erhöblich/
solle er solcheDnsercrN : Oe : Regierung vnversaumbt einiger Zeit vor«
tragen / vnd sich derentwegen Beschaidks erholen . Was sie nun solcher
stellunghalber verordnet/ bey dem soll cs verbleiben.

§ 4. Da auch derGrundtHerr mit einreichung der bedenckcnsäum«
big wäre / kan ihnder LandtgerichtsHerrvermittels Dnserer Regierung
Gerichtlich darzue treiben / vnd ist entzwischen demselben nit verwehrt
( wofern cs der GrundtHerr selbst nit thäte ) ausser dcß Tachtropfcnsoder
sonsten / sich deßThäters mit Wacht vnd gueterVorsorg zuversichertt/vn-
denselbenmit Haab vnd Gurt zuföstcn

§ 4 . Wann aber der GrundtHerr keinen Richter oder Ämptmann
der Drehenhette/ nochdenThätcranderwerts versicherte/vndalso dicGe-
fahr deß entkinnens vcrhanden wäre / kan derLandtgerichtsHerr gleich
auffdcnThättr / auch vnterdemTachtropfen greiffen / vnd denselben gar
mit sich gefänglich hinwegk führen / nachmahls aber wie obstehet seine
Obrigkeit alsobalden dessen erindern / wie dann auch solcher /Väbuz der



erörtmmg der /
^ kommenenStrittigkeiten/sollecrGrundtDotfsroderDogtHerr

dm Thäter wolverwahrlich halten : Denselben Nit gefährlich hinkom/
Mett lassen/ vor sich sechsten mitGcltstraffnit belegen / noch auffeinigt
weiß schieben ; dann wer solches gefährlich oder nachlässig thäte/ der ist
dem LandtgcrichtsHerMVier vnd Sechzig Gulden ; zuvorderist aber
Dne alsLandksFürsten in absonderliche Strass gefallen/ welche Wir

8 I.
sonwol zuversichern verbunden / dann wann er
nachlässiger weiß hinkommenliessk/oder die Lebens ! in Leib oder Guet»

Nuß ein Schaden oder ntt / ist er
zuerlegett / bmrbens allen etwo
schuldig / vnd glkichwolwie

icr vnd Sechzig
N guet

»er

ivle
in der Person/ausser er herrc gcstvllenr Sachen bey sich/ bloßMit

denettsetbkn : rin frembdervnostreichenderaber / mit Leib vnd allem Guet

es >n mcnrum

Away vnd Sibmtzig Pfenning sonstenohne einigweitern entgelt/ erfolgt
werden

81 . Von



8 I . Don dem übrigen Guet/darumben sichmemandt annit ldkt/har
derLandtgerichtsHert Macht den Landtgerichtö Dnkosten / so auffdeß
Thäters einzieh : Azung/ krocck vnd Drtlergangen/abzuziehrn r Las
abernochvcrblerbt / daß soll er Drey gantzer Jahr von Zerren deß volzoge-
nen Drtls an / vnverkehrt : oder aber da es solche Sachen wären / die
ohne Dnkosten oder sonsten nit erhalten werden kundten/ verkauften/
vndden Werth darfür / bey sich behalten/ auch so sich Gläubiger/ oder Er¬
ben/ vnd zwar die im Landt anwesendeinner Zwar-: dieAußländischeoder
abwesende aber in Drey Jahren hrerzuelech cimiercn,solches jhuen erfob/
gen lassen / vorhcro aber jhme selbsten solches nit zuaignen / es wäre dann
ein solcher Fall / in welchem Wir vnd Dnserc Dorfahren/ Dnserngctrew//
m Ständten die einziehung der Güeter hie bevor vnd in diserDnserer
LandtgerichisOrdnungnochmahlen außtrueklich zuegeben.

Vsser obgemclter etnzreh : oder llferung wlrdt em
Thäter entweder erstlich durch Klag : oder änderten durch Oc-

BÄNv nunciaiion kündbar : oder Drittens / kommen solche Warzen/
chm Argewahn/vnd Dermuettungenfür/überwelchederLandtgerichts«
Herr von AmbtS wegennachzuforschen schuldig ist.

MM As den ersten Weeg anbclangt/ stehet einem jcd--
wrdern/ den andern in Peinlichen Sachen / da er dessen Fueg vnd
Recht hat / vor der Landtgerichtlichm Obrigkeit zubcklagen

bevor.
§ i . Doch hat ein Kläger hiebey zuwissen / daß er ein ordentlich:

peinliche Klag/ welche den Namen deßKlägers vnd Beklagten : die be¬
gangene Thal mit allen vmbständen / sonderlich derZeit vnd deß Orths
in sich haltet/indoppelterSchriftt / aine zuhanden deß Richters/ die ande//
re zuhanden deß Beklagten/ fürderlich einratche / vnd solche wie sich m
peinlichen Sachen gebührt / klar vnd vollständigbeweise.

§ r . Wann



§ 8 , r . Wann der Kläger in seiner Klag/den Beklagten gefänglich zu ,̂
sehenbegert / soll der Landgerichts Herr erwögen / ob die vorgebrachtc-r
anzaigungen zur Gefängnuß erhöblichoder nicht : scyndt sie nichterhöb»
lich so kan er jhn nichtgefänglicheinziehen lassen : wo sie aber erhöblich/
kan vnd soll erö thuen .^

crIeßmdeArttcut '.^
lägerö cLurion H- ex

vcrsicherunZ.
ß 7?d so dannksi er Kläger neben benenmmg eines
^ gewlsjenOrchs/Wocr jeder zeitzufinden/auff begehren deßBeg
( tlagten/das Landtgericht/nidjhneBeklagten (sonderlich wann

die Klag aufis Leben gehet) durch genuegsame Bürgschafft oder Gücm
dahin zuvcrsichern schuldig/ daß er seiner angcfangenen Klag / bißzu endt
der
was

soll er auch in guetersicherer verwahmng angkhalten werdm.
-, § i . Es wäre dann dieThat manniglich offenbahr/ vnd an scitendeß
Beklagten kein entschuldigung verhanden/in solchcmFallistes an dem

sehen/versichert.
. ^ § L.
gebrachtwerden / ist es an diserlehen caurion nicht genueg / sondern der
Kläger mueß wie hievor geniest / den Beklagten / jhmealle Schmach/
Schaden / Gefängnuß vnd Dnkosten zuerstatten / vnd guet zumachen/
versicher«. .«

MerWffteAmcuL '.
Don SchBektagttii verantivoruung.

Ach dem man nun dem Beklagten die Klag M
^ seiner verantwvmung zuegestellt/ist zuhören/ ob er dieselbe erst»

lich entweder durchgehem gestehet / vnd also hat der Landtge/,

- vrzunemmm.
Am



8 ErsterTßatl/ der
Anderten/ oder aber durchgehmt laugnet/ auff welchen Falldem

Ankläger gleich alsobaldenderbeweis) auffzutragen.
Drittens / oder der BeklagtegestehetdieThat/ laugnetaber etliche

erhöbliche vmbstandt/ vnd bringtzu seinerentschuldigungein: oder mehr
in den Rechten gegründte einredenvnd entschuldigungenvor/ so dann ist
er Beklagter dieselbenzubeweisen schuldig.

§ i . Es komme nundie Sachen auffeinen / oder den andern weeg
zum beweist/ soll der Landtgerichts Herr nichtallererst einen krocels vor
- er beweisung anordnen/ sondemwann man sihet/ daß die Sachen doch
auffweisung gehen mueß/gleichalsbald nach derKlag vndantwort durch

austweisung derRechten/ den beweistaufftragenvnd dem Gegenthail die
gegenweisung Vorbehalten.

drr demVewcischumb.
Arauff nun der weisende Thall / seine Arttcul
eigenhändig / oder im fall er best schreibensvnkündig / durch
Zween vor Gericht hierzueerbettene Männer vmerschribener

Mit benenrmng der Zeugen/ einreichen:
s r . Der Landtgerichts Herr dieselbe dem GegkNtheil vmb seine

Fragstuckzuekommen/vndzugleich einmTag zu verhörungderZeugen/so

Ianz6iÄioncn . oderLandtgerichtern wohnen / er solcheObrigkeit durch
Kompastbrieffmik einschliesjung der Articul vnd Fragstuck die Zeugen

schlossener zuüberschickkn/ersukchen/vnd selbige sodann mit beederThail
vorwissen eröffnen solle.

§ r . Nacheröfineter wcißwnd gegcnwcisung/ligtdembeweismdm
Thäil ob/sein krobarionschrifft längistinnerDierzehenTägenzuvcrfast»
ftn/ vnd solche dem LandtgerichtsHermzu übergeben: dise mueß er auch
dkmBeklagtenvmbseinImpuAnstionschristt/so erlängistjnnerDierze«
hen Tägeneinreichen solle/ zuekommen lassen : darüber ist noch mit einer
krobglion : vnd lmpuZnarionschrifft vonDierzehenzu DierzehmTä»
gen zuverfahren / vnd hierdurch zuschliessen / auchmit der gegenweisung
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solcher gestalt zuhalten / wie sonsten in weisungs Processen mdiM

^
'
^ W °

"
ch « >, °d-« wdn -rch- ilmi, Ebmng de- -v-ism-»/

oder einlegung seiner Schriffrcn Verzüge/ soll ihn« der Landtger .chtS ^
cer

vtrüieilünq der obbenanten Terminen / noch zum uberftus- dm )

zween Dttytägige Termin hierzu« anhalten/auchendlich Wider oen säum <

seeligen von Ambts wegen in Sachen verfahren.

Mer Mrepzehenre Arttcm.

MNder Kläger vonderW "L
absiehettmL

Ocb wannder Kläger von seiner Klag vnd Be
, 7 ^ ivill / d-iu er die Klag auß Zorn

LZM Gächheit/Trunekenheit oderboßhaffteranlehrungemgewenoer/

M ^ MnsichdieSachenalsoverhält/weiter ntt/g^
erttattuna deß ehrlichen LeunmuetS / auch ailcrSchäden vndDnkostm

angehalten/benedens nach gestalt der Sacher , von AmbtS wegen ge«

Krafft werden.



io Erster Theil/der
Mannspersonen haben kan / zuverstehen) erwisen werden mueß / dam
nenhero wann der Beklagte dem Zeugenein Laster vorwierffk / vnd solches
zugleich in etwas bescheinet/ ist er nit tauglich. '

§ r . Es müessenauchdieZeugenvon ihrer aignenWissentschasstauß»
sagen/ vnnd deren genuegsameDrsach geben / dann dieZengnuß von hm
ren sagen/ ist vnerhöblich.

8 Die vnbekamenZeugen seyndt auch vngiltig/es werde dann ab/,
sonderlich erwisen / daß sie ehrlich / vmadlhaffteLeuch / vnd nit verdäch/,
tigseycn.

ß 4 . In peinlicher, Sachen mueß der Zeug Zwaintzig Jahr völlig alt
seyn / doch kan er von solchen Sachen / so sich in seiner Münder Iährigkeit
von kurtzerIeither zuegetragenhaben / vnder dessen gueteWissens Vrsach
zugeben wach/wolausjagen.

§ 5 . Wann aincr aber nit die Missechat / sonder», die Dnschuldt
zubeweisen hat / werden die Thädl der Zeugen nit so aigentlich in acht
genommen / vnd bißwciln auch Haußgenossen zu Zeugen zuegclassen.
Wie hernach Artieulo 1y. s . ^ . auch gemeldet wirdt.

Z 6 . Vnd können in allen peinlichenSachen/ die Zeugen zu ihrer
Aussag gezwungenwerden.

§ 7. Nach dem aber Dnserc getrcweZwar, Stä «,dte/von Herrn vnd
der Ritterschafft von alters hcrgebracht/auchWirvndDnscre Vorfahren
hrebevor gnädtgist bestätiget/ daß sie in ablegung ihrer Zeugnussen deß
Aydtschwörensentlassen senn/ vnd vnterjhrer Handtschrifft : vnd auffge/,
tlUlktenPettschafft lud Nobili 6cIcZmgnuß geben mögen r Als lassen
Wir esauch diß orths gnädigistdabevverbleiben.

Ger Lmiffzcheme Articuf.
Ion halben BeweWumb.

KUM In halbe Weisung beschicht durch amen vnver-
würfflichen Zeugen/so doch seines Wissens aigentliche Vrsach

MWZ ' geben kan / vnd ist solch halbe Weisung zur peinlichen Frag ein
vollkommeneAnzaigung/wieauchzu dem/daß dem Beklagten in ? u rvz.
rions Processen das kurAgrionx Aydt / wann die Sachen darnach^
schaffen / auffgetragen werden kan/ gennegsam.
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M .
Emuack an verhörung der Zeugen M gelegen:
Als sollen dieselben bcy hiesigen Skattgericht / auch in Stätt:
vnd Märckten von dem StattRichter / Zwecn Beysitzern / vnd

Gcricytsschrciber sclbtten verhört / oder bey den Landtgerichtern hierzue
taugliche/vnd solche Leut / welchedieWichtigkeit deßWcrcks verstehen/
bestellt werden / mit absonderlicher Verordnung / daß sic die Zeugen deß

Mainaydts recht erindern / die Kundtschafftmit allem fieißanhören : be«
vorab aigentlichauffnmckm / ob sie den Zeugen in seiner Aussagwanckeh,

Meng vnd vnbeständig befinden/ auch was sie für absonderliche vmb/<

ständt in seinen äusserlichenGebärdken vermercken/ vnd dises allesauffs
Mn / vnd vertragen.

Ber GtbenzehentcArticuk.

Fon OnfftliAem Veweiss.
Je schrMchm Vrkimdkcn / ob sie auch gleich
deßBeklagtcn aigeneHandtschrifft wären / machenkeinen völch,

_ _ gen beweißchum/ sondern allein ein starcke anzeigung : Dchero
bann auch ein ausser gerichtlichrbekantnußVergleichs : abbitt : vnd derglcb/
chen Schrifftln / wann nit andere vmbständt / oder die aigene mündlii<

che bekanmuß darzue kommm / nichts völliges erweisen.

Wer Nchtzcheme Ämcuf. ,
erklMtnuß üb

8 krocess.
Ann nun die Weisung / vnd der darübervollführ¬
te l' ioccl -- geschlossen / soll der LandtgerichtöHert durch bese»
tzung eines vnpartheyischenGedings/vvn tauglichen verständi/,

gen Leuchen / wie hernach in dem Am vnd Dierzigisten Artiml mehrerö
zusehcn/ mit der ordentlichenerkaittnuß solcher gestalt vergehen.

§ i . Etnwederhat der Kläger sein Klag vollständig vnd klar / wie
Br sichs



12 Erster THaü/der
fichsin peinlichen Sachen gebühre / erwiscn vnd auff solchen fall mueß
das Drei nach der aigenschafft deß Verbrechens gestellt seyn.

§ r . Oder er hat die Klag zum thail / vnd solcher gestalt bcwisen /
daß man denBeklagten an die strenge Frag legen kan / alsdann soll man
ihn mit derselben auffdie weiß/ wie hernach von der strengen Frag gemclt
wirdt / belegen.

§ ^ . Wann aber der Kläger gantz nichts beweisen / auch der Lande-/
grrichtsHerr von AmbtS wegen über ihn nichts bcybringen kan : in sol --

chen fall / soll er durch EndcVrtl von aller Straff ledig vnd müeffig ge¬
sprochen / der Kläger auch in abtrag der Schmach / Schäden vnd Dnko^
sten nach mWgung deß Gerichts erkennet / vnd zum fall die Klag so gar
vnbedachtsam/oder boßhaffrig gewesen wäre/noch absonderlich nach
Wichtigkeit - erKlag vnd der Beklagten Perlon darzue gestrafftrHettecr
aber etliche scheintbare / noch zur peinlichen Frag nit genuegsambewiscne
Vrsachen / soll er weder gestrafft/ weder in die Dnkosten erkenntwerden.

Der Nmnzchmte Arercuk.

Mrr ?ur§ativnydcr entWuldj-
MUderLhat.

W Orgcmelter ?rocels ist also zuhaltm/wann etn
A Kläger verhandelt : Wann aber kein Kläger / hingegendie That

selber/ vnd zmucgsamennzaignngcn Vorkommen / darwider der
Thäter/oder Verdächtige zu seiner entschuldigung solche behelff sürwendet/
welche/ wann sie erwisen wurden / jhne von aller Strass entledigten/ oder
dieselbemündmen / soll man jyme neben zuestöllung der wider jhne für^
kommenenanzaigungen / aufferlegen / daß er sich von solcher Missithak
vnd jnzüchtengegen dem Gericht / wie sichs zurecht gebührt / pu rZisrcn
solle.

s l . Welche purAglion nun in ordentlichen Processen solcher gc/<
stallt anzuftellen/ daß der kulAznc seine wcißArticul inderform / wie
oben im Awölffken Articul gemeldet / cinraiche / vnd hierüber die Zeugen/
so er darinnen benennt / Aydtlich zuverhörcn begehre.

ß r . Sodann MuchdaßLandtgericht vonAmbts wegenFragstuck
hierauff verfaßen / vnnd die Deugen darüber / wie im erst angczogenen
Iwölfftm Artitul/angedeuret / verhören lassine.

Z ^ - Der



M
tz h . DecZeugeir halber ist zuwisstn/daß MnrtzariöocöZMwülen

dich lbcnzunatürlicherrett r vnd darthumng eines jedwedern Dnfchuldt
angesehen / die aigcnschafft der Zeugen nie so genaw in acht zunemmen/
sondern wann dem Richter keine absonderlicherhebliche bcdemken Vor¬
kommen/ auch die Brodt : vnd Haußgenosjen / ja die Eltern zu ihrer
Kindern / vnd die Kinder zu ihrer Eltern verthädiglrng zuezulassen.

? 4 . Nach beschlossener Weisung ist dieselbe zu rrösiuen / vnd dem Be«

schlildigtkN AbschrGen hiervon zuertheilen / welcher so dann seine erste
I' uln-zcionschrifft inner DicrzehenTägkli peecmpcoric einraichen solle«

s
"

5 . Warübcr allhie vnd in andern Stätten durch ordentlich be«

setzteeGericht: auffdem Landt aber/durch vnpartheyischeö Gedüig/iedoch
in allwcg nach vorhergehender vernemmung derRechtsgelehrten / zurr-
kennen / vnd wann selbe für gcnuegsam vnd erheblich befundenwirbt/
der beschuldigt ledig vnd loß zusprechen : Imfall sie aber nie erheblich/
solcher gestallt zuerkcniien ^

Die kurzacion seye vnerhöblich / vnd derentwegen der Beklagte
stchmit mehrern zu pul sieren , auch solche sein Schrifst innerVierzehen
Tägcn pcrsmproriceinzuraichenschuldiglBringt er nun zum andern«

mahl keinen mehrere, bchclssfür / so gehet die ordentliche erkanmußfort/
wiegebräuchtig.

ß 6 . Wann nun aber ein so schwär/wichtig/vnd verwürtte Sachen
fürkäme/ welche der Richter auß der blossen purAarronzschrisst nit er«
örtern könte/ligt jhme ob / ein ^ ävocaren zubestellm / der wider solche
? ur »arion vonAmbtöwegen die gkbürendeNotturfft handle/vndalso ein
völliger procelsmitZway ? ur^ 3 tion : vndZway Impuznarionschriss«
ken in obbestinibten Terminen pcremptorie außgcführt / vnd darüber er¬
kennt werde.

s 7 . Eskanzwar auch der kMAanc , wann er halbe Weisungfür stch
hat / zum pmMions Aydt / nach beschaffenheit deß Verbrechens / oder
anderer vmbständt / gelassen / vnd dasselbe von ihm auffgcnommen / er so
dann hierüber gantzlich lvpgesprochm werdm/anfangs zwar durch Bey«
Drtl auffsolche form.

Schwöre der N : daß er s wie es das b'aöbum mit sich bringt ) so



14 ErsterThal! /der
Der Nr habe sich wiesichs zurecht gebührt ( das Verbrechen zusc»

tzen ) genuegsampurzierr, scye demnach von aller Klag vnd Strafflkdig
vndmüessig.

Der Iwainziglste Arttcuf.
Don ^ ävoLaren.

Vffer der ordentlichen Klagen vnd?urMion8-
? coccllLn . oder wann derGcfangene zudarchueung seiner DM
schulde zuezulasjen / soll man sonsten keinem Vbeitharer / bevor-

ab in klaremoffenen Thaten ainigen ^ 6 voca cen zuegeben.
§ i . Vnd wann es ja auß erhöblichen Drsachen beschicht / solider

Lilvocac angelobcn / daß er dem Gefangenen nit etwas böses / so zu
vntertruckung der Eacheit geraicht / andieHandt geben / sondern allein
auff dises sehen wolle / ob nie villeicht der Gesänge etwas zu seinerent¬
schuldig: oder ringerung der Strass dienstliches / anzuzaigcn / vnd auß»
zusühren/vmerlassm hette.

Ber Am vnd IwamMstc Artleuk.
DsnunLiarion.

Er änderte wceg die Thätcr zu erfahren / istdie
venuncjglion , dann nach deme gemainniglich der Dnkosten/
Gefahr / vnd anderer beschwärnussen halber nit leichtlich je»

mandtKlagen will / vnd aber derentwegen die Laster ult vngeftrafft blci»
ben : Als sollen di? Oce- nncianonex von denen Landtgmchtern angk»
nommenwerden / doch ist dabcy zubeobachtcn / daß sic : ^

§ i . Crstlichcn von Leuthen die eines chrbahrm Thurn vnd Wandls

feyndk : Mit dem angegebenen nit in Fcindtschafftstehen ; Vnd al v auß
rechten gaeten Eyfer verkommen : Dahingegen die falschen Oenuncia-
rioncx . dieauß VnKhristlichem Neydt / Haß / vnd Rachgikligkeit / oder

schlechten vcrlmmbten Leuthen herrüchren / seyndt nit allein nit anzu»
mmmen / sondern noch darzue der l) cnuncmnc »iachbeschaffmhcitder
Sachen vnd zuegemessenmVnrechts zubcstraffm.

§ r . Anderten / muH die Ocnunciauon glaubwürdige anzaiguN»
gen in sich haben/ dem LandtgcrichtsHerm auch allevmbständt der bcgan»

gcnm
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q?nenMisskthat/dkßOrths der Jeit/vnd der gleichen an die Handl geben/

damit derselbe / wann dieThat nit kundtbar ist / anfangs außdieway,

re beschaffendensolcher angegebenenThar/nach auhweisungde,
'
- folgencrn

Vier vnd Fwainziqisten Artieuls / hernacher auch ferrerL der Den u a-

cicrcen Person nachforschen kan / wie dann jedwcderer randtgerichtS«

Herr auffeinkommcnt : gründliche Vcnunciacion solches alsobaldei , zu,

thuen schuldig ist. . . . , .
§ ^ . Kommen nun Drittens auß der vcnuncwrinn , oder lnqru -

ffrion solche vcrmuettungen heraus) / welche zur gefänglichen Derhafft
genueg seyndt / soll der LandtgerichtöHerr darzue schreitten / vnnd Mik

überschiekungderOcnunciacion vnd lnclicien . die siclamg begehren/
der Grundt -Hen auch / wann er die Anzaigungen für erheblich halt / die

anqezaigt : vr,d begehrte Person folgen lassen / oder wann erö n» erhob-

lich zuseyn vermaint / DnsererN : Oe : Regierung / wie oben,M Fünf¬
ten Artieulvermclt/alsobaldm vorttagen . . . .

8 4 . Dbcr solche Ocnunciauonvnd anzaigen / sollVrerdttns der

LandtgericktsHerrden gelifertenbeschuldigten ernstlich befragen/vnd im
fallerderThat geständig ist/ nach diser DnsererOrdnung weiterVera
fahren/ wo ers aber gantz/ oderzum theil widerspricht / vnndn,t ge«
nuegsameDrsachenZur peinlichenFrag verhandenwären / jhne zur kur.
sarion kommen lassen . ^

§ 5 . Es ist endlichen auchder Ocnuncianiffchuldig / auffdep randt-

gerichtsHerrn begehrn jhme in der lnquilinon mit gucterNachrichtung
an die Handt zustehrn / mastener sichs auch in der Venunciauon erbiet«
ten/vndsich öffentlich voreilimvcnuncisnlcn außgebenkan / wann er
dises nit thuet / sondern sein Person vcrschwigen zuhalten begehrt / ge,
bührtt keinem Richter / auch auffverlangen des, Beschuldigten / «irrigen
Denuncianren zu offenbahren.

Wer Iwap vndAwamzigisie Atticuk.
dtk In^ uisicion MsiA --

forschung.
Er Dritte Weeg ist dieNachforschung/ auffdie
Thak / oderauffdenDbelthäter.

s r . Dise ist einjewederc Obrigkeit auff einkommemcr«



is ErsterTHail / der
höbliche anzaigungen / ob schon sonsten kein Klag oder vcnunciaricm
fürkäme/auch ungehindert sich der Thäter mit denenInrcrccherccn etwo
verglichen haben möchte/ von AmbtS wegendarumbenzuthuen schuldig /
damit die frommen in sicherhcit / vnd die bösen in forchtder Nachstellung
vnd Straff erhalten/ das Landt auch von schädlichen Leuchen gcrei»
niget werde. ^ ^

§ r . Die solle nun nachbeschaffenheit derSachen/entwcdkr8umma-
rleVNd6cncraIitcr , oder 8pecialitcr bkschkhen : Lencraliccr . damaN
ins gemain auffein fürgangene böseThat / vnd deren vmbständt/ ohne
Anzaig : vnd Argwohn auffein gewisse Person/ nachforscht : Als / wann
jemandt in einemLandtgcricht vmbgebracht wirdt / vnd man keineliThä»
M waiß/ daß man nach anlaitnmg deß folgmdt Fünffvnd Awainzigisten
ArticulsdurchgeschworneWundtärtzt den ^ odtm beschawmläst / ober
vil oder wenig tövtlichr Wunden hakt Mit was Waffen dieentleibung
Leschehenseynmögetvnd dergleichen / damit wann etwo derThätereim
kombt / man desto sicherergegen jhme verfahren möge.

§ Dieäpeciaün ^ ullirionwiderainodermehrverdächtigcPcr»
sonen/beschicht solcher gestallt / daß man Erstlich 6c corpore 6cIiÄi,
das istder beschehmmwahren That/aigentlichversichert seye.

Anderten/daß man wider einen oder mehr genuegsame anzai¬
gungenhat.

Drittens / sich der That gegen jhme versehen mag r
Dierdtms / auff solche ainzaigungen die senigen Personen / so hier»

umbenwissmschasst haben / befragt vnd vernemme.
§ 4 . Bey derlnquistrion ist auch dises zuerindern/ daß ein rechtliche

Anklag vnd Inczuistcion von AmbtS wegen / einander Nit hindern/
skitemahlen der Richter neben dem Kläger/ jederzeit dasjenigthnenkan
vnd soll ^ waszuerkundigung der Warheit vndBestraffung dep Dbels
am nützlichsten ist.

8 5. Wann auch ein Kläger von seiner angefangenen Klag auß ge-
nuegsamen Drsachen abstehet/ vnd alles deß Richters Ambt haimb»
stellet / so solle er doch dem Richter zu besserer fortstellung der Inczuiü-
rion alle habende behelffvnd nachrichkungen an die Handt geben.

8 6 . Demnach aber wie gemelt / genuegsame anzaigungen hierzue
erfordert werden / damit nit etwo ein ehrlich r vnschuldiger in ein In-
o ui strion gezogen / vnd hierdruch sein Chr angegriffen werde : Als ha»



LandtgerichtMrdtMtig. i/
ben Wir diejenigen anzaigungen/welche Erstlich zurlnquiilcion : Am
denen zur Gefängnuß : Vnd dann Drittens zur peinlichen Frag / nit

-
nucgsam vnd erheblich seyndt/ an seinem absonderlichenOrth außge»
worffen.

«r Mrep vnd 7

7?fangs ist zuwlffen / daß zur inqmlmon , sonder¬
lich gegenfahrendenschlechtenLcuthen / sogar starckvndnm
hende anzaigungen nit vonnöthen/ sondern gcmainevermuev,

jungeng nueg seyndt .
. . ^ _ . , , , ^

§ i . Als da ist / auchaines amigen Zeugen Aussag / ob gleich sonsten
widerjhne bcdencken fürfiellett.

§ r . Daß gcmatne geschray/so von etlich vnverdächtig : ehrlichen
Leuthcn herkombt/ vnd offters widerholt wirdt/ gibtauch rin guete anzai-
gung/ bevorab wann der verdächtig ein solche Person ist / zuwclcherman
sich der That wol verschmkan / welche auch dergleichen vor disem mehr
begangen hat / oder derentwegen sehr verdächtig gewesen ist.

§ ^ . Wann ein Thäter auffeinen andern ohneFrag / güet: vnd sich«
willig ausser der Pein bekennet.

§ 4. Hieher seyndt zuziehen alle nachfolgende warzaichen vnd verq
muttmngen zur Gesangnuß vnd peinlicher Frag : dann einvermuettung
so zu der Gefängnuß vnd loi cur genueg / ist vilmehr zur In ^uistrion

8 5 . Daß allein einWahrsager/oder andere/so mit Aberglaube

vermuettung/ auch so gar nit zum nachforschen : ja es solle ein derglei¬
chenvermaindterWahrsager eingrzogen/ seiner verbvttenen Kunst halber
wol befragt/ vnd nach beschaffenheit der Sachen / er / vnnd der seines
Wahrsagens begehrt / gestrafft werden.

L »ex



18 t?,fft-r Mail / der
Wer Mer vnd ^ wamzrgljte Nrucm.

V ?,i der WMoiMung / o? die Ehat
also befinde . ^

Emnachsowol bey alner Inquisition - als auch der
peinlichen Frag / sonderlich aber vor der Straff / vor allem zu»
wissen vonnöchen ist / ob sich die That angezaigterMassenzuege-

tragen habe / Md sichinWa rkeit also befinde e Als soll ein jedweder
LandtgmchtsYer/kn deffKGerichtain oder mehr Thatcnbeschehm/

^

al¬

te - - . -
. - - . - . ,

mans zuLatkin haist / in Lorpu ? öcliÄ , inqmricrcn . vnd gewissenach"
pichtung einziehen / ob sich dieThat in Ä )arheit also befinde « veembuch /
ob diseroderjennervmb einsolchcAcit/selbiger Orthen seye ermordet wor»
den t Sb ainer dergleichen Dich : Gelt / vnd anders verlohren Hab r vnd

a
Oder wann die That ausserLandt r oder Landtgerichts besche"

hen / der Obrigkeit selbigenOrchs zueschreibcn / vnd sich sowol vmb die

That bcftagcmAls auch dieMichelffer/so sich etwan selbiger Orthen auff.

Halten/ narnbhafft machen / damitman sich derselbigen bey zeiten / auch rn
andern Landtgrrkchtern vnd Gkbiettrn versichern möge.

8 r . Kan also wider ein gewisse Person in lpccic ehender ntt in-
ciuiricrr , noch jemandt m« die strenge Frag gelegt / weniger verurthem
werden / cs habe sichdam« vorhero die Missethat wahr / oder durch solche
vnfehlbare Iaichen glaublich besunden/das hieran kein vernünfftiger
Mensch zuzweiflenDrsach habe. .

8 Es wäre dann eil« solches Laster / welches gar haimbnch bc"

gangm wirdt / vnd schwär zubeweisenist / sonderlich wannhernachkein
Aaichen solcher That verbleiben thuct : Als Ehebruch / Diuetschandt/
Loäomis . Jauberey vnd dergleichen.

§ 4 . So «stauch bey beschrayden LandtDieben / Beutlschneydcrn /
Strassenraubern vnd Mördern / so gar alle schlechte Diebsställ / Raube"
rcy / vnd alte Mördereyen zucrkundigennit vonnöthen/ bevorab wann
mans / länge der Zeit halber / nit wol erfahren kan / vnd man sich ohne

Btt

s
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soll man alsobalden durch gefchwsrne Wundtächt den
digt : oder roden beschämen lassen / ob derselb vil oder wenig Wur¬
den habe - welcher Drehen / von was Waffen sie vermuechlichbeschehcn^
vndob siealle / oder welche Hieraus) tödtlich seyn ^ Eheunder dergleichen
beschäm Vorgängen / solle der Leichnam nie begraben / ja wann er new-

rer Sechs vnd IwamMsieAmcuk.
Jo » der gefänglichen einzichuna

Bff die lnquismon folget die gefängliche em^te-
§ i - Erstlich / das ein vnterschid zwischen den Personen

zuhalten : Dann die Adelichen vnverleumbdm Personen / vnd die von

fahr des) außtrettensist / die sollen ( ausser cs seydie That gar offmbahr/
auch das Laster sehr groß ) nit alsobalden gleich in mürcklicheGefäng¬
lich gelegtwerden.

§ r . Was aber gemaine / sonderlich vnangesesjen streichende Lmth
fkyndt/ woman sichauch deß außtrettens zubesorgen / derenkanmansich
mol/auchwomannochinzweifklstehet/versichern.

§ Ferrer wirdt erfordert/daß man Hierzue genuegsame anzai»
gungenhabe : Als nemblich:

§ 4 . Wann der verdachte ein solchverwegen/ oderleuchfertigeDero
son/vonbösen Leunmueth/vnd gerichr ist/daßman sich derMissechatzu
jhme versehen möge.

§ 5 . Oder ob er dergleichen Missethat zu üben sich vormahls vn^
rerstanden / oder würeklichgeübt/ vnd man ihn deren glaubwürdig Le»
WM.

§ 6. Wann er an gefährlich: vndzu der Thal bequemiichm Orth«
oderZeiten gefunden worden. Kr § 7 . WM«
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s 7 . Wann ein Thäter in der That/oder dieweiler auffdem Weeg

tzarzue/ oder davon gewest / gesehenworden / oder ein solche gestallt: Klar«
der : Walsen : Pferde / vnd anders habe / als wie der Thäter brmclter
masten gesehen worden. . ,

8 8 . Wann der Verdachte bey solchen Leuchen / die dergleichen M >s-

sethat üben/Wohnung oder Gesellschafft hat.
8 y . Wann er / wie hernach vom Todtschlaggemelltwirbt / des ent»

leibtenFeindt/ vnd groster Mistgünner gewesen / jhme vorhero getrohet /
oder aber ein grossen Nutzenan der Miffechatzugcwartten hat.

§ i o. Wann ein verletzter/ oder beschödigter / auß erlichen Drsa-
chen/jemandtderMissethatselbst zeyhet/ darauffstirbt/oderes bey seinem
Aydtbethewret.

8 ii . Wann jemandt einer Mssethat halber flüchtig wirbt.
8 1 r . Wann ein Dbelthäter aufs einen andern in : oder ausser der

güet: oder peinlichen Frag bekennet / von welchen die Dbelthat wol zuver«
muetten / er auch derentwegen in verdacht / oder geschray ist.

§ 1 Was nun in einer jedwedem peinlichen Sachen für absonder¬
liche anzaigungen zurGefängnuß erfordert werden / isthcrnacheransei»
mm Orth zufinden.

8 14. Im fall ein LandtgerichtsHerr noch nit gar genuegsame
anzaigungen zur verhafftung hat / doch deren innen zuwerden verholst/
soll er ^ sonderlich bey solchen Leuchen / denen der Arrest , oder Gcfängnuß
an ihren Ehren verklienerlich ist/ von weitenauffdiesclbenfleissige achtung
geben lasten/ damit sie mitler Acit nit entrinnen.

Aer Eiben vndAwMnzigisieArttcuk.

Wnder ^HtfäkWus. ^
Eilen die Gefängnu ß allein zur Versicherung / vnd
( ausser gewisser Fäll ) nit zur Straff angesehen ist : Als sol-
len die Gefangenen nit in stinckende/ zur Straff angesthene

Kotter / noch in die alten tieffen Thurn geworffen / sondern in solchen
Gefängnusscn auffbehalten werden / wo sieohne Gefahr deß Lebens vnd
der Gesundheit verbleiben können.

§ 1 . Wie man ihnen dann auch die nochwendigeAzunggeben/vnd
denKrancken / auch Kindlbetherm alle MenschlicheHülff erzaigen / vnd
' ^ . in
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in Lebensgefahr an säubere Orth / doch wolverwahrter bringe«
so»r.

§ r . In ain Gcfänguuß soll man nit Aween Thater legen / damit
sienit einander zum ausibrechm heUen / sie sollen sich auchmit einander
nit vnterreden können.

§ Go bald einer m die Gefängnußgebracht worden/sollman jh«
besuechen / ob er nit verdächtige Briefs / Werckzeug/ Waffm / Vndan-
drre Sachen bey sich habe/vnd solches zu Gericht nemmen/jhme auch kein
Messer / oder andere dergleichen gefährlicheWerckzeug lassen / damit er
sich nitentleiben / oder durch Miel derselben außbrechenmöge.

Don denjenigen/ welche denen Gefangenenaußhelffm/ ist hernach
zufinden.

Ver Acht vnd IwainMsie ArrrcuL
Don stAern Waide.

Er aber von Vns / oder Vnserer A : Oe : Regie¬
rung ein sichers Glaidt hat/ derkan/ solang derTermin wehret/
von niemandem gefänglich eingezogen werden / vnd wer sich desi-

Zuwider <
soll gleich einem LandtsFridbküchigen / in Dnsere Straffgefallen scyn.

8 i . Kein LandtgerichtsHerr kan einsichers Glaidt erthailen / West
lenWirDns / vndDesrrerN : Le : Regierung allein solches vorbehal-

8 2. Es . ,WWWWWWWW ^ W
oder leichtlich zubckommenist / ein sichers Glaidt erthailt werden.

8 Wann jemandt vmb einsichers Glaidtanhalket / mueßerdas
Anbringen/ oder den Gewalt / darumb aigeichändigvnterschreiben/ die/»
weil er sich zu etlichen Sachen darinnen verbindlich machet / weiche m
nachfolgenden bestehen:

Andertens / von seinen Güetern nichts verändern;
Drittens / keinWöhr vnd Waisentragen:
Dierdtens / den sichern Glaidts Bestich dem Richter alssbaldm

überantwort« !,:
Fünfftms / seiner kurLacionfürderlichisiNachsehen / vnd sich hiev-

S ; innen



22
innen keiner Verlängerung/ oder vnbillichen auffzugs gebrauchen wolle r
Dann wann er wider aines / oder das ander thuet/ hat er das Glaide
verwürekt.

§ 4 . Ferkers ist zuwissen / daß ein jedes sichersGlaidt nur biß zum
EndtDrtl wehret / dann wann die erkantnuß wider - enDe -rglaidtener«
gehet / hört das Glaidkauff / vnd rnueßderselbe in verhafftung gcnom--
mmwerden.

Die erste Glaidtsverwikligunghat gemainiglichDreyrDie erströ«

lekerien.

as nag) Ser verhafftungzuchuen.
O der jenlge / welcher m die Klag / oder inquili-
cion , vnd darüber in verhasst gezogen worden / dieMsskthat
vernainet/ soll jhm fürgehalten werden / oberanzaigcnkönte/

daßerderMissethat vnschlffdig / vnd man jhn sonderlich erindern / ober
könre weisen vnd anzaigen / daß er zur Zeit derbegangenen ThatbeyLcu»
then / endten vnd Orthen gewesen / darauß abzunemmen / daß er die
Misscthat nit gethan habenkönte / welcheerinderung darumbcnnoch ist r
daß mancher / ob er gleich vnschuldig / außainfallt / oder schröcken nichts
für zuwenden waiß / wie er sein Vnschuldt außführensolle.

8 r . Sonunder Gefangene berührter massen/odersonstenseyirDn«
schulde anzaigt/solcher entschuldigung soll sichalsdann derLandtgerichts/,
Herr / oder Richter/ auff deß Beklagten / dessen Freundtschastt / oder
wann sie es nit haben / auff deß Landtgerichtsaigenen Dnkostcn zu dem
endtauffs fürderlichisterkundigen/ damit der Vnschuldig nit leydc / vnd
doch das Dbel nit vngeftrafft bleibe / oder wann der Gefangene / oder
seine Freundt/ desthalbenZeugen stellen wolten / soll mans wie sichsge«
bührt / verhören lassen/ findet sich nundie angezogene Vnschuldt nit / tz
verfährt man weiter / wie hernacher vermeldetwirdt.

«er ArepWsteAmcuk.

LexßcßerunL
Von

1
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^ On der Versicherung deß Klägers / ist oben imZe-

ö«b vnd Leben sitzet / sol gegen caurion . oder Versicherung / eZ

sen/ doch der Gefangene deren überwunden/ oder es sonstenkundigwäre /

LLMION Al
cje non oÜenöenäo Aeilüllt.

M, G kan auch ein ehrlicher Mann vor sich Md die
tti sentigen / von einem bctrohenden/ bevorabderdiem engen ins

rW^ Z Merck zusetzen pflegt/ vnd thuenkan / naü - KDMvrchoe-

schaffcnheit der betrohung / Versicherung für alte WlderwerMfr vnd

Gewalt bcgehrn / welche ein solcher auch mitBrrrgen odcr ^ f/ndtcrn

mlaitten : oder in die Gefängnußzugchenschuldig ist. .
§ i . Ein Armer lomit keiner Bürgschaft auflzukommenwmß/ran

dieVersicherung mir seinem Aydt rhucn . ^ ,
§ 2. Der Richter kan auchbißweilen von Ambts wegen dergleichen

Versicherungvor Schaden sechstenbegehren / oder einen / von dem Landt

vnd Leuth ein Gefahr zugewartten haben/ biß zu laistung gebührlich r vnv

genuegsamer cauuon in die Gefängnußsetzen.

Aer Away vnd AreMgiste Articuk.

Mndergüettgm BeftAgunLvnd
Kragstucf.

Ann nun der Thäter in der Gefängnuß ist / sott
manjhnenit lang vergebens ligen laHen/
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selbst / neben Aween geschwornenBeysihern / vnd einem Gerichtsschrci»

ver»
ständigen Männern/vnd einem GerichtsSchreiber / an einemDormm«
tag / den Gefangenen Gerichtlich befragen» ^

Anfangs ins gemein : '
Erstlich/wie er haisse t
Andertens / vor, wannen er gebürtig / vndwer seine Eltern t
Drittens/wie alt s
Dierdtens / ob er verheyrat/ vnd Kinder Habs
Fünfftens / was sein Handtierung^
Sechstens/wo er sich ein Jeithero auffgehaltent
Gibendens / bey was für Gesellschafft t
Achtens/ was Religion e
Vnd was etwo sonsten die Gelegenheit der Person an die Handl

gibt.
§ r . Hierauffjhm die Drsach seiner Gefängnußfüxhaltklk/vndjhne

vmb die That / derentwegendieAnzaigungen verhanden/ befragen/ bene//
bens / daß er dieselbewarhafftigerzehlen solle/ ernstlich / doch ohne Bo<
trohungen/vermahnen.

s Bekennet ers/ so soll mans fein klar/ vndwie crs sagt/ohne ver?,
Änderung eines ainigen Worts auffschreibm / vnnd wann er die Dmb^

Fragstuck darumbenbefragen : Als zum Ercmpel.
Erstlich/was jhne zu solcherThat bewegt habe / vnd wie er darzue

kommend
Andertens/wo dieselbe beschehen^
Drittens/zu welcher Jett t
Dierdtens / durch was Mittel / vnnd auffwas weiß die Thak

teschehent
Fünfftens / wer jhme darzukgkholffent
Sechstens/ wie sie heissen ^
Gibendens / wo sich dieselben auffhaltcn s
Wie dann die absonderlichen Fragstuek / so bey einem jedwedem

. 8 4

Ge-
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Gefangenen die vmbständt derMissechat nit vorsage/ vnd also gleich¬
sam anlehme / sondern allein / wie obgemellt / die vmbständt zuwissm
begehre.

§ 5 . Weniger den Gefangenen güet : oder peinlich vmb ein anders
Verbrechen frage/als derentwegen die anzaigungen verhanden/oder
was aup der Thakselbstennothwendig folgt / vnd derselben anhängigist:
Wann aber der Thäter vngefragter ein andere That / oder Laster bekennt/
mueß mans beschreiben/jhne hernach vmb dieDmbstände/wie obgcmellt /
befragen / vndfoigrntSauch auffselbiges in^uiricrcn.

§ 6 . Wo man aber Strassenrauber vnd dergleichen/in wahrerThat
begreifft/vnd sonsten kein andere erfahrungeinziehenkan / ausser daß sie
wissentlich schädliche Leuth seyndt / soll man dannoch Fragstuckmachen/
vnd sie nit allein auff ain Thal / sondern auff alles / was gemainiglich
solche öffentlich beschränk / schädlicheLeuth zurhuen vnd zustifften pflegen/
wie auch auffjhre Gesellenvnd Mithelffer / mit fleiß fragen.

§ 7 . Kein Richter soll sonsten den Gefangenen auff einen gewissen
mit Namen benenntenMithelffer : sondern allein ins gemain fragen^wer
jhme darzue geholffenhat ; Macht er nun amen / oder mehr selbsten namb»
hafft / alsdann ist weiter zufragen / wo er anzutreffen/ wie ekhaisse/wie er
gestalt / vnd bcllaidt ieyek Wie / wo / wann / vnd wie offt / auch we/cher
gestallt er ihm zu der That geholffen habe k Sagt er aber von niemandt /

*

soll man ihm auch leinen an die Handt geben/ cs wäre dann wider amen /
oder mehr Mithelffer genuegsame anzaig r vnd vermuettungen verham
Len/ alsdann ran manswol benennen/ vnd insonderheit auffamen vnd
andern fragen . * '

? 8 . Welche Mithelffer so dann/wann fle in eben dem Landgericht
sichbefinden / einzuziehen / oder demjenigen Landtgerichts : oder Grundt»
Herrn / Vater welchem sie vermuethlich anzutreffen/ neben -überschickung
der inchcicn , vnd Aussagen/ namhafft zumachen seyndt / vnd zwar ab«
sobalden / damit die beschuldigte/ wann sie ihres Mitgespans einziehung
vernemmen nit / wie gemainiglichbeschicht/ entfliehen/ sondernauch dem
verhasstennochin seinenlebzeiten entgegen gestellt werden mögen.

§ y - Ferrer soll man keine überflüssige Fragen machm/sondern alles
was Zuerfindung derWarheit nit dienstlich außlassen/ vnnd - erohal»
ben die Fragstuck vorhero wol erwögenvnd berathschlagen.

§ io . Eben so wenig so!! einRichter dem Gefangenen versprechen/
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wann erdie That bekennenwerde/ daß er jhmeMilderungerzaigenwolle /
jngleichen auch nitmitvngrundt fürsagcn/ daß sein Verbrechen von am
dem wider jhneallbereit bekennet/ oderaußgesagtwodensey / dann sol¬
ches ,st ein betrügliche verfürung / welche der Richter nie halten : noch
verantworten kan.

Ber Brey vnd Breyssigrste Atttcuk.
Ms Dchuen / komm der Uhäter

lauWtt^
ER Ann aber der verhasste die Thai durchgehende
MHH laugnet/vnd in der güete auffernstlichetrmahnung nichts bekenn

nenwill / mueß der Richter die anzaigungm wol beobachten/
auch sehen / ob sie zu peinlicher Frag gmuegsam seimdt i vnnd hierinnen
nit seinem eignen guetbedunckcn folgen / sondern Erstlich die Drsach vnd
gelegenheit wie die Malefitz Person einkommm : Andertens / dievnter/>
schidlichmanzaigungmDrittens / die güktigmdlcneml : vndLpccis!
Fragen : Dierdtmö / die hierübergethane Aussagen ficissig zusamen ver '<
zaiclinm / insonderheit Fünfftcns berichten / was der verhasste für ein
Person / ober nemblich starck/ oder schwach / kranck / oder gesundt/ainfab/
tig / oder listig / vnd verstockt seye : Hierüber ein vnpartheyisches Gcding
be 'etzcn : Dises alles / vnd zwar in schwären vnd zweiselhafftigenFallen/
sambt der Rcchtsgelehrten Mainung/demselben vertragen / vnd hierüber
ob / vnd was für ein Grad der 'l' ormr fürzunemmen / erkennen lassen.
Vnd hierüber das BeyDrthl mit all - n in denen im Ain vnd Vier/i
zigisten Articul § 6 . benennten Fällen/die Stäkt vnd Märekt aber ohne
einige außnamb / Dnserer N : Oe : Regierung übergeben.

8 i . Vnd sollen alle Landtgerichker wissen / daß bey Dnserer hohen
Straffniemandt mit peinlicher Frag angegriffenwerde / cs seyen dann
vorhero redlich : vnd derohalben genuegsame anzaigung : vnd vermuet ->
tungen vonwegen derselbenMissechat / auffshac glaubwürdig gemacht.

§ r . Ob auch gleich ein Misjethat auß Gchmertzenbekenm/ ja gax
durch kevcrz vnd Drphedt bestandtm wurde / jedochwann nit genueg«
same anzaigungm/ neben dernachrichtungcleLorporecielicAiverham
den/ soll der betanken T hat nit geglaubt sondernan die benante Orth/all«
wo dieThat beschehen seyn solle/vorhero gkschribm/vnd wie vorgemellt er»

tun/,
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kundigung eingezogen - Dorhero aber niemandes verurtheilt : widrigen//
falls der Richter / nach dem erö gefährlich/ odervnverständiger weiß ge»
than / nach beschaffenheit der Sachen an Leib vnd Guet gestrafft/ vnd
noch darzue dem gepeinigten alle Schmach / Schmertzen/ Kostenvnd
Schaden guet zumachen / angehaltenwerden.

' Aer Pier bnd ArepssGsieAtticuL

Äün der «Hesimgetie die anzaWnM
m Schrrfftenzuhabmbegehrt.

Ann der Befragte weder bestehet/ noch laugnet/
H sondern ihm die anzaigungen zu seiner serantworttung zueröff/
^ nen begerr/ seyndtihm dieselben / wann er ein öffentlich beschrait--

terMstethäter / vnd darzue fahrend / gar nit schrifftlich zuertheilm/son/,
dem allein in die Fragstuck zubringen / vnd er darüberzubefragen : Wann
aber der Befragte sonsteneines ehrlichenWandls / oderdie Sachen dar//
nach beschaffen/ daß er zur kurZscion zulasten ist / kan / vnd sollmans
jhme zu seinerveramworttung in Abschrifftenhinauß geben.

§ i . Dises aber soll den Richter an seinem ordentlichen ?rocels
nichts hindern / sondern er / wann der Beklagte mit seiner gründlichen
vcrantworttung nicht auffkommen kan / nach außweiß diser Dnserer
Landtgerichts Ordnung ohneVerzug weiter verfahren.

Mffrmd ArepssrMe Arttcuf.

gsamen MsaA : vnd An-
zalgunM / zur perMchenMrag,.

As nun aber für Vrfachen vnd anzaigungenMr
peinlichen Frag erfordert werden / seyndt alle zubeschreiben nie
wol möglich/ doch haben Wir zu besserernachrichtung hiebey m

liehe gemaine / vnd folgcnts bcy jedwedem Verbrechen die sonderbare
vermuettungen außtrucklich zubmennen/ für ein notturffkerachtet.

§ i . Als erstlich ist ein gmuegfame Drsach zur peinlichen Frag /
wann dieThat mir ainemvntadelhafftmAeugm / welcher seines Wissens
genucgsam r vnd zur Sachen taugliche Drsachen gibt / auffjhne erwi,
srn ist.

Dr § r . S»
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§ r . So jemandt auffoffenbahrer That ergriffenwirdt / solche doch

frävmtlich laugnet / vnd anderwärtig nit genuegsam überwism wer»
denkan/der soll peinlich darumb gefragt werden.

; Wann mehr/odernur am überwundener Missethatcr/der in sei'
ner Thal Helffer/ Fehler / Rathgeber / oder Mitgescllen gehabt / auff
jemandem in der güet : oder peinlichen Frag außgesagt/ - er ihm zu seinen
geüebt : erfundenen Missethatm mit Rath / oder That geholffeir / oder
Gesellschafft gelaist Hab -, so kan man einen solchen wo! einziehen / vnd pein»
lich fragen -, dochanderst nit / als wann sich nachfolgende vmbständtbey
der Ausjag finden.

Erstlich / daßdem Aussager die personm : oderausser der peinlichen
Frag mit Namen nicht fürgehaltcn / er auch Äuffdieselbenicht absonder¬
lich/ sondern nur ins gemain gefragt / vnddoch solche Personhierauff von
dem gefragten selbsten benennt / vndangezaigt worden.

Andertens / daß die Aussag alle vmbständt / welcher gestalt / wie/
wo / wann/vnd wie offt ermitgeholffen / oder darbey gewesen / in sich
halte.

Drittens / daß der Aussager wider dm / auff welchen er bekennt/
keine sondcrbahreFeitthtschafft / Vnwillm / oderWiderweriigkeittragen

Dierdtms / daß die bekennte Personalsoargwohnlich seye/ daß man
- sich der Misskthatzu jhrwol versehen möge,
j Fünfftens / daß der Aussager auff seiner Sag ohne widerrueffbe»

ständig verbleibe.
Sechstens / daß der angezaigte vorhero dem Aussager Persönlich

vorgestellt/ vnd mit seinergegensag vernommen werde.
§ 4. Wann einer in üebung der T hat etwas verlichrt / auch hinter

jhm ligm / oder fallen läst / als fernen Manch Degen / Huet/ Gchuech/
vnd dergleichen / oder man auch auß der Spur im Schnee / Kott / oder
Staub Hernachmahls finden/vnnd ermessen mag / daß die Sachen
vnf hlbar deß Thäters / vnd nechstms vor dem Verlust in seiner Gewalt /
oder aber die Tritt deß Thäterö aigetttliche Fueßstapfm gewesen / Hicr»
auff ist er peinlich zufragen / er wurde dann wie obgemellt etwas dar»
gegen sürwenden / welches wann es sich erfunde / oder bewism wurde/
daß er bemellten Argwohn ablaint : ( als wann er erwise / daß er die
Sachen kurtz vorhero verkaufft / weckgegeben / verlohrm / oder daß »r
selbiger zeit an einem andern Orth gewesen / re. ) Alsdann soll dieselbe
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mtschuldigung vor aller peinlichen Frage zuerfahren fürgmommen
werden.

§ 5. Me anzaigungen zur Tortur , seyndt dahin zuverftehcn /
wann der Beschuldigte wider dieselben nit etwas solches fürwendet/
welches / wann ers crwise / die Aussag / oder den Argwohn ablainete/
derentwegen soll man jederzeit die mtschuldigung hören / vnd ob sie sich
also verheilt/vorhero nachforschen : Dann wo deß Thäters mtschul«
- igung mehrern glimpfen vnd gründe / dann die vorkommene Inciicia
auffihnen tragen / soll die peinliche Frag ohne mehrer : vnd bessere er«
fahrungnitbkschrhen.

z 6. Wann sich ein vernünsftiger Mensch berühcMet/oder frey
bekennet / er habe ein Misscthat begangen/ vnd es ein solche Person ist/
zu der man sich der Misscthat versehet» kan / soll derLandtgerichts Herr
nachforschen lassen / ob sich die That an orth vnd endt solcher gestalt / wie
er sich berühemet / mit allen vmbständen zucgetragen ; findet flchs in
allem also / so kan ein solcher / wann er die That hernach widerumb laug«
nete/ wol peinlich befragt werden.

§ 7 . Cs seyndt auch villerley anzaigungen / derenjedwedereallein
zur peinlichen Frag nit genuegsam / doch wann dergleichen etliche zu«
samen kommen / die Torrur darauff wol fürgmommen werden kan:
Als zum Erempel / wann der Verdachte ein solch vermögen : vnd leicht
fertige Person / auch von bösen Leunmuet vnd Gerücht ist / daß man
sich der Misscthat zu ihr versehen mag -, Dder aber ob sie dergleichen
Misscthat vormahls geüebt/ vnterstandten hat / vnnd bezügen / oder
derentwegen clenuncicrr worden ist ; Doch daß solcher Leunmuet vnd
venunriarion , wie obgemcldet / nit von Fkindten/oder leichtferti«
gen/ sondern vnpartheyisch : redlichen Leuthen Herkommen.

Wann die verdachte Person an solch : gefährlichenOrthen / die zu
derThal verdächtig wären / gefundenwirbt.

Wann einThäter in derThat / oder dieweiler auffdemWeegdar«
zue / oder davon gewest/in solcher gestallt / Waffen / Maider / Pferde/
oder andern/ gleich als wie der Thätex beschriben / gesehenworden.

Wann die verdachteperson eine Zeit her/bey solchenLeuthM Woh«
nungvnd Gesellschasst gehabt hat / die dergleichen Misscthat Leben.

Wann sie auß Neydt/Feindtschafft / vorhergangcnen betrohun«
gm / odex vmb hoffenden Nutzens willen zu der Misscthat Vrsach ge«

D ; vom«
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wmmen haben möchte : Sonderlich geben die betrohungen ein starckes /
vnd offtmahien allein ein genuegsames anzaigen / wann der Bewohne
de ein solcher Mensch ist / der die Wort ins Werck setzen kan -, der vor di»
sem auch jemandten getrohct/vnd an jhm vollzogen : Oder wann man
schon in etwas / als wie bey denen Zauberern / die würckung der be«
erohung erfahren hat.

Wann der Verletzte auß gewissen Vrsachen jemandt die Misse»
chat selbsten zeyhet / darauffstirbt / oderes bey seinem Aydt bekennet.

Wann jemandt einer Messechat halber flüchtig wirdt/vndwar«
umben er geflohen/ kein vernünfftige Drsach geben kan.

Es kombt auch darzue die Veränderung der Gestallt / Wanckele
müetigkeit vnd Falschheit im reden / die in wehrender Gefängnuß ge»
Lebte krLÄicen : ein haimblicher vergleich über das angegebene Laster!
die beständige bekantnuß eines andern Dbelthäters / so sein Gespan ge»
west : oder auch die bekantnuß / welche einer vorhero wiewol vor einem
vnrechtmässigenRichter gethan hat / vnd dergleichen.

§ 8 . Wann nun so vilfälkig gemaine vermuettungen zusamen/
vnd etwo auß der bezügenen That selbsten / noch andere absonderliche
Warzeichen herfür kommen/ kan man obangedeutter Massen zur peim
lichen Frag schreittm : doch solle hierüber vorhero ein vnpartheyisches
Beding / wie der Drey vnd Drmssigiste / vnd Ain vnd Vierzigste
Arrüul aus-weiset : besetzt / vnd in demselben erkennet / vnd gesprochen
werden / ob dielnäicig zur peinlichenFrag gcnuegi Auch ob / vnd aufs
was für ein weiß der Bezüchtigte gepemiget werden sollet vnd wann
dergleichen erkantnuß nit vorhero gehet / kan ein Richter einer » Gefan»
gencn mit der lorrur auch so gar Mt bctrohen / vil weniger ihm dieselbe
würcklichanthuen.

§ 9 . Schließlich ist zuwisten / daß ein jedwedere anzaigung/ darauff
peinliche Frag zucrkmnm / wann sic widersprochen/ oder in Zweifel ge»
zogenwirdt / wenigisi mitAween Zeugen erwisen werden mueß.

UnstessunL
Die
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Je gegcnsteltung geschieht bißweilen vor der
peinlichen Frag zu dem C'ndt / daß man entwcderS die Mit"

, Heister / so wegen einer Dbelthat zugleich verhasst seyndt/ dem

^ Thäter : oder den Thäter denen Mithelffcrn vor : vnd vnter die Augen

,, stellet / wann nemblicheiner allbcreit die Thal bekennet / auch die benem

nungdeßThäterLGesellen / oder Heisters / vor / oder in der peinlichen
, Frag bcstättiget Heere : oder sie gcschicht / wann man dem Gefangenen

ainm / oder mehr beugen vnter Augen stellet / vnd ihnc was die beugen
sagen/selbstanhZren last.

§
'

I . Solche confeoncarion istin ainem / oder andernfallzu erfin«

^ düng derWarheitosst nutz / vnd osst schädlich/ derohalben kan dipOrthS
kein gewisse Regl sürgcschriben werden / sondern der Richter mueß auß'
beschaffenheit der Person / vnd allen vmbständen selbsterwögen/ ob solche
Zusammenstellungzuerkundigung der Warheit / vnd daß derDbelthäter
dcstoehMderzur bekantnußgebracht werde / nützlich vnd dienstlich seyn

Der bben vnd MrepsslMc Articuf.

Wn der pemWen MraA
Ann nun der Gefangene zu der peinlichen Frag
erkcnnetwirdt / soll der Richter nachfolgentöin achtnemmen.

s i . Daß er vor allen dingender beschehenenThat ver«
s gwissetseyr.
, § r . Daß ernoch vorhero auffaines / oder mehr Verbrechen t wie
< es die anzaigungcn an die Handt geben ) kurtze / wolerwogene vnd bk"
- rathschlagte / nach der Ordnung auff einander geeichte Fragstuck stelle/

damit der arme Mensch in der peinlichen Frag nit derentwegen auffge-
s halten werde.
, s Daß er / wann es kein streichender Thäter/ seinem Herrn/oder

dessen Beambten darzue verkündtk-
§ 4 . Daß die peinliche Frag an keinem Feyertag/auch sonsten jeder«

zeit / Dor : vnd nit Nachmittag angestcllt werde / wann es aber ja auß
erhöblichenDrsachenNachmittag seyn müeste / sollman dcmThäter aus«
sereüm Labung vorhero nichts / oderdoch gar wenig zuessen vnd zutrin"
eken geben.

8 5. Daß
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8 5. Daß keinRichter/oder Landtgerichts Verwalter allein/som

Hern neben ihm Zween hierzuc geschwornc : oder sonsten verständige
ehrliche Männer / darzue auch einbeaydigter / oder tauglicherGerichts-
schreiber/bey der Frag seyen.

§ 6. Daß der Richter dem Beschuldigten / wann er zur Pein W
führt wirdt / vorhero nochmahlen mit scharpfen doch beschaidenen Wor¬
ten zuespreche / er wolle dieThaten bekennen / vnd zur scharpfen Frag nrt
Drsach geben : Wann er dann guetwillig allesbekennet / ist man der pein¬
lichen Frag überhoben / kan auch solche / wann er beständig darauffver-
harret / weiter nit vorgenommen werden.

§ 7. Wann ja der Verdächtige durch keine Wort zubewegen/ soll
- er Richter einen Grad nach dem andern vnterschidlich vornemmen:

Als Erstlich / anfangs den Thätter durch denScharpfrichteram
greiffen / vnd dieKlayder«ußziehcn:

Andertens/ jhne t waran vil gelegen ) stankbinden:
Drittens / auffdas Reckbänckel setzen:
Dierdtens / einmahlauffziehen:
Fünfftens/ das Recksail anschlagenlassen / vnd jhme bcy jedwedem

absatz vmb bekennung der Warheit zuesprechen : Wie dann in discm
maisten thails die Dernunfft eines Richters zugcbrauchen ist.

Sechstens / man kan auch gegen hartnäckige Leuth / so mit stanken
anzaigungen beschwärt/ die lorrur in einem ^ 6bu solcher gestallt ab ««
thailen / daß man einen zum andern : auch zum driktenmahl auffziehen
läst/ vnd diß wirdt nur für ainlorrur gehalten.

8 8 . Wie danndurchgehend/wanndie Person gar starck/oderhart ««
näekig/nit lindt anzufangcn / sondern die Pein etwas schärpfer zuge««
brauchen ist / doch daß gleichwol die rechte maß nit überschritten/ vnnd
der gepeinigte zur Vollziehung deß Drthls bey Kräfften erhalten werde.

8 9 . Zum fall aber die Person schwach/so ist das auffziehen nit '

gleich anfangs vorzunemmen / sondernnachgelegenhett der Sachen:
Erstlich/ die betrohung deß Scharpfrichters:
Andertens / die vorstöll : vnd Vorweisung seiner Werckzeug:
Drittens / die anschrauffung der Daumbstöek:
Dierdtens / der Spänischen Stifcl zuvcrsuechen.

8 i o. Hiebey ist zu beobachten / daß in Sachen welche keine schwär
re Leibsstraffauff sich tragen / auch kein starekeFrag : sondern nach be¬

schaffen'«
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schaffmheit der Dbelthat vnd Straffen/diePein linder/ oder schwäret
gebrauchtwerdc/damitdielorrur nitschwärerseyeals die Straff.

8 ii . Wann cm Weib / vnd ein Mann ; oder einschwachervnd ein
starcker/ vmb eines gleichen .Verbrechens willen peinlich zufragen / soll
man allzeit vom Weib/oderSchwächer»/ oder welcherallen vermuettum
gen na«) oie Lvaeycit cyeunocr vercnnen/vnd hierdurch ikMMtttyäter et-
wo ohneweiterePein überwiscnwerden möchte/denansang machen.

8 1 r . Hiebey wollen vnd verordnen Wir / daß einLandtgerichts-

Landtüblich / zur Pein gebrauche.
8 1 ^ . Mht weniger in der lorrur fleißig achtung gebe/wann/vnd

wie der ^ hater sein gestalltverändert/vnd wie leichter die Peinaußstehe/
solches der Aussagbeysetze/ entzwischen auch nichts anders thue / vnö für^
nemffle/weniger so lang die lorrurwchret/vöndem gepeinigtenHinwegs
gehe.

8 14. Daß der Gkrichtsschreiber alle Aussagen auffs fleiffigistauff»
mercke/vnd weder zu Gefahr / nochauß Nachlässigkeit das geringsteWort
außlaffe/odcrzuesktze . .

815. Doch soll die Sag deß gepeinigten so er in der peinlichen
Frag bekennet / nit angenommen werden / sonderndas / was er aussagt /
wann er von der strengen Frag gelassen ist / allererst von newem emsige-
schriben vndvor gültig gehalten werdm.

nicht an dieelNe
D S seyndt in den Rechten gewisse Personen aus¬

genommen / welcheman nit ror ^uicren kan. -
§ 1 . Als einKnab vnter Dierzchen : vnd einWeibsbildt

vnterSechzehen Jahren / kanausser betrohung / oder mdlich anthueung
eines Ructtenstraichs/schärpfernitgefragt werden ; Cs seye dann / das
die Bosheit dG Alter übertreffe/ welches zu deß Richters vernünfftigm
nachdencken vnd erkantnuß anhaimb gestellt wirbt.

; r . I -Hleichen ein schwangersWeib/oder Kindlbktherimabernach
C der
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auch / doch etwas leichter / peinlich fragen
§ 4 . Em alter Mann von Sechzig Jahren / vnd weiter / er seye

dann so frisch / daß er die loewr ohne vertust seiner gesundheit außsteheri
mag/ so glci chsfals z u deß Richters erkantnuß anhaimb gestellt wirdt.

§ 4 . Ein gebrechlich : gefährlich verwundter/ oder sonsten krancker
Mensch / bey weMem zubesorgen / er möchtesterben / kan durch nichts
schärpfers angestrengt werden / als was er ohne mehrere verlezungauß-
stehen kan.

§ 5 . So hat auch bey einem vnstnnig : aberwitzig: Dem einen solchen
stummen / von deme man die Warheit durch gewisse daichen nit haben
kan / .wie auch gar ainfältig vnd blödenMenschen/ kein4 orru r stak.

8
°6 . Die würcklichen LandtsMitglidcr diseö Dnsers Ertzhertzog»

thumbs Oesterreich / wie auch Dnsere Räth / Ooöborcs vnd
tierce . sollen ausser deß Lasters der bklaydigtcn Majestät / Landtsvera
räthereyen / vnd andern dergleichmschwären Verbrechen / nit ror^ uirec
werden.

der Neun önd Grep Wste Mttcuk.

jieM die Tortur MgeBrauVm.
As gematn soll ntcmandt über mnerley anzai-
sgungcn / mehrals ainmahl peinlich befragtwerden.

§ 1 . Auster in grossen Lastern / alsin derbelaidigtenMm-
jestät / vnd dergleichen.

8 2.. Oder wann nach der ersten außgestandenen Pein newe erhöbst»
che anzaigungenherfürkommen. .

8 z . Wie auch wann einer nur gering/als mit demDsumbstock/
oder dergleichen / wäre darumb coe^ uircc worden / daß man gehofft/er
werde die Warheit sagen / er aber solche nit bekennen wolt / so dann kan
man jhn noch ainmahl schärpfer angreiffen lassen.

§ 4 . Wann einer die bekanmuß/so er in der Pein außgesagt/vnd
nach der ablassungblstättigct hat / ein zeit hernach widerruefft/ kan man
ihn zum andernmahl peinlich fragen : Bekennen er so dann die Dbelthar
m solcher andern strmgenFrag widerumb/ vnd laugnet herMch abermal/
so kän man jhn / wann die anzaigungen starrt / gar zum drittenmahl ror-

auiercn:
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ouieren : er brächtedann gueteerweißlicheVrsachen einer irrigen bekant-
nußvor/soll man ihn damit hören.

§ 5 . Wann es auch sehr stärkte vnd solche Leuth seyndk/welchedie
Pein derlorcurn so gar hoch nit achten / oder empfinden / als wie die
Zigeuner / Juden vnd andere leichtfertige Leuth / könnensie außerhöbli//
chenanzaigungen/wolzway / oder dreymahl / nachvernünfftigerermes
sung eines Richters ror ^ uici c werden.

§ y . Aber über dreymahl soll der Richter keinencorc>
uicrcn lassen/

sondern denselben der die Pein - reymal außstehet/ .loß vnd ledig sprechen:
Weil er stch von den vorigen Inclicijs durchaußgcstandenelorcur genueg
purZierrhat . Doch kan er glcichwol nit sagen / daßjhmeMrechtgksche«
hen sey/ weilen der Richter die anzaigungen für stch hat / .vndderentwegen
mueß der lorquierre auch die Atzung/wann ers vermag/ bezahlen/hette
aber der Richter nit genuegsamcVrsachen vnd Inclicia darzue gehabt/
sondern den Armen vnrecht peinigen lassen / ist er / wie oben in dem Drey
vnd DreyssigistcnArticul gemellt / straffmässig.

§ 7 . Die vnterschidlichen l 'orcurn sollen auch nit auff einen Tag/
sondernwann stch der Gefangene wider erholt / vnd der Schmertzender

AerVmMsteAtttcuk«

nach der Pem.
tMK Ann nun die pemltche Frag der Ordnung nach

Vorgängen/ vnd hierüber die Aussag flcissigvnd deutlich beschri"
bcnist / soll derRichterIween / oder Drey Tag nach derl oicur

den Gefangenenauß der Gefängnuß führen/ ihme in beysein derjenigen /
so der lorrur bcygewohnt / die bekantnuß durch denGerichtsschreiber ab"
lesen lassen/ vnd darüber beschaidentlich fragen / ob dise bekantnuß in allem
war scye / vnd ob er darauffzuleben vnd zusterben begehre ^

§ 1 . Bekennet sich der Thäter freywillig darzue / oder ermdertvnge-
fragter nochetwas darbey / soll mans flcissigzu der Aussag verzaichncn.

§ r . Widerspricht ers aber / vnd wäre doch der genuegsamc Args-
wqhnvor Augen/sollmanjhn wider indieGefängnußführen / vnd eben
außDrsach discr newen Veränderung noch ainmal mit strenger Frag be¬
legen/ auffdie weiß wie im nechst vorgehenden Articul gemeldet ist.

Er § ; . Wann
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8 Wannder gepeinigte auch in diser bestättigungauffainen/oder

mehr Michelster bekennet / vnd selbige benennet hat / soll mandasjeni»
ge alsobald vornemmen / was oben im Iway vnd Dreyssigisten Articul
vongütigerbefragung gemelltworden.

Aer Ain vnd VmzWsteAmcuk.
!vnVese8ungdchpttpattheptsAe»

GedttM
Ach öeschehener bekantnuß mueß manfürderltch
zu schöpfung deß Drtl schceitten : Das geschicht nun in den
Stätten vnd Mäkelten / durch Dnsere Stätt : vndLandtge,

richter / auffArt vnd Weiß wie daß von alters Herkommen / vnd in diser
DnsererOrdnung von newem gesetzt ist.

Auffdem Landt aber / stehet dem LandtgerichtsHerrnfür sich selb"
sten/ oder durch feinen Verwalter bevor / mit zueziehung verständiger
Leuch in genuegsamer Anzahl ( deren wenigist Sechs seyn sollen ) das
Drtl zuverfassen / oder aber ein vnpartheyisches Beding / wie hernach
folgt zubesetzen.

§ i . Ku deine gehört ain Richter / Iwölff Beysitzer / vnd ein Ge»
dmgsschrciber / welchealle fromme / ehrbare / verständige vnd erfahrne
Personen seyn sollen/ austs best man dieselbe jeder Orthen haben vnd be¬
kommen kan/welche ihnen auch dergleichen grosse Sachen/ so deß Men//
schenEhr/Leib/LebenGuet vndBluetbelangen/mit dapfern wolbedachten
steiß angelegen seyn lassen : Wie Wir dann zu sicher : vnd besserer bcsctzung
der vnpartheyjschen Beding dahin gedacht seyndt / auß den Stätt : vnd
Märckten / auch hin vnd wider auffdem Landt tauglichePersonen zuerkü-
sen/ welche sich Dnsere befreytroderapprobierteGedingsRichter nennm
dörffen / vnd sich ausser derRaißDnkosten vmbsonst gebrauchen lassen/
die mögen die Landtgerichtcr vorandernhierzue berueffen.

8 r . Wann nun dieselben über vorgehendt schrifftliche ersuechung
auffeinen gewissenTagzusamcnkommen/ wirdr durch dasLandtgerichr
Erstlich auß ihnen ein Gedingsschreiber benent: Dnd jhmeAndertens der
LandtgerichtsGtaab : Drittens die Klag/ wann eine verhanden/odcrwo
ein kroccl5 außgeführtworden/ selbiger mit allen darzue gehörig : glaub¬
würdigenNotturfften-, Widrigenfalls aber Dierdtensalle anzaigungen /
Fünfftens/auchob vnd wie man der That/ auch denen bekanntenVerbre¬

chern



chetn vnd M 'thelffern nachgeforscht : Sechstens / die Fragstuck : Sibem
dens / die darüber abgelegtengüet r Dnd Achtens / wann ein Thäter zur'
strengenFrag erkennet worden / neben dem destwcgen vergangenen Bey-
Drtl auch die peinlichen Aussagen : Dann Neundtens / welcher gestallt
dieselben der Thäter nach der jnhaltdeß Dierzigisten Articuls be-
stättigcthat / cingchändigt . Diser Gedingsschreibcr erindert so dann die
Beysitzer/ daß er darzue bestellt worden/ macht benebensAween/oder
Drey GedingsRichter nambhafft/ fordert derentwegeneines jeden Mai«
nung ab / wer nun die maisten Stimmen hat -' der ist GedingsRichter/
vnddemewirdt der Staab neben allen erstangedcutenSchriffttn überge¬
ben/ diser setzt sich nun oben : vnd der Gedingsschreibcr vntenan/ zwischen
ihnen die AwölffBeysitzcr / nach dem sie nach einander bcrueffen werden.

? Wann das Beding also besetzt ist/auch der Gedingsschreiber
dieNamen aller beywesendenbcschriben/vndman ihnen die Drsach der be-
schehenenersetzung / auch welche Person es betrifft / vorgetragenhat / so
fragt der Richterdie Beysitzer.

Erstlich / ob sie vermachen/ daß das GedingSrrcht mitgenuesamr
auchtauglichenPersonen besetzt^

Andertens/obkeinerauß jhnen dem Kläger/oderThätcrmit Feindt:
Freundt : oderSchwagerschafftzuegethan / oder sonst der Sachen theil«
hafftigseyt

Drittens / ob auch Tag / Stundt / vnd Weil seye über Menschen
Bluet zurichten^

§ 4 . Wann dises alles gcbührendt beantwortet wirdt / so soll der
Gedingsschreiber alle ^ ctavnd Bekanmussen ablesen / hierauffderRich«
ter den Gefangenen erfordern / jhne von kunÄen zu ? unälenvernem«
men / vnd wann ers bestehet / widerhinwegkführen / so dann über das je-
nige so vorkommen/der BeysitzerMainungen/was jedweder für einDrtl/
denRechten ^ vnddiser Dnserer LandtgerichtsHrdnung nach/Zufällen er«
achtet / ablegen / auch durch den Gedingsschreiber solches alles mitfieiß
verzaichnen lassen Der Richter hat Macht hierauffdenSchluß zuma-
chen / vnd der Gedingsschreiber das Drtl auffzusetzen/ welches sie alle
noch in sitzendemBeding vnterschreiben/ verfertigen / vnd also verschlösse«
nerdemLandtgerichtsHcrmsambt allen/^ ixzucstellmsollen.

§ 5 . Den Schluß ist jedwederer Richter nach den mehrern Stim«
men zumachenschuldig/ seyndtaber die Stimmen gleich / soll er denen je«
- E ; nigen
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mgm beyfallen/ welche er für billicherhält/ waiß er sich aber gar Nit zu
entschließen / so soll man die Sachen dem LandtgcrichtsHerrnvortragen/
vnd da derselbe auch darüber nit sprechen wolte / anDnserN : Ok : Rk/i
gierung / mit beyschliessung der ^ ctcn , vnd beiderseits Motiven zum
entschaiden gelangen lassen.

8 6 . Bey diser hievorzumthcil gcbrauchiggewesten form der vnpar/>
theyischen Gedings ersetzung / lassen Wir cs auch nochverbleiben / wollen
aber dabey/ daß alle vnd jede Landtgerichter so wöl die Beyrals EndtDrtl
in nachfolgenden FällenDnsererN : He : Regierung vor derllxccuri on,
zu derenweitern .erkantnuß / sambt allen ^ Lt , § zu übergebenschuldigseyn
sollen. -

Als Erstlich in all solchen Fällen / welche nit allein dem Landtge-
richtsHerm zweifelhafftig Vorkommen / sondern auch an sich sechstennit
klarseyndt.

Andertens / in denen Lastern der Gottslästerung:
Drittens / inderAauberey:
Dierdtens / LandisDerrätherey.
Fünfftens / vergiffkung ; auch der Waidt vnd Brunnen:
Sechstens/Landes rMordbrennerey : .
Gibkttdens / wegenfalscher Müntzer / vnd denen/soDnsere Sigel

Nachdrucken / die jenigen falschen Müntzer aber / joVnser aigne Müntz
Nachdrucken/ oderDnser Sigel fälschlichnachstechen / behalten Wir Dns
sechsten zubestrasien bevor -.

Achtens/ in denen an sich selbstenschwären Lastern 80-
öomiL öcklgZij . das ist Menschen verkauffen.

Neundiens / in Sachen welche zusamen rottierung böser Leuth be/,
langen : vnd endlich in allen denen Lastbus wo der LandtöFürst / oder
das Landt/oderiin theil desselben mrcrctlicrc ist: Wie auchwo dieStraff
deßVerbrechens ein Landtsverweisung mit sich bringt.

In den übrigen Fällen/ mögen die Landtgerichter erkennen vnd die
Drtl vollziehen/ vnd seyndt nit schuldig wann sie es zu erleichterungih¬
resGewissens nit sechsten gern thuen wollen / solche Dnserer Regierung
zu übergeben / doch wollen Wir sie hiemit gnädigst vnd ernstlich vermahnt
haben/ daß sie hierinncn sichervnd gewahrsam gehen/ ihren Pflegern/
oder LaNdtgerichtsDerwaltcrn/ nit allein trawen / sondern alles durch
Vnsere bestellte/oder andere in peinlichen Sachen erfahrneRechtsgelehcte
in reiste wol erwogeneberathschlagung ziehen lassen/auffdieweiß/ wie in
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betrohetist.
§ 7. Dnfer allhieiges Stattgericht aber / wie auch sonsten alle Dm

serrGtätt vndMärtktseyndt in allen vnd jedm Fällen ohne einige auß-
namb / sowol die Bey : als EndtDrel vorhero Dnscrn bestellten RechtM

Drtl vmb ihr Information vnd guetbcduneken zuezuschiekm / vnd so
dann DnsererN : Oe : Regierung zu ferrerer erkannmß z« übergebm in
allweg schuldig.

er ^ .
Kon dem Krtl.

Sachen nit allerdings erfahren seyndt/ wissen / was bcy fäl»
lung eines peinlichen Drtls am maisten zubeobachrrns / haben

Wir nachfolgende Reguln setzen wollen.
§ 1 . Daßman inSachen / wo ein Kläger vorhanden / wie Mchin

knrZakioncn , nit ehunder zur erkamnuß schreitte / biß die gantzc Sm
chenvon beeden theilen geschlossen / oder ain / oder anderer thail derOrd»
NUNg nach conrumacierr worden.

§ r . Daß ein Richtervor allen dingen sehe / ob die tor ^uiskce Mm
lcfitzPcrson durch ordentliches BeyDrtl / wie erst gemellt zur peinlichen
Frag ist erkennet worden.

§ Ferrers ob man der Sachen / so derThäterbekmnet/ nemblich
demCorpori ciclicli nachgkforscht / vnd sich dieselbe in Wachen also be¬
funden / oder zuegetragen.

- § 4 . DannobsderThäkernachderlorcurbestättigethat.
§ 5. Bcy der erkanmuß ist das vornembste/ daßderThäkeremwe^

der durch sein eigene bekantnuß / oder sonsten wenigist durch Aweengantz
vntadelhaffrcAeugendcrDbelthatüberwilenseynmueß. ^

§ 6 . Dann weder auß vermuettungen / sie seyen fo starrt als sie
wollen : weder außlnchcicn , oder vnvollkommmer Prob / kan auch in
haimblichenLastern kein Mensch verurthciltwerden.

§ 7. Wann aber einer durch IweenAeugen / Wider welche eittigebe»
schuldigung / oder rechtmässige rinwücrff furgebracht werden mögen-
überwifen wirdt / ober schon biß in den Todt beyM laugnen verharret/
kan er doch gleichwol verurthcilt werden. § 8 . Daß
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§ 8 . Daß man in dem Drtl kein linder/oder schärpfere Straff

erkenne / als die Kiiffethat auff sich trägt / vnnd in diserVnserer peinli".
chenLandtgerichtsOrdnungaußgeworffenist.

tz y. Wann ein Person vnterschidliche Laster begangen hat / vnd
dieselben alle wahr : vnd bekäntlich seyndt/daß man auch wo möglich
mit der Straff auff jedes solcher gestallt gedenete / wie im Sechs vnd
DierzigistenArticulhernach folget.

§ i o. Daß kein LandtgerichtsHerr/ Richter / oder vnpartheyisch.
Beding / dasDrtl /Vlcemau ve > das ist / auff ein / oder andereStraff
zum Erempel/ Köpfen / oder Heneken / von obenherab/ oder vnten hin-
auffRadtbrechen/ re. steilen / sondern -ein eigentlich gewisse Straffauß^
sprechensolle.

§ n . Absonderlich aber mueß ein jeder / so in peinlichen Sachen
Stimm vnnd Drtl gibt ^ ob bep der Person / oder der Thar solche
vmbstande vorhanden / welche dieSachen/vnd also das Brrl linder
oder schwärer machen : wol vnnd fieissig in acht nemmen / auch sol¬
chen vmbständten nach / ein linders / oder schärpfcrs Drtl feilen / je¬
doch in allen Drtl / vnnd derenVollziehung / durchgehenddaraustgedacht
seyn/damitdiebesorgende DerzweiflungeincSarmmSünders möglichist
verhüttetwerde.

§ r r . Vnd weilen hieran sehr vil gelegen / seitcmahlen ein einiger
vmbstandtdie gantzeThat ändert/ vnd einem offt das Leben geben/oder
nemmen kan : haben Wir die linderende / vnnd schärpfende vmbständt
ins gemain in Vier vnd Vierzig : vnd Fünff vnd Vierzigsten Articu^
len nachfolgents : die absonderlichen aber bey jeden Verbrechen an sei¬
nem Orth juerindern für ein hoheNotturfft erachtet.

MWK S kan auch ein Thäter vmb Mn Verbrechen / so
schon verjährt ist/verurcheilt werden ; Demnach aber bißhe-
ro kein gewisse verjährungs zeit bestinibt gewesen / Als setzen

vnd ordnen Wir / daß nachfolgende Verbrechen sich in denen hernach
gesetztenZeiten verjähren:

Als Erstlich alle die jenigen Missethaten / welche zwar Malefi¬
tzisch
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tzisch seyndt / vnd ein cxrra oröinari Leibs : aber kein Lebensstraff auff
sichtragen / verjähren sich inMnffAahrm/Ungleichen auch der
Ehebruch/ darbey doch kein Nothzwang / oder Bluetschandt Vorgängen:

Innerhalb AeßenMahreN/aber verjähren sich die gemainen
Diebsställ / warbey kein einbruch/ noch Kirchen : oder Strasjenrau«
berey vnterloffen : Ingleichen ein gemaincr Todtschlag / darinnen kein
Datter / Muetter : Kinder / Brüder/Schwester / Herren oder Frawen
Mordt/begriffen.

Ferrers inner AMMMAHpeN / verjähret sich das Hlla.
lmium , da sich nemdlich jcmandt / einen andern zutödten bestellen las¬
sen : Item/ein fürsetzlich : vnd bedachteMrdthat: Zngleichm da einer
auMeydt/ Rach/oder Feindtschafft/ ein schädlicheBrunst verursacht/
( jedochausser der Mord : vndTraidtbrcnner / welche vnter die Landts-
verräther zuverstehen seyndt ; ) Item ein Nothzwang / oder Bluktt<
schandt/ an der seiten Lini : Wie auch ein Gewaltthätige entführung/
ehrlicher Weibsbilder / vnd das Laster zwifacher Ehe. Also das nach
vcrflüjsung solcher Zeit / ein jeder Thäter / durch die Verjährung selbst / von
aller peinlichen Klag / Frag / vndStraffsicher vnd ledig / auchwider jhne
weiter nit zuverfahren ist.

Doch seyndt hiervon außgenommen.
Erstlich / solche Zauberey / da einer GOtt vrrlaugnet / vnnd sich

dem bösen Fcindtergeben hette.
Andertens / grawsame/bedächtige Gottslästerungen.
Drittens / das Lasterder belaidigten Majestät.

» Dierdtens / Landtsverrätherey / darunter auch obberührter Mas¬
sen / die bestellte Mordt : vnd Traidtbrenner / wie auch solche kÄlarij -
welche den : Landt/ oder der Obrigkeit/ wie die vorige einen grossenScha,
den zuesügen/begriffen.

Fünfftcns / Datter/ Muetter / Kinder / Brüder / Schwester /
Herren vnd Frawen Mordt.

Sechstens / falscher Geburt vnterlegung.
Sibendens / Nothzwang in auff : oderabsteigender Lin!.
Achtens / die stummeSodomitischeSündt / widerdie Natur«
Neundtens / die falschen Müntzer.
Achmdtms / welche Junge oder Alte Shristcn / den Türcken / oder^udenverkauften.

H Als

i
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Als bey welchen hohen Verbrechen / einige Verjährung nit fiat

hat.
Jedoch seyndt alle dise Verjährungen / aufs die flüchtigen / wider

welche man derentwegen mit der verdienten Straff nit hat verfahren
können / nit : sondern allein auffdie jenige zuversiehen / deren Verbrechen
in gehaimb gewest / vnd erst nach solcher verflossenen Jeit kundbahr
worden. . der Vier vnd PierMsteAtttcuk.

ön denen vmWänden / welcheein
Gtraffmildern.

Je vmbständt/ so die Straff etne^ / oder andern
Verbrechens zwar nit auffhöben/jedocht nach beschaffenhcit
der Sachen in etwas lindern / bestehen gemainiglich in deme/

daß man beobachte.
§ i . Deß Thäters sonsten vorhero geführt guekes Christliches Le«

ben / vnd ehrbarenWandl.
§ r . Die gar grossenDrsachen vnd Anlaittungen / welche einemzu

vnmässigen Jorn / oderVollbringung derThat gegeben worden.
ß Die Melancholey/ oder grosse Trawrigkeit eines Menschens

vor r vnd bey der That.
ß 4 . Die Vnstnnigkeit : zwar kan ein völlig vnsinniger Mensch gar

nit gestrafft werden / jedoch wann er gewisse abwechslungcnhat / vnnd
der Richter anstünde / zu welcherAeit es geschehen wäre / soll er den lin«
dernweegerwöhlen.

8 5 . Die grosse Ainfalt / sonderlich bey taub : vnnd stummen

§ 6 . Das gar hohe Alter.
§ 7 . Eines Thäters jugent / vnd dabey verspührende Dnverstandk.
§ 8. Langwüerige schwäre Gcfängnust / warzue der Thäter nit

Drsach geben / sonderlich bey kalter Winterszeit / vnd geringer vnter«
Haltung in Klaider / Speist vnd Trauet.

§ y . Schwäre vnd beharrliche Kranekheit vnd Schwachheit deß
Leibs. ^ '

8 io . Wann sich ein Thäter vor derOcnunciarion , oderInquill-
rion selbst freywillig angibt / vnd die Dbelthatguetwilligbekennet.

8 11 . Wann
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§ n . Warm ein Mtübelthäter / vil andere böse Landtschädliche

Leuch der ObMkeit freywillig nambhafft gemacht / vnd zur gefängli»,
chenDerhafftung bringen helffen.

§ 1 r . Wann ein Datter seinen Sohn / so ein Dbelthäter ist / der
Obrigkeit freywillig überantwortet-

§ 1 ; . Die vnversehene Trunckenheit / durch welche einer seines
Verstandessachlichen beraubet gewesen / vnd sonsten kein Feindtschafft /
Trohwort / oder anderer rechtmässiger Argwohn vorhero gangen/
ein solcher Mensch auchdas Dollsauffen nit in Übung hat/vnnd derent-
wegen nie gestrafft / oder abgemahnt worden / lindert in etwas die
Straff.

8 14. So einer ein Dbelthat bekennet/der Richter aber nit aigmr-
lich darauff kommen kan / dass solche würcklich beschehen/ entschuldiget
die orclinari Straff.

8 15 . Die Dorbit einer ledigen Person vor die andere / vnterm
vorwandt der Ehe / mildert die Todts Straffnit / höbt sie auch nit
auff. ,

8 16. Hiebey sollen alle Richter wissen / Erstlich / daß je schwärer
ein Laster / je weniger die Straff / auch außobbemelt : oderandern vmb »
ständten zulindern ist.

8 17. Jum andern/daß dergleichen vmbstandt die Straff nit säch¬
lich auffhöben / sondern wo Zwo Straffen über aineDbelthat / als ein
schärpfere vnd mildere in diser Dnsercr LandtgerichtsOrdnung vorgese¬
hen / der Richter die milde der schärpfe vorzichen / vnd also die lindere/
odex auch nach beschaffenheit der Sachen / die exrra oröinari Straff
erkennen soll.

§ 18 . Drittens / daß die jenigen vmbständt / welche anderwerts
beyfallen/ als die Verdienstgegen dem Datterlandt / vornemme Freund/»
schafft / künstlichkeit deß Thäters / die beweglichen Verbitten vnd der¬
gleichen / nit bey dem Richter / sondern bey Dns stehen / ob Wir in er»
wegung derselben vnd anderer vmbständen / auff anzaigung deß Landt»»
gerichts / oder wann es Dns anderwertö fürkommm möchte / für Dns
selbsten den Thäter begnadenwollen.
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ser

Kn den vmWnden / so die Ktraff
schwärer machen.

Jevmbftändt / so die Straff nach beschaffenhelk
eines/oder andern Verbrechens beschweren/seyndt gemai"

_ niglichnachfolgende.
§ l . Deß Gefangenen vorher geführterweißlichbösesliederliches

Leben.
§ r . Bevorab wann er hievon abzustehcngerichtlich gewahrnet:
§ Oder gar derentwegen schon ain / zway / oder mehrmalen

vorhero bestrafst/ oder begnadet worden.
8 4 . Woauchvoneinemkeinverbesserung zuhoffen.
? 5. Wann einer andere / sonderlich junge Leuth zu denMißhand«

lungen verführet hat.
§ 6. Wann er die That gar arglüstig / oder gefährlicher weiß angrif«

ftn / auch etwas ärgers darauß entstehenkönnen.
8 7 . Wann einer die Missethat an geweichten/befreyten/oder

sonst hohen Orthen / oder in gegenwart fürnemmer/ oder jhme fürge«
fetzten Personenbegangen.

8 8. Die Zeit beschwärt auch die Straff / als wann einer Krancke
vmbbringt / oder zu Pest : vnd Brunstzeiten beschädiget / oder bestillet.

8 y . Deßgleichen wann durch ein Verbrechen / auch das Datter«
landt / vnd Obrigkeitmercklich belaidigt wirbt.

§ 10. Wann einLaster allzusehr überhandt nimbt / mucß man biß«
weilen zu mehrernabschcw ein schärpfere bestraffungfürnemmen.

§ n . Wann sich etlich miteinander verainigt / vnd zusamen ge¬
schworen haben / vnd gleichsam ein Handtwerck auß den Dbelthaten
machen.

8 i r . Wann ein Datter / Muetter / Herr / Fraw / oder Obrigkeit/
so die Dbelthat he« e abstellen / oder verhüten können vnd sollen / noch
darzuegeholffenhktte.

8 1 ^ . Wann ein krLccpcor , Ambl/oder andere dergleichen Person
nen wider ihre vntergebene / ein Mord / oderanders Laster verüben.

§ 14. Mit wenigen zumelden / ist die linder r oder schwärung der
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Straff/ Erstlich / auß der That : Andertens/auß deß Thäters / wie
auch Drittens / auß dessen Person dem einDnrecht beschehen : Viert»
tens / auß was für einem Gemüt vnd vorbereittung : Fünfftars/ an was
für einem Orth : Sechstens / zu welcher zeit : Sibendtens/ auffwas weiß
dieselbe vollzogenworden/ zuermessen.

Wer Sechs vnd Vrepzigiste Arttcuk.
Me siN in dem Urchl zuverhalten/

wann einer pmerschtdltcheWelchaten begangen hat.
O einer mehr als am Laster begangen Hat / ist bil-
lich vnd nothwendig / daß jedweders/sovtl sich thuenläst / ab//

^ gestrafft werde / vmb willen aber hierinnen ein gewisse maß zm
finden schwär fallet / als ist zumercken.

§ i . Wanneiner in ainerley Verbrechen / als zum Exempel im Ehe//
bruch öfftersgesündiget hat / vnd darüber nit gestrafftworden/ istsolches
nur für einThat zuhalten.

8 r . Wann einer zwcyerleygemaineThaten begangen hat/so bee//
de deß TodtsStraff auff sich tragen / soll man nit alle beede zusamen/
sondern nur die jenige Straff nemmen/ welche vnter beeden die schär//
Pfestist : Als zun» Exempel / wann einer ein Diebstall vnd fürstliche
Mordthat begangen / soll er als ein Mörder durch das Rad hinge¬
richtet / vnd zum Iaichen deß Diebsstalls ein Galgen auffs Rad ge//
macht : Hingegen wann einer ain grossenDiebstall/vnd benebens am
solche Mordthat / welche allein die Gtraffdeß Schwerdts auffsich tragt /
begangen hette/ soll derselbe mit demStrang/ vnd nit mit dem Schwerdt
hingerichtet werden.

§ Kombt aber ein absonderlich grosses Verbrechen / oder zway
grosse zusamen/ soll der Richter die oräinari Straffdeß grösser« / we»
gen deß kleineren durch Jangenrcissen / Gchlaipfen / Händtabhacken/
Jungen / oder Riemen schneyden / auch Kopf/ oder andere Glider zum
abschew auff die Strassen zustecken/oder zuhemken / vnd dergleichen/
doch mit grosser Auffsichtigkeit vermehren.

§ 4. Wann solche Verbrechen zusamen kommen / deren aines die
Lebens / das andere eine das Leben nit benemmende LeibsStraff auff
fichträgt / soists allein an der ordentlichenLebensStrasigenueg.

F ? 85 . Zn
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§ 5. In LeibsStraffen/wann einer deren etliche verdient hette/

ists auch an ainer/vnd zwar der schärpfesten genueg : Es wären dann
dieVerbrechen sehr groß vnd vil / daß ain LeibsStraff hierauff zuwea
nig / alsdann kan man zwo solche / die sich neben ainander wol thuen
lassen / zusamen ncmmen : Als zum Crempel an den Pranger zustel¬
len/einen gantzen / oder halben Schilling geben zulassen / vnd darnebenS
deß Landtgerichts zuverweisen / re.

§ 6 . Keine dem Rechten gemäß erkennte Leibs : vnd zugleich Gelt»
Straffkönnen neben einander seyn / dann die LeibsStraff höbt alle
GeltSkraffauff.

Aer GbelMld PierzMeArticuk.

Aon Verfassung der Mtl.
R Verfassung derVrtl sollman nachfolgendeSa¬
chen m achtnemmen.

§ r . Daß man in bestrasfungs Drtln die Verbrechen vora
hero auffs kürtzlst erzehle / vnd das jenige was ein Auffruhr / oder Er-
gernuß vemrsachen / oder zu deß Nächsten Schandt gcraichcn möchte/
außlasse.

§ r . Wann semandt zu einer wider erstattung verurtheilt wirdt/
daß man deren im Drtl außdrucklichgedencke.

§ Daß man m denen Drtln / dardurch das Leben nit abgc-
sprechen wirdt / der Dnkosten ( nach beschaffenheit der Sachen ) nicht
vergesse.

§ 4 . Daß man kein ncwe / sondern solche Straffen außspreche/
welche in disem Landt üblich / auch daß / wie oben im Zway vnd Diera
zigisten Articul s n . gemelt / alle Verzweiflung möglichist verhüa
mwerde . /

Der Acht vnd VterMste Articuk.

Zon den AebensHtraffen.
As aber für Straffen üblich / vnd wie bey einem
gleichen die Drthl hierauß verfasset werden sollen / folget
hernach:

Lewer.
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Mewer.

? i . Der N : solle discr seiner begangenen Missethat halber zu wol-
verdienter Straff an die gewöhnliche Richtstatt geführt/ alldorten mir
demFewer vom Leben zum Todt hingerichtet / der Körper zu Staub vnd
Aschen verbrennet werden.

Hiebeyseyndt nachfolgende Sachen in acht zunemmen.
Erstlich / wann ein flüssendes Wasser dabey ist / setzt man darzue/

vnddie Aschen / in den N : Fluß gcstreyet werden.
Andertens/wann bey FewersStraff Verzweiflung zubesorgen/

pflegt man den armenGündern bißweilcn cin PulverSacklauffs Hertz
zubinden / bey welcher gcwonheit W ir es auch verbleiben lassen.

Drittens / oderauch / wann die vmbständeein linderungzuegeben/
kan mans vorhero enthaupten lassen / auff solchen Fall lautes das
Drtlalso.

Der N : solle auff die gewönliche Richtstatt geführt / alldorten
mit dem Schwerdt von» Leben zum Todt gerichtet : Alsdann / der
Körper auff den Scheitterhauffen gelegt / durch das Fewer verzehrt/
vnddie Aschen/tc.

Dierdtens / oder man kan in erstgemelten Fällen wo man einem
die StraffdeßFewersauffsetzcn mueß / vnnd dabey Diebftall mitvnter --
laufft/ einen halben Galgen in den Scheitterhauffen auffrichten / den
Dbelthäter heneken / vnd darnach verbrennen lassen.

korma Heß Prtlö lauttet also.
Er 7? . sollauff die gewönlicheRlchtstattgeführt /
vnd alldort auffeinen sondernbahren / in dem Scheitterhauffen
auffgrcichtcnGalgen / durch den Strang vom Leben zum Todt

g richter / alsdann der Körper zu Staub vnd Aschenverbrennt/ vnnd
die Aschen/re.

§ r . Der N : solle auff die gewönliche Richtstatt geführt/ alldorten
durch seinen gantzen Leib in Vier Thail zerschnitten/ vnd also zum Todt
gestrafft/ folgenrs jedesthail / an einem absonderlichen Galgen an den
Vier HaubtGtrassen zur abschew auffgehenekt/vnd der Kopff auffge-
steckt werden. -

DM
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Dabey zubeobachten / wann die vmbständt deß Verbrechens sehr

groß / daß nran ( sonderlich wider die Mörder der schwängern Weiber)
das Diertheilenaufsein solcheweiß in dem Vrtl anbefchle.

Der N : solle auffdie gewönlicheRichtstatt geführt/ jhmc alldorten
anfangs wegen der begangenen vnbarmhertzigen Thal sein lebendiges
Hertz heraußgenommcn / vmb daß Maul geschlagen / so dann derLeib in
Vier Theilzerschnitten / vnd die Vier Diertl / an Vier Strassen / abson»»
derlich aberdas Haupt / Hertz / vnd rechte Handtzusamen/Männiglich
zum abschewauffgehmcktvnd auffgestecktwerden.

Radbrechenvon vnten hinauff / so das schwaresie.
§ Der N : soll auff die gewönlicheRichtstatt geführt/ihme alb»

dorten seine Glider durch den gantzen Leib von vnten auff mit dem Rad
abgestossen / vnd also vom Leben zum Todt hingerichtct / folgentö der
Tode Körper in das Rad geflechtet werden.

Radbrechen von oben ßcrab / welches linder.
§ 4 . Der N : soll auff die gewönliche Richtstatt geführt/ vnd alb»

dortenmitdemRadvon oben herab/ anfangs derHalß / hernacherdas
Hertz : Nachwahlen alleGlidmassen abgestossen / vnd also vom Leben
zum Todt hingerichtet / folgents der todte Körper in das Rad geflech/»
tet werden.

Jumercken ist / wann der Dbelthäter auch zugleich Diebstall be»»
gangen/ daß man einen kleinen Galgen auff daß Rad zumachen / ver¬
ordnet/ mit disem anhang / vnnd über den Kopf ein Galgen gemacht
werden.

GalZen.
8 5 » Der N » soll zu dem gewöhnlichen Hochgericht geführt/vnnd

alldorten mit dem Strang vom Leben zum Todt hingerichtet werden.
Wann am Zudt zum Strang verurthailt wirdt / soll derselbe zwar

nit bey den Füssen / neben Hunden / wie an etlichen orthen gebräuchig/
jedoch zum vnterschid der Khristen / an ein von dem Galgen heraußgehen »
Palrkm / oder Schnetlgalgengehenrktwerden.

8 6 . Der N r soll auff die gewönliche Richstatt geführt/ vnnd all¬
dorten
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Lorten mitdem Schwerdt vom Leben zum Tode hingcrichtet werden.
§ - 7 . Das Ertreneken / wie auch das Schinden / lebendigevergrm

ben ? vnd Wilen / jngleichrn das Dierthailen / Radbrechen vnd Hem
eken der Weiber r weilen dergleichen Straffen in Visen Dnscrn Erb«
Ländern nie grbräuchig gewesen : also soll man sich deren/ wie -auch
VeßSpissens / ausser in Äuffruhren vnd Landtsderrächereycn Noch
ferrers enthalten.

§ 8 . Wann dieDerbrechrn sehr groß / oder deren etliche zuamen
kommen / soll mans / jedoch auß genuegsamkn Drsachen mit nav fol¬
gendenPKnenvbvrrstandnkrniassknvermchren.

As Erstlich Schlaipftn / Andertens / mit Wenden Zangen reis-
sen r Drittens / RiemenschneydentDierdtens/Zungmabschneyden/oder
zum Nacken außreissen : Fünfftens / Handl : oder Finger abschlagen /
außwelchen man nach befchaffenheit verMissethaten ainrs / oder mehr /
dem armen Sünder / vor der LebensStraff antHuen kan / vngefähr
durch nachfolgendeDrtl.

Der N r solle von den vnvkmünfftigrn THLrm zur Richtstatt ge«
schlaipfft / vnd jtzme alldvrtm -anfangs VieZungen auß dem Rachenge¬
rissen/solgentö-er mit -dem Jewer vom Leben zum Todt hingerichtek
werden-

Oder : der N : solle wegen seiner grawsamen / erschröcklichen
Thaten auff einen hohen Waagen gesetzt/ - arauff in der Statt herumb
geführt / vnd zwar anfangs an dem ersten Orth jhme an . Zwick Mik
glücnder Zangen in die rechte Brust gegeben / -alsdann an ainem an»
dernOrkh ( X W das Orth jederzeit zubenennen) ainRiemaustderlin»
ckm Seiten auß dem Rucken geschnitten / an dem dritten Orth wider»
umbainZwick an die lincke Brust gegeben : Letztlichen an vierdtenOrrh
abermahlen ainRiem auff der rechten Seiten auß dem Rucken geschult«
ten : hernach auffein Brett gelegt / auß der Statt biß zur Richtstatk
geschlaipfft/jhme alldorten die rechte Handt sambt dem Kopf abgffchla'
gen / vnd sv dann der Körper ins Rad geflechtet werden : XL - DüeS
ist zuverstehkn/wann es einMann ist / wann es aberein Weib / sollen
so dann Heede thail / als der Kopf vnd dieHandt auffein Rad / nahmt
bey der Strassen auffgcstcckt / der rodte Körper aber vnter dem Galgen
begrabenwerdm.

Item : Die N r solle auff die gewöhnlicheRichtstatk geführt/ jhr
G beede
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teede Brüst mit gküendm Jungen heraußgerissen/ vnd ste fotgems mit
dem Schwerdt vom Leben zum Todt hingerichtet werden.

^ er Neun vnd MerzMe ArttcuL" ttl mMetbsKrasser».
M AunM abschnepden.

ß i.
Cr N : solle M dem Pranger geführt / jßme Ms
dsrtm sein lasterhaffte Jungen / so weit sie auß dem Mundk

- zubringen / durch den Freyn,ann abgeschnitten/ selbige an dm
Pranger gehW/vnnd er so dann deß Landtgerichts r Statt rodek
Burgkstidenö verwisen werdm.

Gßren Abschnepden.
^ ' lE an Len Pranger gestellt / ihmebeede Ohren abge-

schnuten/ selbige an den Pranger gehW / so dann ( wann es die schwäre
deßBerbrechensmit stch bringt) einganyer/ oder halber Schilling gege«den / vnddeß Landtgerichts ewig verwisenwerden.

Oandt abschlügen.
8z . Der N : solle zum Pranger geführt / jhme alldorten durch dm

Areymannsem rechte Handt abgeschlagen / selbige an den Pranger W
mgeit / vnder folgems deß Landtgerichtsewig verwisen werdm.

- Kngerabhawen.
§ 4. Der N ; solle zumPranger geführt/ jhme alldorten durch den

pVchtMsi die vordem Glider an denen Fingern ( mit welchen er den
rAN abgehawen / solche an den Pranger genagelt/
letzmch er deßLandkgmchtsauffewigverwism werden.

Buethen auWawen.
„ ^ 5. DerN : solle an die ( Richtstatt ) geführt / jhme alldortandem
PMer durchdm Freymann ein gantzer ( oder halber) Schilling ab-

^ Eff - er Hochlöbl : Regierung ergangenen >omich deß Landtö auffewig verwisen werden / auch vorhcro ein ge«
schworne0



schworneDrphet / - aß er nimmcrnichrin dises Landt kommen wolle / von
sich geben.

Inmcrckcn / daß erstlich ein gantzcr Schilling Drcyffig / rin Halber
Funffzchen Stratch hat.

Andertens / daß bcy - cm Ruethcn außstreichen man bißwcilen nach
art dcß Verbrechens / Sem Thäter / wann er etwo noch jung ist / vnd doch
ein großes Laster begangen / auch derentwegen das Fewr / oder nn andere
LcbcnsStrassverdicnt hette / einen Galgen auffden Rucken brennen soll /
vnd das darumbcn/damit wannernochinaHlinrinkäme/HmcainSlraff
zu der andern genommen werde.

Drittens aber auff die Stier « / oder ins Gesteht/soll inan keinem
ein MW brennen laßen:

Noch Vicrdtens die Ruethen / mit welchm dcrMißechätcr außge-
strichen wirdt / vcrgifften / oder solche Straff durch audcrwertige bLuck

Fünfftens / anffcr Dns / vnnd Düstrer LandtsMrstlkchen Re¬
gierung kan kein Landtgcricht einem Dbckthätcr Das Landt / sonder«
allein das Landtgcricht / Statt : oder Burgkfriden verweisen.

Vttl waimmiier loßgesprochen wirdt.
H 6 . Anfangs wann sich kein Kläger anmeldet/vnd einer M pur-

Zacron erkennet wirdt:
Dcr N r sty hicmit von aller Kläger Klag ledig vndmüeffig / doch

benebcns dahin erkennt / daß er sich gegen dem Landtgericht / wie sichs
zurecht gebührt / gcnucgsam pui -bjercn , vnd derentwegen sein ? urAz-
riomschriffr jnncr den nechstcn Sechs Wochen pcrcmpcoric einraichm

§ 7 . Der N : habe sich / wie sichs zu recht gebührt / geuuegsam/
( oder ) habe sichdurch die außgestandcnc lorcur gcnuegsam purAicrc,
seye demnach hicmit von aller peinlichen Straff ledig vnd mücffig.

Hicbcyift / wie obgcmelt / der Dnkostcn / Schmach / vnd Scha¬
den ( wann der Kläger barein zuverurchailen ) ntt zuvcrgeffcn / es kan

Gr auch
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auch hingegen akneitt/odcr andernThail/nach gestalltderSachcn die Livik.
Klag Vorbehalten werden.

§ 8. Oder wann einer von der oMinari Straff zwar loßgcspro --
chcn / doch in ein cxrra oröinori Straff er kcntrct wirdt / kan das Vrtl
alsolautcn.

Der N : feye zwar von der orclinsri Straff dcß N : ( hie ist das
Verbrechenzubencnncn ) ledig vndmücffig / doch zuamcr cxrra orcliasri
Straffdahin crkennctdaßL hie folgetdie Straff.

Esiff auch fcderzcit dahin zugcdcnckcn / daß man den abtraggegen
dcß belatdigtcn Kinder / oder Frcnndtschafft / wo der von rrchtswegcn
stgt hat / bei) dem Vrtl Nit außlaffc.

Aer EmiffMstc Articuk.
Don der Appellation.

7? pemüchen Sachen so auff Leib vmidkekenge-
hcn/hatkcin ^ ppellacion ftat / in bcdrnckung der Thöter ent-
wedermit gmucgsamcn bcweißthumbcn / oder aigcncrbckanenuß

überweisen ist.
§ ^bann aber ein Gefangener wider dise Vnserc Ordnung von

einem Gericht beschwört wirdt / ist es ihm vnvcrwchrt / solche beschwöran Vnserc Regierung zur billichenabhclffung / gelangen zulasten.
8 er Am bnd OunUGfie Arücus.

Don volhichung^
der Drtl.

Ach gcschöpfft : vnnd bekräfftlgtem Vrtl / ist das
nächst / daß der Gcrtchtsschretbcran ainem gewissen Hierzuc be-
stimbtcn Tag in besetzten , Gericht / beywcsendt deß auffgeführ-tcn armen Sünders / dastelb öffentlich verlese / vnd wann der arme Sün¬

der über dcß Richters letzte Frag ( welche öffentlich nach verlesenem Vrtl
bkjchehen mucß ) sich zu denen Aussagen vnd Thaten bekennet / oder deren
sonsten gcnnegsam übcrwiscn ist / der Richter jhne dcm Scharpfrichter Zn
Vollstreckung deß verlesenen Drtls übergebe.
, Bcnebcns hat der LaridtgerichtsHerr / oder Richter auff folgende

Sachen zugrdcnekm.
s r . Erst-



LandtgertchtMrdnung. 5;
? i . Erstlichdaß erin bcywescn Iwaycr Männer den armen Sünder

wcnigist Drei) Tag vor der Lxecucion . ob er der vorigen bekantnuffcn
geständig seyc / befrage / hierüber Hme mit aller bcschaidcnheit den Todt
vnnd GcrichtsTag ankünde / vnnd jhne zu gurter vorbcraittung
ermahne.

§ r . Andertens / daß er jhm eyfcrigvnd embsig Katholische Priester
zucgeb / welche ihn zur H . Beicht vnd Kommunion ermahnen/ihim auch
Hey dem anßführen biß zum Todt fleißig trösten vnd zucsprcchcn l Warbcy
zumcrcken / daß man den« armen Sünder Mt sogleich am RichtTag / son¬
dern den Tag vorhero das H . Sacrament raichen solle.

§ z . Drittens / daß inan ihm in solcherzeit / wie auchbey dcr ^ xe-
curion Nitübrig Wein zntrinckcn gebe / damit er Nlthierdurch an seinen»
Verstände geschwächtwerde.

§ 4 . Vicedkcns/ daß der Richter / nach dem erden armen Sünder/
nachablcsungdeß Vrtls / dem Frcymann übergebenhat / den Staab zer¬
breche / auffstche / vnnd iemandts abordne / welcher acht gebe / daß
das Brkhl gcschöpftermaffcn vollzogen werde ; den kan der Scharpf-
rrchter hernach / ob er recht gcricht Habe / fragen / vnnd dcr abgeordnete
solches dem Richter anzaigen.

§ 5 . WannaberderThäterbeyankündungdestTodts/oderbeyab-
lcsnng deß Vrtls / oder auch ander Richtstatt feine vorigen bckantnussenl
laugncte / Hat man sich also zuvcrhalten : geschieht das widersprechen auß
Boßheit / allein znverhüttung dcr Straff / vnd wäre solches klar / soll sich
dcr Richter an Vollziehung deß Vrtls nichts hintern lassen. GeschichtS
aberauß andern Vrsachen / vnd er glaubwürdige anzaigungcn seiner Vn-
schuldtan die Handt gäb : oder daß die Thar cm anderergcthan habe/ zai->
gcte / vnd wol beweisen kund« : soll ihn derRichter / auch vngchindertex

der Sachen die vollzichnng deß Vrtls vcrschiebm.
§ 6 . Tragt sichs zue / daß ein Thätcr auß Schwachheit vor Vollstre¬

ckung deß Vrtls in Ohnmächt fällt / oder ihm die hinfaklende Sucht/
auch anderer dergleichen Iueständt ankämc : also daß erMt bey sich wäre/
oder aber gar stürbe / soll mau in Wehrendem Jucstandt / oder Ohnmacht
das Vrkl nit vollziehe » / sondttn verschieben . Auch wann er gleich
an der Richtstatt dahin stürbe / ohne weitere Straff ihm an gehörige
Orth / wo die Thätcr hingelcgt werden / begraben : oder im fall

das
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dasVktl noch etwas / so dem todm Körper angcthan werdm solle/
in sich hält/daffclbe vollziehen lassen.

§ 7 . Daß die Fürbitt einer ledigen Person vor den armen Sünder
vnter dem vorwandt der Ehe / die Vollstreckung dcß Drthls nit hinde¬
re / ist hteoben im Vier vnnd Dicrztgistcn Artieul / § 15. gemeldet
worben.

§ 8 . Dor anfang jcdwedercr ^ xccmion so auffs Leben gehet / soll
der LandtgcrichtsHerr öffentlich außrueffcn lassen / daß man an den
Scharpfrichtcr in fall der mißlingung bcy Leib vnd Gucts Straff kein
Handl anlegc.

§ 9 . Da auch dem Scharpfrichtcr in Vollziehung der Lxccmion
der Straich nußlungc / der Strang brache / oder durch andere zucfäk
die Lxccucicrn verhindert wurde/ so solle nichts dkstowenigerandcm Thä-
trr dasgcsprochcne Drtt würcklich vollzogen werden.

^ Ber Iwap vnd KunffzWfte Nrticuf.
DyN cxrra oräinari Md MMÜtÜ-

wisse Straffaußgeworffcn / sondern dieselbe dem Richter / sei¬
nem besten Dcrstandt / vnnd nach beschaffenheit der vmbständc Zuermcssen
Haimbgestelletist ; soll ergcdenckcn / baß es ihm nit in sein blosseWillkür/
sondern solchergestallt übergebenwirbt / daß er die That vnd alle vmbständt
mit wolcrwogcner Vernunfft betrachte / vnd nach derenschwär / oder
gcrinaheit / rin schwäres/oder geringes Vrtl den Rechten nach / nit aber
auß scincniaigenen Willen INgeringen Sachen ein schwäres/ vnd in schwä¬
ren Sachen ein geringes Drtl fälle.

Sonsten seyndt die cxcm oröinan Straffen so vilfältig vnd vn-
terschidli ch / als fast die Thatcn selbst.

§ i . Dawntercrstlichdie PnMtstßell GrüNttzGäUstr/da-
hin einer vonD ns / oder DnsererN : Oe : Regierung / odcranch vonainem
LandtgcrichtsHcrrn / jedoch auff bcinclt Dnscrer N : Oe : Regierung bc-
willigung / auffsein Lcbcnlang / oder auffgewisse Zeitvmb sonst zu arbeiten/
oder ohne Soldt zu dienen verschafftwirbt : auffsolckeweiß:

Der N : seye auff N : Mrlang auff der Hochlöbl: N : Oe : Re- .
gieruiig
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gierung ergangenen Befelch auff sdas GränitzHauß / oderGtattgra»
ben zubenennen) hiemit erkennet vnd alldort so langinBandtvndEy»
sm zuarbeiten schuldig.

§ r . Die b (<lttMübM6/Straff/das ist/indemStattgraben/oder
in der Statt allhier in den Eysen öffentlich zuarbeiten / bey welcher in
acht zunemmen / daß kein LandtgerichtsHerr vnd vmerer Richter
Macht hat / einem Thäter die allhiestge Stattgrabens Straff auffzu»
setzen / weilen solches ebenfalls allein in Dnsercx vnd Dnser Landes»
Fürst! r Regiemng Machtstehrt.

§ Sonsten inden Epsett gewisse Aeit« rbeitkn.
§ 4 . Ain haimblich : oder offKtlicher gantzer/oder halber

8 5 . AndenPraNgerstellen . ^
8 6. An das Holtz t so man hievor DkeUtz genant / hinfüro über

nie mehr in forma eines Srmtzes / wie obgemelt auffgerichtet werden

solle ) spannm / das Verbrechenauff ein Zelt schreiben / vnd sambt den

^ ^ Är de? Kttcher̂ v^ deßFreythoffs / indiePpkchei

stellen / vnd Ruethm in der Handt habm.
8 8 . AaWysM tragen. - . -
8 y . öffentlich in Barrdt Md Eysen kehre » .

8 l O . Gcfällgnuß auff ein benantt Zeit. » „
8 11 . In der Gefängnis , gewisse Täg in Wasservnd Brodt scts tt 'N°

§ i r . DmKranekm im 8pttal in Eysmwarchen.
§ i r . Ein öffentlich : oder haimblich (3eiMEe ^oNef ^ ! wel^

che doch in denen Driln nit vorzuschreiben / sondern derselben benmnung
vnd gestalltderGeistlichenObrigkeitzu überlassen.

8 14. DitLandtgerichts/Statt/oderBurgksridensveWeljUNM
gegeneiner gemainrn/ oder geschwornen Drphet.

8 15. Ge !tW (Msf/welche aber/woandereStraffenaußgeworfi
fenseyndt/keines weegs vorgenommen / auch maistens zuerhöbung der
Svitäler/Schuelen/Kirchen / vnd zu gebäwenfür das gemaineWeesen /

sonderlich in Stäkt vnd Mrckten / angewmdetwerden solle.
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-er Arep vnd LunffzrMMicuf.

on Begnadungen.
gebühren Dns als LandtsFürsten Min / dahero solle

- - ---7- sich kein LandtgerichtsHerr / wer - er auch sey/Geist : oder
Westlich / auch - er gleich Güter von Dns / oder Dnsern Vorfahrenmit eben denen Rechten vnd Freyheiken/ als sie / oder Wir es gehabt /
an sich gebracht hette / vnd - urchgehent kein Richter unterstehen / Dns
dipQrrhs an DnsernLandtsFürstlichenRechten vnd Lczalien ainigen
nngriff oder abbruch zuchuen / vndstlso keinen Derurtheilen / oder wis¬
sentlichen DbelthLterauß Gnaden / oder vmbGelts willenloßzukassen /

§ i . Wann aber ein LandtgerichtsHerr für sich selbst / öder durch
simen Verwalter / wie auch in Stä « : vnd Märckten/ ein Richter mit
Beysitzern/noch vor dem Drtl / auß allerhandtvmbständen befindet/
daß ein linders Drtl/als sonsten ins gemain auff die That gehört/zu-
fällen / vnd er dessen auß den Rechten / vnnd dlser Dnserer peinlichen
Ordnung genuegsame Drsachen Hat / tan ers wol rhuen / ists auch
schuldig.

Nach gefälltem Drtl aber / hat weder / wo ein Kläger verhanden/
weder wo er von Ambtswegen verfährt / ein LandtgerichtsHerr weiter
nichts zulindern/noch von dem Drtl auffzuhöben.

8 r . Da auch rin LandtgerichtsHerr mit einem armen Sünder
ein absonderliches Mitleyden hette / vnd Dns zur Begnadung erhöbst//
che Drsachen vorbrächte / wollen Wir Dns alsdann in einem vnd an¬
dern fall/ nach beschaffenheit der vmbständt / darauff gnädigist resol-
vieren.

§ ^ . Wie dann auch kein Landtgericht auffdie jenigen Missen/
weniger sie bestraffen solle/welche Wir etwan auß gewissen Drsachen/
durch kacenr - oder offenen Rueff dergkstallt zubegnaden versprochen/

vffenbahren wurden.
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Der Pier vnd UuMtMe Artlcuk.

Än KandtaeriVtS Dnkosten
vnd Atzung,

Jewell jcderzelt auffdie Vollziehungdes; Vrtls;
auffden proccix . peinlicheKragen / vnd Atzung / etc. ein zimb//
licher Dnkosten gehet / vndnunjewedcrerLandgerichtsHkrr

wisse / woher derselbe zunemmen.
§ 1 . Als wollen Wir/daß erstlichen/ws kein Kläger verhandelt/

der Thäter auch über bezahlung der Schulden gantz nichts im vermögen
hat / der LandgerichtsHert vnd Richter alle Atzungvnd Landgerichts
Dnkosten außzustehen : aber dannoch jederzeit allen verdächtigenDbeb/
thätern cmbsig nachzustellen : Nicht weniger wegen derMthelffer / vnd
was zu Nachforschung der begangenen That : verhörung der Acugcn/
Bottenlohn / Gerichtsdienern vnd dergleichen auffgehet / von dem setz/
nigen herzugcben schuldigscyn : vnd keine Anlagen oder Landgerichts
Dnkosten auff seine Grundt : oder Landgerichts Dnterchanen machen.

8 r . Eben so wenig ainigen Dnkosten von dem gestollenen Guct ab «'

ziehen / sondern solches gegen crlegung dcß Fürfangs der Iway vnd Stz<
Hentzig Pfenning / seinem rechten Herrn / so guetcs in das Landgericht
kommen / außer deren Sachen / so nicht auffzubchaltcn/ darfür er doch
gleichwol den Werth / sovil darumben eingenomnren worden / folgen
lassen solle.

8 ^ . Hingegen wann der Beklagte zu dem Todt verurthailet / oder
sonstenineinc excra orclinsri peinlicheStrafferkennet wurde e vnd eg
was von Güetcrn im vermögen hinter sich verliesse / so ist der Landgg
richtsHerr / es seye gleich ein Kläger verhanden / oder nicht / befugt/
seinen auffgewendten billichen Gerichts Dnkosten / welchen er ben setz/
nengueten Thrawen vnd Glauben spccjstcicrcn solle/ bchdkßvkrur//
theiltcn hintcrlaffenenVermögen zuersuechen.

§ 4 . ^ mfayl aber der Beklagte über die / wider jhnefürkommcne
anzaigungen / stch also purcherkc , daß er von der Missethat vnschuldig/
vnd die Klag fräventlich / oder ohnegrundt befundenwurde / fo solle als //
dann der Beklagte nicht allein m der Haubtsachvon der Klag / vnd ak//
lem Dnkosten vnd Atzung loßgesprochen/ sondern auch der Kläger dem

H Lundg
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LandtgerichtsHerm die Atzung vnd Gerichts Dnkosten / wie nicht we«
Niger dem Beklagten alle Schmach / Schäden / Gcfängnuß/ vnd Dm
kosten zuerstattcn vnd guet zumachen erkennet werden / allermassen oben
bey dem ZehendenArtüul vorgesehen ist.

§ 5 . Wann der Beklagte/über die wider jhnefürkommeneanzcm
gungcn/vndaußgestandene lormr loßgesprochen wurde / mueßihm
der Kläger seine auffgewendte Dnkosten selbst zucmessen / derBeklagte
die Atzung von dem seinigenbezahlen / vnd der Richter die Ambts Dm
kosten über sich nemmen.

§ 6 . Doch damit sich dü LandtgerichtsHermihrer Dnkosten inet»
was besser erholtenmögen / wollen Wir ihnen auch discs zuegelassen ha»
ben / daß sie von der einhaimbisch : oder angesessenenVerbrechern Guet /
wann dasselbe von Dns bey denen Stätt r vnd Märckten/ oder auff
dem Landtvon denen GrundtHerm / als Erbloß eingezogcn wirdt / den
gebührenden Landtger -chts Dnkosten vnd Atzung begehren/ vnd ein»
fordern mögen : Doch denen GrundtDbrigkeiten/sodarwider i n tpecie
befreyet seyndt / an ihren üblich hergebrachten FrcyheitenvnprLiuch-
ci erlich.

§ 7. Ein von Dns begnadter AMer mag auch ehunder nicht ent¬
lassen werden / biß er dem Landtgericht allen Dnkosten vnnd Atzung
t wann ers anderst im vermögen ) erstattet hat.

Aer Lünff vnd EunffMste Mtrcuk.

Zon der Melthäter verlassenem
Guet.

AUN G haben sich eln Zeit hero etltche/sowolLandtgc-
richts : als GrundtHerm vnterstehen wollen / ein jedweder
das ienige / was von deß Hingerichten

'Thäters Gütern vm
tcr ihme gelegen/ es seyen Gläubiger / oder Erbenvorhanden gewesen /
oder nicht / ob schon auch die Gtraffdeß Verbrechens solches nichtmit
sich gebracht / einzuziehen / wann es aber allen Rechten / vnd der Bil <
lichkeit entgegen istr

Als setzen vnd wollen Wir/daß kein LandtgerichtS : oderGrundt-
Herr / ainigeö ThäterShinterlassenes Gm einziehe / wenigerihme zue«
aigne.

§ i . Es
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ß l . Es bringe dann erstlich das Verbrechen neben der Lebens«

Straff auch zugleich dieeinziehung deß Gurts / indiserVnsererLandt-
gerichtsOrdnung außdrucklichmit sich.

Andertens / öderes verliehe der Thäter keine Erben/biß in den Ae»
hendenGrad inclulive , vnd stürbe ohneTestament / in welchen Fällen
in DnsernStätt : vnd Märckten der angesessen/oder vermögigen Dbel»
thäter Haab vnd Güeter Dnserer LandtsFürstlichen Sammer : Der
andern DnterthaNen aber fahrende Haab dem Landtgerichts: die li-
genden aber jedwederm GrundtHerrn / darunter sie gelegen zuefallen
sollen/doch denenjenigen/so (wie vorgemelt) absonderlichbcfreytseyndt/
ohne nachthail. »

ß 2 . Wann der Thäter stüchtig ist/sollder LandtgerichtsHerr/oder
da er angesessendessen GrundtHerr/in grossen Dcrbrechen/daman auch
wider einen abwesenden verfahren kan / sein Guet beschreiben/ vnd biß
zu außtrag der Sachen niemandt nichts darvon erfolgen/ oder verwen«
den lassen / ausser dernothwendigen vnterhalmng deß Weibs / Kin»
der / vnd Dienstbotten.

Don dem Guet der jenigen / die sich selbst entleiben ist hierumen
zufinden:

ZM Mpheden. ,
Ann einer nicht genuegsam überwisenist/ oder

KH wann einer nicht sovilinder 'I 'orturbekennet/ daß er gerichtet
GT werden könte / oder wann er deß Landtgerichksverwisen/ in ein

exrrz orciinarlGtraffperurtheilt / oderauch von Dns begnadetwirdt/

gerichts verweisen / er habe dannschriffkliche / auch wann es die schwäre
deß Verbrechens erfordert / einmit einem Aydt bestätigte Versicherung

Landtgerichts : GrundtHerrn / deren Beambtcn / Dnterthanen / dessen
Grund vnd Boden rc. zu keiner Zeit das jenige/was mit jhm vorgenom¬
men worden / auffainigeweiß/ wie die immer erdacht werden möchte /
rächen / sondern in allem dem Drtl Nachkommen solle / vnnd wolle :
Die Form der Drphed kan beyläuffig also lautten:

H r FroM
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Morm einer Uschwornm Vrphed.

EH 7r:R : bekenne Hiemit Krafft drsergcschwornen
Drphed/ daß nach dem ich in das Landgericht N - gclifert/auch
wegender / wider mich vorkommcnen Anklag / Inzücht / vnd

stanken vermuettungen mit mir Landtgerichtsmässig verfahren/ vnnd
durch Drtl vnd Recht erkennet worden/ daß ( allhie istdcrjnhaltdeß
d ^ ^

Als gelobe/versprich / vnd zuesage ich / bey meinem Körperlichen
Aydt / daß ich wederan der Grundt : noch LandtgerichtsObrigkeit/ de»

roDnterthanen / Angehörigen/oder sonsten jemandes andern wer der
auch scye / auff keinerlei) weiß nochweeg / einigenGewalt / noch Rach/
weder durchmich / noch andere meinentwegen / dermitmirvorgchabten
gerichtlichen Handlungen halber / suechen / selbst üben / Drsach geben/
noch darzue auffeinige weiß behelft thuen / sondern alles sowolbeymir/
als bey den meinigen in ewige Vergessenheitstellenwolle.

Jum fall aber ich für mich selbst / oder jemandes andern meinet»
wegenobbesagter gegen mir rechtmässig vorgenommenen Handlungen
halber / das geringste / sowol gegen der Grundt : als Landgerichts»
Obrigkeit/oder jemandesandern / äffern / rechen / oder auch desthalben
tröhlich seyn wurde/solle gegen mir / als gegen einen mainaydigen
Drphcdbrecher ohne alle Gnade / nach außweisung der Landgerichts»
Ordnung verfahren werden:

Drkundt dessen / habe Ich dise Dhrphed mit meinem Kör¬
perlichen Aydt bekrafttiget/ auch solche mit Handt : vnnd pettschaffk
verfertigter der Grundt : vnnd LandtgerichtsObrigkeit zuegcstellt.
/ rLbum auff dem Schloß N : den N : Tag / deßN : Monats / indem
N : Jahr.

Dises ist nur ein beyläuffige Form / welche nach beschaffenheit
vndvmbständt / dcrThat / vnd der Thäter zuändern/vnd einzurichten.

Don der Drphedbrecher Straff / ist hernacher an seinem Orth
bky denNeunzigisten Articul zufinden.

»er Siben önd Lunffziglste Articuk.
vm SAarpstGter.

Die-
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^ « Zcwellen die Scharpfnchter Ms gemain vn-

barmhcrtzigeLeuth seyndt / solider Richter/ sonderlich bey der
peinlichen Frag acht haben / damit die rechte maß / durchsie

nichtüberschritten werde.
§ i . Wie auch/daß er gewonliche/vnd nicht new erfundeneWerek»

zeug für sich selbst/ ohnebewtlligung gebrauche.
8 2 . Daß er das geschöpffte Drtl rechtmercke/vnd vollziehe/auch

die armen Sünder nicht übereyle / noch an der Geistlichen zucsprechen
verhindere / weniger zur VerzweiflungDrsach gebe.

8 ^ . Ob wollen ihm ein sichere Freyheit außgerueffenvnd gehalten
wirbt / soll er doch / wann er vnrccht richtet / nach gestallt der Sachen
vnd Richterlichen Erkantnuß gestrafftwerden.

Der Acht vnd KmffMste Articuk.

MDHrichtet ^ mueßcrs wenigistVier vnd Zwainzig Ellenweit/von
WW seines Nachbarn Grundt sehen / damit der Schatten denselben
nicht berühre.

8 i . Ob zwar ein LandtgerichtsHerr derentwegen das Landtge»
richt nicht verwürrkt/ daß er keinen Galgen auffgericht/ oder daß der»
selbe eingefallen/ vnd von langerZeit hero / weilen sich kein fall zuegekra»
gen / daß man dessen bedörfft hette / nicht erhöbt worden ist / so sollen
doch die Hochgerichter zum abschew / vnd darumben jederzeit erho»
ben seyn / damit wann sich ein fall eraignet / der arme Sünderinder
Gefängnuß biß auff die erbawung deß Gerichts nicht warten vnd ley»
dendörffe.

§ r . Wo sich auch die in dem Landtgerichk/oder in den nächsten
Stätt : vnd Märcktenverhandene HandwercksLeuthdererhöbung ver-
waigeK wolten / soll man es DnsercrN r Oe r Regierung zu gebühren¬
der Vorsehung anzaigen.



werterWatt/
M peinWen AandtgertAtöZrd-
» u >ig,i >chErk ; Acrtzogchumbs Gcstcrmch vn-

terderLnnss.

W denen DndWrGwims-
sigen Mllen snsondechelt.

Ser Neun vnd LunffzrZtste Articuk.' "
ottSlästerunA.
den Allmächtigen / MARIAM

allerrcincste Iungstaw / oder andere Heiligen
Ottes / schmächlich lästert / auch mit Worten/

oderThaten GOTT etwas zuemcssct/ so sich nicht
gebührt / oder hingegenGOTT etwas benimbt/

- ^ ^ abbricht/ so jhme zuestehet : Ingleichen auch
der jenige / der die Gottslästerung anhört / vnd den / der also G S T T
lästeret ( da es seiner Ehr / Leibs : vnd LebensGcfahr halber scyn kan )
nicht davon abmahnet / sondern durch sein anwesen gleichsam darein
williget:

Oder aber dasselb / wann der Gottslästerer über die beschehene
abmahnung / davon noch nicht abstehen wolte/gefährlicherweiß ver»
halten / vnd nicht anzaigen wurde:

Nicht wenigerauch/ wer bey denenH. Sakramenten / Wunden /
Sreutz / vnnd Leyden vnsers Erlösers fürsätzlich vnnd wolbedächtlich
fiuecht / der ist Landtgerichtlich zustraffen.

Bey



LandtgertchLMrdnung . s;
BeydrmgemainenFlucchen vnd Schwören aber / somehrauß

einerbösen Gewonheit/ als Vorsatz herfliesset/ift jedes OrthsObrigkeir
dieStrafffürzunemmen bcfuegt / vnd schuldig.

8 i . Vnd demnach am jeder auß Ehristlichen Eyfer/GOttes Ehr
Metten schuldig ist : Als sollen die Obrigkeiten nicht allezeit auffAm
zaig : oder Anklagen warten / sondern vor sich sclbstm allenmöglichen
fieiß anweriden / die Gottslästerer zuerkundigen / vnd zu den gesetzten
Straffen zubringen.

8 r . Dieanzaigungen zu dem erkundigen/ seyndtvngefährlich dise.

AnzatZUtiZen zum Mcßforscßen.
Erstlich / wann die gemaine Sag herumb gehet.
Andertens / wann die Personohne das derentwegen verdächtig /

vnd dessen ctwo vorhero schon berüchtigtevnd bezüchtiget worden ist.
Drittens / wann sie sonsten ein Gott : vnd ruechloses Leben führet.
Vierdtens / dem Fressen/Sausten vnd Spillen / wie auch dem

Aorn / Neydt / vnd böser Gesellschafft ergeben ist.
Fünfftens / selten/ oder nie in die Kirchenkombt.
Sechstens/ von den Hausgenossen / oder Nachtbahren derentwe¬

gen angcben.
Sibendens / oder auch voll bestellten Aufsstechern / verrathen

wirdt . Die Juden seyndt in der Gottölästerung absonderlich ver»
dächtig-

Inquilirion , oder NücßforschunZ.
8 Vnd ist hiebey zuwisscn/daß man in dtsem abschewlichkN La¬

ster nicht alle Ordnung / so sonsten in Nachforschungen gewönlich / in
acht nemmen / sondern so guetman nur kan/nachforschen/auch gcm «m
nen / vnd in gleichem Laster ergriffenen Personen ( außgenommenes
wäre ein Feinde ) glauben darff.

AnzargunWzu der Gefängnug.
§ 4 Wann sich nun aine/oder mehr der obgemeltkn anzaigungen

würcklich erfinden / vil mehr wann ainer in frischer That ergriffen/ oder
von jemandem so die Gottlästerunggehört / angezaigt worden / soll der
Gottslästerer alsbalden gefänglich eingezogen werden : Wie dannall-
hier der Rumormaister vnd Profoscn / in den Stätten / oderauffdem

Landt
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Landt die Richter / oder Gerichtsdiener/ wann sie jemanden in der
Gottölästerung betretten / denselben alsobalden zuergreissen / vnnd in
sichere Verwahrung zubringen / besticht styndt.

AnzütgunZen zu der peinlichen Kag.
§ 5. Wann der Gefangene so dann die Gottölästerung laugnen

will / er aber dessen durch ainen vntadelhafften Zeugen überwisen ist.
Wie auch / wann der Zeug gleich tadelhasst/ doch sonsten die vor

angezaigten gemainen / oder absonderliche vermuettungen darneben
verhanden : Sonderlich wann man in der Nachforschung sichtbare Zai/«
chey : als das verletzteKrutzifir : durchstochen / zerschnitten : oder durch/«
schossene Bilder / vnd dergleichen befinden thäte : solle der Thäter zum
überstufi mit dem Zeugen / oderOenuncianrcn confionncec, vnd so
er dannoch im laugnen verharret / demBeyDrtl nach / andiepeinliche
Frag gelegt werden.

8 6. Die absonderliche Fragstuck können vngefähr in Nachfolgen/«
den kunÄcn bestehen.

Erstlichen/ ob er nicht ( nach außweisung dessen / was die De-
nunciarion . oderIn^uilicion mit sich bringet ) GOTT gelästert
habe s

Andertens/mit was Worten/oder Thaten/ welche alleauffssteif//
sigist zubeobachten.

Drittens / wie offt solches beschehen t' Vierdtens/ an welchen Orthen^
Fünfftcns / zu welcher ZeitS
Sechstens / wer sonsten dabey gewesen vnd es gehört / dise alle

zubenennen.
Sibcndens / ob jhne niemandes abgemahnet habe ?
Dann wann ihn die anhörenden nicht abgcmahnet/ styndt sie

nach gestallt derSachen vnd mit vmerlauffenden vmbständen/ durch je¬des Orths Obrigkeit / wie obgemelt / zubestralstn.
Achtens / obernach beschehener abmahn : oder bestraffungqleich-

wolfortgefahrens
Neundtens/ob er gewist/ daß er G S T T hierdurchlästere t
Zehendtens / was jhnehierzue bewögtt

Ailff«
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Ailfftenö / auß was Gemüets Minung ers gethant

' EndtVrci.
§ 7 . Go nun der befragte die GottSlästerung bekennet / selbige

hernach bestätiget/ oder aber durch genuegsame Zeugen überwisenist/
solle er nach gelegenheit der vmbständt vnd schwäre der GottSlästerung/
schwärer / oder linder gestrafft : Als nemblich / wann es ein verletzlich
wolbedächtliche GottSlästerung in höchsten Grad ist / mit glüenden
Zangen gerissen : Riemen auß seinem Leib geschnitten : zur Richtstatt
gcschlaipfft : die Handt / welche er rtwo hierzue gebraucht / abgehaw»
en : Die GottSlästerliche Zungen / so weit sie auß demMundt zubrin«
gen / abgeschnitten / vnd der Leib lebendig zu Staub vnd Aschen ver«
brennt werden.

§ 8 . Ist aber die GottSlästerung nit mit so gar schwären vmbstan»
den beladen ^ doch aber gleichwol vnmitlbar wider G O TT vnd dessen
raincste Muetter / oder andere Heiligen / entweder Mit vnchrlichen
schwächlichen Worten / oder Thaten bcschehcn / sosoll der Gottsläste»
rer durch das Schwerdt vomLeben zum Todt gerichtet r jhme aber vor»
hero die Jungen/ Handt / oder das jcnrge Glid / dessen er sich zur Gotts»
lästerungbedient / außgeschnittenvnd abgehawen werden.

ß 9 . DieStraffdeß gemainenFluecyrns/oderGottslästernsbetreff
ftnr / wollen Wir / daß nemblich die gemainen Leuth / wann sie zum er»
stcnmal ergriffen worden / in Gcfängnußmit Wasser vnd Bordt / auff
Acht Täg / oder aber so lang in Bandt vnd Eyscnzur öffentlichen Ar«
beit angehalten : Jam andcrnmahl an das Holtz ( so man ins gemain
Kreutz nennet ) ober HalßCysen : Zum drittenmahl Drey Taglang

. nacheinander an den Pranger gcstellet / vnnd das Verbrechen jhme
Gchrifftlich an die Brust gehofft : Dann zum VicrdtenmÄhl/wo kein
besscrung zuhoffcn / vnd die Flüech der GottSlästerungwolbcdächtigbe»
schehen / nach vorhergehender durchbrennung / oder auch gar außschnei»
düng der Jungen / deß Landtö vrrwisen : Das gemaine Schwö»
ren aber solle von jedes OrthsObrigkeit nach gestalltder Sachen inge»
bührende Straffgezogen werden.

Die Adelichen vnd höhernStandtsPersonen aber / nach dem sie
vorhero davon alles Crnsts/vnd mit scharpfen Verweist abgemahnet /
vors Erste auffAcht Taglang in den Haust Arrest verschafft : Das

I Am
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Andertemal ihrer habenden Dienst beurlaubt : Das Drittcmal am
Leib mit würeklicher Gcfängnuß/ oder in andere schärpfere weegnach
beschaffenheitdeß Verbrechens abgestrafftwerden.

§ io . Die vmbständtso die Gottölästerungen schwärer machen
seyndt:

WeschwärendeVmbständt.
Erstlich/ wann die Gottslästerungcn nicht gleich auff ainmal/

sondernzu vnrerschidlichen Zeiten wolbedächtlich beschehen:
Andertens/ wann es ainer W thuet / vnnd macht ein gewonheit

daraus) :
Drittens / wann ainer über vorhergangcne abmahnungengleich--

wöl im Lästernfortfahret:
Dierdtens / wann es mit fleißerdacht : vnd gar sonderbahreaus)»

gefurchte Gottes schändungen seyndt / oder mit absonderlichen frävel/
oderVermessenheitbeschehen:

Fünfftens/ wann einer G D TT lästert/ der in grossenanschen/
vnd groß geachtet ist / daun er gibt hierdurch desto grössereCrgernuß:

Sechstens / wann sie an ainem Orth beschehen / wo das GottM-
stern nicht also im bösen brauch ist / daß man also durch ein scharpfes
Erempel/ der bösen nachfolg Vorkommen mueß:

Sibendens / die Juden / vnd dergleichen leichtfertige / lasterhafter
Leuth / sollen auch schärpfer als andere gestrafft werden:

Achtens / wie dann auch die Gottslästerungsowitder Thatbe-
schicht / schwärer ist / als dieLästerung der Jungen:

8 l i . Hingegen erleichtert die Straff dises:
Erlerchterende Pmbstandt.

Erststch/ wann ainer die Lästerung alsobalden berewet vnd wi»
derruchst:

Andertens/ wann ainer Lästerwort außspricht in ainer frembden
Sprach / deren er nicht kundig ist / vnd nicht Wais) was die Wort in sich -
haben:

Drittens die jenige / so keinen/ oder weniger Derstandt haben/ sol»
lenallein nach dem / als ihre Alter vnd Derstandt mitsichbringt/ ge»
strafft werden.

Dierdtens / die Trunekenheit vnnd Jorn entschuldigen in disem
La»
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Laster zwar keinen / jedoch können dergleichen nach beschaffenheit der
Sachen ein Milderungnach sich ziehen:

Wie dann auch sonsten in disem abschewlichen Laster keine blosse
entschuldigungen gelten / sondern in denen schwärern die LandtgerichtS-
Herrn auffs schärpfeste : in denen gcringcrn aber jedes Orths Obrigkeit
der gebühr nach mit Straff verfahren sollen ; damit GOTT der Alk
mächtigedie nachlässigen Obrigkeiten / vnd das gantze Landt außbilli-
chen Zorn nicht selbsten straffe:

Er Zaubere ») trabt / ist Landtgertchtlich zube-
straffm.

§ 1 . Die anzaigungen zur Nachforschung seyndt vnge-
fährlichdise:

AnzaigunMzum Mchforscßcn.
Erstlich/ wann ein Zauberer/oder Zauberin auffdie andere be»

kennet/vnd dessen glaubwürdige vermuektungen / vnnd Warzalchen
verbringet: -

Andertens/wann die gemaine jnzücht überain Person/daß fle
den Lcuthenvnd Dich schade : der Schaden aucham Tag : dieverdachte
Person auch darnach beschaffen / daß man sich dergleichen zu jhr verse¬
hen mag:

Drittens / wann vnterschidlich : vnverdächtige Leuth aussagen/
daß sie mit verbottenen Künsten vnd Wahrsagen vmbgangcn.

Einziehung, der perdachten Person . ,
§ r . Wann nun in dem nachforschcn heraußkombt/daß sich dieThat/

der Schaden / vnd andere vmbständt / derentwegen sie beschraidtwor^
den / in der W 'arheit also befunden / mag der Richter ein solch verdacht
tige Persongar wol gefänglich einziehen ; doch mueß er dabey zugleich in
acht nemmen.

Erstlich / daßeralsobaldmitdereinzichung/ jhrcKlaider / Hauß
vnd Wohnung durchfurchen / vnd sehen lasse / ob sie nicht Zauberische
Sachen / als Oel / Salben / schädliche Pulver / Püchsen/Hassen mit

Ir Dm
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Dnziferangcfühlt / Menschen Bainer / zauberischeWachsliechtl/ oder
wächscne : mit Nadl durchstocheneBild ! / Hostien/ Khristallen / Wahn,
sagspiegl / Derbindnust Brieffl vom bösen Feindt/ ZauberkunstBüchl/
vnddergleichenvmb vnd bey sich hat.

Andertens/ findeter dergleichen / kan er weiter gehen/vnd die Pen,
son durch den Scharpfrichter am Leib befurchen vnd sehen lassen / ob
sie nichtan haimblichenOrthen verborgeneSachen / oder sonsten wah^
re Teufels Zaichen an ihrem Leib habe4

Mzalgungen zu der peinlichen Umg. l
§ ^ . Erstlich / wann sich nundergleichen Sachen / oder Laichen im

Haust/oder am Leib befinden:
Andertens / wann Beweist da ist/ dast sie sich andere Zauberei) zu --

'

lehrnen erbotten.
Drittens / oder jemandts zubezaubern betröhet/vnd dem betrohe/,

ten dergleichen beschicht.
Dierdtens/ 'auch sonderliche gemainschafft mit dergleichen Zau»

bersLeuthenhat. ^
Fünfftens / oder mit solch verdächtigen Dingen / Geberdten/

Worten / vnd Weesenvmbg het / welcheZaubcrey auffsich tragen/ vnd
dise Person desselben sonsten berüchtigte ist.

Sechstens / oder die Person zu Nachts / zu gewissen Zeiten bey
verspürter Thür bey Haust nichtanzutreffen / von ihr hingegen nicht zu
erweisen wäre / wo sie sonsten vmb selbige Zeit gewesen.

Alsdann karr der LandtgenchtsHerr über vorgehend eingezoge»
ne erkundigung/ob sich denen einkommcncnanzaigungen nach / in der
That alles also befindet/vnd dast darüber geschöpffte BeyDrtl / zur
WinliüM Amg Uchrelttm/
stuck brauchen.

8 4 - Erstlich/obsiekeinVcrbindnustmit dem bösenFeindthabe?
Andertens / welcher gestallt 6
Drittens/wann dieselb beschehettt
Dierdtens / auff wievil Zeue
Fünfftens / obs SchriO : oder Mündlich beschehent
Sechstens / an welchem Orth e

Gibem



Gibcndens/durch was gelegmheitt
Achtens / ob jcmandt dabey gewesen t
Neundtens / wo die verbindnuß seye / oderwas sie hievon für ein

Warzaichen habet
Zchcndens/was sie hierzue verursachet t
Ailfftens/ob sie Zaubere» getribenk
Iwölfftens / welcher gestallt / vnd auff was weiß t
( Hiebe» zumcrcken / daß man die Person vorhero selbstcn aussa«

gen lassen solle / wann sie aber über die verhandelten anzaigungen nichts
sagt/sic hicrauff vmbständiglich fingen mueß . )

Dreyzchendens/ mitwasWorten/oder Wercken solches alles be«
schchen ( wann die Person etwas anzaigt / daß sic etwas eingraben/
oder behalten hem / daß zu solcher Zauberet) dienstliche soll man dar«
nach suechen / ob man es sinder)

Dierzehendcns / wie offtt
Zunffzehendcns / an was Drthent
Sechzehendens / wann / oder zu welcher Zeit t
Sibenzehendens / gegen wem t ( die vmer

'
schidlichen Personen

sieissig zubeschreiben/damit manin ^ uiriercn kan. )
Achtzehendens/wem sie hierdurch geschadet/ vnd wie sehr t
Neunzehendens / ob sie der verzauberten Person wider helsfen

könnet ( hiebey zumcrcken / daß allein die jenige Hilff / welche ohne
fcrrere newe Zaubere» beschchen kan / zuelässig ist : )

Zwainzigistens / von wem sie die Zaubere» gelehrnet t vnd wie sic
darzue komment ob sie es nicht widerumb andere gelehret t wemt wel«
cher gestalltt vnd was etwo sonsten dieThaten/ vnd deren vmbständt
für nothwendige Fragen an die Handt geben:

Nach beschehencr Aufsag/mueß sich dasLandtgcrichtalsobaldett
aigentlich aller Orchen erkundigen/ ob sich die Zaichenvnd vergrabenr
oder verborgene Sachen also befindent auch ob sich die Thal vnd der
Schaden so dem Menschen / oder Dich durch Zaubere» bekanter maß
sen zuegcfügt worden / also verhalten : dann aüffblosse bekantnuß/die
sich in der Thal nicht erfindet/ ist nicht zubawen. Es soll auch dieer«
forschung durch das kalteWasser / als ein vngewißt betrüglichesDing
nicht gebraucht werden.

2 ; 2n«



AnderLerThatl / der
Man soll vor : vnd bcy der erkantnuß wol in acht nemmen/ob

allebekandte SachenJaubcrcyauffsich tragen?
Ingleichen / ob darbey ein öffentliche verbintnuß mit dem bösen

Feindt verbanden e
Oder/obsie es ohne öffentliche verbintnuß von andern/zu dem endt/

daß sie denLeuchen hierdurchschaden möge / gclehrnetvnd getriben?
Öder/ob sieohne Schaden / ihres Gewinß halber / auß § hri"

stallen/ Gläser / Spiegeln vnnd dergleichen / denen Leuchen Wahr"
gesagt i

Odernurverbottcne abergläubische Sergen gebraucht?
Oder die Leuth auffm Bock / Mantl vnnd Schiff Herdringen

können?
§ 5. Nach beschaffenheit nun aincs/oder deß andernVerbrechen/

müssen auch die Straffen gerichtet werden:
EndtVrtl.

Dann auff rechte Jauberey / sie geschehe mit außdrucklich : oder
verstandener verbintnuß gegen den bösen Feindt / dardurch den Leut¬
chen Schaden zuegesügt wirdt / oder auch auffdiejenige / welche neben
verlaugnung deß Khristlichen Glaubens sichdem bösen Feindt ergeben?
mit demselben vmbgangen; oder Fleischlich vermischt -, ob sie schon son»
sten durch Jaubercy niemandt Schaden zuegesügt / gehört die Straff
deß Fewerö / welche doch auß erhöblichen vmbständm/ vnd wann der
Schaden nicht groß / bcybueßfertigenLeuchen/ durch die vorhergehen«
de enthauptunggelindertwerden kan:

Die Wahrsager : abergläubische Seegensprecher : vndBolkschi«
rkeraber / mögen nach Erhöblichkeit deß Verbrechens zum Schwerdt
verurthailt / oder wann der Schaden vnd Dmbständt nicht gar groß/
oder bewöglich / mit ainem gantzen : oder halben Schilling abgcfertiget/
vnd zugleich deß Landts verwisen werden.

Es solle auch jedes Orths Obrigkeit die jcnigen/so sich dergleichen
Leuch / oder Künsten gebrauchen/ in gebührendeStraffziehen.

§ 6 . Erstlich / dise Straffen schärpfft die etwo vitfältige Boß"
hafftigkeit.

Andertens / die lange Übung;
Drin-



/

Drittens / der grosse / sonderl ich armen Leuchen/ der Obrigkeit /
Eltern / oder Herrn zuegrfüegte Schaden r

Dierdtens / wann jemandts vil andere darzue gebracht / vnnd
verführt hat r

Fünfftens / vNter die Jauberek gehörenauch die jenigrn/ so ihnen
die H . Hostien/ sich damit gtfrohkcnzumachen/ oder daß sie nicht MM
sagen sollenkönnen/emhailen . /

- Dahingegen mildert über vorigem Zencre angezaigtevm!
auch dises / wann ein Jauberer noch vorher» / eheunderer angeklagtr
vnd in verhasst gebracht wirdt wahre Bueß chuet ^

Wer Am vnd
Won dem, , ,

jestät/Rebellion , Lonspirarion , Eandtö^lermthepep /
vnd CandeoEnde : oder Slardbruch.

Iciveil dise Lasier vnmlttelbaHr M Vnserer 7? :
Oe : Regierung erkantnuß gehören r Als solle sonsten kein
LandtgerichtsHcrr / oder Richter / wieder Namen haben/

oder sonsten befrcyt seyn mag / indem Lasterder belaidigtcnMajestät/
LandtS Derrätherey / Kchcllioncn , schädlichen Lonspirakionen,
LandtsFridt : vnd Glaidbruch / jchtwas zucrkennen / oder zusprcchen
sich anmassen: Sondern wann ainer : oder mehr in disem Laster ver«
dächtigist / den/oderdieselben / alsobaldwieerkanvndmag / gefänglk
chen einziehen / Vnserer Regierung anzaigen / vnd derosclbenauffwev-
tere Verordnungvnwaigerlich folgen lassen.

? i . Ingleichen auch/ wann bcy denen nachgesetzten Obrigkeiten
in Li vil : oder Lriminsl kroccllcn solche Sachen fürkämen / welche
dergleichen Laster auffsich trüegen / dieselbe ebenfalls Vnserer N : Oe r
Regierung mit übersändung der ^ cden berichten:

Hieher gehören auch die Münzfälscher Vnserer Kays : vnnd
LandtsFürstl : Müntz / wie auch die jenigen so Vnserer Kays - oder
LandtsFürstlrInsiglnachzustechensichvnterstehen.

OiKöslorcz , oder Absager:
DberstcigerVnserer SkattMawren:
Auffrührer wider die LandtsFürstliche Obrigkeit / vnnd der

gleichen . Ger
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. ^ er Iwap vndSechzMeArttcuk.

om UodtsGlag / verwunde : vndan-
dcrn chätltchen Handlungen.

Er den andern boßhasfter weiß tödet / vnd also
MenschenBluetvergiest/ dessen Bluet soll widerumb vergos¬
sen werden.

s i . Demnach aber die Todtschlag nichtainerlay / in demc etliche
boßhaffter : etliche vnversehemr weiß beschehen / dann abermahlen die

boßhafft : vorsätzlichen Todtschläg entweder wegen der nahenden Der -,
wandtschafft / oder derdarbcy Ergehenden all zu grossen Boßhaffngke,t

voneinander vnteriÄaideniepndt.
8 2. Als ist Crstlichen zuwissen/ daß / wann jcmandt ins gemain

amen Menschen auß Zorn / oder Gächheit vmb das Leben bringt / vnd
er auff frischerThat ergriffenwird t / derselbe ob fürgeschribcner Massen
gefänglich cinzuziehen.
WM AnMgutWn zum Nachforschen.

§ Wann Man aber allein von dem Entleibten / vnd nicht von
dem Thäter waiß/soll der LandtgerichtsHerr / den Todten Körper
durch erfahrne Wundtärtzt beschämen : Benebenö alsobaldt an dem
Orth / da die That beschehen / vnd bey denen jenigen / so cs etwo gese¬
hen / fieissig nachsvrschen/ wer etwo solche That gethan haben möchte?
auch wann der tödtlich verwandte nochein Leben in jhmhat / jhneseib-
sten vmb den wahrenThäker befragen lassen.

Anzaigungenzu der Gefangnusz.
8 4. Mann der Beschädigte auffein gewisse Person aussagt/ oder

einer / der es vermuethlich möchte gethan haben / fliehen will / oder
schon in der flucht ist:

Item/wann aineran dem Orth / wo dieThat geschehen / ergrif¬
fen / oder jemandens blosser Degen / oder andere Waffen daselbst be¬
funden wirdt.

Desgleichen wann ainer von deß Entleibten Sachen / etwas
bey sich : oder solches verkaufst hat.

Nicht
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Nichtweniger wann jemandt einen todtenKörperhaimblich ver¬

tuschen / oder vergraben will.
Auß disen vnd dergleichen Drsachen soll der LandtgerichtsHerr

einen solchen gefänglich einziehen.
AnzatgunW zu der peinlichen Hag.

§ 5 . Kämen aber aup der eingezogenen inyuilirion , alle erstkm
mellte / oder hierauf) dievprnembsten Inöicia , vnd noch andere gemab-
ne darzue / als das) ainer bky fürgangenem Rauffhandl / vnd hierauff er--
folgten Todtschlag mit dem Entleibten gezanrkt : sein Wöhr/oder Mes¬
ser genommen / vnd auffden Entleibten gestochen / gehawen / oder sonst
mit gefährlichen Straichen geschlagen : Sonderlich wann man auch
des) verdächtigenWöhr/Mester / oderKlaiderzur Zeit der beschchenen
Cntleibungbluktig gesehen / oder wann erdeß EntleibtenHaab genom¬
men/verkaufft / hinwegkgeben/ oder noch ben jhm hktte : vnd solchen
verdacht mit glaublichen gegenanzaig : vnd beweisungen nit ablainen
könte / soll der Richter zur peinlichen Frag schreitten / vnd jhne nachden
gemainen Fragstuckenvngefährauff nachfolgendePunkten befragen:

§ 6 . Erstlich/ob er nit disen Todtschlag begangent
Andertens/welcher gestalltes beschehen/vonanfangbißzudem

endtzuerzehlent
Drittens / an welchem Orth i
Dierdtens zu welcher Zeit / Tag vnd Gtundt t
Fünfftcns / mit was Mitl vnd Waffen s
Sechstens / was jhne zu diser That bewogen t
Sibendens / ob jhmc jemandts darzue geholffent
Achtens / wer derselbegewesen i wie er haistet vndwoersichauff-

haltet
Neundtens / wo er den Tobtenhingethan / oder vergraben t
Jehendtens / was der Entleibte von Gelt / oder andern Sachen

bey sich gehabt t
Ailfftens/ was er jhme genomment
Iwölffcens / wo er solches hingethant
Dreyzrhendens / wie thewer exs verkaufft / oder wohin verbor»

K Vier«
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DierzchendMs / ob er nit mchr Todtschlägbegangen i

§ 6 Wofern der Befragte bekennet / oder uberwlsen ist / so folgt

d« B « > °ndSEd
^ E ^ .

qemainen Todtschlägen/ das Gchwerdt / doch hat es dabeyvil

absätz / m deme nemblich bisweilen ein Todtschläg gar nit / bitzwetlen

nit am Leben / bisweilen auch schärpfcr als durch das Schwerdt zu»

straffen ist
^ ^ gar vitgestrafft werden / seyndt vor»

^ ^ d
^ rstlich / welcher ainen andern aus rechter Nothwöhr vmb --

bringt / vnnd solches beweist / der ist vnsträfflich : was aber ein rechte

^ LLWLLLSÄch : °d» .inKiM

ter ZehenJahren / es wurdedann ein absonderliche Boßhafftigkeit da-«

beyveGuhrt
^ ^ ^ ^ Obrigkeit / die ihn aus rechtmäs¬

sigen Drsachen gefänglich einziehen lassen will / gewaltthätig widersetzt /

iind darüber erschlagen wirdt:
Dierdtens / der einen Nachtdieb/ so sich zur Wöhr stellet / vmb -<

^ ^
Mnfftens / wann ein Ehemann einen Ehebrecher/ denerbcysei--

nemWeib im Ehebruchcrgreifit / oder das Weib in der That / auffsol»
cheweiß/wie esdiegcmaincnRechtenzuelassen/vmbbringt:

Sechstens / wann ainer zu rettung eines andern Leib / oder Le»

bcnsjemandem erschlägt / vnd sonsten der angegriffeneanderer gestallt
mtwsl httte errtttet werden können :

. ^ -- L
Gibcndens / so in bawen/ oder andern Fällen em Mensch/über

getbane Warnung vnter den Wurff gangen / vnd vngefähr daselbst
vmbkommen : ^ .

Achtens / soainerden andern in zukgelaffenenRitterspillen/ oder

Fechtschuelcnvmbbrächte:
§ y. Die gemaineTodtschläg/so nit die Lebens/sondern andere

Straffen auffsich tragen / seyndt die jenigen/ bey welchen ain / oder

mehrere in denRechten gegründtemilderungövmbständt sich befinden.
Als nemblich;
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GrrderutW Pmbständt.

Erstlich / wann ein Todtschläg ohne boßhafften Fürsatz / vnd wi <-
der deßThäters Willenbeschicht:

Andertens / die übermässig vnd all zu grosse Trunckenheit / so drin
Thäter vngefähr zuegestanden:

Drittens / die vnleydentliche Schmächwort / so den Tham zum
billichen Zornangetriben:

Dierdtcns / wann stch aincr sechstenbey der Obrigkeit angibt:
Fünsftcns / wann ein Datter seinen Sohn / der sonstenkein ver«

Wegener böser Mensch ist/sorgen eines Todtschlags / auß Lieb der Ge«
rechtigkeit dem Richtersechsten übergibt:

Sechstens / wann ainer seine Mitthäter der Obrigkeitanzaigt/
vnd zur Gefängnußbringt:

Sibendens / wann ein Datter seine Tochter inwürcklichcnEhe«
bruch ergriffe / vnd solche an der stell vmbbrächte.

Dahingegen werden die Todtschläg beschwärk.
BeschwörendeVmbständt.

§ io . Erstlich/durchdenleichtfertigrboßhafftenDorsatz:
Andertens / durch die Dnbarmhertzigkeit:
Drittens / durch die boßhafftig r arglistig : vnd erfundene voll«

brachte weißdeß Todtschlags:
Dierdtens / wann die vmbgebrachte Person eines hohen

Standtsist:
Fünfftens/wann ainer seinen aignen Herrn/ Fraw / oder andere

Personen / so jhme Guetthat vnd Trew crzaigt haben ; oder jemandt
vmer dem schein der Freundtschafft vmbbringt/ etc.

In disem vnnd dergleichen Fällensoll es nicht bey der orchnan
Straff deß SchwerdtS verbleiben / sondern dieselbe mit vorhergehend
den LeiböGtraffen /als mitZangen reisscn / Handlabhawenvndschlai-
pfm vermehrt/ oder aber derThäteranstatdeß SchwerdtS / Gevier«
thailt / oder mit dem Radl hingcrichm werden.

§ 11 . Ein absonderlich schwärer Todtschläg ist auch der jenige/
wann ein Bettlervnter dem schein deß begehrenden Allmosen / oder auff
andere weiß die raffenden Leuth ermordet / oder ein Würth dic Gäst

Kr graw«
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grawsamlich erwürget / vndetwonoch darzue andernGästen verfpei»
set : Dergleichen Mörder sollen gcvierthailt / oderGcradtbrecht/ vor»
hero auch/nach gestallt dervmbftändtmit Zangengezwickt ^ oderRüe»
men außihnen geschnitten werden.

s , 2 . Wann jemandt einen bösen Dorsatzhat / einen vmb das Le»
ben zubringcn / daran aber durch andere verhindert wirdt / der solle mit
einer cxcra orcünari Strass belegt : Da aber einerauß bösem lang be»
- achtem Fürsatz / jemanden fürgewarttct / denselben würrklich angc»
griffen / vnd seiner seits an Verbringung der Mordthat nichts hette er-
winden lassen -, ob gleich der Todt / deß angegriffenenhierauffnicht er»
folgt / der sollenichts desto wenigerMitderEchwerdt / von dem Leben
zum Todt hingerichtet werden.

s Was anlangt die Verwundungen / vnd andere fräventliche
Gewaltkhätigkcüen / die ohneTodtschlag beschehen / wollenWirzu ab»
schneydung viller Strittigkeitcn / so sich derenthalben zwischen denen
Landtgcrichts : Grundt : vnnd Dorff : oder KiarektObrigkeiten ins
künfftig eraignen möchten / daß es damit folgender gestallt gehalten
werde:

Erstlichen/ wann jemandt mit aincr vnvcrbottenen Wöhr / als
Degen / Spieß / Hacken/ Stecken/ oder prügl verwunde/oder verletzt/
auch solche verwunde : oder Verletzung durch beaydigte Bader vnnd
Wundtärtzt für tödtlich erkennet wurde ; solle allkindikLandgerichts»
Obrigkeit hierinnen / was recht ist zuhandlen / der Thäter auch vnver»
zogentlich auffmaß vnd weiß / wie oben von liferung der Tham geord»
net / in das Landgerichtgelifert werden r

Andertens / da aber die verwundt : vnd Verletzung nie für tödt»
lich erkennet wurde / ob fich gleich selbige vntkr / oder ausser deß Tau¬
tropfen zuegetragen hette/ solle in disemfall / wie auch in anderngewan¬
nen Schlagereyenvnd Rauffhändlen/ wo kein tödtliche Verletzung be¬
schicht / die Marekt : oder DorffObrigkeit ( zum fall kein Kläger verhan»
den ) die gebührendeStraff ( dochnit an Gelt ) nachbeschaffenheit der
Sachen vnd vmbständt / gegen dem Verbrecher von Ambtswegenvor»
nemmcn / vnd wann der Verbrecher in deß GrundtHerrn / oderande¬
rer Obrigkeit Händen vnnd Gewalt sich befindet/ selbige der Marekt:
oder DorffObrigkeit alsobalden gelifert werden : Wo aber ein Kläger
vorhanden / demselben nach befundt der Sachen dermassen auß»

rich»
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versaumbnuft/ durch den Beklagten ein satsames bcnüegen bcschehe:
Der Thäter auchnoch darzue / vnd zwar / da er Armut halber dem KW
ger die verursachteDnkosten/Schäden vnd Dersaumnuß nicht erstatt
ren könte / oder auch sonstenMehrers in dergleichen wäre betretten wor -,
den / schärpfcr gestrafft werden.

Schüssen , Messer: vndStilletstich / vnd andere verbvtteneWöhren sich
zuctragen/ vnd aller vermuettung nach / auß mörderischen Vorsatz be-
schehcn / sie werden gleich tödtlich/oder nit erkennet/keines weegs
verstanden / sondern hierinnen ohne Mirl / denenLandtgerichtöObrig'
keilen die erkantnuß vnd bestraffungallein Vorbehaltenhaben.

Dierdtens / wie dann auch da ein Diener fräventlicher weiß/
( ohne vnd ausser der Nochwöhr ) über seinenHerrn die Wöhr / oder
Püchsen ruckete / oder gar Handl an jhne legte / selbigen verwundete/
oder sonstenübel emÄierce . solledie LandtgerichtsObrigkeit gegen einen

straffung / als Gefängnuß / stellung an den Pranger / anhaltung zur
Arbeit in Bandt vnd Eisen / oderauch gar ( da dieVerletzunggroß vnnd
schwächlich) mit abhawung der rechten Handt verfahren/ vnd discs solle

scr Arep vnd WWDWW
Uon der Mothwöhr.

^ B einer rechtmässig zuegclaffenen I ^othwöhr /
^

wirdt fürnemblich erfordert : daß
_ _ § i . Erstlich/derjenige/so sich dew in Rechten bedienen
will / von seinem Gegenthail m« tödtlichen Waffen / oder andern Le//

gen / vnd also zur Gegenwehr seye benöthtiget worden.
Andertens / daß er sein Leib / Leben/ Ehr / oder gurten Leinmueth

weder mit der Flucht / noch auff ainige andere fürtägliche weiß habe
röttcn können/ sondern gezwungen : vnd getrungenrr seinen Feindt mit
der / damals zur Handtgestandenen Wöhr / habevmbbringen vnd also

K ; sein
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sein Leib / LebcnEhr vnd gueten Lcinmueth erhalten müessm/vnd ist ein

solcher benöthtigter / mit seiner Gegenwöhr / bißer geschlagen wirdt/

zuwartten nicht schuldig.
Drittens / daß es gleichan dem Orth / oderPlatz vonstundtan/

vnd nit etwo über ein mercklichcZcit hernachbeschehe.
§ r . Ein solcher / da er dergleichen Nvthwöhr wie recht : vnd in

diser Dnscrer peinlichen ^andtgerichtsOrdnung / Art : i r . vorgesehen
ist / in der jhmc aufferlegten? urgavon ausfindig machet/ vnd erwei¬
set/ ist von aller Straff ledig vnd müessig zucrkennen.

8 Dnd hat discs nit allein stak / wann ein Mann gegen einem

Mann / oder ein Mann gegen einem bösen gefährlich bewaffnetenWeib
sich einer Nothwöhr zugebrauchcn / sondern auch da einer seiner Be-
freundem/ oder sonsten ehrlicher Lcuth/Lcben zuretten verursacht wurde.

8 4 . Dieweilen aber obbmennte/zu einerrechten Nothwöhr gehö¬
rige Stuck / wegen entstehender verwierrung der hitzig : vnd zornigen
Gemüter bcy denen Todtschlägen gar selten alle beobachtet / sondern je
zu weilen mercklichüberschritten/oder von dem Thäter nit können be--
wisen werden / daß also dem Richter billich schwär fallet / wieerfich/
bevorab / wann die Nothwöhr überschrittenwirdt / zuverhalten:

Als ist vor allen Dingen wegen der überscbreittungin acht zuneim
men : Ob der Entleibte / oder der Beschuldigte den ersten feindlichen um¬
griff gethan habe ? Dann so der Beschuldigte den vmbgcbrachtcnerst ¬
lich angefallen / vnnd allererst im wehrenden Kampfs zur Gegen¬
wöhr wäre getrungen worden / kan jhmedievorgcschutzteNothwöhr/
wann er seinen Gegenthail entleibet / nichts fürtragen / sondern er ist
als ein Todtschlägermit dem Schwerdt zubestraffen.

8 5 . Ein anders wäre / wann der Entleibte den Beschuldigtenmit
tödtlichen Waffen / oder sonsten Feindlich angetastet / vnd also den am¬
fang deß Streits gemacht hctte / dann in disem fall / ob schon der Be¬
schuldigte nit alles daß jcnige / was Wir anfangs zu einer rechtmässi¬
gen Nothwöhr erfordern / beobachtet / sonderndieselbe( bevorab wann
jhme der abgeleibte Gegenthail an Stärcke / Keek : vnd Geschwindig¬
keit so weit überlegen wäre / daß er jhmemit eincmDegen / Messer/
oder andern Waffen / kaum sovil als der ander mit der Faust / oderei--
nem Stecken außzurichtengetrawete : ) in etwas überschritten/ vnd gei¬
gen dem benöthtigtcn sich vngleicher Wöhr vnd Waffen / oder andern

vor-



79
vmheils gebrauchthette / solle der Richter ohne abgefordertes Guet-
bedunrken der Rechsverständigen / niemahls Mit der TodtStraff
vorbeygehen / sondern je vndallezeit/ nach maß vnnd weiß der über«
schrittenen Nothwöhr / ein schärpfer : oder lindere ex cm oröinari
Straff erwählen ; vnd solches/wannbekantlich / daß der Entleibteden
tvdtlichen angriff gethan.

s 6 . In dem cs aber an beweißthum einer rechtschaffenen Noch»
wvhr / bevorab wann ein Todtschlag bey ver Nacht / oder an Endt vnd
Orthen / allwo niemandt zugegen gewesen/ geschicht / denen beschuldig«
een vilmechls ermangelt / vnd sie also weder die benöchtigung / noch ihre
gethane Nochwöhr / vmbbesagter Drsachen willen beweisen können/
vnd nichtsdesto münder einer Nothwöhr berühmen / ligt einem Rich«
ter ob / anzusehen/ den guetrvnd bösenStande beeder Personen : Das
Orth / da der Todtschlaggeschehenist / auch was jeder für Wunden vnd
Wöhren gehabt : vnd wie sich jeder thail in dergleichen fällenvor r vnnd
nach der That gehalten habe : welcher thail auch auß vorgehenden ge¬
schichtete/ mehrGlaubcns/Vrsach/Bewegung / Dortheil / oder Nutz ha¬
ben mögen / den andern an dem Orth / wo derTodtschlaggeschehen/
zuerschlagen / oder zubenöthtigen / etc . darauß dann ein verständiger
Richter ermessen kan / ob der fürgewendten Nothwöhr zuglauben sey /
odernicht.

Z 7 . Wann nun so starcke vermuettungen verhanden/welche dem
Richter / der vorgeschutzten Nothwöhr glauben zugeben bewegten/ sol¬
le er nach beschehener kurAarion abermahls willkürlichverfahren/ oder
aber/da die vermuettungen einer halben Weisung gleich wären / dem
Thäter zu ersehung deß völligen beweißthums/ denAydtaufferlegen/
auch nach gelachtem Aydt denselben allein gegen erlegungdeß Gerichts«
Dnkosten ( wann der Thätcr denselben vermag) gäntzlich ledig sprechen»

r 8. Jum fall aber die vermuettungen wider denThätersehr groß/vnd
derselbesonstenauchein fridthässig : greinerisch r vnd auffrührischePer«
son wäre / zu deme man sich eines vorgenommenen MordtS versehen
könte / er aber in der güte die That nicht bekennen wolte . Kan der
Richter bey solcher beschaffenheit / weder die ordentlicheTodts r noch ein
willkürlicheLeib : oder GuetöStrafffürkchren/sondcrn solle zu erkundi-
gung der Warheit / auff geschöpfftes BeyDrtl den Thäecr peinlich
fragen.
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MragsiucK

§ y . Erstlich / ob er den Entleibten zuvor gekennet t
Andertens / wie lang vnd von welcher Zeitan ^
Drittens / ob sie miteinander zuchuen gehabt/gehandlet / oder

gewandlet / solles alles erzehlen?
Dierdtens / ob sievnter wehrenderbekantschafft/ oder sonstenvor

dem Todtschlag sich niemal nüteinander zerkriegtk Sagt er sie Hecken

FünOens/außwas Drsach^
Sechstens / wie lang sie in Dnwillen gelebt t
Sibcndtens / wie sie endlich an/vnd voneinander gerathen^
Achtens / an was für einem Orth ?
Neundtens / zu was Gtundt vnd Zeit ^

Sagt er Hey derNacht.

Ailfftens/ ob er den Entleibtensehen vnd erkennen können?

stillschwkigendt jhne angetast t
Wann er geredtr

Dreyzehendens/was für Wort?
Dierzehendens/ was er ihm hierauffgeantworttet?
Funffzehendens / wie lang das Wonwechselen gewähret t
Sechzchmdens / ob er schon mit entbiöstcr Wöhr über ihn kom¬

men/oder ob er erst alldorten dis Wöhraußgezogen?
Sibenzehendens / ob beede/ ainer / oder keiner auß ihnen bezecht

gewesen?
Achtzehendens / ob er seinem Gegenthail nic füeglich hette ent»

weichen können t oder durch geringereVerletzung ?
Sagt er nein:

Neunzehendens / außwas Driachen?
Sagt er ja / er hette weichen können.

Iwainzigistms / warumben ers nit gethan?
Ain vnd Zwainzigistens / wer den ersten Straich / oder Stoß

gethan?
Iway v»rd Iwainzigistens / wohin i
Drey vnd Awainzigrstens / ob er gemerckt daß der tödtlich Stich/

oder Hüb so übel gerathen ? Vier
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Vier vnd Iwainzigistens / ob er denselben mit fleiß an das tödtlö/
che Orth geführt / vnd dahin zurichtcnverlanget s

Fünff vnd Iwainzigiftens / ob damahls gar niemandt auffder
Gassengewesen/ oder zuden Fenstern außgeschawet t

Solle diestlbige / oder solche Häuser benennen.
Sechs vnd Awainzigistcns / wann der Entleibte gefallen i
Siben vnd Iwainzigistcns / ob er ligen bliben / vnd noch lebendig

gewesen sey t ob er jhn noch darüber weiter verletzt habekoder / ob er noch
weiter gehen können / oder alsbaldcn gestorben?

Acht vnd Iwainzigistcns/wie er ains / oder das andere wisse t
Neun vnd Iwainzigiftens / wo er sich alsdann hinbegebcn k
Vnd alsovon allen andern Dmbständten / welche sich bey den 'Tod»

schlagen sehr vnderschidiich eraigncn / vnd alle an die Handt zugeben vm
möglichist / solle ein Richter ordentliche Fragstuckstellen.

Prchl.
Kan man nun auß seiner Außsag abnemmen / daß er dem Ent//

leibten nachstcllig / vnd also ein fürstlicher Todtschlägcrgewesen/ solle
er nach ordentlicher bcstattung der Bekantnuß/zum Schwerdt verur»
thailt : blibe er aber über außgestandene lorrur bey seiner Vorgeschich¬
ten Nothwöhr beständig / ledig gesprochen werden.

§ 11 . Sonsten wirbt ins gemain die Nothwöhr nicht für erhöblich
geachtet in folgenden Fählen.

BescßwarendeVmbsiandk.
Erstlich/ wann ainer von jcmandt ohne Gefahr deß Lebens ge//

schlagen/oder angetastet wurde / als da ainer den andern ( zum EreM//
pel ) mit einer Handt schlucge / oder bey dem Haar rauffete / vnd der also
geschlagen: oder geraufftcerwürgete seinen Gegenthail mit einemMesi
ser/oder andern Waffn / der möchte sich keiner rechten Nothwöhr be¬
dienen: Es wäre dann / daß der Stärcker den Schwachen also hart mit
Fäusten schluege / vnnd nicht Nachlassen wolte ; Derentwegen der
Schwache auß redlichen Drsachen besorgen möchte / daßerjhnzutodt
schlueg k In welchem fahl wann der Schwache den Vöttigcr durch ge//
brauchung der Waffen entleibt/ vnd solche gefährliche Benöttigungge-
nuegsam beweisen möchte / wirbt erdardurch auch/ als für ein Mth//

L wöhr
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wöhr entschuldiget / jedoch solle der Richter himnnen einen vnterschaid

der Personen / derosclben Standts / hohem Wurden vndChrenhak
'

Andertens / so einer den jenigen / der jhme allein mit Worten tröh-
lich/odersonstennurArgwöhnisch gewesen wäre/vmbbrächte.

Drittens / welcher seinen fliehenden/ oder albcrcit Wohrloß ge»

machten Gegenthail entleibte : ausser wann derselbe sich zu scmm bch

sernDorthail in die Flucht begebe/ oder alsobaldenzu e,nerandernWohr
kömm

^ ^ e^ ^ nachdemGreinHandelbcraits einegeraumbc
« eit/als etwoain : oder mehrStundt / oder Tag verflossen / vnddoch

gleichwol deranfangs Belaidigte den Belaidiger von newem hernach

angreM vnrchinnchwt .
^ ch Angriffvnd gestilltem Zanlk

beedeThail voneinander gebracht/vnd die Sachen verglichen worden/

jedoch hernach über ein Zeit ( die seyc nun kurl) oder lang ) der anfangs
BelaidigteseinenvorigenGegenthailvmböLcbcnbringt. ,

In jetzt erwehmen Fallen / soll man den Thäter mitderordentlu/

chen LcbensStraff/oder nach gestallt der hinzuekommendenDmbständ^

lenmiteinerscharpfen cxcra oräinari Straff belegen.
ÄZllderende Pmbständt.

§ i r . Dahingegen wirdt dieStraff gelindert/wann
Erstlich / eingrostebelaidigung vorher gangen/ vnd also allem die

maß der gebrauchten Gegenwöhr nit gehalten worden.
Andertens / wann der Thäter ein Adeliche / oder Rtttermajsige

Personwäre/ ob er sich gleichmit der Flucht hetteerretten können.
Drittens / wann ein Weib ein Mann ' der sie an Ehren/ Leibvnd

Leben angegriffen/ vmbbringt/da sie sich dochvonder Gefahr/wolauff
andereweiß hette rettenkönnen . , , . . , . . „

Dierdtens / da einer im wehrendem Streit einen andern / als den

Retter / oder aber sonsten ainen / der jhme an seiner Nothwöhrverhim
derlich wäre / entleibte / vnd noch invilen andernFällen / so alle beyM
bringen vnmöglich/ sondern einen vernünffrigen Richter / wie auch dc^

nenRechts verständigenanheimbs gestellet seyndt.

ser
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i>em BodtsAlag, so von vilen

begangen wrrdt.
Je es mtt bestraffung eines solchen TodLschlags
solle gehalten werden / darbeysich vnterschidliche Personen be^
fuüden / ist auß nachfolgendenRcchtsfällen abzunemMm.

. _ Der erste / wann etliche Personen mit vcrainigten bösen Dop«
sah vnd Willen jemandt zuermordten / einander Hilff vndBcvstandt
latsten / haben sie alle das Leben vcrwürckt / ob schon an dem Entleibten
Nur ein eintzige Wunden / vnndder recht aigentlicheThäteroffenbahr
wäre/ oder nicht : Item/ob sie gleichalle/oder nur etliche darvvn auffden
Entleibtenzuegeschiagen/ oder jhnc verwundet hctken.

§ r . So aber für das Ändert / etliche Personen sich vngefähr in m
nem RauffHandel beysamen gefunden/ einander geholffen/vndjemandt
also ohne genuegsame Drsach vmbgebracht hrtten / vnd man den rech««
imThäter waip / von dessen Händen die Entleibunggeschehen/ der solle
als ein Todtschlägermit demSchwerdtzum Todt/die übrigen aber nach
Richterlicher mässigunggestrafft werden.

s z . Wäre aberOrittkns/ineiner gählingm Auffruhr/oderGreim
Handel der Entleibte wissentlich durch mehr dann aincn tödtlich gcschla ««
gen / gcworffen / vnd verwunde worden / vnd man könte nichtbewciß-
lich Machen / von welcher sonderlichen Handt vnd That er gestorben
wäre / so seyndtdieselbe / welche die tödtlicheVerletzung(wie obstehet) ge-
than haben / alle als Totschläger vorgemcltcr Massen / am Leben r die
übrigen aber / so dem Entleibten keinen tödtlichen Straich zuegefügt/
nach guetbeduncken des Landtgerichts ztibestraffen.

§ 4 . Fcrrers vnd zum Dierdten / wann in einer Aüffruehrvnnd
Schlägerey einer entleibt wirdt / vnd man über allenangewenden fieiß
keinen wissen möchte/ der jhn also gefährlich vnd tödtlich verletzt hekte:

§ 5 . Ingleichen / wann in einem vnverschcns entstandenen Grein ««
Handel ihrer etliche / oder vil / amen verwunde : vnd ob zwareinjedwk««
dere Wundenbesondernicht tödtlichgewesen/ jedoch alle zusammendem
Beschädigten denTodt verursachthaben.

§ 6. Nicht weniger/wannmandenrechtenThäternik erkundigen
L 2
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kan/ob alsdann/vnd in beeden hievor gesetzten Fällen/ wider den Vr --
höbcr vnnd Anfänger des Grcinhandels die orclinari Straff des
Schwerins vorzunemmen seye / oder nicht e

Sollen die Drtlsprccher mit eröffnung aller vmbständt / sovllsie
deren erfahren können / sich Raths erholten:

Eheleuch Mord.
Elcher seinen leiblichen Datier / oder Muetter/
GroßDatter / oder GroßMuetter / vnd weiters in dem Grad
hmauff Verwandte/boshaffcigtödtct/er seye gleichin : oder

ausser des Ehestandes von ihnen erzogen worden / derbegehet einDat<
terMord : vnnd ist ein gletchmässtge Viissethat / wann Datier / oder
Muetter ihre Kinder / auch Ehelcuth einander vwbbringen.

§ i . Was nun die einzieh : vndbefragungdcßThä»
tcrs antrifft/ kan solchesalles/ wie bey dem gemainen Todtschlag ange««
zogen/vollführt werden.

ElldtPrti.
8 r . Die Straff einer solchen abschcwlichen Mordthat ist ins ge^

Maindas Radbrechementweder von vntcn auff/ oder oben herab / nach
beschaffenheit des Verbrechens / oder nähe der Freundtschafft : es kan
auchein gar boßhaffrig : oder grawsame vorsetzliche DatterMord / durch
das Dierthailen abgestrafftwerden.

8 ^ . Dahingegen wirbt die Straffin etwas geringere/ wann die
hie oben bey denen Todtfchlägen zur Milderung angedeute milderende
vmbständt darzue kommen/

§ 4 . DerMord zwischen StieffDatter / oder StieffMuetter / wie
auch gegenGtieffKindern/ingleichenzwischenSchwähervnd Schw,/.
ger / gegen Schmer vnd Aydcn / dann auchzwischen den Geschwiftrig/«
len / nichtwenigereines AiechDattersvon seinem IiechKindt / oder den
er an Kindtsstat angenommen / ist zwar mit dem Todt zubestraffen/
jedoch etwas linder : Dann wann nicht schwäre vmbständt mitunter/«

lausten
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lausten / sollen dergleichen Dbelkhäter vor dem Rathbrechen mit dem
Schwerdt hingerichtct / oder auch ktwo ihnen neben dem Kopf die
Handt abgeschlagen werden.

§ 5. Mit Brautpersonen / so noch nit würcklich zusammen geben
worden / leydetes auch fast gemelte linderung : Deßgleichen wannai»
ner in mainung einen andern zutödten / ein verwandte Perlon vmbge«
bracht hette. ^ ^ ^ ^

§ 6 . Wann ein Vatter / oder Muetter ihr Kindt / oderder Mann
das Weib zustraffcn willens / vnd die maß überschritten/ daßvonder-
selben bestrastung das Kindt/oder Weib vmbs leben kombt.

Dnd dann / wann etwanaußVnachtsam : vnd Nachlässigkeitim
Beth das Kindt von denen Eltern crstückt wurde : in solchen Fällen soll
man den Thäter nicht leichtlich am Leben / sondern nach gestallt der
Sachen vnd Dmbständten exrea orclinarie bcstraffen.

§ 7. Wann die ThatNit gar vollbracht/so ist wolzuerwegen/ob
der Thater wider seinen Willen verhindert/ oder freywillig nachgclas.
sen / ob er nahet zu derThak kommen / oder nicht t Zrem / ob grosser vn/.
widerbringlicher Schaden darauß entsprungen : vnd nach befundtder
Sachen / dergleichen Thäter mit zeitlich r oder ewiger Landtgerichts-
Verweisung / strmbt einen halben / oder gäntzen Schilling : MM / ab^

hawungder ^ andt / vnd nach schwäre der vmbständt gar wol mit dem

Schwerdt zubestraffen . ^
§ 8 . Go hat auch die orclmar. Gtraffnlcht stat / wann man nicht

aigentlich waiß / ob der jenigc / der ein Kindt vmbgebracht / der rechte
Datier sey / oder nicht : ncmblich wann das Kindt von einem solchen

Beschwärende Pmbsiandt.
8 y. Die vmbständt/sodisesan sichselbstgrosse Laster/ vnddie dar/.

auff gehörige Straff schwärer machen / stimmen m« denen über em/
welche thails im nechst vorgehenden / thails aber imnachfolgendenAr-
tieul eingeführt werden : als da seyndt / die öffters widerholte «.hat/
grawsam vnd auff besondere weiß dem Emleibtm angcthaneMarter/
vnd sonstch darneben noch ander begangenegrobe M 'sscthaten.

8 10 . Wann die Kinder sich an ihrenEltern/mit Stoffen/Schlä/.
gen / oder sonstenvngebührendt vergreijfen / so ist denen Eltern lewsten
die gezimmendebestraffung zuegelaffen/ daß sie aber die.selb>g der Odng/i

L ^ ^
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keit anhaimbs stellen wollen / so seyndt dergleichen boßhaffte Kinder/
nach bescyaffenheit der That vnd Dmbständt mit Harrer Gcfängnuß/
Arbeit in Eysen vnd Banden / oder sonsten würcklich / auch wo! gar
nach schwäre deß Verbrechens / vnd elfterer vcrwürekung mit akchaw«
ung der Handt zubeftraffen.

Juin fall aber die Eltern entweder wegen ihres Alters / oder
SchwachhcitdieStraffselbstnichtvornemmenkönten/odcrauchjhrer
Waichmüettigkeir vnd Nachhängung halber dem Richter nit anzai-
genwoltcn / solle in denen geringem Fällen/ jedes Orths Obrigkeit / in
den schwären aber das Landtgericht von Ambtswegen die gebührende
Straff fümemmen.

ser Sechsvnd SecßzGste Ärticuf.

Zon dem Minder verthuen.
^ B Zwar vnter nechst vorstehendem Articut von
A demDatteMordtinallwegauchdieMüetterbegriffen / wel«

che ihre leibliche Kinder entweders in : odergleich nach der Ge«
burt deß Lebens zuberauben/vndhaimblich zuverthuen sich vermessen/
weilen aber vil vnterjchidliche nothwendige kunLkcn in dem ganßenkroccs5dises Lasters wol zumereken / so haben Wir zu bessererNachricht
solche in einembesonder» Arkiculzuverfassen für nothwendig befunden.

Anzaigungen M dem Nachforschen.
s i . Wann ein ledige Person/die für ein Iungfraw gehet/in Der«

dacht wäre / daß ste haimblich ein Kindt gehabt / vnd ertödtet / sollein
LandtgerichtsHerrsonderlicherkundigen-

Erstlichen / ob ste mit einem grossen vngewöhnlichenLeib gesehent
Andertens/ob ihr derLeib kleiner worden k
Drittens / vnd sie bleichvnd schwach westseye i

MizatgutWtizurGefängM vnd peinlichen Urag.
§ r . Da nun solches vnd dergleichenerfunden wirdt/dieselbigeper-

son auch also beschaffen ist / gegen der man sich der vergebenen That
versehen mag/ soll sieinverhafft genommen / durch verständige Kam¬
en ( so vil zu weiterer erfahrungdienstlich ist ) besichtiget / vnd auffbcsun»

dene
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dme ferrere Dermuettung / wann sie die Thal darnach nicht bekennen

woltt/peinlich befragt werden . ,
Doch daß besagte Frawen / oder Hcbamen mtt anzmgung der

Drsachen Aydtlich außgesagt/ die besichtigte seydergestallt beschaffen/

daß sie warhafftig gebohrn haben Messe.
8 2 . Wann auch ein Kindlein vorkombt / so kurtzllch ertodtet wor»

den / vnd in selbiger Nachtbarschafft ein ohne diß verdächtiges vnd übel

beschriernes Weibsbildt wäre / welche bezüchtiget wurde / daß sie Milch

in den Brüsten hette / die mag daran gemolrken werden / vnd da sich

reckte vollkommene Milch bei) ihr erfindt / die hat ein starckc vermuct»

tung M peinlichen Frag wider sich : vnd da sie Entschuldigungvorwen»
deie/ daß sie die Milchauß einer andern natürlichen Drsach Kette / soll
dcsthalben durch Hebamen / oder sonsten Arhney verständige weitere

Crsahrun^ eschehem^ h^ ldtem lebendig: glidmässiges Kindt/das
damals todt erfunden/haimblich gebohrn/ vnd verborgenhette/ vnd die»

selbe erkundigte Muetter darüber bespracht wurde/ entschuldigungsweiß

aber vorqäbe / das Kindlein seye ohne ihr schulde todtvonihr gebohren /

ist sie ordentlichen / vnd in difer Dnserer LandtgerichtsOrdnung für»

aeschribenen Weisung zulasscn/ in ermanglung aber deren darüber peim

sich
^ cinWkibsbildt ein lebendig glidmässi»

aes Kindlkin also kaimblich getragen / forthin wie ein Iungfraw auffgc»

»oaen/ auch mit Willen allein vnd ohne Hilffanderer Weiber gebohren:
insonderheitwann sie laugnet / daß ein Kindt verhanden gewesen/ wel»

ck>!s hernach todt gefunden worden : in welchem fall die vergebendeent»

sckiuldiqung der todtenGeburt mitnichten anzuhören / nochdcstwegen

eine Weisung zuezulassen / sondern wider dieselbe mit derloemr wured

lich zuver
^

hrm
^^ ^ ^ zubefragen/ welche fürgibt / es seye

ihr das Kindt vnversehens / vnd wider jhrcnWillcn / in die Haimbltch*

keit entfallen / absonderlich / wann sie verschwigen / dap sie Schwanger

seye/vnd darbey ihren grossen8eib sovil möglichverborgen / jedoch für

einledige WeibspersonHergängen. . . ^
8 7 . Welches dann auch stat hat an der,emgcn/so sichMit dem ent»

schu'digen will / sie habe nichtgcwust / daßsie Schwanger seye / dahero
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auch kein Schuldk / daß jhrdas Kindt unversehens in die Haimblich-
keit gefallen r Doch wäre sie mit der peinlichen Frag -»verschonen/
wann sie / wie sichs zu rechtgebührt//erwise / sie hette sich durch andere
verständige Weiber / wenige Täg zuvor besichtigenlassen / vnd dise kein
Schwängerung bey ihr befunden.

§ 8. Ferrere anzaigen/vnnd zwar zur peinlichen Frag seyndt/
wann auffdie bezüchtigtc Personen dargethanwirdt / daß sie sichselbsten
in die Seiten / oder Bauch mit Fäusten / odersonstengcstossen/dieselbe
zusammen getrulkt / oder eingefäscht : in welchem fall sic sich von der
lorrur nicht befrcyct / sie köntc dann zu recht darthuen / daß das Kindt
sonsten natürlicher weißtodter von ihr kommen seye.

8 y . Schließlich tönten hieherauch gezogen werden/alledieanzai»
gungcn/ so bey abtrcibung der Geburt imnechst folgenden Articulauß»
geführt seyndt.

8 io . Die Fragstuckmögen vngefährlichgestelltwerden/wiefolgt.

Don wemsie geschwängert wordent
Iu welcher Zeit i
Ob sie durch Wort / oderDerhaissung darzuc beredt worden / oder

freywillig dahin gcrathen seye ^
Wann vnd wie sie es empfunden/ daß sie Schwanger seye S ,
Ob / vnd warumb sie solchesverborgen/vnd in gehaimb gehalten^
Wie lang sie deß Vorhabens gewesen/ das Kindt vmbzubringen ?
Ob sie dem Datter zum Kindt vertrawt/daß sie voujhmSchwam

ger seye / vnd das Kindt vmbbringen wolle/ auch ob diser ihr Rath/
Anlaittung / oder Hülffzumverchuen gelaist s

Was gestallt^
Ob sie sichselbst in die Seiten geftossen / den Leib gefäscht / oderge¬

bunden / auffder Erden herumbgeweltzt / von Höhernorthen herab ge ¬
sprungen/ Tränckl / oder andere Artzency eingenommen / vnd mehr der¬
gleichen Leichtfertigkeit zu dem Endl / daß die Geburt von ihr kommen
möchte / verübt 6 Dnd da sie dergleichen gcthan / ob damahlö/ oder vor» -
hero das Kindt sich in jhr gerühret?

Woher sie die Aryncy genomment '-
Ob derÄpottlker / oder von dem sie solcheerkaufft/ wissenschafftge/,

habt/
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habt/ oder gefragt / zu was sie die begehrte Artzney brauchen wolle.
Woher sie wisse / daß dergleichen Artzney vnd andere oberzchlte

Mitl zu ihrem Vorhabendienlich?
Wie das Kindt von ihr kommen?
Ob jemandt/ vnd wer dazumalvmb sie gewesen?
Ob sie von andernsey gefragt / oder angesprochen worden / daß

sie Schwanger seye?
Obdiebeywesenden solches wargenommen?
Ob ihr Muetter/oder Bcfrcundtegewust haben/ daß sic Schwan¬

ger / oder der Geburt nahem seye?
Ob ihr niemandt zu verthucung deß Kindts Rath / Anlatttung /

oder Hilff gelaistet / wie / vnd auff was weiß?
Wie es dann aigcntlich mit vmbbrtngung deß Kindts Hergängen?

Mit erzehlung der vmbständt:
Ob sie kcinRew in wchrendlodernach vollzogener < hat empfunden?
Au was endt siejhr aigenes Fleischvnd Bluet vmbgebracht ?
Ob sie es zuvor gemufft/ oder darauffgedacht habe ?
Ob sie nicht mehrKinderverthan?

>
- EndMrtl.

8 ir . Nach erhaltener bekanmuß der Thämin / oder sonst genueg«
samerÜberweisung/ vnd eingeholteraigentlicher crkundigungderThat/
ob schon sonst sowol in gemainen Rechten / als insonderheitder peinlichen
HalsgerichtöOrdnung Kaysers Laroli deß Fünfften / dergleichen Kim
der Mörderinen lebendig begraben/ vnd gepfalt/ oder / wo die gelegenheit
deß Wassers lst/ertrenckt worden ; so wollen Wir doch/Derzweiflung zm
verhüetm / daß ein solche Thäterin rnit dem Schwerdt von dem Leben
zum Todt hingcrichtet werde.

8 i r . Der ienige von dem sie zum Fall gebracht worden / so er dar«
zue Hülff vnd Rath gclaist / soll gleichmäßig: wo aber discs nicht besehe«
hen/sondern er vilmehr abgcwehrt / oder nichts darumb gewust hette/

, nach guct beduncken deß Richters / nur wegen begangener fleischlicher
Gündt/abgestrafft werden ^

EtndemW Vmbständt.
§ i ^ > Es mildert aber dieStrass neben andern in ncchst vorgehem .

denArtieul vermelltenDrsachen auch dises / wann ein münderjähriges
M Weibs-
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Weibsbildt auß Rath / Hülff / oder anstiffrungihrer Muctter das Kindl

verthan hat/vnd ist solches / wann noch ander Inclicisdarzue kommen/
ein anzalgwider die Muetter zur peinlichen Frag / was gestallten aber
dergleichen Muetter / oder andere / so darzue geholffen -, Item diejenigen /
welche darumb wissenschafftgehabt / vnd die That nicht angczaigt / abzm .
straffen seyen /ist ebenmäßigdas / was im vorgehenden § i r . vermeldet/
zu beobachten.

§ 14 . Welche in peinlicher Frag darauff bestanden/ daß ihr das
Kmdt vnvcrsehensseye in die Haimbl -chkeit gefallen / oder sie nicht gewuft
habe / daßste Schwanger seye / ist nicht am Leben / sondern über außge-
stände lorcur nach guetbeduneken deß Richters inandere weeg abzu¬
straffen .

. ^
8 15 . Wie nicht weniger die jenige / so gleichfalls in der i orcur

auff deme beharret / oder sonsten behauptet daß sie an das Kindt kein
mörderische Handt angelegt/ sondern dasselbe cmweders in wehrenden
Geburtsschwächkn / oder auß vnterlassungMüetterlicher Hülff ( so nicht
außbösen Vorsatz bcschehcn ) gestorben / nach reiffer erwcgung vnd be«
fundt der Aussag / auchder Mahlzaichenan dem Kindt / willkürlich zm
bestraffenist.

Veschwärettde Vmbständt . >
8 16. Dahingegen beschwärdt dises Verbrechen / wann es zum

Wern : oder aber mit einer sondern Grawfambkeit beschehen ; in welchen
Fällen die Dbelthäterin zur Richtstatt geführt/ vnd entwedermit Handt
abhawen / oder aber mit glüenden Jangen / so vilmal als sie Kinder
vmbgebracht / neben obgedachter Straff deß Schwerdts / gezwiekt wer»
den solle.

EM Elche WeibbPersonm / entweder^ M selbst at-
VWA gene LeibsFrucht ( es seye auff was weiß es wolle ) oder ein
UKHA andere Person einem schwängern Weibsbildt durch bezwang/
essen / trineken/ aderlassen vnd dergleichen / ein lebendigeFrucht vorsätz »)

lich
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lichabtreibek/oderaber einenMann / oder Weib vnfruchrbar machet/wie
auch der jenige/ so wissentlich darzue Artzneyenverkaufst/ ist Landtgericht»
lich wie hernach folgt / zubestraffen:

Anzargungenzu derNachforfchung.
ß. l . In disem Verbrechen ist neben den anzaigungen / so im nechst

vorgehenden Articul vom Kinder verthuen gestellt worden/wider die
Muetter / wann sie ohne das verdächtig / auchdises zum nachforschcn ge"
nuegsam / wann bekam ist / daß sie einen grossen Leib gehabt / vnd densel¬
ben gählingvcrlohrn.

tz r . Der gestallt/ daß / wann der Richter in der Inc^ uilirion erfüh»
re/daß sich ein solchesWeib bemüehct hctte/ die empfundene LeibsFrucht
auff ainige weiß von sichzutreiben: Als wann sie etwas eingenommen/
ihr an verdächtigenOrthen Aderlässen/ oder lassen wollen ; den Bauch /
oderSeiten / starek gebunden/ gefäscht / mit Fäusten / oder sonstenange»
stossen / zusamen gedruckt / oder sich mit einem vngewönlichen Last zu
solchem ende beschwärdt/ sich auff der Erden herumb gewältzt / von er»
höchten Orthen herunter gesprungen / oder andere dergleichen Geber»
den verüebt / insonderheit da sie solches haimblich vnd allein gethanhet«
te : Ingleichen so ein Mann / oder Datter zum Kindt das schwangere
Weib/ vorsätzlich/ die Fr ucht abzutrciben/ mit grobenMägen übel hilte /
soll man besagte Personcinziehcn/dic verdächtigeMuetter/wann es noch
Feit/ durchgcschworne Hcbamcnbeschämen lassen/ vnd auffferrers laug»
nenvnd geschöpfftes BeyDrtl mit derwüreklichen 1 orrur belegen / auch
beyläuffig also fragen.

Mragstuck.
8 Ob sie nit Schwanger gewesen i

Don wem?
Wie lang?
Ob / vnd wie lang sie lebendige Frucht getragen?
Wann sie das Schwanger seyn widerspricht / ist sie zubefragen.
Woher sie dann ein so grossen Leib gehabt / außwas Drsach/ oder

für einen Jucstandt ? soll denselben beschreiben:
Durch was Mül sie sich deß grossen Leibs so gähling entlediget?

solls benennen / bekennt sie Artzne» / ist sie zubefragen:
Werjhr dieselbe gerakhen / ringeben : oder vorgeschriben?

Mr Ws
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Wo sie die Sachen gekaufft?
In was für einer Apotecken?
Was es aigentlich gewesen?
Obs ihr der Apotecker gern gegeben?
Was er gegen ihr vermelt?
Ob er sie nie wegen ihres AuestandtS gefragt?
Mit was Worten?
Was sie ihm geantwortet?
Wie dieselbe haisfe?
Wie vnd wann sie die Artzney eingenommen?
Wie sie sich darauff befunden?
Wie bald solches gewürckt?
Was es von ihr getriben?
Obs nicht ein lebendige Frucht?
Obs nicht zuerkennen / daß ein Knabe! /oder Mägdl gewesen?
Wohin sie es gethan ?

lW . Im fall es möglich / soll Man nachsuechen:
Ob sonst noch iemandt darumb gewust?
Wer ? soll« nambhaffr machen:
Ob sie nicht öffters die Leibs '

Frucht abgktribm?
§ 4 . Also auch / wann aine vrrb die Fruchtdurch schwäreshöben /

faschen / springen / schlagen / oder auff andere weiß kommen wäre/
seyndt die Fragstuek darauff / wie auch auff alle so zur abtreibung gn/
holffen / oder bößlich Drsach geben nach eines jeden Verbrechen M
richten.

EndMttl.
§ 5. Nach erhaltener bekantnuß/oder rechtlicherüberweijüng/vnd

aller Orthen eingeholt: genuegsamer erkundigung/solle man die verhasste/
es seye Mann : oderWeibspersonen/ bestätten/vnd wann sie darauffver-
harret / mit demSchwerdt vom Leben zum Todt hinrichtcn.

Mlderende Bnlbständt
§ 6. Welches Vrtl aber in nachfolgendenFällen zukindern:

Erstlich / wann es nicht auß Vorsatz / vnd zu dem cndt / die schon
empfundene Schwängerung/oder Frucht abzutreiben / beschehen?

An-
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Andertens/ wann die LeibsFrucht noch nicht gelebt/ vnd die abtreu»

bung noch vor Halber Zeit zwischen der Empfängnuß vnd der Geburt

beschehen.
Drittens / wann die gebrauchte Artzney zur abrrrwung vntaug«

lich/ vnd hicrzue kein genuegsame Krafftvnd Würckung in sich hette/ web«

ches dann ein Richter in allweg noch vor schöpsung deß Drtls erkundu«

^ ^

VierdtenS / wann die abgetribene Frucht wider die Menschliche
Gestallt vnd Aigenschafft gewesen / warübcr ein Richter sich verständiger
Leuch Guetbcdune ken / ob nemblichdaö abgetribeneein Mißgeburt leye/
odernicht/zucrhollcnhat:

Fünffrens/ wann derjenige / so em schwangcrs Weib geschlagen/
vnd hierdurch / oder auch durch geschray / schrölken/ schicssen / vndander«
Wertsdieabtrcibung verursacht/ nicht gewust / datz sie Schwanger ; auch
daers schongewust / gleichwolaber nicht derMainung gewesen/ dieGe«
burtdardurch abzutreiben.

^ n welchen jetzkcrzehltenFällen cxcw oral naric een LelbsS traff/
oder GeistlicheBueß nach erwegung der sürkommenen vmbständt fürzu«

^ 7 . Mit denen jcnigen / welche zu dergleichen abtreibung / Hülff/
Rath / vnd That gelaistet/ hat es ebendie bewanmuß/ wie biphero ange-
zaigt worden-

§ 8 . Die vmbstände / welche dises Verbrechen beschwären / sryndt
Hieoben im 66 Artieul von KinderMordt zufinden.

Mer Acht vnd EechM
'
ste Articuk.

on hinkvegklegunLder Kinder.
As gestallten die jenigen Mbestraffcn / welche
zwar an ihren Kindern sich mit würcklicher Handl anlegung
nicht vergriffen / jedoch vorsätzlich: vnd fräventlicher weißdie«

selbe/ vmb daß sie ihrer abkommcnmöchten / in Gefährlichkeitvon ihnen
legen / seyndt vornembltch folgende Aween vnterschidliche Haupt Fällwok

zubetrachten- - ^M r tz i . Deren



94 Ändertet THatl/der
§ i . Deren der Erste / so ein Kindt in ein einsames / vnnd von

Gemainschafft der Leuth entlegenes Orth / zu dem endt vorsätzlich
hingelegt wirdt / daß es daselbsten vor Hunger/ oder Hülffloß sterben
vnnd verderben solle / vnd das Kindt stürbe darüber / soistdieThätkrin
mit dem Schwerdt / wann aber das Kindt noch lebendig gefunden vnd
ernährt wirdt / alsdann nach gelegenheit der Sach willkürlich abzm
straffen.

§ r . Der ÄnderteHauptFall ist/wann das Kindt nicht auß vorha«
ben dasseibiginaugenscheinliche LcbensGefahr zusetzen/ noch auch in ein
einsam : oder weit entlegen : sondern an ein solches Orth / an welchem die
Leuth jmmerzue vnd stäts peflgen vorüber zugehen / zu dem ende hinwegk
gelegt wurde/ daß entweders die fürübergehcnde/ oder der jenige/so VtM
ter zum Kindtangegebenwirdt / sich dessenerbarmen / anncmmen/ vnnd
auffcrzikhen sollen/ vnd also -die Straff/ auw Spott vnd Schandl deß
EhebmchS / oder Huererey entgangen werde.

§ Zn gegenwärtigenFall/wanndas hingelegte Kindt ( obs schon
wider Willen der Thärerin/ oder deß THLters ) auß Hunger/ Frost/
oder anderer Belachen also hinlässig stürbe / ist die / oder derselbe / neben
einem gantzen Schilling mit ewiger LandtgcrichtsVerweisung zubestrast
fen.

§ 4. Wirdt aber das Kindt noch lebendig gefunden / ist demTHL"
ter allein das Landtgericht auffewig zuverweisen.

§ 5 . Darbey gleichwol zubeobachten/wann das Kindt gar bald
darauff/ nachdem es gefunden worden / auß discr hinwegklegung/ vnd
sonst auß keiner andern erweißlichen Drsach verschiden wäre/ -aß es
alsdannMit der blossen Landtgcrichtöverweisung nichtgenueg/ sondern
es ist noch darzue die Thäterin / oder der Thärer entweders mit einer
Geistlichen Bueß / nach aüßspruchder Geistlichen Obrigkeit / oder nach
außspruch -er Weltlichen Obrigkeit / mit einem halben : wolauch gan»
aen Schilling / haimblich oderöffentlich / nach gestaltder Sachen/ zube-
straffcn.

UrizargunM.
§ 6. Anzaigung zu dergleichen hinlegung seyndt / wann die Muet»

ter boßhaffter weiß ihren Schwängern Leib verborgen/ oder sonsten die
Geburt abzutreibcn sich bemühet / auff weiß wie im vergehendenArtü/
cul / 8 r . ausführlicher gezaigt.

§ 7. Wann



Lvann vcrv irr muru» sn
licher Straffen / oder Gaffen : Item / anainem Wasser gefundenwirdt /
vnd in derselben Nachbaarschafft einverdächtiges Weibsbitdt sich befin¬
det/welche Milch in Brüstenhctte.

8 8 . Wann am verdächtige Person kurtz zuvor/da das hingelegte
Kindt gefunden / infelbiger grgent gesehenworden.

? y . DieFragstuck vergleichen sich allerdingsmit denen / so invor»

gehendem Arkicul fürgemerekt.
L Wliderende Vmbständt.

? 10.
!eit einer grossen HungersNoth. ^

r / auß wissentlich: vnd bekamer Armuet/ Ainfalt / oder all zu
grosser Forcht beschchen wäre.

? ii . Dahingegen solches vmb sovil schwärcr wird/ wann keine der«

gleichen Drsachen vcrhanden / sondern die Thäterin / oder THäter gurte
Mit ! das Kindt zuernähren gehabt hettt . - .

§ i r . Worbey Wir absonderlich dises ernstlich gebietten / daßim
fallkcinSpital/oder anders MirldergleichenFindlKinderzucrnährcn/
vnd zu auffcrziehcn verbanden/ jedweders OrthsObrigkeit / die noth»
wendigeNahrungs fürsehung zuthucnschuldig scyn solle.

»er Neun vnd
aWnen

Er ein Mörder seines aignen Leibs wirdt / es be¬

ten / vnd Gottloser Verzweiflung / vngeachter derentwegen schrifftliche
Drsachen/ vnd protettacioncs hinderlieffe / auffdeffen Körper hat das
Landtgericht zugreiffen / vnd ist denselbenzuvertilgenschuldig.

tz s . WelcheVertilgungdann ( sobalddie CntleibungdemLandtge«
richtsHerrn von der Obrigkeit wie gewönlich zuwissen gemachtwirdt)

ohne Verzug ( längist aber inner Drey Tägen ) durch den Scharpfrichter
solcher gestallt beschehen mueß / daß er des) verzweifeltenKörper auß dem

Aauß
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Hauß schlaipfe / oder herab lasse / wiees nur ohneSchaden zum füeglü,
chisten beschehcn kan/ hernacherwie ain Dich auffeinen Kahren legc/vnd
vnter das Hochgericht vergrabe / sich aber - arbey nicht deß geringsten
dingS / sovmbdeßtodtenKörper ist/oder ligt/anmasse/sondernmit sei '«
ncr gemainenbelohnungzusridenseye/dasübrige aber alles denen jenigen/
welchen es zuestehet/beyvnaußbleiblichergrosserStraffvnberührtstehen/
vnd verbleiben lasse:

§ r . Vnd obwollen ainem solchen Zörper weiter kein StraffanM
thuen / so mag doch ein grosser Dbelthäter / der sich in der Gefängnußzu
emfliehung/der schwären Straff entleibt/ auß sonderbahren Drsachen/
bevorab andern zum Exempel nach beschaffenheit deß grossen Verbre¬
chens / als todter auff den Gcheitterhauffen geworffen / vnd verbrent/
oder aber auchauffdas Rad gelegt / oderauffgehenckt werden:

§ z . Wir wollen auch denen LangtgerichtöHerrn deß Orths / wo
dicThat beschehen/ der boßhafftigen selbst Mörder / in dero Landtgc/-
richt sich befindent : ligent : vnd fahrendesGuet : wie auch andern Landt/«
gerichtsHerrn/ jedwedem das jenigc / so sich in seinem Landtgerichtbe¬
findet / dergestallt / wie hernach mit Mehrern angezaigt wirdt / einzuzie-
hen gnädigistzugeben: Doch daß hierunter die Burger / vnd Anwohner
inDnsern LandtsFürstlichen Stäkt : vnnd Märkten / wo Wir das
Landtgcrichtselbsten haben/ nichtverstandenseyen/ als derenHaab : vnd
GücterWir indergleichen FällenDnsererKammerkinzuzichen Vorbehal¬
ten / denen aber / so absonderlich hievon befreyet seyndt / ihren üeblichen
hergebrachtenFreyheitcnvnbenommen.

§ 4 . Wann der selbstMörderain/odermehrKinderverlast/sosolle
dcnenselbennach außweisungder Rechten / als wann Pier / oder mehr/
diehklfftc : - aaber vnter Dierskyndt/ das Drittldeß völligenGuets/
sovil dessen über abstattung der Schulden verbleibt / vnd wären keine
Kinder e sondern Blutsverwandten / dem nechstm biß in den Dierdten
Grad incluti ve der Dritte Thail besagten völligen Guets / das übrige
aber denenLandtgerichtsHcrmzuefallen/jedochdenenGrundtHermdie
abiesung der Grundstuck bevorstehen.

ß 5. Dtelnvcnrur . Schätz : vnnd Abhandlung solcherDcrlassen-
schafft / solle von der jenigen GrundObrigkeit / waruvter der selbst
Mörder seß : vnnd wonhafft gewesen / durch vnpartheyischeBenach«
barte vorgenommen / vnnd denen LandtgerichtsHerrudarzue vorhero
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verkündet / wie auch im fall sich Grundstuck vnter andern GrundtHerrn
besinden / derselben Schätzung durch solche GrundtHertn beschehen/
vnd so dann der Obrigkeit / vnter welcher die völlige Abhandlung für-
gehet / zuegeschickt werden.

§ 6 . Wann der selbst Mörder ein Testament / oder andern letztest
Willen hinterlassen / soll derselbe / ausser der geschäfft zu Gottsceligest
Wcrcken / nicht gültig seyn ; jedoch daß solches Geschäfftdenen Kindern
ihren gebührenden Crbtheil / wie auchdem Landgerichts Herrn anseb-
nem anfall nichts entziehe.

§ 7 . Dises alles aber ist nur von den jcnigcst zuverstehen / welche
sich / wie gemelt / entweder auß Forcht der Straff / oder bösen Vorsatz
vnd Willen / entleibt haben : Dann wer sichauß Gebrechen seiner Deo-
nunfft / allzu grosser Melancholey vnd Kranekheit vmb das Lebenbrin¬
get / mir demselben soll das Landgericht nichts zuthuen / weniger je --
mandt seine Güeter einzuziehen haben / sondern er mag durch ehrliche
Leuth bestattet / vnnd Christlicher Ordnung nach auffein geweichtes
Erdtreich / doch ins gemain nicht Mit gepräng / nochan vorncmme Oer-
ther begraben / vnd es sowol der Güter halber / als sonsten in allen
Fällenmit jhm gehalten werden / als wann er aines natürlichen Todts
verschyden wäre. ^

s 8 . Demnach man aber bißweikett anstchrt / ob sich ainerboßhaff¬
tiger weiß / oder aber auß mangt der Dernunfftvmb- ebracht Hab / als
hat man m allweg auff deß Entleibten nechst vorhcrgangcnes Leben/
Wandl / verzweifelte Reden/ vndVorhaben / auchauffdie / Mit ! durch
welche er jhmden Todtangethan / vnd man bey jhm gefunden/ zusehen:
Warauß dann jedwedcrer Vcrnünfftiger/ ob die That auß bösen Vor¬
satz / oder auß Dnvernunfft beschehen / leichtlichabnemmenkan.

§ y . Wann aber die Sachen also beschaffen / daß manverstünfftig
zweiflenkan / ist das bössere / nemblich dises zuvermucthcn / daß er auß
Dnvernunfft / Dnsinnigkeit / gählingen Fall / oder von ainem anderst
vmb das Leben kommet » ; Wie dann auch der jenige / der sich vnverse/-
hens / oder der mainung / als ob er « wo geftohrrnwäre/ ersticht/nicht
als ain selbst Mörder zuvertilgen / weniger sein Guet vom Landge¬
richt einzuziehen ist. --.

§ io . Wann ainer anderThat der Verzweiflungverhindert / oder
durch fleissige Khur noch beyM Leben erhalten wirbt / soll derselbe /

N wann



wann es ein gefangener Vbclthüter ist / derentwegen schwärer gestrafft
werden : Wo sich aber ainer sonsten ausser der Grfängnuß vmbbringen
wollen / vnd gleich - arauff Rew vnd Layd erzeigt / ist solches nicht
Landtgerichts massig / solle aber gleichwol von seiner Obrigkeit nach bw
schaffenheit der.Dmbständt gestrafft werden.

§ 11 . So sich ein schwangers Weib selbsten bos-hafftig ertödtet/Ioll
man ihr den Leib sovil möglich alsobalden auffschneyden / vnd die Leibs/,
Frucht heraus/ nemmen / damit das Kindt aintwcders erhalten / oder
doch nicht zugleichmit der schuldigen Muetterder gewönlichen Begräb/,
nuß beraubt werde:

§ i r . Warbey Wir zum beschluß dises Articuls außdrueklich se„
tzen/vnd ordnen / daß alle Balbierer / Bader / Wundtärtzt / vnd der/,
gleichen Leuch / solchen armen Menschen mit hall : vnd auffschneydung
vnwmgerlich bey Hoher Straff / vnd Niderlegung ihrer Kunst vnnd
Handwcreks / zuhüiff kommen / vnd ihnen solches an ihren Ehren vn»
abbrüchig scyn solle.

re bestmen / oder sich besiessen lafsin / me gcmam
/zstatstmrim genant.

Er amen mit Gelt bestellt / oder durch geschanck
sHvnd verhaissungen dahin erhandlet / daß er ainen andern er-,

mordten jollc : Wie auch der jenige / so sich bestellen / vnd also
erhandlen lassen / seyndt beede schärpfer / als gemaine TodtschlägerM
besiraffn.

S i . Wann der Thäter nicht in frischer Thar ergriffenwirdk / soll
der Richter zum nachsorschen / sowol wegendeß Bestellers / als deß Be«
stellten ( neben denen anzaigungen / von welchen allbereit beydemvor«
süßlichen Todtschlag vnterricht gegeben worden ) in acht nemmen:

Erstlichev-/ Ob nicht der Verdachte dem Entleibten / ihn auffsob,
che weiß hinrichten zulassen / tröhlich gewesen t

Anderten / ob er sich auch zuvor in andern dergleichen bösen Händ-
len
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len ( als zum prüglen der Leuth ) vmbs Gelt habe bestellen lassen/de"
rentwegcn von andern Orthen banöilierc , vnd alsoein solcherMensch
wäre/ zu dem man sich - er That wol versehen könte.

Gefängnuß.
§ r . Einen solchen/bey welchen mehrals am Anzaigung zusammen

kommen/ wie auch den jenigen / auffwelchen von demBestellten / oder
Besteller in peinlicher Frag ausgesagt worden / . vndman des beschehenen
Todtschlags vergewist/ oder aber den Thäter auffwahrerThat ergriffen:
soll man gesanglich annemmen / in dergüte befragen/ vnd wann es von»
nöthen mit denen hierinnen etwo vorkommenden Personen / wie ge»
bxäuchig / confronriem , vnd zu Red stellen.

AnzatgulWn zu der pemlrchen Kag.
§ Wann ers nun laugnete / vnd doch auß der Nachforschung/

oder sonsten an Tag käme / daß der Verdachte an dem Orth / wo die
That beschehen / mitvnzuclässig : vnd verbotenen Waffen / nemblichen
geladenen/ vnd gespanten pistollen/ Terzerollen/ außgezogenen Degen/
oder einer solchen Wöhr / mit welcher die Wunden in besichtigung des
toden Körpers gleichförmig erkennt wurde / wäre gesehen / oder betret«
ren worden / oder/ sovil den Besteller betrifft/ derselbe denBestellten stätS
bey sich gehabt / vnd ihne vnterhalren / auch würeklich Gelt gegeben/
dessen aber kein andereDrsachanzuzaigen wüste / soll man gegen einen
solchen über ergangenes BeyVrtl die peinliche Frag / wie hernach
beyläuffig folgt / vomemmen.

Zragsiucf.
8 4 . Ob er nicht den N : ermordet 6

An was für ainem Orth ?
Beym Tag / oder bey der Nacht?
Au welcher Stunde?
Mit was Waffen?
Auß was Drsachen?
Ob ers für sich selbst / oder von einem andern bestellter gethan?
Wer der scy ? soll ihn namhafte machen:
Wie die Wort / warmit er zur That ersuecht worden/ gelautet.

Solls crzchlen.
Wie auch / was er darauff geantwortet?

Nr Wo/
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Wo / vnd in wesen beyseyn die bestellung beschehen?
Was man jhme destwegen gegeben / oder verhaiffen? -
Sb ers würrklich empfangen?
Wievil?
Wo er das Gelt ? oder belohnung hingcthan?
Wie bald er darauff die That ins Werek gesetzt?

. Mtwasgclcgenheit?
Wo er dem Entleibten vorgewartet?
Wie er denselben angegriffen?
Wie sich auff besehenen angriff der Entleibte gegen ihm ver¬

halten?
Wie/vnd mit wem er sich gewehrt?
Ob er nicht auch für sich selbsten Feindtschafft gegen demselben

getragen?
Warumben?
Sb er sich offt zu dergleichen bestellen lassen? -solls ordentlichauf-

fagm.
Wer jhme Mehr darzuegeholffen/ Rath / oder Einschlag geben?

Solls benennen/vndbeschreibenvon Gebärden/Gestallt / vnndKlai-
dem / auch wo sie sich auffhalten / ete . vnd was etwan die InHuilmon
mehr gibt.

8 5 . Gleicherweißkönnen auch die Fragen auffden Besteller gerich¬
tet werden / als nemblichen:

Sb er nicht den N : ermorden lassen?
Durch weme ? ,
Was er ihmeThäter gegeben / oder verhaissen?
Sb er jhms würeklich außgezehlt/ oder wievil er jhm dran geben ?
Wo/vnd in wessen beyseyn die bestellung beschehen?
Was jhne hierzue bewegtt
Wann die Motdthat fürübergangen?
Au was Zeit?
An welchem Orth?
Durch was Waffen?
Wo er sich emzwischen auffgehalten?
Wie der Todkschlag zu seiner wissenschafft kommen:
Wie vnd auff was weiß / auch an was Orthen er dem Thäter

dir evtlribung zuthuen anbefohlen? Gndc-
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EndtVrtl.
§ 6 . Auffdie bekäntlich : oder sonst / wie recht ist / erwisene That/

soll der Thäter bestättiget / so dann/ vmb willen dergleichen bestellteMör«
der / vil ärger vnd bvßhafftiger als gemaine Todtschläger seyndt / auch
auffalle weiß zuverhüten / daß dergleichen nicht in disem Landteinschlei«
chen / sowol der Bestellte als Besteller der schärpfenach mit dem Radl /
vom Leben zum Todt gestrafft werden.

Weschwärende VmWndt.
§ 7. Käme auch dises darzue / daß Erstlich einer ein Person/dero

ermitFrmndtschafft/ Lieb / Trew / vnd Gehorsam verbunden ist / auff
angeregte weiß vmbbringen liesse : oder aber

Andertens/ein schwangers Weib durch Gelt dahin erhandlete/
daß sie mit würcklicher abtreibung der Frucht jhme einen zuegang zur
Erbschafft machte.

Drittens / wann der Bestellte die Mordthat vmb am geringes
Gelt / vnd solche offt liederlich vollbracht hette/ dergleichen Bößwich«
ten / solle nach gestallt der Sachen das Vrtl mit Zwicken / Schim¬
pfen / oder Riemen schneyden geschärpfft werdm:

Mlderende Vmbsiändt.
8 8. Dahingegen wann ainer sich zwar bestellenlassen/die That

auch zuvollbringen sein möglichstes gethan / doch von dem Belaidigten
übergewältiget / oder abgetriben worden / oder etwander Schuß/wie
er gern gewolt / nicht angangen wäre / solle er zwar leichter / aber nichts
desto weniger wegen sonderbarer Grawsambkeitdises Lasters / wenigist
mit dem Schwerdt gerichtet:

Die übrigen so sich zwar bestellen lassen / vnd Gelt genommen/
der Sach aber keinen anfang gemacht/ sambt dem Besteller / vnd ins
gemain alle/so böse Leuth auff andere / diesclbige zubrüglcn / vnd übel
mit schlägen zurraÄieren bestellet / oder sich bestellen lassen/sollen nach
vernünfftiger ermässung deß Richters / willkürlich/ doch mit scharpfen
Leib : oder andern Straffen belegt / vnnd hierinnen keines verschont
werden. —

St3 S«
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Mer Am vnd WbenMste Arttcuk.

Von MiAel : vnd HmssenMrdt . -
iMI Elchcr amemauff freyer Straffen / oder auch an-
^ M.A dcrwerts fürsetzlich vorwartet oder vnter dem schein der

denselben Gewinß halber angrcifft/beraubt/
vnd zugleichvmbdas Leben bringt / soll mit schärpferer Straff/als ain
gemaincr Todtschläger belegt werden/warunter dann auch begriffen/
der zu dem endt einen entleibt/ damit er alsdann zudesscn hinterlasse§
ncn Wittib heyrathen könte / oder seines vorigen Lasters halben nicht
verlachen wurde.

8 i . Item/wclchcrzwar anfangs nur deß Willengewcst/eincn zube»
rauben / er aber sich widersetzet / vnd die Sachen nicht erfolgen lassen
wollen / er auchalsdann gar ertödtet worden / vnd ist wenig daran gelt-
gen / ob derMörder von solcher seinerThat ainigen Nutzen vnd Gewinn
genossen habe / oder nicht.

AnzaiguriM zu dem nachforschen vnd eWehen.
§ r - Dieanzaigungenzur nachforschr vnd kinziehung solcher Leuth

scyndt über die / so hievor vom Todtschlag an die Handt gegeben wor¬
den / bcylauffig dise:

Erstlichen / wann die verdachte Person im brauch hat bey nächt¬
licher Weil außzugchcn / in Hollen Weegen / Gräben / Busch / oder
Wäldern sich auffzuhalten.

Andertens / wann er in einsammen/vnd zum mordten gelegnen
Orthen zu wohnen pflegt.

Drittens / wann raisent : vnd vilmehr hin vnd her schwaiffcnde
Personen allenthalben in den Würthshäusern ligen / zehren / vnnd
nicht redliche Drsachen solcher ihrer zehrung wissend weren / oder von
ihnen angczaigt werden tönten.

Dierdtens / wann ainer mit Räubern / Mördern / vnd andern
dergleichen Personen/ wie oben vermelt/kundt : vnd gemainschaffthett:

Fünfftens / wann ainer betretten wurde / der geraubte Sachen/
so einem Entleibten zuegehört / bey sich hette / oder dieselbe verkaufst/
übergeben / oder in anderer gestallt verdächtigerweißdarmit gehandlet/
vnd seinen Derkauffer / vnd Gewöhrmann nicht anzaigen wolte.

§ Auff



richtet werden/ vnd wann alsdann derselbige entweders bekennt / oder
sonst zurecht überwisen wirdt/soller mit demRadt von oben / odervn«
ten / nach gestallt deß Verbrechens / durch zerstossungseiner Glider vom
Leben zum Todt hingcrichk / vnd öffentlich auffs Radt gelegt werden/
doch daß der Richter in allweg / obdie Tharen in Wachest also fürgan«
gen/ sich zuvor wol erkundige.

§ 4 . Wann jemandt einen beraubt / vnd alsomit schlägeN Mgerichk
hettt / daß er ihn für todter ltgen lassen / der Beschädigte aber gleich«
wolwiderumb davon kombt / ein solcher Thätcr soll allein mit dem
Schwerdt gestrafft werden.

8 5 . Dahingegen schärpfet die Straff / wann ain Diener / oder
Knecht seinen Herrn auff der Strassen vmbbringt / vnd beraubt / wie
auch wann Geistliche / oder unter Dnscrn glaidt vnd Versicherungrai«
sende Personen angegriffen / vnd ermordet / schwangere Weiber / wee
gen der LeibsFrucht auffgeschnlttcn / oder auch wegenainer Rauberey
metzrers Personen vmbgebracht worden.

§ 6 . In welchen Fällen / bevorab / wann der Thäter etliche / oder vil
Mvrdthaten vollbracht / die Straff deß Dierchailn vorzunemmen/
oder es ist das Radbrechen / mit der glüendcn Jangen zwicken / oder Rie -»
menschnitt/nachschwäredervmbständt/vndSkärkke/oderSchwäche deß
Thätcrs zuvcrmchren. .

8 7 . Wann neben dem Mordten auch namhaffte Raub bescher
hcn / soll ein Galgen / sambt einem Strick zugleich neben dem Körper
auff das Rad gesteckt : Da aber auch Mordbrennerey / Kirchen Diebs«
stall / oder dergleichen grobe Laster darneben verübt werden / hat man
sich nach dcme zurichten / was oben im 46 . Artieul von disen Lastern
gemeldet worden/etc.



oder sonst Schaden zuefügt / darzue wissentlich / vndboßhass"
tig geholffen / oder das Gisst hierzue auch wissentlich hergeben /

verkaufst / erkaufst / abgeholt / oder zuegericht hctte / der ist als Landt"

? i . Die anzaigungcn zur In ^ uilirion seyndt Erstlich / wann der
Sterbende ein gewisse Person bezechet / daß sie ihm mit Gisst verge«
ben/vnd er hierüber auffein solche weiß / wiesonftenbey denenmit Gisst
vergebenenLeuchen zubcschehrn pfleget / gestorben ist.

Andertens / wann auch gleich der sterbende vom vergeben nichts
sagt/jedoch fonsten das gemaine Gericht gehet/auch vermuetlich er"
scheint/daßjhmevergeben worden / soll man dentodten Körper / ehen"
der er begraben wirbt / oder wann er erst kürzlich begraben worden/
wider auß der Erden nemmen / vnd durch erfahrne iVI ccli cos beschäm«
rn / vnd erkennen lassen / ob sie an dem Körper solche Zaichen finden/
woraußihrer Kunst nach / vnfetbar- abzuncmmen/ daß der Mensch von
Gisst/ vnd nit außandern Drsachen gestorbenseye.

Drittens / kan man aber den Körper nicht mehr beschämen / soll
man in den Apoteckm denen kcccpcen Nachsehen / ob dieselben wider
Gisst geschriben seyn.

Dierdtcns / die jtnigen so jhne curierr , vnd Leuth so jhme gewart"
ttt / oder bey seinem Todt gewesen / jhne auch todter gesehen haben / bk"
fragen / ob er sichnicht nach genommener Speiß / darinnen vermueth«
lich Gisst gewesen / gebrochen habe / oder er zum brechen genöthtiget
wordm.

Fünfstens/ ob er Gelb / oderBlaw worden.
Sechstens/ ob der Leib aussgeschwollen/ vnd dergleichen.

AnzaiguliM M der Gefängnis.
§ t . Wann nun auß glaubwürdiger erkanmuß der Artzney er«

fahrnen scheint/ daß die Person nichr von Gisst / sondern auß andern
Zue»
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§ueständm gestorbm / hat der LandtgcrichtsHerr dabey weiter nichts
zuthuen : Gagen aber die Artzney erfahrne / daß dem Verstorbenen
Gifft beygebracht worden / vndervon demselben sterben müssen / bene»
bens erweißlich wäre/daß die verdachte Person Gifft gekaufft/oder
sonst damit vmbgangen / vnd der Verdachte mit dem vergiffteninVm
einigkeit gewesen / oder sonst von seinem Todt Nutzen vnd Dortlzuge»
warten : sonderlich wann vnter den Eheleuthen der beschuldigte Thail
mit ainer hievor verdächtig gewesten Person sich in Hcyrath eingelassen
hettc : vnd er sonsten ein leichtfertige Person / zu der man sich derThat
versehen möchte:

Dise vnd dergleichen vmkständt seyndt genuegsame Drsachcn zur
gefänglichen Dcrhafftung. .

AnzalgunLMpeinlichen Mag.
? Wann über dises der Verdächtige glaublich nicht darthuet/

daß er das Gifft zu andern Sachen gebraucht / oder brauchen wollen/
vnd noch etwo vor disem gegen der Obrigkeit gelaugnet / daß er Gifft
gekaufft / hernach dessen überwisen worden / sosoilman jhnübervorge»
hendes BeyDrtl vngefähr auffnachfolgendePunkten peinlich fragen.

s Kagsiucf.
§ 4 . Ob er nicht dem N : vergebenk

Durch was Mul k
Was es für ein Gifft/vnd wievil dessen gewesen?
Wie ers zuegericht ? -
Wie er jhms eingcbcn ? -
Wannes gesclxhen ?-
Att welchem Orth?
Wie sichder N : nach vnd nach darauff verhalten?
Wie lang er nach dem eingenommenen Gisst gelebt?
Was er für einen Todt genommen ? -
Ob nicht nach dem Todt das Maul geschaumet ? -
Ob der Leib nit auffgeschwollen ? oder gar auffgcbrochen ? ^
Ob die Nägel nit Blaw / oder Schwartz worden ? -
Ob er jhme öffter Gifft beygebracht/ vnd was gestallt?
Was ihn zu solchen bewegt?
Woher er das Gisst genommen ? -

Ob



io6 Ändertet THckl/der
Ob ers selber gekaufft? -
Wer es geholt^
Auff wessen Besticht -
Wer sonsten darzue geholffen / oder gerathen e "
Ob der Aporecker/oder der es hergcbcn / gewust/daßmanszum

vergeben brauchen wolle6 ^
Dann wann dergleichen auffdie Mithelffer / oder Apoteeker er/»

weißlich herauß kombe/ müssen fie ebenfalls als Gifftgeber eingezo-
gen werden.

? 5 . Wann nun ainer in der peinlichen Frag sich zu solcher Bisses
beybringung / oder/daß er wissentlich/vnd boßhafftiger weiß darzue
geholffen habe / bekennet / vnnd sich wie oben gemelt befindet/
daß der Todte von dem bcygebrachten Gisst gestorben ist / solle
der Dbelthäter ( vmb willen es schwärer geachtet wirdt / einem mit
Gisstals sonsten vmbzubringen ) vnd zwar ein Manns person mit dem
Radt/ein Weibsperson aber mitdemSchwerdt vom Leben zumTodt
hingerichtet/ jedochandern zu mehrerer forcht / vnd abschröeken / solche
boßhasiteLeuth/vorder endlichen TodtsStraffgeschlaipsst / oder etliche
griff am Leib mit glüenden Zangen / vil oder wenig / nach ermässung
der Person/vndTödtung/gegeben werden.

Weschwärende Vmbständt.
z 6 . Hicbey ist zuwissen / das folgende vmbständt / als wann ein

Kindt dem Datier / oder Muetter / ein Kohnperson der andern/ ein
Diener seinem Herrn / oder Frawen vergibt / dicGtraffschwärer ma«
chen / vnd zwar noch schwärer / wann sich ainer / oder mehr Dnmensch-
lichcr weiß vnmstehet die Brunnen / Getränek / oder Sachen/ so die
Leuch ins gemain anrüheren/ vnd gebrauchen müssen / boßhafftig zu«
vergiffeen / also daß hierdurch vil Menschen vmbs Leben gebrachtwür«
den : In solchen Fällen solle gegen dergleichen Dbelthäter jetztgemclte
Straff nach vernünfftiger ermässung deß Richters geschärpfft werden.

Mlderende Vmbständt. Prrv
S 7 . Dahingegen ist die Straffleichter / wann das Gisst entweder

nicht starek genueg gewesen/ oder kein Würckung gethan / also daß der
Todt hierauff nicht erfolgt ist. Oder

EndtVrtl.
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Oder wann man nicht aigcmlich wissen kan / daß der Verstorbene
von dem Gifft gestorben:

Oder wann man ainem zu bewegung der Lieb/vnd nicht zum
Todt etwas beygebrachthette / davon er abergleichwol gestorben:

Bey disen vnd dergleichen vmbständcn / soll man den Thaler zu
einer geringeren excra orcünari Straff / auch nach beschaffenhcit noch
mchrer beschwerlicher vmbständt ( als wann derjenige / so einem das
Gisst beygebracht / solches in genuegsamer^ uLnrirer gegeben / vnd de«
rentwegen sovil an jhme gewesen/alles vollbracht/das Gifft aberauß

^ einem andern zuefWgen vmbstandk nicht gewürrkt hette ) zu dein
^ Schwerdt verurthailen.

Wie dann die Apoteeker/ so das Gifft / zwar nicht wissentlich zum
vergeben / jedoch ohne genucgsame auffsicht verkaufft / auch nur exrra
orclinaric , nach gerichtlicher erkantnuß zustraffen.

8 8. Hicher gehören auch die jenigen / welche Dich / vnd Waiden
vergifften / dieselben ( wann kein Zauberer- mit vnterlauffr ) sollennach
beschaffenhcit deß hierdurch verursachten / vnd sich in flcissigererkundig
gung befundenen Schadens/bevorab/wann sie solchen nicht guetMM
chen kömen / nach vernünffrigem guetbeduncken deß Richters / schärpfcr/
oder ringer gestrafft / vnd wann der Schaden sehr groß/der Thäter
mit dem Schwerdt hingcrichtet / vnd derKörper verbrent / woaber der
Schaden nicht erfolget/ oder nicht gar groß/mit Ruethen außgestri»
chen / vnddeß Landtgerichts verwisen werden.

GerArep vnd StbenMste Articuf.

DukeusWeit tmder dieMatur /oder
8odomiL - .

Er wider die Natur VnkeufchHeit treibt / als
lMann mit Mann / Weib mit Weib / oder aber ein Mensch
mit einem vnvernünfftigen Dich / der fast in die Landtge»

richtliche hernach gesetzte Straff.
8 i . Dises abschewliche Laster wirdt gemainlich an verborgenen

Orthen verübet / daß es also selten käntliche Warzaichen hinter sich
lasset / doch dienennachfolgende anzaigungenzur Nachforschung. ..Gr An.



io8 AndetterThaü/der
MzmguttM M der Nachforschung.

Erstlich / wann die verdächtige Person ins gemam dises Lasters
halber befchraydt.

Andertens / ein gaile vnschaMbahre / auchdergleichen Person wä»
re / zu der man sich solcher Dbelthatversehenmöchte/ benebens:

Drittens / an den verdächtigen Orthm in abWesenheitder Leuth
haimblich / bevorab zu nächtlich : vnd finsterer Deik auß : vndeingehem
« r geschehen worden.

Dierdtens / Iaichen disesabschewliches Lasters / entwedersanr
bky : oder vmb sich / oder bey dem Dich verlassen hem.

NlnzatgUtMU der Gefangnuß.
? r . Da der verdacht gegen einen Knaben wäre/ soll der Richter

durch hierzue verordnete l^ eclicoL , Barbierer / vnd dergleia-en / M
bührende bswaw Vorkehren / befindet fich nun aines / oder das ander
würrklich in der That / oder aber der Thäter wurde in der That betrete
«en : soli der Richterauff eine solche verdächtige Person greiffen / dieselbe
befängnussen / nicht weniger auch / da noch über dises alles verkäme/
daß der Meer .

^ ^ .
Anzargung,zu der petnltchen MM

Erstlichm/anOrthvnd Cndt gesehen / so hierzue gelegen/auch
hierzue beraiter gefunden.

Andertens/von dem Knaben solches über ihn mit glaublichen
vmbständten wäre außgesagt: oder aber:

Drittens / von denen / mit welchen er dises abschewliche Laster
zuvollbringcn begehrt / wie recht ist/wäre überwisenworden / vnd nichts
destowenigcr dessen in laugnen stunde / seine Dnschuldt aber nicht genueg»
same an Tag geben könte ; gegen einen solchen auff ein ordentlich ge»
schöpfftcs BeyDrtl die peinliche Frag / nach vorhergangenen gemai«
nen : auchvngefähr folgende Fraqftuckfürdie Handt ncmmen:

Uragstuck.
§ Ob er nicht wider die Natur DnzuchtgetribenS

WieofftS
Mit was Dich t ( oder Knaben t ) wie das die anzaigungen

gebend
Wo-



Wo svnd M welchem Orths
Iu welcher Zeit s
Wem - as Dich zuegehöres
Mit was gelegenheits
Ob er die Thal würcktich vollbracht habet
Ob damahls die Leuth im Arup gewesen s
Ob er niemandt gemerekt / der solches etwo gesehent
Was ihn darzue bewegt/ oderangerribcnt
Ob jhns jemandt gelehrnet / oder ob ers von andern gesehen

habet
Wer dieselbe seyndts

EndMtti.
s 4 . Dnd wann nun ein solche verdachtePerson discs grewlichkLa«

stergüet : oder peinlichvmbständiglichbekennetr / oder dessen / wie recht
ist/ überwisen/ auch alle vmbstandt durch fieissige Nachforschung war-
hafftig erfunden / der Thatcr auch in ordentlicher bestättung darauss
verharren wurde / solle dergleichen Dbelthäter / so sich mitain / oder
Mehrern vnvernünffugen Dich vergriffen/ vnd die That vollbracht/
zusambt dem Dich/ so es anders nocti verhanden/ durchdas lebendige
Fewer von der Erden vertilgt / vnd die Aschen in die Lufft oder aber/
nach gelegenheit des) Orths / in ein fließendes Wasser zerstrewek
werden.

§ 5. Ein Knabenschänder 'oder aber da sonst einMensch mit dem an«
dern Sodomitlsche Gündk getriben hettt / soll anfangs enthaubtet/
vnd folgentS dessen Körper sambt dem Ropff verbrennt/ niemahlenaber
in den Drtlen / das jenige / so Ergernup geben möchte / öffentlich ab«
gelesen werden . ,

Westßwärende Vmbständt.
§ 6 . Die vmbständt / so discs Laster brschwSrrn / seyndt dise r wann

der grawsame Thäter verheyrath / oder bey zimlichen alter vnd ho«
hcn Standts ist / auch dises Laster vilmahl / vnd vncerschidlich began¬
gen hette ; wiewol es doch jederzeit wenigist bey erstgemelter Strass
verbleibt : ^ ^

EmdttunZö Pmbsiandt.
§ 7. Fallt aber Hey den vmvftänden dep Ttzaeers jugent / Dnver«

S ; flandt/



IIQ ÄndertetThai! / der
standt/oder dises mit ein / daß er sichder Sündtzwarangemast / selbi»
ge aber nicht vollendet hette / soll man alles fleissig erwegen / vnd nach
gestallt der Sachen die Gelndigkeit der schärpfe vorziehen / jedochsich
vorhcro / wie in dergleichen zuverfahren sey t bey denen Rechesver»
ständigen Raths erhollen/ etc.

einandermit BluersFreundt : oder
«MU Schwagerschafft so nahmt verwandt / daß sie nicht zusamen
Heyrathen können.

VermuettNNWzur Nachforschung
§ i . Dieweil aber dises Laster auch aines auß denen ist / so kein be¬

ständiges Iaichen hinter sich lassen / als soll man zu erkundigung der
Sachen/diejenige vermuettungen sowoll der Inczuiücion als der ge»
fänglichen einziehung halber / welche bey dem Ehebruch / vnd andern
fleischlichen Sünden angezaigt worden/in achtnemmen: Allein gibt
dises hierinncn ein absonderliches nachdencken / wann bey so chm Per»
sonen / welche sonsten gegen einander ein grosse Ehrerbiettung tragen sol¬
len / ein vngewöhnliche Dertrewlichkeit verspührt wirdt.

§ r . Da nun ein Richtergenuegsameanzaigung hat/soller beede
Personen einziehen / in abgesonderten Srthen verwahren/ vnd nach ^
gütiger Frag / . wann ain Thail laugnete / sie gegen einander zu Red
stellen . , /

§ 4 > Woferrn aine / oder beede verhasste die That laugneten / vnd
über die gemaine anzaigungen / die sie nicht zu genügen von sich abge»
kehrt / vnd verantwortet hetten / noch andere zu fürnemmung der pein»«chm Frag in fleischlichen Sünden genuegsame Incllcia beykämen/

solle



Landtgerichts'Ordtiuiig. m
solle der Richter zu erfahrung der gründlichen Warheit auff geschöpff»
tes BeyDrtl die loreur vngefähr mitfolgmden Fragen fümemmen:

Mragjiucf.
8 5. Ob nicht N : mit N : vnkeusche Werek verübt ?

Ob dtsenicht sein BluctSverwandte / oder verschwägertseye/ vnd
Wienahem/auch ob sie solches gewust haben.

Wie offt es beschehen?
An welchen Orchen 4
Au was Stunde / Tag vnd Zeit 6
Mit was gelegenheit ? »
Ob er sie/oder sie ihn darzueangem

'tzet?
Ob er sie durch verhaiffen / versprechen / oder bethroungcn darzur

bewegt?
Ob die Sündt Nüchker : oder Doller weißvollbracht worden?
Ob er sich nicht auch mit andern dergleichen seinen Verwandten

vergriffen? vnd dergleichen so die vmbständt der Mssechak eimm ver^
nünfftigenRichteran die Handt geben:

EndMttl.
§ 6. Da nun auff die peinliche Frag beede Beschuldigte bekenneten

( dann aines bekantnuß allein diß Orths zu der peinlichen oräinari
TodtsStraff nicht genueg ist ) auch in der gebräuchigcn bestättung auff
ihrer Außsag beständig vcrbliben / oder der ander Thail genuegsam
überwisen wurde / wollen Wir / daß dergleichen Dbclchätcr/ da siedise
GOtk / vnd der Natur abschewliche Sündt in auff : oder absteigender
Lini vollbracht hetten / mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt ge»
strafft werden sollen :

^ ^ . . . .
ß 7 . Wann aberPersonen im ersten/vnd andern Grad derselten

Lilie« / als Schwester vnndBrüder / sie seye gluch ain : oder zway»
bändig / inglcichem da ainer Mit seines Bruedern / oder Schwester»
Tochter / dcß Datters / oder der Muetter Schwester / oderBrüdern/
Dnkeuschheir pflegen wurden / nicht weniger auch die im ersten Grad
der Gchwagerschafft / nemblichen da ain StieffDatter sein Stieff,
Tochter / ein GneffGohn sein StieffMuetter / ein Schwächr seine
Schnurr / ein TochterMann sein Schwiger / wie auch da ainer seines

leib-



«2 AnderterThal!/der
leiblichen Brueders Weib / oder seines Weibs Schwester beschossen
wurde / alle dergleichen mißthätige Personen sollenmit Ruethengestri«
chen ^ vnd deß LandtgerichtSewigverwism werden

§ 8 . Die übrigen in weitern verbottenen Grad der Vluets Freund:
oder Schwagcrschafft sich bcsindcnte Personen sollen willkürlich/ doch
schärpfer / als sonsten gematneVermischungen / abgkstrafftwerden.

BeschwärendeVmdsiändt.
8 y . Dises Laster beschwärt.

Erstlichen/ die all zu vilfältige widcrhollung:
Andertens/da es benebensein einfach/oderdoppelterEhebruch ist:
Drittens / wann sich ainer mit mehrern als ainer Befteundtin

versündiget hette. ^
Emderende Pmbstandt.

S io . HerentgegenmündertVorgesetzte Strassen/wann
Erstlichen / die Verbrecher vmb die Derwandtschafft nichts ge^

wüst / vnd lolches glaublichdargethan hetten.
Andertens/die Tochter/so etwo aupDnverstandt / Iugcnt / oder

Ainfalt vermaint / siemüste dem Vatker gehorsamen r

Wer Wnffvnd SlberiMsie Arücuk
Mn der NothjuAt.

Er Mer vnoerleumbtcn Jungfraweu / Wltttö/
oder Ehefrawen mit Gewalt / vnd wider ihren Willen / ihr
Zungfräwlich : oder WeiblicheEhr nimbt/ der begehet das La»

sterderNothzuchr.
Anzatgungen M der Nachforschung

r i . Die vomembste anzaigüng zum nachforschen ist/wann der
Nochzichtiger durch die benöttigte Zungfraw / Weib / oder Wittiban»
geben wirdt.

Anzargungen zu der Gefängnujz.
8 r . WannnunderRichtervmbständiglichbesiinde/daß

Erstlich / die Angeberin aines ehrlichen vmadelhafften Wandls
je:



s
LandkgerichkMrdnutig. n;

je r vnd allzeit : der Bezüchtigtehingegen ein vnschambahrer / vndsolcher
Mensch ist/zu deme man sich deß Lasters versehen möchte.

Andertens / die Zungfraw/Fraw/oder Wittib/alsobaldennach
der That sich dessen beklagte.

ber bezeuget / vnd
Dierdtens / die anderwärtigan dieHandt gegebene vmbständt fich

also befinden wurden/ solleder Richter den Norhzüchtiger gefänglich an"
halten/ denselben gütig befragen/ vnd mit der Benöthtigren / so er dessen
in abred stundtr/vor allen dingen confronriern.

Anzargungen zu der peinlichen KmA.
§ z . Bekennet er die vollbrachteMissethat/so hat es seinengeweiflen

Weeg : da eraber entweder die That / oder den angegebenen Nothzwang
laugnetk/dieBcnöthtigtehingegen beständig auffjhrerSag verblibe/vnd
deren genuegsame anzaigungen zugcben hette.

Andertens / oderein vnverleumEr Acug / so dieBenöthtigevmb
Hülss hette schreycn hören/ wider den Derhafften verhandenwäre/ vnd
er das widerige rechtmchsiger weißnicht darthuen könte / auch noch dar"
über laugnete / solle er zu erkundigungder wahren beschaffenheitauffge"
fälltes BeyDrtl andie Folter geworffen/vndauffnachgesetzteFragstuck
gehöret werden:

§ 4 . Ob er nit die N : zu vngebürlichen Werrkm benöttiget?
An welchem Orth?
Au was Aeit?
Ob er mit ihr zuvor bekam gewest?
Wie offt er solches Dbel mit ihr vollzogen?
Mit was gelegenheit dise Dnthat ins Werck gerichtet?
Wo damahls die Leuth ( D : G : der Datier / Muetter/Mann/

oder Weib - gewesen?
Was er anfangs mit der Bcnöthtigten geredt?
Ob er ihr nicht erstlichen mitSchanckungen / hernach mit Thry«

Wortenzuegesetzt?
Wie dieselbige Wort gelautet?
Was sie ihm hierüber zur amwort geben?

p Vnd



H4
Vnd was etwas die

rers/an die Hände gibt.

§ 5.
lich/oderwurde sonsten dessen/wie recht ist/überwisen / solle er hierüber
bestätiget/ vnd so dannatnemRauber gleich mit Km Schwerdt vomLe«
ben zum Todt gerichtet werden.

S 6. Beschwärende Dmbständt dises Verbrechens skyndt:
Erstlich / wann ainer ein vnmanbahres Mägdlein / oderaber ein

Kindt Notzüchtigte.
Andertens / wann es von ainer Person/ welcheanstatt der Eltern

schaffe begriffen wäre-
Drittens / da ein Obrigkm/ oder Gerhab sich gegen seiner Dnter«

thanin / oder Pupillin dergleichen unterstünde.
Viertens/ wann ain Diener seines Herrn Tochtervder Fraw bc«

^nöthigte. ' ein imlecyte « tandts perion / aine

8 7, erstlichen/i
sich selbsten/oderandere / errettet worden.

Andertens / wann ainer die Frawen/ oderIungfrawenallein dar«
umben/ weilen sie seinem Willen widerstrebt / verwundete.

Drittens/wann die That nicht völlig vollbracht worden.
Viertens / so dieBenöthigte fürdeß benöhtigters Lebens bätte.
Fünfftens/wannderThäter zwar bekennete/daß er dieRothzucht

würeklich vollzvgen/vnddie benöthigtk vmb ihr Ehr gebracht/sie aber sol«
chrs vernainte.

In solchen / vnddergleichen Fällen / solle der Nothzwinger mitai»
nem gantzen Schilling abgestrafft/ vnd mit vorwissen VnsererN : Oe:
Regierung deßLandtöverwijen werden.

§ 8. Die

> *



r
kandtgerichksOrdnung . n?

Z 8 . Diebcnvthigte Person aber / bleibtdiß Orchs vnvekleumbt/
kan j!
gc strafft werden.

N-n dem EhedruA.
hebmcß /welcherMischen einen

vnd aines andern Eheweib / oder auch zwischen einer led -gen
Manns Person / vnd einem

Mittel Landtgerichtüch zubestraffen.

z i . Die Anzaigungen zum nachforschcn seyndt ungefährlich Lise.

Heß Ehebruchs halben glaubwürdig beschrayet wäre.
Andertens/ wann solcheauchzuvor dessen bezüchtigck/vnd mit dem

Verdachten noch im ledigen Standl vnehrbare Gemainfchaffr gehabt
Helte. ^

Drittens / wann in eines verdächtigen Weibs Hauß dergkeichrM

wol bey Tag als zu Nacht/ bevorab in deß Manns abwesenheitauß r vnd
eingkhen gesehen worden.

Dierdtens/da sich ein Eheweib ohne sonders abscheyhenvondem
Verdachten vnehrbar berühren / oder küssen liesse r

Fünfftens/wannrm Eheweib ihren Beschuldigten Anhang mit
Geld / oder sonsten kostbarlich außhielte.

Sechstens / wann zwischen den Verdachtenhaimbliche Gastercy/
vnd tzusammcnkunfftenin verborgenenWinekeln / vn- Oerthernabwe«
skndt der andern KonPerson angestellt wurden.

SibendenS / wanndieverdachtePersonsonstenauchüppig/frech/
vnschandtbar in Worten/auch der Trunekenheit ergeben wäre.

8 r . Da nun die vnschuldige KonPersvn/ bey so befindtlichenver-
mucttungen nachzuforschen verlangte/oder der Richtervon Ambtswe«
gen solches für nochwmdig crachttte/soll man gewahrsambgehen / vnd
ehender nicht zu verhaffmng der verdachten Person schreitten/er habt
dann dessen noch klarere anzaigungen / Las ist / wann etwa:

Pr Am



US ÄndertetTHatl/der
AnMgUlWN Mt emziehunA

? Erstlichen/ so Brieff vorkämen / in welchen aines demandem
dasLoß/ Jeit vnd Stundt/ oder Gelegenheit dises Laster zu vollbrin»
gm / an die Handlgäbe / diePerson stchauch folgendesder Orthenbefun»
den hette.

Andertens / wann Lewisen wurde/ daß die zwo verdachte Person
nen einander verdächtigeDerbündnußzaichen gegeben hetten:

Drittens/wann der Verdachte auffdeß Manns Ankunfftdie
Flucht Ober

Dicrdtens / wann beede in wörcklicher Thal betretten/ vnd des/
sen.mit ainemwürcklichmIaichen überwisen wurde.

Fünfftens / da der belaydigte Thail ain ordentliche/ vnd auß ge//
gründren Drsachen gestelteKlagwiderdenBeschuldigteneinraichte.

> GüttZeSExamen.
§ 4. Alsdann sollederRichter auff solche Pcrsorrgeeisten/ siegü¬

tig befragen/ sodanngebräuchigerMassen miteinander/ wieauchdievor-
kommende Jeugen mitdenselbenconfroncicrn.

AnzaWWn zu der pemüchm KcG
§ 5. Da aber noch ferrer über die verhasste/ entwederauß dero Be-

kantnuß / oder andern redlichen m zaigungcn vorkäme : daß
Erstlichen/sie zwarim Werck ergriffen/nichts destowenigerder

würcklichen Vollziehung inAbred stünden.
Andertens / daß/daö Weib in langer abwesenheit deß Manns/

oder in dessen grossen Schwach : vnd Kranckheit Schwanger worden/
vnd noch den Ehebruch nicht bekennen -wolte / noch genuegsambeDrsa»
chen ihrer ehrlichen Schwängerung geben könte.

Drittens / wannainerineinHauß/allwo einverdächtiges Weib
wohnett ^ einschliche / von dem Mann vermerckt der Verdachte aber
von der Belchuldigmr versteckt/ vnd verlaugnet/hernachaber gefunden
wurden

Dierdtcns / wann man B iclbrieff hintergienge / auß welchen die
Bekanttmß deß Ehebruchs erheitere / die Verdachten aber solchen ver»
naintcn.

Aast alle dise/vnd dergleichenanzaigungen / vnd fast ein jede M
svm



? 6 . Ob N - nicht mit N : sich m Ehebruch begriffen?
Wann ?
Wie offt?
An welchen Orthen?
Wo zur selben ZkitdieandereKonPerson gewesen t
Wie N : mit N. seye bekam worden t
Ob N : der N : nicht Brieff geschriben?
Wann ? wie offt?
Was darinn vermelt wordent
Wie der Brieff hin vnd her getragen t
Was N : seinem Anhang destwegen versprochen/ geschmcktoder

gekaufft / soll man alles wol vcrzaichnen/
Ob sonst niemandk nichts darvvn gewust?
Wer darzue gcholffen / vnd gelegenheit gemacht?
Ob ste nicht einander ins künsstig die Ehe versprochen?
Go es durch Kupplerey Hergängen/ soll man ihn fragen:
Wer der Kuppler/ oder Kupplerin sey?
Wie sie Hache?
Wo sie anzutreffcnr
Wie er dieselbe belohnet?
Dnd was die Dmbständtder Thal -, auch die Nachforschungmeh«

rers an Taggeben.
§ 7. Wurden nun beede durch/ oder ohne die peinliche Frag zur Be»

kanmuß / auch die in benennten Fragstucken erforschte Vmbständt in
erfahrung gebracht/vder dessen sonsten / wierechtist / überwisen/ solle der
Richter nachfolgender Massen die ernstliche Straffen förderlich fürkeh«
ren:

Straff Heß Ehebruchs / vnd EndVrtk.
8 7« Die gemainen Mann ; vnd WeibsPeOnen/so in doppelten

P ; Ehe«



M Andetter THei! /der
Ehebruch begriffen / sollen zum Erstenmal jhrerbetrettungmit Ruechm
außgestrichen / vnd Heß LandtgerichtS verwisen r Jum andertcnmal
aber/ demnach sie schon ainmal gebüst / vnd zwar / da der Ehebruch zwi«
schm einem Ehemann/ vnd eines andernEhewcib/weilen solchesein dop¬
pelter Ehebruch ist / oder auch zwischen einer ledigen MannsPerson/
vnd einemEheweib vollbracht/ mit demSchwerdt vom LebenzumTodt
gericht:

Die höher» StandtsPersonen aber / ausser DnsererLandkLeuth/
über welche kein Landtgericht zu vrtlen / sonder sich deß / von Dnsjh«
nen erthailten Lrlminal privileAij zubktragen haben / zumerstenmahl
mit dem Thum : oder anderer Gefängnußmit Wasser vnd Brod aufsein
gewisse Aeit / vnd noch darzue mit ainer GeldGtraff belegt / auff die
änderte betrettung aber / nach gestalt der Person / ein noch schärpfere
Straff /oder wol auch gar nach denen Dmbständen deß Verbrechens
mit dem Todt : nach vernünfftiger ermäsfung der Obrigkeirgestrafft wer«
-en.

Was aber den Ehebruch zwischen einem Ehemann / vnd ledigen
WeibsPcrsonbctrifft/wollen Wir/ daß dessen bestraffungzum erstenmal
nach deß Verbrechersvermögen mit Gelt/ höchstensaber mit Away vnd
DreyssigGulden 'zumandertenmalmitGefängnuß inWasser vndBrod/
oder Arbeit in Eysen vnd Bandm / vnd zum drittenmalmit derRuethen
Skraffbefchehe/doch daß diß orths die ledige WeibsPersonen in der Be«
straffung etwas leichter gehalten werden / vnd doch hiebey vnd durchge«
hent zuwissen / wann der LandtgerichrsHerrjemanden deß Ehebruchs
halber abgestrafft / -aß derselbeserrersvon niemanden abgestrafft wer«
den könne.

Weschwärende Bmbställdt.
§ y. Beschwärmdk vmWndt deß Ehebruchs seyndt : wann

Erstlich/ derselbe in doppelter Che beschicht.
Andertens/ der Thäter überbefchehene verbott/vnd öfftere abstraff

jungen hierin betrettkn / vnd
Drittens / von aincm fast alten Mann/oder einem/der den Leu»

thenzur Obrigkeit/vnndguktem Erempel vorgesetzt ist / begangen wur-

..-



Z t o. Dahingegen lindert die ordentlicheStrass deß Ehebruchsin
etwas.

Erstlichen des) belaidigtenThails Fürbitt/ vnd Derzeyhung.

Straffbeschreyet wurden.
Drittens / die all zu groß gegebne Drsachen gegen ainer Person/

die sonsten ihr Lebenszeit züchtig gelebt.

Mit welcher er gesündiget/verehelicht.
Fünfftens / aines / oder andern Thails viliährige Kranckheit.

»er
VNMexftSer

LiZamia genant.
s

gehet/ als wv ein Ehemann ein anders Weib / oderein Eheweib
ein andernMann / oderein verheyrathe rinlrdige Person / bey

Lebzeiten aines / oder daß andernEhegatten / in gestalt der heiligen Ehe
nimbt / ist desthalben höher / dann ein

"

§ i . Dieanzaigungen zur Inquisition , seyndt:

oder sonsienrin leichtsinnig : streichende Person wäre / zu der man sichder
gleichen versehen möchte.

Andertens/da er in Reden vnbeständig:
Den rechten Namen verlaugnete/einanders Geschlecht vndDat"

terlandt angäbe.
Drittens/wannsich rin solche Personmit Mehrern leichtsinnig ver¬

sprochen hette/ vnd dergleichen:

? r . Befunde nun der Richter im
flnnigkcit des) Verdachten. Erst*



i2Q AndettekThatl/der
Erstlichen/ daß selbiger anderstwo ein Weib sitzen lassen/oder da es

ein Weibsperson/mit einem andernauff vnd davon gezogen wäre.
. Andertens / der beschuldigte Thailauch/so jhme ( daß sein voriger

Ehegenoß warhafftig gestorben seye ) zubewcisen aufferlegt wurde / sich
nichts desto weniger würcklich mit einander verehelichte.

8 Soll bey so gestalten Sachen / das Landtgcrichtauffderglei-
chm Verbrecher greiffen / dieselbenzu Red stellen auch da destwegen am/
oder MehrZeugen/ oderauch ainAngcber verhandm/solchemit ihm con.
kromicrn-

Anzargungen zu der peinlichen Krag.
8 4 . Es erschine nun Erstlichen/auß dcnVerhafftcngütigenBekant»

nuß eine Dnwarheit.
Andertens/ wamkendes Gemüt / oder sonsten da er
Drittens / vorgäbe / es wäre ihme nicht bewust gewesen / daß sein

voriger Ehcgenoß noch ihm Leben seye/solleihm nicht straekö geglaubt/
sondernwann er dises sein vergeben nicht klärlich beweiset/ vnd der Rich¬
ter aus- obgesetzten sich wider den Thäter befindenden vcrmu . ttungcn/defi<
selbenLeichtsinnigkeit abnemmen möchte / zum fall crseine Dnschuld / nie
wie rechtist/ beweisen wurde/mit ihme peinlichauffgebrauchigesBem
Vrrl verfahren:

Uragftuck.
8 5 . Die Fragen können also gcstellkt werden:

Ob er ( odersie) nicht zum änderten / oder mehrmahlen/ vnd in
Lebzeiten seines Chegenossenssich verheyratekt

Wo sein voriger Ehegenoß sich der Zeit befindet
Dnter was für ainer Herrschafft/ Statt / Dorfs / oder Gebiet t
Wie sie Haisset
Ob er Kinder mit ihr gehabt t
Wievil t
Wie lang er mit derselbe » gehaustt
Warumb / vnd auß was Ursachen er sie verlassen t
Oberzur Zeit derändertenverheyrathunggewust/daßsein voriger

Ehegenoß noch im Leben t
Sbernichtnachgefragtt
Warumb t

Wie



Wie er mit - re änderten in Kundtschafft gerathen?
Was er ihr / dieselbe zu überreden vorgesagt t
Ob sie gewust / daß er allberait verhcyrathet gewesen k
Ob er / oder sie sich für ein ledige Person außgeben?
Wie seine Wort gelautet?
Wer bey Gtifftung der vermaintenänderten Heyrath gewesen?
Wie selbige haissen?
Ob er mit - er änderten zur Kirchen vnd Strassen gangen? vnd

sichordentlichzusamm geben lassen ? auch von wem? vnd an was für
einem Orth?

Ob er sie als sein Eheweib ehelich erkennt?
Vnd was mehr bey solcher ThatetwaN vorbey gangen.
Dise Feagstuek sollen sowöl auffManNs : als Weibspersonen

gericht werden . ! .
§ 6 . Doch ligtdem dichter sowol vor / als nachder peinlichen Frag

in allwcg ob / allen möglichenfleiß anzukehren / damit er deßVrrbre«
chens halber eine gewißheit von den jcnigen Orthen habe / allwo deß
ThäterS verlassener Chegatt wonhafft seyn solle ; damit er ihn also inder
lorrur desto aigeNtlicher befragen / auch nach allerseits ktngeholkem
warhafftigen bericht desto sicherer zu dem EndkDrtlschreitten Möge.

? 7. Dergleichen Verbrecher / wann er boßhafftig : wissentlich r
vnd betrüglicher weiß die That vollbracht / soll ins gemain mir dem
Schwerdt vom Leben zum Todr hingerichtet / oder wol auchbey hernach»
folgenden beschwerenden vwbständen / das Vrtl nach vernüMigerer»
Messung deß Richters geschärpfft werden.

.-7,^ Weschwärende Vmbständt.
8 8 - Beschwerende vmbständt können seyn.

Erstüchen / wann die verhasste Person solches nicht Nur ain : sott»
dern mehrmals wlderhollt.

Andertens/da er / oder sie auch solches Laster wider Mit einerver»
ehelichten Person begangen. '

Drittens / selbiges öffentlich / vnd in ansehung der Kirchen voll¬
bracht»

D Vier»



i22 Anderter THail/der
Dierdtens / da ein geringe Standtsperson ein vornemmesGe»

§ y. Dannoch werden hingegen was leichters gezüchtiget.
Erstlichen / welche zwar durch den Priester zusamen geben wor¬

den / jedoch einander Fleischlich nicht erkennet haben.
ßibreCDeaenoNcnae»

Drittens / diejenigen/ so vor dem
erindert/vnd freywitlig einander verlassen haben.

Dierdtens / wann der / so sich mit Zwayen würeklich verhcy«

Wn INmttMtiM Mtfuchlung del
^ngftawerl vnd Eheweiber.

Er rin chrüche Jungfraw / oder Eheweib wider
deß leiblichen Datters / Ehemanns / oder der Dormundter
Willen / wie auch eine Wittib / oder Aostcrfraw / mit Ge»

walt boßhafftiger weiß zur Schmach / vnd Dnrhr entführet / oder zu

belegen.

§ l . Die anzaigungen zum nachforschen können seyn.
Erstlichen/wann der/auff welchen die gemaine jnzücht gehet/

ein selche Person wäre / zu der man sich dergleichen Thal versehen
möchte.

Andertens/er sich dergleichen vorhero verlautten lassen.
Drittens / Roß / oder Wagen vmb die Zeit / alsdieentführung

beschehen / bestelletHette.
Dierdtens / wann er in währender Nachforschung die Flucht gäbe:
Fünfftens / oder durch ein Landtgericht mit einer Weibsperson

flüchtig durchgehen wolte.
Bey



LandtgmchtMrdnung. 12?
Bey disen / vnd dergleichen vermuettungen/ sonderlich wann ai-

ner noch auffdem Weeg mit der entführtenwäre betretten worden:
Solle das Landkgericht solchen alsobald sambt seinen Helffern

gefangen nemmen / vnd in der güte befragen.

§ r . Bekennet er die That / so hat es seinenrichtigenWeeg/ bleibt
er aber halsstärrig im laugnen / vnd doch die Entführte auff ihn beten»
nen : oder ein vntadlhaffter Jeug wider jhnaussagen wurde/ erauch sob
che muetmassungcn / wie recht ist / von sich nicht Mehren körne / solle
das Landkgericht über geschöpfftes BeyDrtl/die peinliche Frag vor'
nkmmen/vndden Verdachten vngkfährlichalso befragm:

? z . Ob er nicht die N : gewaltthätiger weiß entführt^
Auß was für ainem Orth^
Au welcher Aeit vnd Stunde ^
Ob solche entführung zu Roß / oder zu Wagen geschehend
Wessen die Roß gewesen S
Wohin er sie führen / vnd mit derselben verbleiben wollen t
Au was endk / vnd vorhahen er sie verführet?
Was ihn zu solcher That angetribeni
Ob er sonsten auch jemanden entführet Hab i
Wohin / vnd durch was für Orth er mit der Entführten den

Weeg genommen;
Bey wem sie eingekehrt?
Was er für Helffer gehabt?
Wie sie haissen ? vnd ob sie Bewährt gewesen?
Wo solche unzutreffend
Vnd was etwo auß vorgeloffenev That mehrerS beyzubringeni

EndtPrtl.
§ 4 . Da nun der Ehemann/Vattcr/Gerhab/oder andere/so

die Entführte in der Gewalt gehabt / klagen / oder auch von AmbtS»
wegen wider ihn verfahren wurde / vnd die Wachest durch peinliche
Frag / oder sonsten/ wie fichs zu recht gebührt/ an Tag käme / solle der

O 2 Thäter



124 AnderterTHail / der

Weisung mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt gerichtet/ oder nach ben
fchaffenheit der beschwärenden vmbständt das Drtl noch etwas meh«
rers geschärpfft werden.

§ 5 . Dises Laster wirdt grösser.
Erstlichen/ wann darmit Mordt / vnd andere Thätlichkeitenvw

trrlauffen.
Andertms/dadie entführungeiner geweichten Person außeinem

geweichten Orth / oder vngeweichtem; Ztem ainerandern Person / auß
einem geweichten Orth geschicht.

Drittens / wann ain schlechter Mensch ein adeliche Person ent»
führet:

Dicrdtens / so es von ainem öffter verübt worden:
Fünffcens/ wann es von ainem beschicht / so denen Eltern der

Entführten bedient/ oder sonsten mit pflichten zuegethan.
Dtidmnde Vmbständt.

8 6 Herentgegen hat die LkbensStraff nicht stat.
Erstlichen / wann die Entführte sich mit dem Rauber freywillig

verehelicht / oder
Andertens / die Entführte nit mehr in deß Datters/Manns/

oder ihrer Gerhaben Gewalt ist.
Drittens / da die Entführte nicht mit Gewalt / sondern durch

guete Wort ist verführt worden.
Dierdtens / da ainer ein vnehrliche Person entführet.
Zünfftens / wann der Rauber die Schmach an der Beraubten

mit fleischlicher Vermischung vor derLupularion nicht würeklichvoll»
bracht . -

Dergleichen / wie auch die ,
'
enige / so nicht haubtsächlich / sondern

allein mitlbar darzue geholffen/sollenwillkürlich nach vernünfftiger er»
Messung deß Richters / entweders mit Ruethen / vnd Landtgerichts»
Verweisung^ oder auffein andere weiß/ doch dem Verbrechen gemäß/
gestrafft werden.



/

!on hiittMlAm chcbercdt : vnd ent --
führungen der Löchter ohne vorwlffen der El¬

tern / oder Serhaben.
Ach demes sich woll Metmgen möchte / daß Ade-
liche/vnd anderer ehrlicher Leuth Töchter/ausser der Eltern/
oder Gerhaben vorwisten / vnd einwilligung / haimblich zum

Heyrathen beredt / vnd entführt werden / wardurch denen Eltern/
Gerhaben / vnnd Adelichen t oder andern ehrlichen Aeundtschafften
grosser Gewalt / vnd Derschimpfung zuegefügt wirdt / auch dises ohne
das denen gurten Sitten / schuldigem kcipcc/k, vnd Gehorsam/nicht
weniger Dnsern / vnd Dnsercr hochgeehrten Dorfahrer außgangenen
6cneral iVIanclacsn , vnd kclolurionen zuwider ist/so wollen Wik
zu verhütt : vnd abstellung dergleichen Frävel / vnd vngcbühr / daß es
hierinnen folgendergestallt gehalten werde.

§ i . Wann aines Landkmanns Tochter ohne ihrer Eltern/oder
Gerhaben vorwissen/ vnd einwiliigen von aincm Landtmann haimb«
lich zur Ehe beredt / vnd entführet wirdt / ob schon die entführung mit
beeder Thail Willen beschehen / vnd Standes halben zwischen ihnen
keine vngleichheit ist / so solle doch der Entführer / vnnd die entführte
Weibsperson hinfüran für das Dnsern beeden obern politischen Land-
Ständten eingeraumbte adeliche LrimminaiGericht gezogen / dar«
über erkennet vnd nach gestallt der Sachen/entweder mit Gefängnuß/
Verschaffungauff ain GränitzHauß / oder sonsten nach vernünfftiger cr«
Mästung deß Gerichts / gestrafft/ vnd benebens zur Abbitt gegen denen
Eltern / Gerhaben / oder in derenermanglung denen nechstm Befreun«
den angehalten werden.

§ L. Ebnermassen solle es gchaltcn werden/wann ein Landmann
eine Tochter von geringern Standl also haimblich zur Che beredt / vnd
entführet.

§ Wannaber aines LandtManns Tochter vonainer geringem
vnadelichcn Mannsperson haimblich zur Ehe beredt vnd entführet
wirdt / weilen darnach absonderlich die adeliche Geschlechter in sh»
xen Würden / Stande vnd Weesen höchst verschimpfft / vndverklei-

Ä ? nert



126 ÄndertetTHetl/der
nett werden / auch allerhandt andere gefährliche vngelegknheit: vnnd
thätigkriten daraus entstehen können -. So sollen beede Manns : vnnd
Weibs Person - wann gleich zwischen ihnen die Ehe richtig vom Landen
gericht / in welchem sic bettcttcn/in verhasst genommen/vnd nach bc-
schaffenheit der Sachen / vnd Personen / insonderheit der Entführe»
entweder mit Gefängnusin Wasser vnd Brodt/öffentlicher Arbeit in
Cyscn / vnd Banden : oder sonstenwillkürlichabgestrafft / auchnach ver-
nünfftiger ermässung des Richters / welcher dann hicbcy / die in nächst
vergehendem Articul gefetzte beschwärmde vmbständt wol zubeobachten
hat/solche Straff mit Verlagerung der Zeit / emzichung der Speisen/
mehrern anhaltung zur Arbeit / vnd dergleichen gcschärpsst/vndgegen
der entführten Tochter zwar auch gebührende LeibsStraff erkennet / M
doch derselben würckliche Vollziehung dem Datter auff begehren über-
lassen werden.

Wie dann auch eine solche Landtmanns Tochter / die sich also lie¬
derlich / vnd leichtfertiger weiß zur Ehe bereden / vnd entführen lasset/
dardurch ihres gehabten adelichen Namens / vnnd Wappens / auch
sambt ihren in selbiger Ehe erzeigenden Kindernalles künfftigenvon ih¬
rer adelichen Freundtschasst herrüchrenden Erbfalls/vnnd zuetritts
entsetzt seyn solle / vnerachtet sie etwann bey der haimblichcn verhey-
rakh : vnd entführung über Fünff vnd Awainzig Jahr alt gewesen ; sie
köme dann erweisen / das sie an ehrlichenStandesmässigen Heyrathen
von ihren Eltern / oder Gerhaben verhindert/ oder ihr die hierzuenoth»
wendige Hilff wäre verwaigert worden.

Wann aber der Entführer vnnd die Entführte noch nicht mit
einander verehelicht / so solle der Entführer von dem Landtgericht / war-
innen er ergriffen wirdt / wie jetzt gemelt an Leib gestrafft/ vnd die Ent¬
führte von dem adelichenLrimmmal Gerichtauch zu ainer gezimmen-
den Straff erkennet/jedoch die Lxecurion vnd Vollziehung solcher
Straff / wann nicht andere erhebliche bcdencken verhandelt wärm/
gleichfalls dem Datter auff sein begehren überlassen werden:

§ 4 « Ingleichen / wann die haimbliche Ehcberedt : vnd cntfüh-
rung zwischen Personen / so nicht LandtLeuth seyndt / fürgehet / sollensic
alle beede auch in dem Landtgericht / wo siebettelten / in verhasstgenom¬
men/vnd nach beschaffcnheit der vmbständt mit Gefängnuß in Wasser
vnd Brodt / öffentlicher Arbeit / Kirchenbuch / nach ausspruch der

Geist-
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Geistlichen Obrigkeit / oder sonsten am Leib / vndzwar der Entführer
schärpfer/als dieCtitführke gestrafft/ auch benebens zur Arbeit gegen
denen Ettern / Gerhaben/oderBefreun - ten / vnd erstatmng deretwan
verursachten Dnkosten auff begehren / angchalcen werden.

§ 5 . Zu mehrern abschew vnd Verhüttung solcher Haimblichen lie¬
derlichen Cheberedt : vnd entfühmngen / setzen / vnd ordnen Wir/daß
auch alle die jenigen Manns : vnd WeibsPersonen / so wissentlich dar»
zue geholffen / vom Landtgericht nach vernünfftiger ermässung/ entwe/e
der mit Gefängnuß/in Wasser vnd Brodt / stellung an Pranger/
LandtgerichtsDcrweisung/oder sonstmscharpfer/vder linder/demDer«
brechen gemäß / abgestrafft werden.

§ 6. Wir wollen auch durchgehent / daß indisen Mißhandlungen /
weder von der Zway obern Politischen Stände habenden adrlichen
Lrimmilial : noch andern LandtgerichtkM jemahlen ainige Gelt : son«
dem jcdesmahls aine gebührende LeiböGtraff gegen einem/ vndan«
dem Verbrecher erkennet vnd fürgenommen werde.

Er sein mgen EHewelb / Tochter / oder sonst je-
MRH wanden vmbsGelt / oder Gewinns wegen boßhaffnger weiß
^ U ^ zuvnkeuschen Wercken verkuppelt/ oder in seiner Behausung
Hilff/Rath / vnd Vorschub darzue gibt / ist nachgesetzter Massen zube»
straffen. ^

§ i . Wann ainer bey r/eänniglichen der Rupplerey habenim Ver»
dacht / auch sonsten ein solche Personwäre/ welche vmer dem vorwandt

Andertens / da ainer geduldete / daß in seiner gegenwart verdäch»
tige MannsPersonen mit seiner Tochter / oder Eheweib vngebührlich
vmbgiengen.

Drittens / wann ainer wissentlich in seinemHauß / oder Bestands
Zimmer verdächtigen Lcuthenherberg / zusammenkunfften/ oder sonsten
nachdrücklichen vnterschlaiffgestattete.

A,»-
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UnzaigunZen zu der Gefängnuß.

? r . Wann nun neben disenr der Richter im nachforschen erfuehre/
daß t

Erstlichen/ die verdachte Person Buelbriess hin vnd her getra¬
gen / oder

Andertens/mit Schanekungen die vnverstandige Weibsbilder zu
dergleichen verbortenen Wereken anzuraitzen pflegte.

Drittens / ein Ehemann / oder Datter zur Zeit da verdächtige
Mannsbilder sein Weib / oder Tochter besuechten / ßch von ihnen voll-
ttincken liesse / oder sonst beyseirs gienge.

Dieroeens / wissentliche Huererey in ainem Hauß verübtwurde:
Solle man ein solche beschrarde Person verhassten / dieselbe vmb»

ständiglich in der güte befragen / vnd wo vonnöthen/mit denen hierin«
mn larercstlerccn vor allen dingen confronriern.

AnzmgunIn zu der pemltchen KaL
§ z . Wofern der Verdachtehierdurch zur bekantnuß gebracht/ be«

darsses keiner peinlichen befragung / widerspricht er aber die That / vnd
wurde solche entweder durch amen vnverleuwbten Zeugen aufs ihn er«
wisen / oder aber von mehr durch ihn verkuppeltenWeibsPersvnen / be¬
harrlich wider ihn außgesagt / so solle die verdachte Person auff das ge»
bräuchigeBeyDrtl / folgenderMassen peinlich befragt werden:

Emgstucf.
8 - 4 . Aber / oderstcnicht die N : dem N : verkuppelt t

Ob solchesMündlich / durch Briefs / oder andere weißbeschehen t
Wannt
Welcher Orthcnt
Wieofftt
Wer ste darzue bestellt t soll die Personbenennen t
Ob er ihr Kupplerin Gelt versprochen t <
Wievilr
Da es aber Klayder/ Klaynodien / oder was anders gewesen/

solches zubeschreiben:
Wohin sie die Zusammenkunft̂ ««gestellt t
Obs in ihrem Hauß / oder BestandtIimmex / oder wo sonsten be-

schehent
^

Ob
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Ob an dem Orth / wohin er die Verkuppelte beschayden / mehr

Leuth gewesen?
Wer sie seyen / vnd wie sie haissen?
Wievil Personen sie sonst verkuppelt?
Wann der Kuppler/oder Kupplerin mehr Personen bekennet/

müssen sie derentwegen / vnd was noch mehr bey vorkommenden an --
zaigungen fürfallen möchte / darüber auch vmbständiglich befragt
werden.

EndtVrtl.
§ 5. Wäre nun hicrausfdie Person derKupplerey geständig/oder

wurde dessen genuegsam überwisen / solle selbige auff nochmahlige
Nachforschung hierüber bestättiget / so dann mirRuethen gestrichen / vnd
deß Landtgerichts auff ewig verwisen werden.

Beschwarende Pmbständt.
§ 6. Die Ruethen Straff ist keineswegs nachzusehen / sondern zm

schärpfen:
Erstltchen / wann ein Datter/ oder Muetter ihr Tochter r
Andertens / ein Mann sein Weib:
Drittens / ein Brueder sein Schwester:
Vierdtens / ein Dormundter sein pfiegTochter boßhafftig ver«

kuppelt.
Fünftens / so ainer / oder aine ihrer vil durch Kupplerey ver,

führt / vnd in ein vnehrbares Leben gebracht : oder
Sechstens / die Kupplerey in der Kirchen verübt hette.
Es kan auch nach grosse deß Verbrechens vndder vmbständt die

LebensStraff stat finden.
Wllderende Vmbständt.

s 7. DaaberErstlich/einoderdieandereobgedachteperson/jhren
Kindern / Weibern / oder pflegTöchtern ohne habenden genuß allein
auß Nachlässigkeit dergleichen Leben gestatteten.

Andertens / diseszwar bey den Weibsbildern allein gesuecht het^
ten / die Person aber nicht wäre zum Fall gebracht : oder

Drittens / die Kupplerey nicht an ehrbarn / sondern ohne das
vnehrlichen Weibsbildern begangen / solle der vernünfftige Richter

R solche
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solche / bevorab zum erstenmal mitainem halben haimblichenSchil«
ling / zeitlicher Landtgerichtsverwersung / GeltStraff / oder Gesang«

NUß absiraffk !

^ ^ ^ Achtzigste Artimk-

ßIon gemalkien Kuererep : vnd andern
vnzimblichen bepwohnunM.

Ann ledige Personen in vnehrlicher beywohnung
^lebten/sollen sie zum ersten von ihrer Grund : oder DorffObrW
keit / welcher auß ihnen jedwedem Orths dergleichen fleijchiiche

Sünden bißhero abzustraffen in Übung ist / davon abzustehen / vnd

die Person hinwegk zuschaffen/ m« ernst vermahnet / zum änderten«

maldurchscharpfe Gelt : oder LeibsStraffabgeschrörkt/ vnd drittens/

so dann von demLandtgericht mit scharpfer LcibsStraff belegt werden.
§ i . Wann ein/oder dieanderPerson in disem Laster jo sehr de«

schrayet / vnd verticfft/ daß dieselbe über öfftere bestraffung von ihrem
bösen Leben nicht abstchen wolte/ alsdann sollen dergleichen Personen
wegen gar zu osit gegebner Ergernußdurch das Landtgericht zusihär«
pfcrerbestraffung / alsmit halben / oderauch gantzen öffentlichen Schik,
lingen / gezogen werden. , §Aer Kwap vnd Achtzigste Arttcuk.

M der Wuetschandt / WschMt /
Ehebruch / vnd andern sseischlichenSünden / sosich zwi¬

schen Lhrrsten vnnd Huden / Mecken / oder andern
vrrgiauvigen zueeragen.

Bluetschandt.
§ i.

AnneinKHrist/sovorHeroein Iud/Türck / oder
sonstein vnglaubiger gewest/sich mit ainer jhmc Befreunden

-»«s^ - '
Züdin / Türckin / oder anderer vnglaubigen Weibsperson

vergriffen/sollenbeede/ da die Bluetschandt in auff : oder absteigender
Linia beschehen / mit dem Schwerdt von Leben zum Tvdt gericht / vnd

ihre Korper zu Aschen verbrennet : wann aber solche Bluetschandtim

-



kandtgerrchtMrdnutrg. m
ersten / vnd andern Grad der seiten Lim / wie auch im ersten Gradder
Gchwagerschafft beschehen/ mit ainem ganhen Schilling öffentlichM
züchtiget/ vnd so dann des) Landtgerichts auffewig ver wisen werden.

Nachzucht.
§ 2. Ungleichemwann auch ain Jud - Türck / oder anderer Dm

gläubiger eine Khristin / oder aucheinKtzristeineIüdin/Türekin / oder
anders vnglaubige Weibsperson Nothzüchtigt / ist derselbe mit dem
Schwerdt vom Leben zum Todt zustraffen / vnd im ersten Fall des Zu»
den : Türckcn / oder andern vnglaubiger Mannsperson Körper auch
zu Aschen zuverbrennen.

? ; . Da sich ein Ehebruch zwischen einem Juden / Türeken / oder
andern vnglaubigen / vnd ainer Khristin / oder aber zwischen ainem
Khristen / vnnd ainer Jüdin / Türekitt / oder anderer vngla rbigen
Weibsperson zuetruege / sollen beede Personen / sie seyen gleich alle
beede / oder nur aines auß ihnen vetheyrath / auff die erste betrettung
vom Landtgericht mit ainem gantzen Schilling am Pranger abge»
strafft / vnd so dann des Landtgerichtsauft ewigverwisen Verden.

Da sie aber schon ainmal gebiest/ vnnd sich zum andermal be»
trettev liessen / oder solches Laster zwischen einem verheyrathm / vnnd
aines andern Ehweib/oderaber auch zwischen einem ledigen Gesellen/
vnd einem Eheweib vollbracht wurde / sollen beede Personen mit dem
Schwerdt vom Leben zum Todt hingericht werden.

§ 4 . Wann ain Zud / Türck / oder ein anderer Dnglaubiger/ ein
Khristinmit Gewaltboßhafftigerweiß zur Schmach/ vnd Dnehr / ent¬
führet / der ist auch mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt hinzu»
richten/ vnd wann er die Schmach an ihr vollbracht / sein Körper zu
Aschen zuverbrennen.

Gemarne Suererep.
§ 5. Die gemaine Vermischungen/zwischen einem Juden/Türeken

oder andern Vnglaubigen/ vnd amer Khristin : oder herentgegen zwi»
schm ainemKhttstkn/ vnd ainer Jüdin / Türckin / oder anderer vngkau-

R r big! »
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bigen Weibsperson / sollen von beeden Verbrechern mit ainem offene
lichen halben Schilling am Pranger / vnd ewiger Verweisung deßLandt^
gerichts / gebüst werden.

8 6 . Wie dann in allen oberzehlten Fällen/wegm besonderer ab«
schewlichkeit derley Vermischungen / kein LandtgerichtsHerr ohne Dm
ser gnädigistesDorwissenvnd Bcfelch die gesetzte Straff in eine gcrim
gerc zuvcrändern nicht Macht haben solle:

8 7 . Wie sonsten in disen Mißhandlungen der Ordnung nachzm
verfahren / vnd was darbey für vmbständt in ainem vnd andern zu-
beobachten / wollen Wir Vns auff die Vorgesetzte Articul / von der
Bluetschandt / Nothzucht/Ehebruch / gewaltthätiger Entführung/
vnnd gemainer Huererey / wie auch sonsten in andern Lastern bezogen
haben»

Der Brey vnd AchtzWe Nltttcus.

Uon den UordtKennem.
MI Ncher Hatmbltch oder öffentlich / boßhafftlg : vnd
WIZ fürsätzlicher weiß Fewer einiegt / er werde gleich darzue be-

stellt / oder aber auß Feindtschafft / oder Begierdt bey wäh,
rendcr Brunst zustehlcn angetriben / ist Landtgerichtsmäffig einzuzte«
hen / vnd solches wann der Thäter auff der That ergriffen wirdt.

8 i . Da aber die Brunst offenbahr/doch der Thäter nur in ainem
verdacht wäre / solle man auff folgende anzaigungen nachforschen»

AnzatgungenzumNachforschen vnd Gefängnuß.
Erftlichen / wann der Verdachte ein Landtstrcichender Müßig¬

gänger / gamenter Landtsknecht / schwaiffender Steigbettler / Jigeu«
ner / oder sonsten ein solche Person wäre / zu der man sich dergleichen
Vbel versehen möchte.

Andertens / dabey einem solchen/soer seines Thums/Wesens/
vnd Wandls befragt wurde / kein beständige gleiche antwork/oder be«
nebens / vngewönliche Wöhren / Fewerzeug/ oder ander argwönliche
Sachen vermerckt/ vnd befunden wurden / solle er von Stundt an ge«
fanglich angenommen / m der güte nothtürfftiglich befragt / auch mit
fteiß allenthalben befürcht werden:

N»-



LandtgmchtMrdnung.
AnzalgunZen zu der petnlrchen Lrag.

iz;

8 r . Befinden sich nun bey ainem solcher gestallt verdachten Mm
schen / Pulver / Bech/ Jündtstrück/ Fewerschwamen / vnd andere der¬
gleichen zum Brandt dienstliche Sachen / oder aber er wurde überwisen/
daß er kürzlich vor dem Brandt / entweders mit Worten/oder schulst»
ltcher Bephcdung tröhlich gewesen / auchmit ungewöhnlichen verdächti ¬
gen Fewerwercken / damit man haimblich zubrennm pflegt / vmbgam
gm / vnd der verdachte mit keinem glaubwürdigen Schein darthuen
tönte / daß er solcheding zuelässigcr weiß verübt/ oder sonsten seine Dn»
schuldt an Tag geben möchte/ solle er über vorhcro geschöpfftes Bey»
Drtl / auff nachgestkllte Fragen peinlich zu redt gestellt werden.

? 1 - Ob er nicht das Fewer eingelegt i
Durch wasgelegenheit^
Woers hingclegtL
ZuwasZeitt

"
'Was es für ein Fewcrwerck gewesen i
Don wem es zuegericht?
Wo er die Martcri/Pulver/bündkstrück/Fewerschwamm/vnd

dergleichen genommene
Ob ers gemacht / oder gekaufft/ vnd bey wem t
Was jhn darzue bewegt t
Ob man jhn darzue bestellet t wer il vndwasZhmedestwrgm vers

sprechen worden^
Ob er nicht ainige Gesellschaffk habe e
Wie dieselbe haissen < wie sie geklaydct / vnd gestalltet k
Was Thums dieselben seyent
Wo sie sich auffhaltcn?
Wo sie zuersragen^
Dann wo sich solches auff dieHelffer - oderMitgesellen besunde/

sollen sie ebner Massen in verhasst genommen / vnnd gegen den elbcn
LandtgerichtSmäsiig verfahren werden.

z 4 . Wann sich nun ein solcher Thätrr in der peinlichen Frag zu
Rz dem
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dem Brandt bekennet / oderaber wissentlich vnd boßhafftig darzuege»
hoffen hette / flch auch die Sach auffeingezogene erkundigunginWar-
heit also bechnde / solle ein solcher boßhafftiger Brenner mit dem Fewer
vom Leben zum Todt hingerichtet werden.

§ 5 . Vnd hat erstbesagte Straff auch stat bey den jenigen/ so die
Fruchteauff dem Felde / Fucttercy / oder gantze Wälder mit Fewer boß»
hafftig : vnd fürsätzlich verderben.

Veschwämidc Pmbständt.
§ 6 . Mann solle sonderlich zur Zeiten/da die Brenner von Feim

den / bevorab von dem Türcken außgcschickt werden / solche böse Leuchvnd Landtbrenner / so andere durch Gelt / vnd darraichung derJündt»Strick vnd dergleichen zum brennen angcraitzt ' vnd besagter Massen
Fcwr in Stätten / Märckten / oder aber an solchen Örthen eingelegt/
dap nicht allein die Gebäw / sondern auch vil Menschen durchs Fewer
verderbt / oder sonsten ermordet werden / mit glüenden Zangen zwi»ttcn / die Glider mit dem Radt zerstossen / vnd so dann lebendig in daß
Fewer Werften lassen.

Mlderende VmWndt.
8 7 - Herentgegen wirdt die Straff deß lebendig verbrennens

nachgesehen / vnnd an stat derselben der Thäter vorhero mit dem
Schwerdt hingerichtet / odernach gestallt der vmbständtexrraorchna-
nc , wie dann auch noch leydemlicher bestrafft / wann er in der ersten<hat nach gelegt : vnd auffgehenden Fewer die New erzaigt / vnd sol»
ches mit seinem zuthuen ohne sonderlichen Schaden gedämpfft worden/
oder aber sonsten ein Drsach vorwendcte / warauß ein vernünfftiger
Richter abnemmen kunte / daß er die Brunst nicht sogar boßhafftiger
weiß erweckt Hette: jngleichen / wann der Thäter noch jung wäre/vndder Richter an ihm kein so grosse boßheit / als etwanbey einem andern
bekunde/solleein solcherBrenner anfangs mit dem Schwerdt gerichtet/
dessen Körper aber nichts desto weniger durchs Fewer verzehrt werden.

^ Elicher / vndkeineswegs zum Todt/sondern allein
willkürlich sollen gestrafft werden / die jenigen / so nicht auß bösen Dor»
satz / sondern allein auß ainer doch straffmässigeo Verwahrlosung/oder
Trunckenheit eine Brunst verursachen.

Dise / vnd dergleichen mögen nach vernünfftiger ermässung deß
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verursachten Schadens / verübten Dnfürsichtigkeit / vnd aller darbey
vorgeloffenen vmbständt / etwan zu einer GeltStraff / vnnd abtra-
gung deß Schadens angehalten / vnd wann sie den Schaden zuersetzcn
nicht vermögen/ihrer übcrtrettung halber / entweders mit ainem Hab/
bcn / oder gantzen Schilling / deßLandtgerichtSverwisen/odersonsten/
wie recht ist / abgestrafft werden.

Der Pier vnd AcßtMiste Articuk.
Zom Webstall.

^ Er Harmbltch / oder öffentlich stillt / cs seye nun
^ Gelt / Dich / oder andere Fahrnuß / wie die namen haben

^ mag / wann solches boßhafftiger weiß / wider deß aigenthum«
bers Willen beschicht / vnd der Diebstall sich über Zehen Gulden be//
läufst / oder aber im Diebstall / wann sie gleich weniger amreffen/

zum drittenmal betretten / oder dessen überwisen wirdt / der ist als ein
Dieb Landtgerichtlichzubestraffen.

Anzargungen zu der Nachforschung
? i . Die anzaigungen zum nachforschen seyndt.

Erstlichen/ wann der Verdachte ein faullentzende Herrnlose: vnd
ins gemain wegenDiebstalls beschrayde Person/oder starcker gesum
der Bettler / Zigeuner / oder dergleichen Landtfahrcr wäre / also daß
man sich gegen ihme deß Diebstalls versehen köme.

Andertens / wann ainer zur Zeit deß beschehenen Diebßalls bey/
oder auß densclbigen Orth gehender wäre gesehen worden.

Anzaigung.zu der Gefängnuß.
§ r . Da nun der Richter im nachforschen ( in welcher die Person

deß bezüchtigten/ wie auch sein voriges Leben / vnd Wandl wol zube-
dencken) entweder ^ ^ „ - . , . .

Erftlicben / bey dem Verdachten das gestollene Guet befunde:
Oder falsche Schlüssel / Hämmer / Brechzangen/ vnd dcrgleü/

chm zum einbrechm gcrichte Sachen / bey ihme vorhero gesehen / oder
aber nach dem Diebstall am selbigen Srthen sein Huet/Klayder / oder
aber Laitern/vnd anders/so demselben erweißlich zuegehört / gefum
den wurden.



Ändertet Tßail / der
Andertens / da ein schlechte «ermögliche Person mit Villen

Geltbochet/vnd brangkte / oder köstliche Sachen/so ihmvermuethllch
nicht zuegehören/ vmb ainen spot austfailte/ wie auch / wann er auff
der That ergriffen/ oder noch im Haust / oder auff der Gallen mit dem

gestollenenGuet / oder beydem Fenster/ oder andern Orthen de,- Hau¬
ses heraust steigender wäre ersehen / oder er dessen überwisen worden.

AnzargunLzur peinlichen Hag,
8 2 . Solle er denselben gefänglich kinzichcn lassen / anfangs gm

tiq befragen/auch da ersieh nicht / wie rechtist / vondcrjnzüchtpurZie-
ren möchte / vnnd da über diß alles der Gefangene / wegen der bcy

jhme gefundenen Sachen feinen Gaber nicht zaigm wolte / oder konte:
-riem / wann derselbe schon ainsmahls wegen Dtebstalls wäre abge¬

strafft / oder bey jhme verdächtige Diebschlüssel / Diettrich / vnntz
Brechzangen/ würcklich wären gefunden worden.

Ungleichem da ain grosser mereklicher Diebstall geschehen / vnnd
der Verdachte nach der That mit seinem austgeben reichlicher sichcrzai«
gct / als er sonsten ausserhab dest Dicbftalls im Vermögen gehabt / er
auch hierüber nicht andere glaubwürdige Drsachen anzaigen kunte/
wober das argwöhnisch Guet käme / zumahlen rin solche Personwäre/

zu der man sich der Mssethat / wie offt gemcli / versehen möchte/vnd
dann die Summa dest Diebstalls sogrost / daster derentwegen/wann
es auffjhne erwisen / am Leben zustrassen wäre / solle derselbe aufffer"
rers laugncn/vnd ordentliches BeyDrtl an die lorcur geworffcn/
vnd nach den gemainenFragstuckenjhme vngefährlichfolgende Punkten
vorgehalten werden:

§ 4 . Ob er nicht das Gelt ( oder was es ist ) gestollen s
Wann k bey Tag/oder bey der Nacht k
Dmb welche Stunde?
Don welchem Orth?
Wie er in das Orth / Haust / oder Zimmer kommen?
Obs offen gestanden / oderversperter gewesen ? wanns versperr/
Wie / vnd mit wem er solches eröffnet ?
Wo er dassclbige Instrument genommen?
Wo ers jetzt hingechan?

Ob
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Ob ihn niemandt gesehent
Wo die Leuthdamahls gewest i
Durch wem ers aupkundtfchassthabet
Wie er gewust / daß das Gelt/oder anders an demOrth/Ka»

sten/oderTruhenliget ^
Wer jhms gesagt t
Wemer das gestolleneGuet verkaufft t

^^
^ s benennen mit allen vmbständen / derIeit / Orths vnnd

Wie tewert
Was er fürGelt darumb eingenommen:
Ob er Dieb vormahls vmb Dicbstallwillen nieeingezogen/vnnd

bestrasit wordent
Wie/vndauffwas weiser gestrafft seye worden:
Hat er Gelt gestollen:
Goll man ihn fragen / wicvilt
Was sorten Gelt/ob es grobe/oder kleine Müntz gewesen t
Bekennet ex Klayder / Dich/ oder anders:
Soll matt fragen die Färb / Gestallt/ vndalso vollen Sachen

derentwegen der Gefangene eingezogen worden:
^ 5 - Bekennete nunder Verhasste ein : oder mehr Diebflall / solle

der Richter nit alfobald zur Strass cylen / sondern denen außgcsagten
vmbständm/vnd Personen / welchen- ieSachenentfrembtet worden/
alles fleiß Nachfragen.

EndMtti.
Befunde er die vmbständk / wie solcheaußgesagt / wahr zufeyn /

soll der Dieb/ so ers endlichnochmahlcnbestehet/ nachbeschaffenheit fei»
nes Verbrechens / als wann dererste DiebstallauffFünffvndßwain»
zig Gulden/ oder darüber kombt / wie auch/wann etlicheDiebställzu»
samen kommen/oder -er Dieb schon vorhero / wegen aines kleinen
Diebstalls zweymal abgestrafft worden / vnnddoch sich nichtgebessert/

auss Fünff vnnd Awainzig Gulden erstreckten : der Wann mit dem

nicht überJehen Gulden austrägt/vnd überzwaymahlnit geschehen/
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oder sonsten nachfolgende milderendevmbständt darzue kommen/ durch

sein Obrigkeit willkürlich bestrafft werden.

WeschwärendeVmbständt.
§ 6 . Die vmbständt so den Diebstallbeschwären / seyndt:

Erstlich / wann der Oiebstallbey der Nacht:
Andertens / mit gcwöhrter -Handt : oder zum Mordt tauglichen

^ ^
Drittcns/mikeinsteigen/oderhinunterlastzn:
Dierdtens / erbrechung der Thücren / vnd Schlosserbcscnehen:
Münchens / derHaußDicbstall / oder derjenige / so zur Zeit einer

Brunst : eines Schiffbruchs : oder im Bad : wie auch durch herauf

^ ^ "
Scchstcns ein Dicbstatt der jenigen Sachen / so man nicht wok

verwahren kan / als Hönnig / Binnen / Traydt Diebstall / so von
Dröschernbegangen wirbt / vnd dergleichen / ist auch schwärer.

Sibendens / wann durch einen kleinenDiebstallein grosserSclM
den

/ hxx schon vorhero gestrafft / vnd jhme solches nicht
M WahrnuMenommen/sondern zum andern : vnnd drittenmahl
wider käme / solle der Richter / ob gleich die vergehendenDiebställschon
anderer Orthen willkürlich abgestrafft worden / aincs zu dem andern
nemmen / vnd darbey mcrcken / das er den Diebstall / was er an sich
sechsten werth ist / nitaber / wie er dem Dieb zu Nutzen kommen / schä/»
hm/vnd nach solchenvmbständennochschärpferals sonsten/ verfahren
werden solle.

Mlderende Vmbständt.
§ 7 . Herentgegen wirbt die TodtsStraff nachgesehen / vnnd - er

Dieb was leichters gestrafft : _
Erstlich / wann der Diebstall vnter Funffvnd Zwamzig Gulden.
Andertens/ wann das gestollcneGuet den rechten Herrnvon dem

Dieb sechsten / oder durch andere wider geben / auch denen Kauffern
durch den Dieb der Werth wider erstattet wirbt.

Drittens / wann derDieb trunekner weiß/ sonst aber niemahken
«MmiM . M -,d,



Dierdtens / wann sich der Dieb mitdcm Bestollenen verglichen.
- Fünfstens/ oder nach verzehrtem Dtebstall zur wider erstattung
anerbvtte/ solche auch thuenkönte.

Sechstens / wann der Richter durchnachforschenauffdengrundt

Sibendens / wann der Dieb vnter/ oder bey Dierzrhcn fahren
wäre/ vnd die boßheitdas alternit übertrifft / oder der Diebstallnicht
mit aiirer ftidbrüchigm Gewaltthätigkeit / oder andern bösen vmb-
ständen begangm wäre.

Achtens/ wann aincr auß mercklichcr Armuet / oderobligmdrk
Noth / Brod/Lebens : vnd Klaydungsmitl stulkc/ vndzum arbeiten vn-
düchtig / oder da er gern wolte : keinarbeit haben könte.

Neundtens / wann aincr von einer Erbschafft etwas / nichtgar
grosses entziehet.

Aehkndcns/ jnglkichem die Edlen werden wegen Diebstall mit
dem Schwerdt geeicht.

Ailffkens / wann aincr zwar eingebrochen/ aber nichts gestollen
hette.

lichen That nur etwas WenigsgeholffenHette.
Dreyzehendens/wannainkr wissentlichgestolleneGachenkaufft/

darauß aber kein gewonheit macht / oder jhme das gestolleneGuetzuee
zukragen/ den Dieb nit angeleHrnethette.

dcßDiebstalls/mit gangen , oder halben/offcnt: oder haimblichenSchib,
lingcn/Landkg«
belegt werden.

er
on dem MrAm ^

Er auß «wer Kirchen / oder andern geweichten
Orthen / geweichte Sachen stillt / ist höherals ein gemainer
Dieb zubestraffen.

§ i.
Sr nen/



I4O AndetterThml/ der
ncn/vnd denm vom Raub vnd Diebstall über ein ; § 6 gibt aberauch
dises ein grosse vermuettung / wann sich rin Person zu derAm / als die
Sachen in ainer Kirchen vcrlohren worden / wie auch vorher» lange
weiten wider gewonhM in selbiger Kirchen befunden: auch sonsten kein
Handthierung/oder Gewerbhat / vnd gleichwol hernach mit Gelt her»
für kombt. .

AnzmgunM zur Gefaugnusz.
8 r . Erfuehre nun der Richter im nachforschcn Hierüber / - aßder

Beschuldigte sich haimblich in der Kirchen verspörren / oder von dem
Meßner an verborgenen Orthen betretten lassen : Item / wann er aufs
offener That ergriffen : Imgleichcm dabeyjhm geweichte / oderandere
KirchenSachen befunden worden : oder er solche den Juden / oder an¬
dern angefailt : solle er ohneVerzug in Verwahrung genommen / inder
güre nochtürfftiglich befragt / vnd auff dessen gütige Aussag/ an Orth
vnd Endt / wo er geraubt / sonderlich der H . Hostien halber steissige Nach¬
forschung gehalten werden.

AnzargunLM pemlrchen Krag»
8 ^ . Könte sich nun der Gefangene / nicht wie recht ist / entschuldi¬

gen/auchüber die vorige vermuettungenbeydem Verdachten argwöh»
Nische Brech : vnd SpörrzeUg gefunden : oder jhne jemandt würcklich
die KirchenThür / 8acristc^. 8Lcr3lr>cncHäuskl / oder Stvek hette
auffbrechen sehen : oder aber es wurde sonsten durch einenvnverleumb»
ten Aeugen auff ihn erwisen ; solle man den Gefangenen / woferm er
laugnete/vnnd solche jnzüchtntt/ wir recht ist / von sich ablainen könte/
äuffgeschöpfftes BcyDrtl / mit der peinlichen Frag zur bekantnußdek
Wachest anhalten/vnd ungefährlich also fragen.

8 4. Obernichtindise/odekieneKirchen/oderGtork ( davondst
anzaigungen melden) gebrochent

Ob er nichtden Kelch/Monstrantz s oder was etwan sonstenver°
löhren worden ) enifrembdet s

Wannt
Wie offt er Kirchen beraubt t
A« welcher Aest / bey Tag / oder bey der Nacht k



Hb die Kirchen / 8acristev > 8scrsmcncHäusel / oder Gtock vex/t
spörrt/ oder offen gewesen? Soes verspörtt/fragt man»

Womit er dises Orth erbrochen t
Wo er dieselben Werekzeuggenommen?
Was jhndürzuegetriben?
Wievil dises Kirchen Raubs in allem gewesent
Wo er denselben hingethan?
Wem er die entfrembde Sachen verkaufft?

Goll es benenmn:
Wiethewrr?
Was man jhme für Gelt darfür geben d
Ob jhme jemandt geholffen?
Wer dieselben feycn?
Wo sie anzutreffen?

8 5 . Wann ein KirchenRauber bekennet / oder anzaigungm vm
Händen / daß er Kelch / ( ibona , Nonstrgnricn , vnd anders / worin-
« en H . Sachen auffbehalten werden / geraubet / soll man jhn fragen.

Ob sich das hochwürdigeSakrament darinnenbesimden?
Zn wievil Thail / oder ksrnouln?
Wo ers Hingethan?
Ob ers genossen?
Ob ers mit fich genoMMnß
Wem ers geben?
Obs nicht er / oder andere vermehret?
Obs mchter / oder andere zur Jaul

wollen?

Hb er nicht etwas vondenH . Hostien auffbehalten / oder sonsten
anOrth vnd Endt / wosienochzusinden seyn möchten/ versteckt / ver^
worffen/oder vergraben Hab ?

An welchen Orthen sie ftyen ? damits der Priester an selbigen
Ortherhöben kan : ^ .

Dnnd was etwa» die vmbständt der THat mehrers mit stch

§ 6 Bekennet er auch die Thal / oder wurdesonsten / wie recht ist/
derselben überwisen / solle er nach abermahligen allerseitL -kingkholter

S?
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Nachforschung überseine bekantnußbestattet / vnnd zuderverwürckten
Straff ohneVerzugungehalten werden.

§ 7. Dmb willen aber der Kirchen Diebstall auff dreyerley weiß
begangenwirbt / nemblich:

Erstens / so jemandt etwas heiliges / oder geweichtes stillt / an
geweichten Orthen.

Andertens / wann aincr etwas heiliges/ oder geweichtesan vnge«
weichten Orthen stillt.

Drittens / wann ainervngeweichteDing an geweichten Orthen
stillt / also gehört fast auffein jeden absonderliche Straff.

8 8 . DnderfllichzwarderjenigesoeinUonstranrcn . QKorium.
oder Kelch / worinncn das hochheilige Zacramencjnnen ist / entfremd«
- et / solle mit dem Fewer vom Lebenzum Todt gestraHwerden.

s y. DaabcrainersvnstGOttgcwcichteSachm/alslähreKelch/
silberne Gefäß sambt'dcn Heiligthumbern / ohne Verunehrung deßH.
Lgcwmcnrx stullc / der solle vorhero mit dem Schwerdt / oder anai-
nem über den Scheutterhauffen gemachtenGalgen / mit demStrang
Hingericht / hernach aberebnermassen/ durch das Fewer verzehrt wer«
den / vnd solches / wann auch der Diebstall discr dingen nicht an ge«
weichten Orthen / sondern etwo auß ainer Schatzkammerbeschehe.

8 10/ Die jcnigen aber / so da an geweichten Orthen vngeweichte
Sachen/als Amplcn / Becher / Leichter/oderanderedergleichenKir«
chenzierdt/rntfrembden/sollennach grossedcß Diebstalls / vnnd ver-
nünfftiger ermeffung aller vmbständt / vnd zwar in anschcn deß Kir«
chenraubs etwas schärpfcrsals andere gcmaineDieb gestrafft werden.

BeschwärendeVmWndt.
8 II . Es werden wol auch die KirchenRguber noch schärpfer hin-

gerichtet:
Erstlichen / wann ainer sehr vil Kirchen erbrochen / vnnd be«

stollen/ auch das hochheilige Lacrgmen c zu mehrmahlen lasterhafftig
berührt / genossen / odersonsten verunehrt hette.

Andertens / wann ainer auß der entfrembdrn Kl on stranrcn , Li-
borio , oder Kelch die H. Hostien nemme / vnnd solche den Zauberern /
oder Juden verkauffte/dergleichen Gottlose Leuth sollenvor der endlichen
LrbmsStraff / entwedrrö mit Zangen gerGn : geschlaipfft r ihnen Hee¬

de
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deHändtabgehawet : vndso dann sambtdem Körper verbrennet ; über
die Juden / oder Zauberer aber / die es ihnen abkaufft/ oder zur Zauber
rey gebraucht haben / rin absonderliches Drtl geftllt / auch die vorge-,
melteStraffnach erwegung der vmbständt geschärpfftwerden.

Drittens / wirdt der Kirchen Diebstall auch beschwärdk / wann

er mit einsteigen / oder einbrechen / oder von denen Personen / welchen
dergleichen KirchenSachen anvertrawt geMst / beschchen.

Gnderende Vmbftändt.
; ir . Wann aber der Kirchenraub.

Lrstlichen/ durchainen gar jungenainfÄtigen Menschen:
Andertens / sehr alt vnd kindischen Mann:
Drittens / ein dergleichenWeib : oder
Dicrdtens / auß Hungersnorh nurainmalbegangenwurde:

Fünffrens/ wann ainer beyverüebung desselbenbloßGchildwacht

Sechstens / die geraubte Sachen / allein verkaufft / odererkauffr
bette rauch . ^ .

Sibendens / die Sachen wider bekommen : oder
Achtens / erstattet worden / oder

Solle der Richter den lindern Wrrgn 'vw « .. /
der vmbftändt / ihm zwar Nit am Leben/ jedoch sonstenamLeib scharpff

bestraften.

on DtrajsenraubereK.
Vffdie jcmge / ^ . .
sen / vnd Strassen / gewaltthätiger weiß berauben / ob ste

MM alM dieselbige an ihrem Leib vnd Lebennichr beschädlgten/
Men alle Landtgerichter fteissige obacht haben / vnd wann man m an.

ner^ egentnur etwas wenigesvomrauben/oder vnstcherhttt derStrast

srnhöret / odervermerckt / zusamenstehcn / vmid solchen Ewassenram

bern nachstellen - damit selbige aupgervtttt / oder abgeschröckt / die

sicherheit der Straffen / vnd hierdurch sreyer Handl vnnd Wandl,m

Landt erhalten werde.
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; l . Die anzaigungen zum nachforschen seyndt :
Erstlich / wann der Verdachte an Orth vnnd Ende/ wo die

Strassen gemainiglich vnsicher seyndt / sich befindet:
Andertens / wann er aines bössen Berucffö/ oder sonsten bezichti¬

get wäre / daßer den LcuthenGelt abzunöttigcn im brauch hette:
Drittens / wann verdächtige Gesellen / sie seyn Raisige / Fueß»

Knecht/ Aigeuner/odersonstHerrnloßrvndLandtstreichendesGesindl/in
Würchshäuscrn ligen/kostbarlich zehren / vnnd nicht redlich Dienst:
Handthierung/ oder Mich davonsie solche Zehrung zimblich khuenmö»
gen / anzaigen können / oder auff frischer That deß Raubens ergriffen
werden / solle man sie sambt allem ihren Guet gefänglich anhalten / an»
fangs güetig befragen/ vnd da es vonnöthcn mit einander / wie auch
mit denen angegebenenberaubten zu redt stellen.

Anzaigungen zu der peinlichenMraZ^
§ r . Befindet sich nun bey ainem / oder mehrern argwöhnisch ge¬

raubtes Guet / auffwelches der Beraubte zaigenkönte/ oder auch bey
seinem Aydt wider die Gefangene / oder aber ein anderer Rauber in der
peinlichen Frag wider einen außsagte/ die Beschuldigte hingegmihrer
Gaber deß Guets halben nicht zu nennen wüsten/oder in der con-
kronracion wanckcnt/vnnd vnwarhafft sich erzaigten / sollensieauff
ferrers laugnen mit der lormr nach dem BeyVrtl belegt / vnnd ein
jeder besonders bcyläuffig also befragt werden.

Ob er nit aufföffener Strassen geraubtt
Wie offt solches beschehen t
Au welcher Zeit i
An welchenOrth: vnd Endent
Ob er die jenigen / so er beraubt kennet sollesiebenennkn/wiesie

gestalltet / oder beklaydet gewesen.
Ob er die Belaidigte mit Waffen angriffen t
Mit was für Waffen t
Was er den Beraubten genommen t
Wievil Gelt t oder was für andere Sachen t

Was
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LardtgenchtSOrdnung.
Was Sorten t
Was er mit dem Raub gechant
Wem er dieselbe Sachen verkaufstr
Wie thewerk
Wo er das Gelt hat hingethan t
Bey wem ers verzehret
Wie lang er sich alldort auffgehaltent
Wer seine Gesellen seyndtt
Wie sic heissen t
Soll sie von Person/vnd allen ihren aigenschafften beschreiben:
Wo sie sich auffhalten t vnnd was dergleichen mehr die anzai-

gungen geben-
Ob er nit auch Leuthauff der Strassen vmbgebrachtt

EndtPttl.
§ 4 . Aufs die bekamliche/oder sonsten erwisene That/vndeinge»

holte erkundigung ob der Raub sich also befinde / solle der Thater bestatt
tet / vermög Dnscrer Dorftkhrer/ vnd gemainen Kays: Rechten / mit
dem Strang / odermit demSchwerdt / oderwie an jedem Orth / in di»
scn Fällen mit gueter gewonhcit Herkommen / doch am Leben gestrafft
werden.

Wefch
'wärende VmWndt.

§ 5 . Beschwärende vmbstäHdt seyndt:
Erstlichen / wann der Thaler dem Rauben ein lange Zeit ergeben

gewest/ vnd gleichsam einHandwcrckdarauß gemacht:
Anderten / wann er andere zum rauben angeführt/ vnd ihnen

diegclegenheit gezeugt : .
Drittens / die zusammengerottierten Strassenrauber seyndk auch

schwärerals ainer allein zustraffen:
Dierdtcns / wannermit Verwundung der Raffenden / oderauch

seinen Herrn / oderObrigkeitberaubthette.
Wllderende Vmbständt.

8 6 . Da aber Erstlichen/ die Beraubung nit so gar gewaltthätig
Anderten/ nicht offt:
Drittens / ohne Waffen:

T Vier»
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Dierdtens / auß grosser Noth vnd Armuet bescheher
Fünfftens / der Raub gering:
Sechstens / wann der Gefangene auß Befelch seines Herrn ge/.

raubet : .
Sibendens / da ainer allein bey den Räubern gewesen / die Handt

aber nit angelegt : Ingleichem
Achttns / wann sich der Rauber mit dem beraubten verglichen/

solle mandieselbe mit gantzen / oder halben Schillingen/vnd Landtge-
richtsverweisungen abstraffen / oder aber zur öffentlichen Arbeit verur«

Aer Stben vnd AchziMeArrrcuk.
- UmMnsstlschem.

Er Vnser als Römischen Kaysers ßnd kandts-
H Fürstens Müntz/ auffwas weiß es immer seynkan / ohne Frey ..
M heit nachmüntzet/ ob gleich solche an Schrott / vnd Korn der

Dnserigengleich / odernoch hältigerwäre -L der ist in das LasterDnserer
belaidigren Majestät gefallen / vnd derentwegen von dem Landtge«
richt / wo er betretten wirdt / gefänglich einzuziehen / sodann Dnserer
Regierung anzuzaigen / vnd deroselbenaufferfolgendeVerordnung / zu/.

Wer aber sonstenandere außländische falscheMüntz macht/oder
ins gemain falsche Müntz auffwechj- let / mit fleißansich bringt / solche
auch wldcrumb dem Nechsten zum nachtheil wissentlich außgibt/jnglei«
chem wer der gucten Müntz ihre rechte schwäre benimbt / solche in Dügel
wierfft / vnd geringeMüntz hieraus ) macht / mit deme soll das Landtgea
richt verfahren. » *

Anzcrigungeli zu der Nachforschung
§ r . Jum nachforschen hat einRichterDrsach/wann

Erstlichen/ vil new verdächtiges Gelt vnter der gemain / bevvrab
bey denenvnverständigen Bawersleuthen im schwung gienge.

Andertens/wann ein verdächtigerMensch fast allenthalben neweö
Gelt außgäbe.

Drittens / da ein solcher das guete alte Gelt auffwechßlete / vnnd
entgegen grob / vnd new beschnidenes Gelt vnter die Leuth brächte / auch

Dierd-
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Dierdtens/einsonstarmedochdenMüntzenskündig '. vnd erfahr»

ne / auch derentwegen beschrank Personwäre/ zu welcher man sich der
Thar gar wol versehen könte

NnzatMigenMGefälignuß.
§ r . Auff solche vorkommcndemuethmassung kan der Richter/

wann er einen falsch an dem newen Gelt befunden/haimblichgewisse
Leuth verordnen / so mit dem verdachten Kauff: oderandere Gelthand»
lungen treiben sollen / befinde er nun daß selbiger solch falsch / oder be»
schnitteneMüntz außgibt/ oder wann vorkäme / daß ainer das guete
Gelt auffwechsleke / dahingegen geringe / vndaußländische Müntzvn»
ter die Gemain brächt / oder aber bry einem vilauß andern Orthcn her¬
gebrachte/ vndüchtigeMüntz wäre gcfiinden worden / solleer ain solchen
gefänglich anhalten / vnd vor allen dingen dessen Hauß / Wohnung/
oder bey sich habende Sachen durchsuechcn/jhne hierüber zu redt siel»
len/vndwo es Noch / mit denen verkommenen Aeugcn confronücrcn.

Atizülgungen zu der pelnltchen Lrag.
- § ^ . Kan nun der Verdachte seinen Gäber nicht benennen/ oder

wurde in seinem Zimmer/ Hauß / Vorhauß / oder Fahrnuß / Werkt»
zeug / oder andere zum Müntzen gehörige Sachen / nit weniger vnge-
bräckteBlech so der falsch gemüntzten gleich seyn/odcr sonsten verdächtige
Müntz gefunden / vnd noch darüber / der falsches Gelt außgibt / von sei»
nerHandthierung ein Müntzer wäre / solle er nach den» BeyDrtl zur
bckandtnuß auff vngefähr nachfolgende Fragen peinlich angestrengt
werden.

§ 4 . Ob er nit falsches Gelt gemüntzet 2
Wie offt:
Mit was Bildnuß t
Wievil stuck t
Auß was für einem Meta ! i
Wo er das Meta ! / oder Präg / vndanders genommen t
An welchem Orth solches bcschehen?
MtwasWerckzeugenergemüntzt / vnd woher ers genomment
Obs die Leuth / oder der Herr deß Hauß gewust ^

Tr Nutzen
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Nutzen / oder Gewinn davongehabt ?
Don wemers gelehrnet?
Wie derselbig halft^
Wo er anzutrefsm ^
Sb er das falsche Gelt außgebent
Wicvils
Wem-
Wo t soll das Orth benennen2
Was er darumb kaufst /
Ober keine Helffer gehabt t sollsbeschreibenvon Person/länge/

gestallt / Klayder/ vnd was sonsten derselben Thum vnd Lassen seyc.
§ 5. Also auch können die Fragstuckgestelt werden / aufs die / so die

Müntz beschneyden/ die guete vorsätzlich zu dem ende auffwechßlen/däm¬
mst sie vargegendie böse in das Landt bringen / oderso dieguete in Dügl
werffen / vmbprägen/ oder auch ohneFrcyheit müntzen.

EndtVnl.
§ 6 . Bekennttnun der Gefangene sein Verbrechen/oder wurde des¬

sen sonsten/ wie recht ist/überwisen/ soll man denen vmbständen Nachfra¬
gen / den Thäter endlich wider befragen/vnd nach gestalt der Dbelthak
bestraffen.

Dnd zwar derjenige/ so Dnser Reichs : oderLandtsMüntz nach¬
schlagt / oder fälscht/ ist Dns als ein belaydiger Dnserer Majestät / mit
Leib / Leben / Haab vnd Guet haimbgefallen.

§ 7 . Also auch derausländische falscheMüntz schlagt / wieauchfal«
scheMüntz/ die in DnsermoderandcrnNamen geschlagen/auffwcchßlet/
vnd widerumb gefährlichvnd wissentlich ausgibt/ der soll mit dem Few«
er von Leben zum Todk hingerichtet / oder nach beschaffcnheit der vmb«
ständt vorhero enthaubtet / vnd hernacher verbrent werden:

§ 8 . Die auch wissentlich ihre Häuser zum falschMüntzen leyhen /
oder solches darinnen gestatten/ dieselben Häuser sollen Dns sie damit
verwürekt haben.

Beschwörende Pmbständt.
§ y. DiseDbelthat solle man schwärerstraffen/wann der Thäter

das falsche Müntzen ein lange Zeit getriben / vil betrogen / vnd in - cm
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gemainmWeesen grosse Derwürrung / vnd Schaden angerichtet/ auch
solcheMünh in Schrott vnd Korn geringer geprägt hette.

Mlldercnde Vmbständt.
S io . Dahingegen ist die Straff zu mildern:

Erstlichen/ wann der Dbelthäter das Münhen erst versuecht.
Andertens / des falschen Gelts wenig / oder gar nichts vnter die

Leuth hettckommenlassen / vnd also nit sehr vil geschadet hekte.
Drittens / da ainer wissentlich in ainerzimblichen Summa dar»

umbdas falsche Gelt wider ausgäbe / weilen er vermainte vmbwillen/
er betrogen worden / daß er auch einen andern mit selbigen betrügen
könte.

A -er Acht vndAcßzigistc ArticuL

Zon denen / so falsche- AWl / Miefs/
vtid dergleichen machen.

Erfalsche Stgil / Schildt/Helm/oderauch fal¬
sche Brieff / vnd Drkundten wissentlich machet/richtige!n-
lkrumcnca rocliercr, vnd verfälscht/oder stch deren selstboß-

hasitig / vnd betrüeglicherweiß / einem andern zum Nachtheil/ jn : oder
ausser Gericht gebraucht / oder andern zudem ende erthailt / ist Landtge»
richtsmasslg . ^ ^ -

AnzaWWN zum Aachforschen/ Gefangnujz
vndpetnlrchenMrag.

§ i . Die anzaigungen aines falschen Stgil / oder Briests craignen
sich auß dem augenschein selbsten / wann mans / sonderlich gegen dem
Liecht/ oder eine Handtschrifft gegen der andernhält/welches dann in
allweg vonnöthen/wann der jenige / von dessen Handtschrifft man zwei»
fklt / Todt ist : lebter aber noch / soll man ihndarüber vernemmen / vnnd
skinHandtschrifft gerichtlich rccoznolcicren lassen.

Finden sich nun verdächtige vmbständt/vnd es wäre der jenige/
welcher sichaines solchen Instrumcnrs gebraucht / ein solche Person/zu
der man sich dergleichen wol versehen möchte/ oder von ihn» vorherofal¬
sche Sachen erfahren hette / soll manjhn in Verwahrungnemmen / an»
sangs güerig befragen / vnd da die Sach von ainer so hohen Wichtig-

T ; Mt/
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keit wäre/ vnd der verdachte / dieindenen falschenInstrumentenbc^
findente anzaigungen nit / wie recht ist / von sich abwendcn tönte : soll
man nach gefällten BeyDrtlmit einem solchen peinlich verfahren / vnnd
nach gestallt deß verkommenen Betrugs / auff gewisse Fragstuck vor"
nemmen/alsvngefähr:

; r . Ob er dises/oder jenes gemacht/oder gcschriben?
Wie/ vnd welcher gestalltes beschchen?
Wo/vnd wann?
Wer ihn darzue bewegt?
Wer jhm darzue geholffen?
Was er dardurch erobert / oder wem / was vnd welcher gestallter

ainem andern geschadet?
Vnd weilen der Falschvnterschidlich verüebt wirdt / mueß man die

Fragstuck auch vnterschidlich stellen.
EndMrtl.

§ ^ . Bekennet nun der Gefangene den Falsch / oder wurde dessen /
wie recht ist / überwisen/ solle er hierüber bestärket/ vnd nach dem die
fälschung vil / oder wenig / boßhafftig/ oder schädlich gcschicht / nach
Rath der verständigen/ aintwedermitabhawungderHandt/öffentli¬
chen Schilling / vnd Landtgerichtsverweisung/ vnd indengarschwä"
ren Verbrechen / auchwol garan dem Leben gestrafftwerden.

WeschwämidePmbständt.
? 4. Doch verdienet in allweg derjenige ein grössere Straff/wcl"

chcrdißLaster öffter begangen/ oderda ainerzur Zeit seines tragenden
Ambts dergleichen verücbet hette-

Oder aber daß es vmb grosses Guet/ Landtvnd Leuth / oderaber -
vmb aines vnschuldigen Leib vnd Leben zuthuen ist.

Gnderunge Vmbstandt.
§ 5 - Dahingegenwann hierdurchein schlechter Schadenentstehet/

oder der Thäter solches auß Noth / Armuet / Iugent / oder nit so gar
boßhafftig begierige / soll die Straffetwas leydentlicher vvrgenommen
werden.



Elrr / Vaaß / KauffmlMNöNaaretr / vnd andere
Sachen verfälschen.

Cr öoßhaffklg / vnd geMtcher weiß / Maas; /
Waag / Gewicht / Ellen / Specereyen/ vnd andere Kaufs/»
Manns Maaren verfälschet/ vnd die feinen Nrchsten zubetrüe-

lieh / das andcrmahl aber Landtgerichtlichzubestraffen.
Nnzmgnngzu der Nachforschung

. § t. Änzaigungzum nachforschen seyndtr
Erstlicyen / wann in einemLaden / Gewölb / vnddenenOrthen /

wo man ains vnd anders / zuverkauffcn pflegt/ Maaß Ellen/Gewicht»
stain/Zimmenter / Waagen/' gefunden werden/so mit dem gewöhnli»
chen March deß Orths nitbezaichnet.

Andertens / der Verdachteauch ein sonders betrogene/ vnd dessen
bey Männiglrch beschrayte Personwäre / darzue man sich der That ver»
sehenmöchte.

§ r . Auff solchen fall solle der Richter dieMaaß / Gewicht / vnd
anders zu sich bringen / oderdasjenige/ so nachdemGewicht/ Ellen/
oderMaaß verkaufftwird/durchdarzue bestellteLeuth abhollen/wögen/
messen/ oder aichten lassen : Befindet er nun die Ellen / Gewicht/oder
Maaß vnrecht / solle er die Person verhassten / benebens auch das ver«
dachteGewicht / Ellen / vndMaaß hinwrgknrmmen / gegen der Waar
halten / den Derkauffer zu red stellen/ vnd mit denen so etwo darüberge»
klagetconkroncicren.

EndtVrtl.
8 Bekenneter nun solchen Betrug guetwillig/oder aber es WM»

de das Gewicht / Waag/ Ellen / verkauffteMaaren / in der That falsch
befunden / bcdarfi es keiner peinlichen Frag / sondern der Thätcr solle
nach bcschaffenheit deß Betrugs/ vnd Schaden/ an Leib / oder Gurt
gestrafft werden.

Be»
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BeschwörendePmbsiändt.
§ 4 . Wann solche Verfälschung über vorhero ergangene abmahn:

vndbestraffungöffters/ vnnd boßhafftig beschicht / kanselbige wvl auch
einem Diebstall gleich/an dem Tham m it demStrang gestrafftwerden.

Emdereride Vmbsiändt.
r 5 . Da aber ainermit falscherMaaff oder Gewichtwenig Scha¬

den gethan/ kan er zumerstenmahl mit einer proporcionicrrcn Straff/
wie oben gemeltvon seiner Obrigkeit belegt werden.

Der NeuiizrgtsieArttcuf.

Ion verruckung der AarA / zu latem
de termirio moto.

Er Mich / vnd gefährlicher weiß / Mhl/oder
Marckstain / Baum / oderHager/verrücket/ abhawet/ab»

_ _ chuet / oder verändert/ wie auch der / so Marekwasser an an«
dere Orth laitet / ist Landtgerichtlich / nach beschaffenheitdeß Verbre¬
chens/vnd deß herauf erfolgendenSchadens : Der aber seinem Nach/«
barnnurzunahentackert/oderhawet / oder auch eingehäg / oderIaun
über das rechte Iill vortheilhafftig setzet / ist durch seine ordenliche Obriga
keit willkürlichzustraffen/ vnd zu crstattung des) Schadens / auchdaß er
alles in vorigen standt setze / anzuhalten.

Wer Am vnd A^eunziMe Articuk.

ZondemUamaKdt.
Elcher wissentlich einen falschen Ayd schwört/
der solle eingezogen / vndLandtgerichtlichabgestrafft werden.

§ i . Doch mucß er dessen vorhero genuegsamüberwissen/
vnd voreinen Mainaydigen durchDrtl vnd Rechterkennet werden.

§ r . Bekennet aber der Befragte denMainaydt selbsten/oderaber
er wurdt dessen durch gcnuegsammeJeugen überwism / solle ernachgele-
genheit der vmbständt / vnd schwäre deß Mainaydts solcher gestalltge«
strafftwerden.

Endt-



zur peinlichen Straff zubringen / schwört./ derselbe soll mit der Straff/
die er fälschlich auff einen andern darzuc bringen bcgctt / Lclcgt / oder so
der Aydt zeitliches Guet / oder die verlctziing der Ehr antrifft / wel¬
ches dem jenigen / der also fälschlich geschworen / zu Nutz / oder dem

solch fälschlichabgcschworm Guet / oder Ehr dem Verletzten wider zue-
kchren schuldig z er solle auch darzue vrrlmmbdet / vnd aller Ehren ent¬
setzet seyn / oder nach schwäre der Sachen die fordern zwcen Finger / mit

er / !

8 Z . ''
ch
Erffltchcn/ wann der

Andertens/ wann der Thätcr über vorhergangeneerkndrrungdeß
Mainaydts / vnd der darauffberuheenden Straff gleichwol fälschlich

Drittens/wann der Mainaydt Zar mitainemsonderbaren Frä-
vel / oder Vcrincsscnhcit bcschchcn.

Vicrdtcns / wann vil wegen deffclbmHr HaabvndGurt / oder
auch Ehr / Leib vnd Lebenverlohrcn.

s 4 . Dahingegen wirdt die Straffgclindcrt:

Andertens/ wann darauß ein kleiner / vnd gar kein Schaden ge¬
schehen.

Drittens / wann die mainaydigr Persondie Straffdeß Main-
4-

vnd will erstatten/etc
Fünfftens/wa

so den Mainaydt nit fassen köme. N
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et Fwap vildNeunzMe Articuk.

Mffderen/ so geschivvrneIr-
pftdcdrcchcn.

Nicht einer ein geschworne VrpHede mit Sa¬
chen vnd Thaecn / darumb er ohne das am Leben zustraffcn

G Wäre / dieselbe Todtstraffsoüean ihmcvollbrachtwerden.
2 . So abereiner ein VrpHede mit Sachen / darumb er das Leben

Nit vcrwürckt hak / fürsätzlich / vnd frävemlich bräche / der solle erstens
als ain Mainaydigcr mit einem gantzen Schilling / zum andcrtcnmahl
mit abhawung der Handl / oder Finger / mit welchen er geschworen/
drittens / mit dem Schwerdt von Leben zum Todtgericht werden / etc.

Ser Srey vnd NeunziglsicArttcut
'.

trass derjeniW / so ANmaAkarttn
wider anderemachen / vnd außbraicen.

Elcher jemandt durch Schmachschrtffken / oder
GcmählboßhafftiganEhren lästert / der sollein geringer « Sa¬
chen nach rrmäffung von seiner Obrigkeit / in den schwären

aber von dem Landtgcrichtabgestrafftwerden.
AnzaigunM zumNachforschen vnd Gefängnujz.
§ l . Die anzaigungen zum nachforschcn scyndt vngcfährlich bist:

Erstlichcn/ wann die verdachte Person sonsten Icichtlich Schmach^

willen / oder Throwort wider ihn außgcgoffen hette / cs köntcn auch die
vcrmMtungen auß derSchrifft / Papier / vnd andern genommen wer¬
den / absonderlichaber ist der ienigc / bcy welchemman ein Schmachkar-
ten findet / seinen Gäbcr / vnd derselbe wider den stnigen / von wcm crs
Hat / so lang biß man auffdcn erstenAnfänger kombt / znbencnnen / vnnd
darzukhncn schuldig / man solle auch einen solchen solang vndvil / biß er
feinen Gäbcr offcnbahrct / ( wann er anderst ein solcher Mensch wäre/ zu
demman sich dergleichenThat versehen könte ) in verhaßt nemmm / vnd
wann Augenverhanden/ mit denselben confeonricren.

An-
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AnzaWng,zu der peinlichen Krag.

? r . Da nun die bezüchtigte Person keinen Gäber zu zaigenwüste/
vndbenebens ein vnoatlhaffter Jeug/ oder andere zur ^ orrurgenueg«
same anzaigungen verhandln/ die Schmachkartenauch also beschaffen /
daß dardurch hohe Personen angegriffen / oder daraus ein grosses Dm
hail der Gemain / oder ainem ganyen Landtentstandten wäre/ kan man
sic peinlich ohngefähr auffdife weiß betragen.

Mragstuck.
? ^ . Hb der L Haler dieselben Schafften / oder Gemahl gemachti

oder ein anderer?
Wcrdcrselbigeseye?
Woerzusindcn?
Durchwas weißer diseBrieff/ oderGemähloffenbahrtt / vnnd

außgebraittet?
Durch wem ? -
Ob er sich nit an mehr Oerther verschickt habe ?
Wohin?
Iu was Leuchen?
Was ihn zu allen dem bewogen-
Dnd was noch weiters die vmbständt an Tag geben tönten»

EndcVrtl.
§ 4 . Wann dann der Thäter die That selber bekennet / oderderen

genuegsam überwisen wäre/ solle er nach vmbständt seines Derbre«
chens / eritweder mitstcllungan den Pranger / außstreichen / vnd Landt«
gerichtöverweisung/ abhawung der Finger / mit welchen ers geschriben/
oder gemahlet / auch wol gar an dem Leben / alles nach schwäre der
Schmähung / vnd Würden der geschwächten Person/ vnddaraußer«
folgtenSchaden / gestrafft werden.

WescßwarendeVmbständt.
8 5. Dann wer Schmachbrieffvonsolchen Personen machet/wel«

che allezeit eines guetcn Namens / vnd in hohen Ehren gewesen/ vnd sie
jhres guetcn Namens vnd Ehrentituls beraubt / selbige weit außbraitet/
oder hierdurch vü Todtschläg/ oder anders grosses Pnhail im Landt?

Dr oder
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oderDnftidtzwischkNgrossenHerrenvermsachthette/iststhwärlichzu«
straffen.

Mlderende Vmbständt.
? 6. Dahin gegen wirdtdieGtraffgelindert:

Crstlichen/ wann ainer zwar dergleichen Schmachbrieff/ form
grosses DnhaiS der Gemain / oder einem gantzen Landt verursachen
möchten / gesunden / vnd dieselbe andere sehen lassen.

Andertens/wann der Thater in seiner Schmachschrifft eingeringe
Personeines kleinenLasters bezüchtigct.

Drittens/ endlich das Laster / welches ainer . durch ein Paßquill
außbraitrt / fichin Warheitalsobesundm hat / wiewol dises Laster die
Straff nit gar vil lindert.

Wer dergleichen Thäter / vnndInteressierteanzaigt/daßficzur
Strafft gebrauchtwerden/dem sollevon deß Verbrechers Guet/nachbe«
schaffenhcit seines Vermögens ein zimbliches von der eingehenden
GeltStraffgegebenwerden.

AerMer vnd MunziMeAmcu^
Msndem sonders Hinterlistigen/ fortl-

hafftenBetrug / Welchen auchclnVersiändiM
nie wol fürsehen / oder verhärten kan/ zu latem/

ärellionscus genant.
§ ..

Achdeme auch Vey täglich Mncmmmter boß-
heit derVienschen / die Bttrücg vnd Dort !also wachsm ^ daß
man denensrlben fastkeinen absonderlichen Namen geben kan/

in deme sichböseLcuth sinden/welche vnter demscheindeßGeltwechslens/
oder zehlens/ selbes vnvermerekterweiß in die Ermel stecken -. Inverse«
tzungvorgezaigter gueter Pfändter andere haimblich vntcrrucken : ein
Sach zu mehrmahlen verkauften : ein bezahlte Schuldt nochmahlen
einfordern r ihre Namen zu dem endt gefärlich herleyhen/ damitman
den rechtm Kontrahenten nit wissen / vnd also den Dritten dardurch
betrüegen / vnd in Schadenbringen möge.

§ r Dise vnd dergleichen schädliche Betrüeger sollen schwärer als
dieoffcnbarcDieb / nach ermeffungder Boßheitvnd zuegefügten Scha«
- ms Landtgerichtlich/ vnd in schwärern Sachen / wolauch garam Leib

vnd
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vnd Leben gestrafft : vnd wider solche der Ordnung nach / wie oben bey
dem Diebstall vnd Verfälschungengeordnet/ verfahren werden.

der Münffvnd NmnMste Articuk.
»N Meuth AuffmMen/D latern/

klLAiarijs.
8 I.

Elche die Leuth / Mann : oder Weibspersonen/
auch Kinder auff offner Strassen/zu Feldt/ in denen Weingär»
tcn / oder sonsten auffangen/entführen/ oderabervmbsGelt

verkauffen / sollen von den Landtgerichts : vnd Gmn - tObrigkkiten durch
fieissigeNachforschungen in verhasstgebracht/ vnd durch dieLandtgerich«
rer mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt gestrafft werden.

s 2 . In disemVerbrechen vermehret dieStraff/wann ainer Shri«
sten dem Türcken / oder Christen Kinder den Iudmverkaufft/sonder«
lichaberwann solches von denen Eltern / Gcrhaben / ? rLccp corn, vnd
dergleichen beschehe / oder wann durch Juden Misten Kinderauffge«
fangen werden.

der Sechs vnd NemiMsie Articuk.

Wndmen/die aussderHefänWussvnd
Epsen brechen / oder entlausten.

§ I.

Je auß der Gefängnuß brechen / oder sich dersel¬
ben / wie auch der Eyscn entledigen/ wann sie widerumb be»

_ _ trettenwerden / sollennach gestalltdeß Verbrechens / vnd der
vmbständt / nach deßRichtersvernünfftigerrrmeffung / der gebührnach
bestrafst werden. ^ .

WeschwärendeVmbständt.
8 2. Vnd zwar desto schwärer/ wann der Gefangene Leuth bestellt/

welcl)e ihn mit Gewalt auß der Gefängmrß genommen/oderwann er
die Wächterbelaidiget/ angebunden / beschädiget / odergar erschlagen.

Pz Nn-
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UnderendeVmMndt.

^ ? . Dahingegen ist der Gefangene ringer zubestraifen/wannergar nachlässigverwahrt / oder bewachtworden.
Oder sich derentwegenfreywilligwiderumb gestellt hette.

§ 4. Warbeyzubeowachten/daß/wann ein solcher außgerissmcr
hernach in einemnewcnVerbrechen widereinkombt/ man aines zu dem
andernnetnnien / vnd dle8trast^ arpsensolle.

? 5' Welcher gestallt diestucht/ oder außbrecheneinanzaigungzur
peinlichen Frag gibt / ist Hieoben Art : ^ 5. zufinden.

Ber Srbcn vnd NeunzMeArttcuk.
^ ondem Kuetstock/vnd HeriAtSdle-

nern / welchedie GefangeneaWassen.
§ 1.

Ann ein HütterderGefängnuß alnem boßhafftrg
l außhülfft / dersollcnachgestallt deß entwichenen Verbrechens /
»entwederes willkürlich/oder da deß außgelassenen Verbrechen/

Leib oder LebensStraffauff sich truege/ am Leib/ oderLeben / auchin
gar schwären Fällen wol gar mit gleichmäffiger Straff/fo derentwichene
verwürckt / belegt werden.

8 r . Daß die außlassungmit Willen / vnd boßhaffkiger weißgcschc»
hcn / ist vngefährlichenauß nachfolgenden vmbständen zuvermuetten.Wann ncmblichen ein solcher Gerichtsdiener mit dem Gefangenen ab»
sonderliche Gemainschafftgemacht/ vnd sie mit einander gueke Freundt
warengewesen.

Sder wann er ainem Gefangenen mehrereFreyheit/alsandern
zuegelassen/ oder auch sich Wer mit dem Gefangenen übcrtruncken.

Absonderlich aber wannzubeweisenwäre / -aß er Geschänck vnndGelt von jhme angenommen / oder jhme die Mitl / mit welchen er auß-
gebrochen / an die Handlgegeben/vnd zuegelassenhette.

§ ? . Auffwelche vnd dergleichen anzaigungcn / solle ein Landtge»nchtsHerr den Diener/wann er nit genuegfame Drsachen seinerent»
schuldlgung gwt / vnd der entlosfene sonsten das Lebenverwürckethette/,m fallersMtguktlich bekennet/ mit der peinlichen Fragangreiffen.Die Vmbständt deß außbrechens/ vnd darzue gebrauchten Mtl

steif«



sieissigerwegen / auß dcncnsclbcn dicFmgsruck Mm, / Mdjhmhrcrauff
vmcr andern auch darnmbcn befragenl

Was Hn hicrzue beweget
Was er für fchanckung / oder vcehaiffungeinpfangent
Wer sonsten hierumbengewnst/ vnd darM gcholffcnhabet vm,d

dergleichen.
§ 4 . Findet man nun dm GerichkMmer schuldig / solleer wie ob-

stchct nach bcfchassenheit der Sachen verurthaük vndbcstrafft werden/
absonderlich wann er bekennet / oder sonsten überzeuget ist/ daß er dem Be¬

willig auffgespört/ oder felbstcn mitdemaußgclasscnen entwichen / vnnd
alsdann widcrumb bekommen worden / oder abcranch in der enklassuug
etwanein MorStbegangen / damit er ntt verrathen wurde.

; 5. Gleiche beschaffenheit hats mit denen icnigcn/wekchr- ie Gefan¬
gene mit Gewalt auß der Gcfangmiß ncmmen/odcrsie miß der Gerichts-
diMr Händen gcwaltthätig entledigen / oder auch die Diener ander fa-
hui .g gewaltthätiger weiß verhindern / dann nach demc dcß Gefangenen
Verbrechen groß / oder der Gewalt mit schwären vmbständcn verübt
worden / nach dem solle auch die Straff linder/ oderschwärer gebraucht
werden.

§ 6 . Kommen aber solche vmbständt dar -ue / welche den Gewalt
LandtsFridtbrüchig machen, sollen dergleichenLandtsFridbrcchcr Vns

§ 7 . Wann aberkein boßhcik / sondern nur ctwo rin Übcrfchm/oder
Nachlässigkeit vorüber gangen / oder der entlassene das Leben nit vcr-
würckt / solle er allein willkürlich/ doch in allwcg entweder
chen / oder einer andern cxrra orclinari Straffbclegtwerdcn«

c

neüZrallierenren Wels / alüdadleKgeuner / Brenner/
oder andere schädlicheKeuch/imKandtvermerckcwer-»

den / zacbam sise.
Ellen durch dlse Landtschädliche Leuch Vnscre
Dnterthqnen vilmahls hart belästiget worden : Als haben
Vnscre Lobserligiste Dorfahrer / wie auch nie weniger Wir

erst



IM Ändertet Thal ! /der
erst newlich durch gemessene scharpfe Lencralien , vnterm 6aro Scchzr-
bendcn lunij . deß abzewichenen Scchzchcnhundcrt Vier vndzunffzr-
Men lahrs / allen Landtgcrichtern vnd Obrigkeiten mit ernst befoh¬
len / miss dicselbige ein wachtfames Aug zuhabcn / auch M sie in dem

§ andtbctrctten wurden / dero Perfon ( sonderlichwann sec sich zur Wöhr
stellen ) mit sambt allen den ihrigenpreist gegeben / selbige zuverhafften/
vuo ^cgcn dcnsclbmmit gczimmcntcr Straffzuvcrsahrcn.

§ - . Esfollc auch allen vnd icbcnObrigkcttm / discm bösenGestndl
wegenihres voraebnen wölverhaltens paffier Actl ( welche Wir hiemit
für krafftloß vnnd nichtig erklären ) zuerthailcn / bcyVnsrrerHohm
S traff vnd Vngnadt vcrbottcn scyn / alles nach außwcisung Vnsers
obbcmcltcnGeneralMandats.

§ r . Wegen der Brenner/solleinan das Landtgmcht dmchfue-
chcn / Wächterbestellen/vnd alles flciffig außkundschafften lassen.

Z z . Anffdie Bettler / garttcndc Landtsknecht / vnd anderederglei¬
chen müessig vlubschwaiffendcLeuth / aber wolacht haben/ihrer Jeugnuf-
scn vnd Daßporten abfordern / examinieren - vüd da sie eines falsches
verdächtig seyndt / an das Orth schreiben / wo sieaußgcfcrtigctwordcn/
sich dessen erkundigen

re
Nlt /

/

Lal/dtgeMtsOrdnungnitabsonderlich benennet/oderauß-
geworffen / solle es bey anordnung der gemainm Rechte«

verbleiben.
>er

es
Ach dem dtse MalefttzOrdnung
abstrttnng der bißhero in peinlichen Sachen vorMOnen

schwä-

A!
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schwärm vnd vnverantwortlichen Dnordnungen denen Landtgerich-
tern zu gurten fürgenommen ist ; Als befehlen Wir dabey allen vnd je«
dm/daß sie in denen peinlichen Fragen vnd Erkamnussen sicher gehen/
vnd der Sachen weder zuwenig / noch zuvil thuen/ noch auch sich einiger
widerrechtlichen Gchärpf : oder Güetigkeit anmassen / sondern Mit wol«
bewogenen/ vnd absonderlichen bedacht/ solcher gestalt verfahren vnd
vrthailen / wie cs die vmbständt der That / vnnddisc Dnsere peinliche
LandtgerichtsOrdnungan die Handt gibt / vnd außweist / derowegensie
dann jhrvcrtrawen / nicht nur auffPfleger/ Beambtcn / Burger vnd
Bawrn / die in einer so wichtigen Sach nicht genuegsam erfahren
seyndt / setzen / sondern darzue auchRechtsgelehrte / vnnd zwar solche/
welchcin lpecie in denen Lnminalchux erfahren seyndt / gebrauchen/
vnd nicht nur / wanncs schon zum Drtl kommen / sondernauel) vorher
ro ihres Raths pflegen/ wieder krocciz , sowol mit verhörungdeßbc«
schuldigten / vnd der Zeugen / als auch mit Nachfragungder Inöicicn.
vnd anzaigungcn an andernOrthen / sonderlich proprer Loipuxcleli-
6di , vnd vor allen / wann es zu derpeinlichen Frag kommensolle/zu for¬
mier »,auchwas sonstennach gestallt vnd vmbständtderSachen dabey
bedacht werden mueß : Ungleichen sie auch die Drtl / so von den vnpar«
theyischen Beding geschöpfft werden / nicht gleich cxec^uieren . sondern
vorherowol berathschlagen lassen sollen / widrigenfals/ daDnskund»
bar wurdet wie dann zu dem Endtnichtvnterlassenwerdensolle/Nach«
frag zuhaltcn/vnd bißweilenauch dieLriminaI ?rocclz vnversehens ab«
zufordern ) daß discr vonDnSgemachtenOrdnungnit nachgelebt / vnd
bey einem / oderandern Landtgericht vnrecht / oder nachlässig soltever*
fahrenwerden / Wir als dannsolche LandtgerichtsHerm nachgestallt
der Sachen nichtallein mit einziehungder Landtgcrichter/ sondernnoch
aussandere weiß bcstraffen / vnd hierinnm keines verschonen werden:
Wie Wir Dns dann auch in allweg Vorbehalten/ wo sich überkurtz/
oder lang in ainem / oder mehr Artieul jrrung vnd beschwärung zue«
truege / daß Wir dieselbe durchgründlicheerfahrenheit/ vnd mit zeitigen
Rath nach gclegenheit der Sachen vnd Notturfft / besseren/ mehren/
mindern/ oder gar widcrumb auffhöben mögen. Hat sich also einje«
der vor Nächstvnd Schaden zuhüetcn / vnd beschicht auchhieran Dnser
gnädigster vnd ernstlicher Willen vnd Mainung . Geben in Dnserer

Zs Statt

M



isz AnderkerTHail/ derLandtgcrtchkMrdnung.
Statt Wenn / den Dreyssigistm Occembcr . im Sechzehenhundcrt
Sechs vnd Funffzigistm / Düstrer Reiche deß Römischen im Awaim
zigisien / deß Hungarischen imZway vnd Dreyssigistm / vnd deß Bö -/
haimbischm im Dreyssigistm Jahren.

Johann Frantz Trauthson/ Grave
zu Falckhenstain Statthalter.

LommMo Domini LleÄi
Impersroris in Lonstlio.

Johann Baptist « Suttinger/
Kantzler.

Johann Hainrich Hörwart
von Hohenburg.

Bernhardt OtterstetterD.
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N : Ge : EandtgmchcsGrdnung.
In welchem die Erste Ziffer das Blat / die Änderte den gantzenArti-

eu ^ / vnd die Dritte den § die ^ arAillalZî er werden Eriken /
oder andern TdaiL bedeutet.

V
r.

A.
2 Ä Bhalidlung / über der selbst Mörder Verlassen-

schafft/habendie GrundHerrs . y6 . Hy. 5.
2« Absager/ fallen dem LandtsFürsten m die Straff.

71 Hr . r.
L . Abtreibung der LeibeFrucht / dero Straff/vnd was

ein Richter in dtsem krocel ; zuthuen, yv . 67.
r . ^ 6 vocsren sollenzur irnpuZnierunZ dcr ? UtZ3rioa-

Schrtfft von Ambtöwegen bestellt werben.
r z . 19 . 6.

^ llvocaren ausser der l?urgatronen denen Male-
fitzThätern nicht leichtlichzuezulassen . 14 . ro.

Adeliche vnverleumbdePersonen / wie auch die / bey
welchen das anßrrcttens wenigGefahr / solle» nit
leichtlich arrestierr werden. - y. »6 . r,

^ Mavantia , villv heschwärende Vmbständt.
Alte Leut von 60 . Jahren / nicht letchrltchzuror-

yuiern . Z4 . zz ° Z.
Anklag in peinlichen Sachen / mueßschrtfftlich vnd

ordentlich beschehen. H . 91,
r . Ankläger ist dem Beklagten Landtgericht/ fatsambe

Osurion vnd Versicherungzu latsten schuldig.
7 , i c».

r . Ankläger/ soaußvnerhöblichen Vrsachen / oder zu
vntertruckung der Warheit von seiner Klag ^rb-
stehet / t st stra ffmaM . y . i z.

» . Ankläger so nichts bewrsen / ist benebeNS daß er dem
. Beklagten alle Schmach / Schaden / vnd Vnko-

sten abzurragen schuldig / auch straffmässig.
r r . 18 . z.

r . Anklag wegen der LandtgerichtS Vnkosteu / auffdie
Vnterchanen verbotten. 57 . 54.

i . Anzaigungen zur Gefängnuß / vnd liferung eines
MalesttzTbärers müssen erhöblichseyn . 4 . 5 . > .

1 » Anzaigungenzur ln <>uistcion in genere . 17 . rz.
r « Anzaigungenzur Gefängnuß ins gemaN?. r y . r6 . 4.
r . Anzaigungenzur peinlichen Frag ins gemain.

L7» z 5.
i . Anzaigungen zur peinlichen FragF seyndr keinem

fahrenden/ wolaber denen/jo etwo zur ? ur§arion
zuelassenschrifftlichzuerthailen. 27 . z4.

Anzaigungenzum Nachforschen / Gefängnuß / vnd der
peinlichen Frag / seyndt in dem Anderten Tbail
diser LandtgerichtS Ordnung allen MalefitzTa-
ten checmljrer beygecuckt.

Appellation hat in Sachen die auffö Lebengehen /
nic statt . , 5r . 50.

r . Apotecker / so ohne genuegsame Auffsicht Giffr ver-
kauffen/Zubestraffen .

'
107 . 72 . 7.

» . ^ llallmium dessen Straff vnd gantzerDrocelr.
^ 98. 70°

> » Außsag eines gepeinigten/ soll erst / wann er von der
lorrur gelassen worden / angenommenvnd auff-
geschriben werden. z z . z 7, 15-

r . Ayd wirdr in kurxations krocellen strnderltch da
ein RothWöhr zuerweise» / dem beschuldigten
uufferlegr. 79 . Hz . 7»

s» Atzung nothwendige mueß denen Gefangnen / son¬
derlich Krancken/ vnd Kindlbecherinen geratchk
werden . ro . 27. r.

B.
s . Bader / Barbierer vnd Wundartzt seyndt schuldig /

- a sich ein fchwangers Weib selbst vmbs Lebe»
bracht/selbigeauftznfchneyden. y8 . 6y . r r.

r . Beklagter mueß sein Entschuldigung vnd Anrede«
beweisen 8 - r r.

r . Beklagter fbvmbs Lebensitzet/kanauffO urion nie
loß gelassen werden. » Z . zo.

y . Begnadung liehet alleinbey dem LandtsFürsten.' 45 » 44 . » 8.
, . BefchwarendeVmbständt/ so ins gemain die Straff

schwärermachen . 44 . 45.
L . Beschwärendc Vmbständr/fo sich bey jeder Vbelthat

in jpecre eraignen / seyndt einer jeden Malcfitz-.
That im Andern Thail diftr LandrgerichlsOrd-
nungbeygeruckt.

r . Bestätttgung der Bekavkvuß mueß zween oder drey
Tag nach der l 'orrur , ausser der Gefängnuß vnd
In beyseyn der jentgen/ so selbige angehört/ besche-
hev. Z5« 40.

L . Bestellter Mörder/wie auch der Besteller / seyndt
schärpfer / als ein gematner Todtschläger zube-
straffen. 98 . 70 . 6.

LiZamiaviste zweyfache Che»
i . Beyvrtl / müssen die Landtsfürstltchen StLktvvd

Märckt der N. O . Regierung vor der kxecunon
übergeben. ^ r6 zz.

r . Betrug mit absonderlichen vorthetthaffttgen Hind -
tcrlist / zu Latein Ltellionsrus , vnd dessenBe¬
straffung. . r x6. y g.

r . Bettler Landstreichende/wie auch garttnbeSoldaten
solle» wolexaminiert , vnd jhre Passaporten vnd
Zeugnussen fleissig durchsetzenwerden . rSo «y8 . z

r . Bluetschand/ zwischen was Personen selbige began¬
gen / vnd wie sie gestrafft werde . i io . 74.

r . Bluetschand zwischen ainem Christes/ so zuvor ein
Türck/ Jud / oder sonsten ein Vnglaubiger gewe¬
sen / vnd sich mit ainer jhme befreundenTürcktn/

^ L Jiwi«



Jüdin ober Vnglaubigen vergriffen / Wirbt hart
gestrafft. I ZO. 8 r . I.

Brenner / viöe Mordbrenner,
i . BueßGeistliche/mueß die geistlicheObrigkeit benen¬

nen« 55 - 5r . 1 Z.
C

r . Oueion ile non okkenllenclo,oder für Gewalt wird
vnterschldlich gelarst . 2 ; . ; i.

i . Caurion auff stellung wirbt in geringeren Verbre.
chen/von einem Beklagten angeuomen. rz - zo . r«

CircumüanriL ag^ravanrer, vi«!e beschwärendeVmb-
ständt:

CircumüsntiLUmirautes , viöe Linderungs Vmb-
ständt.

Klag / vjcle Anklag«
I . eonkronkstion ober Gegenstellung ist offt nutz/ vnd

offt schädlich. z r . ) 6. r-
r « Corpus lleliLti oder Vbclthat / mueß ehe man zur

Inguiimon , Gefängnuß / ^ orrur oder Vrtheil
schreitet/um Tag seyv. > » 8 , 24 . r.

Item . 26. z z . r.
Irem . z r . z 7. 1.

r« Crimen 1- 5« LIsjeüalir wirbt vom Landtsfürsten
gestrafft . , 7-L . 61.

Ä»
I Denuncisnren ist kein Richter zu offenbahren schul¬

dig. 14. n . 5.
r . venuncisriones müssen von Ehrbarn Leuten / Nit

auß Haß oder Feindschafft / sondern einem gerech¬
ten Elserherkomme». »4. r r.

Was zur Oenunciarion erfordert werde / ibillem.
L. Diene ' so wider .jhre Herrn die Wehr zucken / vder

Büchsenruckeu / seyodt Landlgertchtemässig»
77 . 6r r z «

r. Diebstall/ dessen Straff/ vnd Wie man mit den Die¬
ben verfahren soll, -i z 5 . 84,

Dilkästorer , viöe Absagek.
E.

r . Likr»6orer der Gefangnussen / wie auch die/ so auß
ben Eysenbrechenwerden vmerschidltch gestrafft.

1 57. y6.
r . Ehebruchverjährt fick in fünff Jahren , 44.
r . Ehebruch s dessen Besiraffung vnd wie man hierin¬

nen verfahren soll . , 15 . 76.
» . Doppelter Ehebruch / wirbt scharpffer als der ein¬

fache gestrafft . H5 . 76. 8.
r. EhebruchsGtraff / eines Christen mit einer Jüdin

oder Vnglaubigen / vnd hingegen eines Juden
mit einer Christin . 1 z 1. 8 » , z.r- Ehebcred : vnd haimbliche enlführung der Adeltchen
vnd anderer ehrlichen Leut Töchter straffmässig.

125 . 79 . r.
Einziehung der angesessenen / wie auch der jenigen

Thäter / so nicht auffoffenerThat betretten Wer¬
nen / soll mit Ordnung beschehen. 4 . 5.r . Entführungeiner Christin von einem Juden / Tür*
cken/ oder Vnglaubigen / vnd dero Bcstraffung.

Entlerbung seiner selbst/viäe Mörder .
^

.
s

» . Falsche Müntzer / viöe Müntzfälfcher.
r . Falsche Müntzer/ so die Kayserl : Müntz verfälschen

oder nachschlagen / fallen in deß Landtssürstens
Strass . 7 » . 6i . i»

Register.
r . FalscheWaag / Gewicht / Maaß ober Eleti zuge¬

brauchen / bey Geld : vnd Leibesttaff verbotten.
151 . 89 . z-

r . Von ksllarijs,welche falsche Sigel / Bvreff / vnd
Vrkunden machen . 149 - 88 '

r , kama , oder das gemaine Geschrey gibt ein anzai-
gung zu m nachforschen . 17 - rZ - r.

r . FindelKtnder / sollen in den SpitLüern / in ermang-
Lüug abrr derselben von jedes Orths Obrigkeit er¬
zogen werden. 95 - 68 . 1 r»

-2 . Fluechenvnd schwören/so auß Gewonheicbeschicht/
können auch Dorff : vnd andere Obrigkeiten ab-
straffcn . dz . 59 -

1 . Form aller Vrtl in Lebens-Straffen . 46 . 48^
1 . Form der Vrtl in Leibs-Strassen . 50 . 49^
1 » Form einer Vrphed . 6o . 56.
1 . Fragstuck in xenere . 24 . Z » '
1 « Fragstuck/soüenwol erwogen/vnd der Überfluß auß-

gelassen werden, 15 . z r . 9.
Fragstuckauffeiu jede MalefitzThat in ipecie,seyndt im

Anderten Thail / allwo der matsten Vbellhaten
krocess kürtzlich entworffev wirdt / zufinden.

r » Frid deß Scharpffrlchters/vorderLxecurionauß-
zuruffen . 54» 51 . 8.

G.
2 . Galgen / Stock/Pranger/vnd Stockhöltzer / zuvor

Creuy genannt / seyvdt Zaichen der Landlgericht-
llchensuriräiKion r . r-

2 . Galgen uiueß 24 . Elnvondeß LandtgerichtsHerm
Nachbawrn Grund gesetzt / vnd solle allzeit erhöbe
feyn. 61 . 58 . i.

r . Galgen auffzubawen/ können sich die darzuegehöri¬
ge Handwerckermt waigern 61 . 58 . 2°

r . Gefangene nicht in alte treffe Thurn / vnd sttnckendö
Koller zulegen . 20 . 27,

i . Gefangene/ sollengleich anfangs besuecht/vndjhnett
nichts / so zumaußbrechendienstlichist / gelassen
werden. r r . 27 . z.

I . Gcfänguuß istorüinarie Nit zur Straff / sondernal¬
len zur Verwahrungangesehen . ra . 27.

i . Gegenstellung oderCoofrontarion ist offt nutz/ vnl>
offr schädlich. z i . z 6 - 1.

i . Geistliche Bueß/setztdie Geistliche Obrigkeit auff-
55 . 52 . rz.

r . Geldstraff / da einer Adeliche / oder sonsten ehrlicher
Leut Töchter haimblich zur Ehe beredt vnd cnd-
führt/soll nit statt haben. 127 . 79 . 6,

1 . GerichlschretbersAmbtbey berlortur - zz . z7 . 14.
1 . GerichtsDiener Straff / so die Gefangene ledig

lassen . 158 . 97.
r . GestohlenesGuet / gebürt gegen raichung deß Für-

fangö seinem Herrn . 5 . 7.
r . Gisst beybri^gen / viöe vergeben.
r . Glaitbruch ßrafft der Landsfürst. 71 « 61.
L . Glatt stchers wirdt allein vomtandtSfü

'
rsten/vnd der

N - Oe . Regierung erchailt. 21 , 28°
I . Glatt sichere wirdt keinem erchailt/ so er allbereit im

Verhasst; vnd wie sich ein Verglaiter zuhalteu.
ri . 28 , z.

i . Glatt stchers / wehret allein biß zum End -Vrtl.
21 . 28 . 4.

i . Gnad / kan tu Lebens-Straffen «ach gefälltem Vrtl
vikmandtalöderLandtsfürst erthailen . 56 . 5 ; «

r» Gorrs?



-i

1

r . Gottslasterüng beschicht vtiketschidlich . 6 r . 59.
» . Gottsläfferung Straff / vnd wie nran in disem ab-

schewltchen Laster verfahren soll 6r . 59.
Grund : Dorff : vnd Voqtherrn müssen die Malefitz-

Thäter in drey Tagen iifern . z . 4 . i.
» d Qraclu« der peinltchenFrag/seyndtnach Beschaffen¬

heit der Person / so zu peinigen/ vorzunemmen.
z r . z - . 7 . Le 9.

r . Gnet eines hingertchten Vbelthäters/ wanner ntt
zugleich Leib vnd Guet verwürekt / sollniteinges
zogen / sondern dessen Erben gelassen werden«

5Y . 55
r ° Guet eines flüchtigen Thäters / soll beschriben / vnd

biß zu außkrag diserSachen/ausser der Vnterhal-
tung Weib vnd Kindt / nichts darvon entwendet
werden. 59 . 55.

r . Guet der selbst Mörder/wann keineSchulden/Ktn.
der noch gewisse Erben verhanden / fallet dem
Landtgertchts-Herrn harmd . 96 . 69 » z . Sc 4-,

r . Guet eines ; der stch auß ^letancliolex . Kranckheit/
oder Vnvernunffc entleibt/ bleibt dessen Erben.

97 69 . 7.
r . Gewaltthätigeentfübrnng deroSrräff/vndwas ein

Richter hterinnenzuthutn . irr « 78«H.
r. Hatmbliche EhcberedrvndMtWrung der Adelichr

vnd anderer ehrlicherLeutTöchttr/ Landtgertchts
mässig . i r 5. 79.

2 . Hinwegklegung der Kinder / vnddie darauffgchö - >
rige Stkaff . 9z . 68.

Hochgericht/ vieleGalgen.
r . Hurerey vnter ledigen Personen / vnd dew bestraf-

fung . rzo . 8 r . l»
2 . Hurerey zwischen Iuden/TürckeN/oder andernVn-

glaubtgen vnd einer Christin. rz r . 8r . 5-
Hstetstock / vicle GertchtsDtener-

I-

-

Intlicia vicle Anzaigungen»
Inisntlticilliumj vicle Kinder -Mordt Vnd Vertbueü-
i . Inqulllrion gegen den Vbeithätcrnanzustellen / ligt

denen LandtGerichtern vonAmbts wegen ob.

r . ln ^uillüon ist alsdann/wann man äe Corpore äe-
l,üi versichert ist/erst vorzunemmen. rd . rr . z«

Ilcm 18 . 24 . r.
InciuilltioN Von Ambts wegen vnd ein rechtliche

Klag hindern ein andern nicht . 16 . r r . 4.
1 . Inürumenrs zur

'
forcur , sollen allermassen in disem

Land Herkommen/ qebrauchtwerden. r . z z . z7 . » r.
r . lnürumenta roclierti vnd verfälschen / auch selbige

betrüglicher weiß gebrauchen/ istLandtgertchts-
massig . 149 . 88^

Inrerroßstoria . vicleFragstuck«
2 . Inventur , vnd Abhandlung der selbst Mörder Ver¬

lassenschafft/gebürtdem Grundherrn . 96 . 69 . 5:
r. Juden seyndt in der Gottslästerung absonderlich

verdächtig. 6 ; . 59 . r.
r . Iuden/Zigeiner / vnd dergleichen hartnäckigeLeut/

seyndt in der loriur etwas schärpffer/als andere
anzugrciffen. Z5« Z9- 5-

Iursmentum , viäe Aydt«

r . Kinder- Mordt oder verthuen / dessen Straff / vnd
wie man darinnen zuverfahren .- 86 . 66«

r . ^ knoer oersel _ . _ _ VW
Gurk nach abzahlung der Schulden/allein die I»e,
xitimam . 96 . 69 . 4.

2 . Kinder/welche «m die Eltern Hand anlegen/vnd sel¬
bige schlagen/könnendie Eltern selbst/ oder durch
das Landtgericht straffen lassen. 85 . 65. icr.

r . Kirchen-Diebstall/dessen Straff/vnd was ein Rich¬
ter darbey in obachrzunemwem. 1 z 9 . 8 s.

r . Kirchen- Diebstall beschicht auffdreyerley weiß.
14». 85 « 7°

i ° Kirchtag -Behuet / wem selbige Gebürt.
Klag / vicle Anklag. ,
r . Knabenschänder/ werden anfangs enthaupt / vnnd

hernach verbrennt . « 09 . 7z.
r . Knaben von Vierzehen / vnd WeibsPerfonen vo»

Sechzehcn Jahren / können schärpffer nicht / als
etwo mit einem Ruelhenstratch tortprierr wer¬
den » z z . z 8 , i »

L» Kupplerey dero Straff / vnd wie in disem Laster zu
vrocelliern . 127 . 8v.

L.
r . Landts -Fridbrecher. - r « 61.
r . La ndtgerichts- Herr/katt die vetdieNtekebcns-Straff?

in kem Leib : oder Geldstxafffür sich selbsten ver¬
ändern . 5 . 6 r.

2 . Landtgertchts-Herr / kanelne » offnett Malefltz-
Thäleraisobaldeneinztehen . z . 4«

r . LandtgerichtS- Herro/sollen in petnltchenSachcn stch
nicht auffjbre Pfleger / Burger vnd Bawern al¬
lein verlassen/ sondern stch bey denenhicrzue be¬
stellten Rechts -Gelehrten erkundigen» r6o . rcisr.

t . Landtögerichtliche) urircliüion > vnd wasetn Landt-
Gericht scy . » . r»

i . Laudrgerichts-masstge Fäll / auchwas für Laodtge-
richtsmässigzuhalteu . r.

t . Land rgerichter/könnenohne Bewilligung deß Lands»
Fürsten / oder der N . O . Regierung ntemandttß
Srattgraben allhero / oderauffetn Gräuttzhauß
conclemnierni. 5s . 5t . 2 '.

t . LandtgertchtsVnkosteN / woher selbiger zunemmeü /
auch wann selchender Landtgerichrs-Herrälleta
tragen soll . 57 . 54«

i . LandtgcrichtsVnkosteN / ist nichtvon dem gestohle¬
nen Guet / wann der rechte Herr den Fürfang be¬
zahlt / zuiiemn,en . 57 . 54 . r.

1 . Landtgertchts Vnkosten / mueß ein ibegnadter Vbel-
thätcr vor der e nklassung bezahlen . 58 . 54 . 7.

Landtgerichts-Diener / viäe GertchlsDiener-
r . Landsknecht gartende / wegen jhrer Aengnusseu vub

Paßporten wol zu exatnibiern 160 . 98 . z.
t « Landlcut/ seyndt wegen MalefitzketttemLandtgericht

vnterworffen- z . 4 . 4.
r . Landtleut / legen ,

'
hre Zeugrmsse» vnter Haob^

schrifft 5ud drobili ll^e ab . K). 14 . 7.
2 . Laodtmans-Töchter / so stch liederlichanhenckeu vnd

verheyraten/Straff . 126 - 79 . z.
2 . LandöVerräther . 71 - 6t.
r . Laster der bcleybigtenMajestät . 7 r . 6t.
t - Laster so gar Zu gematn werden / seyndt scharpff zu

straffen . 44 - 45 » ro.
i . Laugneü eines Vbelthäters auffder Richtstatt / üb

hierdurch die Lxecurlon eingestellt werden soll/
oder nit . 5Z N - 5-

t - ebevs- Slraffev/so in disem Ertzhertzogthumb nicht
Z r ge-



ßebräuchig/litt leicht zuerketllien . 49 . 48 . 7.
r . Ledige WeiböPersonen / da sie sich mit einem Ehe-

Mann vergtengen/ werden nit als Ehebrechert-
> mn , sondern leichter gestrafft . -, » 8 . 7^ . 8.
r . LeibsStraffhöbtalleGeldstraffauff . 46 . 46 . 6.
r . LetbsSrraffen / so mit vnd neben einander beschehen

können/mögcn auch erkenntwerden. 46 . 46 . 5.
r . Lenk Auffangervnd Berkauffer / Straff . 157» 95-
r . Lelbsfruchtabtreibunq / dero Straff / vnd was ein

Richter im gantzenkroLelszulhuen . yo . 67»
r . Liferungder angesesienen vnd streichenden Lhäter.

5 - 7.
1, tinderungs Vmbständt / so ins gemsin bey den

Vdelthäternzubeobachken. 4r - 44.
Ltnderungs Vmbständt / so sich in Ipecie bey einer

jeden Vbelchat eraignen / seyndt in dem Ander¬
ten Thail dtser LandtgerichtsOrdnuog einemje-
den <!e1rLto beygcruckt.M.

1 . MalefitzThäter / werdenauff dreyerley weiß erkun-
dtget- 6 - 8.

r . MalefitzThäter/sollen allzeit voneinander abgesön.
Herr / vnd einjedet allein verwahrt werden.

2l . »7 . r.
r . MalefitzThäter/eintweders lauffen/odermiteinem

Strohalm oderFaden / bey der liferung anbinden
Lassen / bey LandlöfnrstlicherStraff vnd Vngnad
verbotten. z . 4« Z.

» . Marchstarn oder Bäum verruckeu/auchMarchwas.
s-r abzukehrn verbotten. 152 . 90.

L . Matnaydö -Straffistvnterschidlich . , 52 . 9 ' . r.
r . MetchelMordt / dessen Straff / vnd was ern Richter

darbey zubeobachten . 4or . 7 » .
2. Mörder seines aignen Leibs / auß verzwetffiung/

soll durch den Scharpfinchter vertilgt werden.
95 » 6y . r.

1 . Milderende Vmbständt / so in gemainbey allen V-
belthatenzubeobachten . 41 44«

> . Mttbelffer einerVbelthar/den iandtgerichtern wo-
rinnco siessch befinden / namhaffr zumachen,

ry . z r . 8.
r - Mordt / fi>an Vatter/Kindern/vnd vnter den Ehe¬

leuten veschicht/wirdthöher, als sonsten einTvdt-
schlag gestrafft . 84 . 65 . L.

2 . Mordbrenner dero bestraffung/ vnd wie man wtdcr
selbige verfahren soll » 1 z r . 8z .

Item r 60 . 98 . r.
1 . Mißbränch m etlichen Panthaydung -Büchletnnb-

geschafft. r . z . r»
r . Müntzfälscherder Kaysevlichen Müntz/werden vom

Landtsfürstengestrafft. - r « 61 . 1.
r . Müntzfälscher oder falsche Müntzer / derobestraf¬

fung / vnd wie man gegen denselbigen verfahren
soll . , 46 . 87»N.

r . Norhwöbr ist im Rechten zueqelassen. - 7. 6 » . r.
r . Was zur Nothwöhr erfordert werde / vnd wie ein

Richter gegen dem / so sich einer Nothwöhr be»
rübmbt/den procelr anstellen soll» 77 . 6 r.

r . Norhwöbr hat auch statt / wann ein manvon einem
bösen Weibh erzue qetrunqen wurde. 77. 6r . z.

r . Nothwöhr wkkdk durch die 1 orrur erwrssen.
77 - 6r . 7.

Register

Ä.

r . Nothzucht-Straff / vndwieman hierinnen zu ver¬
fahren . n r . 75.

r . Nothzucht/ .so von einem Juden / Türcken / oder son¬
sten einem Vnglaubtgen / an einer Christinver¬
übet wlrdr 1 r i . z r - r-s.

P.
karncillium , viöeVatter - Mordt.
kasciurlsntel , Straff/vicle Schmachkarken.
-i . Peinliche Frag / soü ohne genuegsamen anzaig r vnd

vötmuerungennit vorgenomen werden- r6 . z ; t<»
Peinliche Frag / ist vorzunemmeoallerwassenZuse¬

hen. z, . ; 7.
Peinliche Frag / an keinem Freytag / auch ohne son-

- derbahrc bedeucken / an keinem Nachmittag vor-
zunemmen . z i . 4.

Zur peinlichen Frag eines angesessenen Lhäters /
mueß man dessen Herrn verkünden. z i . z.

Peinliche Frag / hat bey etlichen Petsoven ausser ge¬
wissen Fällen nit statt. z4 - z8 . L Z9«

PernlicheFrag wieofft selbige zugebrauchen . Z4 . Z9.
Peinliche Frag / soll nit über dreymal vorgenommen

werden. z s . z y . 6.
Peinliche Frag / wann selbige zu Wtderholen / soll an

vnterschidlichen Tagen / wann der Sckmertzen
vermuelhllch vergangen / wtderholetwerden.

^ Z 9 - 7-
2 , oberLeuth-Auffanger vndVerkauffer/vnd

dero bestraffung . . , 57 . 95.
kroce 5s, tu peinlichen Sachen sovil möglich zube-

schleinigen . 8 , t 1 . l.
krLlci -iptio oder Verjährung der Vbeltharen ist vn-

terschidlich . 40 . 4 ; »
r . krocess in der Gottslästerung » 6r . 59.
r . kroeeszin derZauberey. 67 . 60.
2 , kroreüationen , werden bey denen Verzweifflete»

mit in obacht genommen . 95.
X. kurßatton » ? roce5s, vnd was bewselbigen anhäu-

Zrg» ^ rr . 19.

R.
L . Rauber werben nach jedes HrchsGewonheit/eint-

iveders mit dem Strang / «der Schwerdt Hinge¬
richt. 145 . 86 . 4.

r . Radbrechenbeschicht auffzweyerley weiß / vonobe-
herab/vder vntenhinauffi 48 . 48 . z . L 4.

Aaprur vicle gewaltthätigeentführung.
r . kebellion , strafft allein derLandsFürst . <Zr.
1 Richter sollen wegen - er Mithelffer keinem Thäter

ein gewisse Person mit Namen vorsagen / son¬
dern allein ins gemain befragen. r ; . ; r . 7.

r . Richter follkeinem Vbelthäter mit Versprechung ei¬
ner Gnad zur Bekantnußanraiyen . rz . z r . io.

1 . Richter eine« vnpartheyischenGedrngs / mueß den
Schluß nach den mehrern Stimmen machen»

z 7» 4t . 5.
Richter/ soll keinen wider dise LanbtgertchtsOrd¬

nungbeschwären / sonsten kan sich der Gefangene
dessen bey der Regierung beklagten . 52 . so . r.

Richter ist schuldig beypnblicier»ng - eß Vrrels /
den

i.

r.

>



öenarlNenSändek noch emmalzubeftagen/ob
die Miffelhat wahr seye . 5 r . 51.

S.
ZaerüeLium. vicle Kirchen-Diebstall.
i . Schiebung -er MalefitzThätet / bey grosser Straff

verbotten . 5 . 6.
r . Schlüssen zur Richtstatt / ist allein in sehr grossen

Verbrechen zugebrauchen . 49 . 48 . 8.
i . Scharpffrichterseyndtinsgemain vnbarmhertzige

Lenk» 6i . 57.
Sollen nicht newe erfundene Werckzeug für sich selbst

zur Tortur brauchen / ikiclem . 6r . 57 . 1.
Solle das geschöpffte Vrtl wol mercken/vnnd die ar¬

men Sünder nicht übereylen. 6 l . 57. r.
Dnd da sie nit recht Richten / gestrafft werden»

61 . 57.
r . SchlägeteyvndRauffhändel / warinnenniemandt

tödtlich verwundcwirdr / hat die Marckt : oder
DorffObrigkeit abzustraffen . 76. 6r . 1 z.

r . Scharpffrichter / da er een verzweiffelte Person ab¬
schlägt vnd verttlgt/soll sich mit seiner Besoldung
begniegen lassen/vnd im übrigen sich deß gering¬
sten nichts anmassen . 6y . 69 . r.

r » Schwangere Werber so sich sechsten ertödten/ sollen
alsbalden auffgeschnltten/damitdie Frucht ernt-
weders erhallen/ oder aber ehrlich begraben wer¬
den . 98 . 69 . t l.

r . Schmach Karten / vnd ehrenrührige Gemahl zuma¬
chen verbotten/ auch wie dergleichen Verbrecher
zustraffen . l 54 - 9 ? -

, . Statt - Gericht zu Wie»n/vnd andere Landtsfürstl:
Stätl / se » ndt schuldig alle End : vnd Beuvrcel
der N . O . Regierung vor der Lxecmion zu über¬
geben - ; y . 4-r » 7.

r . Stabbrechen / soll der Richter nach dem er den ar¬
men Sünder dem Scharpffrichter überantwort /
nicht vnterlassen. 5z . ; i . 4.

1 . Htellionaru ; vnd dessen Siraff . » 56 . 94.
1 . Straffen vndWanoel/so rn etlichen alten Panthay-

dungenDüchel vnvernünffrigverordnet / abge-
than . r - Z» r.

r . Strttligteit wegen liferuug eines Thäterö / soll die
Ltferungntchindern. ; . 4 . r.

l . Strassenraubcr vnd derglcichcn/könneti wolauffdie
Laster/ so sie gemeiniglich begehen / ob gleich teilte
special inchcia vorhanden / wie auch wegen jhrer
Helffer gefragt werden . 25 . z r . 6.

L. Siraffeü so in disem Landl nicht üblich / vnd nicht
leichtlich ZuöiÄiern . 46 . 47 . 4.

r . Straff derKmder so jhreEltern schlagen . 85 . 65 . 10.
r - ScraffderWerbsPersonen / so jhre Kinder von sich

legen/istvnterschidlich . 9z . 68«
r . Strassen r vnd MeichelMordt/dessen bestraffung /

vnd was der Richter in führung deß? r»cel § zu-
beöbachten . rör . 71.

r . StrassenRauber dero Straff / vnd wie man wider
selbige verfahre» soll . 14 ; . 86.

r . StrassenRauber werden nach jedes Orths Gewon-
hetl/eintweders gehencktodergeköpfft. 145. 86 . 4.

- T.
L Delrament eines selbst Mörders/ist ausser del pia

lexacla nichtig , 97 . 69« 6^

r . Oelermmomotc ». 15t . ySr
i . Thäter so letchtlich entrinnen können/tandas Land¬

gericht auch vnrer den Dachtropfeu ergretffen
vnd hinwegk führen. 4» 5 . 4.

5 . Thäter solle man nicht lang ligen lassen / sondern sie
geschwindexaminieren . rz . z r.

r » Thäter sollen auffandere Laster/derentwegen keine
Inclicia verhanden / nicht gefragt werden.

r5 Zr . 5.
r . Thäter so begnadet wirbt / mueß die Atzung vnd

LandtgertchtS Vnkosten vor der entlassung bezah¬
len. 58 . 54 . 7.

1 . TodtenBeschaw eines cntleibtenMenschensoll durch
geschworne WundArtzt / vnd ehender der Leich¬
nam begraben wirbt / vorgenommen werden.

19 . L5-
i » Todt-vnd Gerichtstag / soll den armen Sündern

drei) Tag vor der Lxecution , beschatdenlich an-
gekündt werden . 51 . 55 . r.

r . Todtschlagwirbt vnterschidlich verübt/auch wie ein
Richter darinnen verfahre« soll . 71 . 6r.

r - Todtschlaggemainer wirbt allein mit demSchwerdt
gestrafft . 76 . 6 r . 7.

r . Todtschlag/ sogar nit / oder wenigst leydentlich/
gestrafft werden . 76 . 6r . 8.

2 . Todtschlagvon vtlen begangen / wird vnterschidlich
gestrafft . 7 ^ 64.

2 . Todten-Cörper derVerzweiffeltenwirbt ausser son.
dernFällen kein Straffavgethau » 96 . 69 . r.

r . Toden- Beschaw / eines durch Gisst Hingerichten
" Menschen / soll durch däec!ico § vnd Erfahrne be-

schehm. > 104 . 7r . r»
r . Tö chter heimblich zur Ehe bereden vnd entführen/

ist Landtgerichkömässig . 1 r § . 70.
r . Der Töchter so sich liederlich anhencken / vnd wider

ben Wille» jbrer Eltern / vnd Gerhabenverhey-
raren/bestraffung . 125 . 79 . z . Le 4.

i . Trunckenheil vnvcrfthene/ da einer seines Ver-
stanbkö gäntzlichen beraubt wirbt / lindert die
Straff . 4Z . 44 « - Z.V.

r . Vattcr -Mordk vnd dessen bestraffung . 84 . 65 . r.
t . Vbellhärer/so in andern Landtgerichternsich befin¬

den / desselbigen Orths Obrigkeitnambhafftzu¬
machen . 18 . 24 . i.

r . Vbelchat so allbekeit verjährt / kan man nit straffe ».
40 . 4 ; .

i . Vbergab eines armen Sünders dem Scharpffrich¬
ter beschichtnach publicietten Vrtl . 5 r . 51.

t . Vbelthätern solleneyfrigevnd verständigeCacholt-
sche Priester zum tröstenzuegestellt werden.

5Z . 5 ». 2/
t . Vbelthätern soll das H. Sacrament nit am Richt¬

ig / sondern den Tag zuvor geraicht werden.
5 ; . 5r . r.

r . Vbelthätern soll man beym anßführeu nit übrigen
Wein geben. 5z . 51 . z.

i . Verjährung der Missekhaten beschicht vnderschid-
ltch .

^ 40 . 4z.
t . Verzweifflung fovtl möglichzuverhüten. 46 . 47 . 4.
i . Verjährung ist keinem flüchtigen V ^elchäter/tvider

welchen man nit verfahren können/sondernallein
den jentgen/welcherVbelthaten erst nach verflos¬

sener



Register.
andern ziveifelhafften Fällen / Raths erholen.

84» 64» inim»fener verjährungs -Zelt offenbar worben vorlräg-
ltch. 4 » . 4- r-

r . Verletz r oderverwundung/sodurchSchlesseü/Res --
.. ser vnd Stillet / vNd andere verbottetteWaffen

beschicht / ist Landtgerichtsmässig . 77» 62 . » z»
Venekcium viäe Vergeben.
r. Vergeben mir Gifft/vnd was in solchemkrocekrzu¬

beobachten . »04 . 7 r « 2»
r . Dich vnd Wayden vergifften / ist nach ermessigung

deß Schadens zubestraffen . 107 . 72. 8»
r . Vmbstandtder Mrssethaten / sollen keinen Thäter

vorgesagtwerden» »4- r r - 4.
r . Vmbständt/ so tos gemaindie Stkaffschwärer ma¬

chen . 44 » 45»
i . Vnschuld/ kandch durch tadlhaffteZeugen/Hauß:

vnd Brodgenosstne bewtseo werden. 20 . 14- 5-
r . Vnparlheytsches Gedtvg / soll auch über dteAnzai«

gungenzur peinlichen Frag zu fällungdeß Bey-
Vrtls besetzt werden. »6.

r . BupartheyischcsGeding/ vnd wie solcheszubesetzen
vnd anzustellen » Z 6. 4 »»

i . Vnkosten in denen Vrtelu / so nicht auffs Leben ge¬
hen/nit zuvergeffen . 46 . 47 . Z»

Vnkosten vicle LandrgerichtsVnkosten.
r . Vnkeuschheit wider die Natur/deroStraff/vnd wie

einRtchter darinnen verfahren soll . 107. 7z»
r . Vorbitt einer ledigenWetbsPerson/ vmermvor-

wavdt der Ehe / mildert die Todtöstraff ott / vit
weniger diekxecuuon . 4Z - 44 - >5'

Item 54 » 5 k » 7»
Vollziehungdek Vrtel vi^e Lxecurion.
1 . VrtelvndBeyvrtel / feyndt in gewissen Fällen al¬

le Landtgcrichker der N . O . Regierung vor der
Lxecurion zu überschtckenschuldig , z 8 . 41 » 6.

L . Vktel in peinlichen Sachen zu fällen / vnd wie man
sich bey fällung desselbenZuverhalkeN. z y. 42»

I . Vrtel kau Nit alternative gestellt werden.
z y . 42 . ro.

i . Vrtel soll «ach vile vnd grosse deß Thäters verbre¬
chen der gestalt gefälletwerden / daß sovil möglich
auffein jedes Verbrechensein gehörige Straff er¬
folge . 45 » 46.

i . Vrtel soll das Verbrechenkürtzlich begretffen / das
jenige aber / so Ergernuß gibt / in denselbigen
nit gemelt werden. 46 . 46 . i.

r . Vrtel in Lebens - Straff / ordenlich zuverfassen»
46 » 48»

1 . Vrtel in Letbs-Straffen / ordenlich zuverfassen»
50 . 49.

1 . Vrtel wann einer loß gesprochen wirbt . 51 . 49 . 6.
1 . Vrtel wann einervöllig absolviert wird . 51 . 49 . 7.
r . Vrtel wann einer von der oräinan Straffloß ge¬

sprochen / vnd in ein extra oröingri Strass er-
kenutwirdt . 52 . 49 . 8.

r . Vktel müssenordentlich pubUcierrwerden . 52 . 51.
i . Vrtelsprecher sollensichinTodtschlägen / vmbwil-

len selbige auffvtlerley weiß beschehen/ wie auch

r . Vbrpheden / wann / wem / vnd wer solche tugeben
schuldig . 5y« 56»

1 . Vrpheds -Form» 60 . 56»
Vrphedsbrecher einer geschwornenVrphed/ ist vnter-

schidlich zustraffen . 154 . 9 ^ '
Uxorir : lau dlariticiclium viäe Mokdt » ,

W.
i . Mandel vnd Straffen auff Kirchtag Behuet : vnd

Psnthaydungen / sollen ehrbar/ vnd zimblich be¬
schehen/auch deß Verbrechers Herrn hierjuever¬
künde werben . 2 , z » 1.

r . Wahrsager / geben nit allein in peinlichen Sachen
kein Anzaigung zur inciuilltion» sondern seyndt
jhrer vcrbottenenKunst wegen zu straffen.

17 - » r » 5.
r . Weisungs >? roce5s , ordentlich zu führen. 8 - 11.
r . Weibsbilder können in peinlichen Sachen Zeugen

seyn. 9. 24 . « .
r . Weiber schwangere/vnd Kindlbetherin/ seyndt ^ st

noch vollendterKindlbeth/vnd zwar auch damals
was leichterzu rorquier ». Z4» r 8 - r»

r « Willkübr einesRtchters/muß sich nach denRechten/
vnd diser LandtgerichtöOrdnungrichten. 54

r . Wrllkührliche Straffey . 54 - 5r»
1 . Verwundung ss rödltich erkennt wirbt / hat das

Lavdtgerichtzu straffen . 7 . 62 . 2z.
A»

7. Zangenzwick glüenbt / werben alleinin grossen «le-
liäisvorgenomnrcn. 49 - 48 . 8.

r . Zauberey/ vnd wie hierinnen zuverfahrcn vnd zu
vrtheln . 67 . üo.

r . Zeugen in peinlichen Sachen / müssen vntadelhaffe
seyn. 9. » 4 - i-

r . Zeug mueß von aigenerWissenschafft außsagen.
9 . 24 - r-

Mueß Zwainztg Jahr alt seyn. y . 14 . 4.
Kan zur Außsag gezwungen werben. 9 . 14 . 6.
1 . Zeug so vmadlhafftig/gibtein halbenBewetßthumb.

10 . 15,
1 . Zeugen sollen i» peinlichen Sachen / mit absonderli¬

chenstleiß verhört werden . n . 26.
i . Ain Zeug ist zur inqui6tion genueg . 27 . 2z . 2.
Ain Zeug so vntadlhafft/gtbt einAnzaigungzur peinli¬

chen Frag . 27. z 5. l.
Ztgeiner / Brenner / vnd andere Landtschädliche

Leut / sollen mit zusammen gesetzter Macht der
Landtgerichtcrverfolgt/ vnd derentwegenfletssk-.
ge Wachten bestellt werden. 259 . 9 8,

Aweifelhaffttge Fäll / seyndtauffö beste außzudeuten.
97 . 69 . 9.

Aweyfache Ehe ist LandtgerichtS mässig/ was gestalten
dises Laster beschehe/ dessen Straff / vnd wie sich
der Richter darinnen verhalten soll 219. 77

E 7! D E.



» »

Mil m m ötk
Herrn MtH/vnd der von einer Löblich : 7? : Oe : Landt-
fthaffr erküstenHettn Außschüffcn / so zu verfaß

'
: vnd berakhschlagunggegenwärtiger LandtgmchksHldnnng verordnet worden.

Kapscrl : Herrn RatH. Der Löbl : LandLStandL
» - . Herrn Außschüß.
Herr Frantz von Lamberg/ FreyHerr . Herr Gregonus Abbezu Gökkweig.
HerrJoachim vonWindhaag/FreyHerr . Herr Petrus Abbe zu Schotten.Z7LL '2LL7-

" ^ «M ' ^
Herr Albrecht Rossp / der RechtenDock. Herr Erasmus Graf von Skahrcnberg.H -rr Christoph Hörman / der Rechten Herr Wolff -Ph .l.pp Iacob Vnverzagk

^ FrepHerr.

Der N - Sr : Regierung hierzue
H -« PEvtTrautson/Grafzu § aL.

verordnet« 8ecrecsriur . . ,
'

Herr Philipp ^ acobCarl vonCarlshofen.Herr LeopoldeSchnitzer
Herr Hannß Fridrich Brasican von

Emcrberg.
Herr Frantz Dillherrvon Alkhan.
Der N : Sc : Stände 8vu6ict

vnd Lecretarjj.
HerrJohannGeorgHarkmandepRechs

tenDoccor.
Herr Johann Leopoldt der RechkenAock.

Dlse Ordnung Haben zusammengetragen.
HerrJohann Bapnsta Suktingerzum Thurnhoff / N : Le : Regiments ^ ankt«

>?err Johann Leopolde/ dex Rechten Aockox.





dum OXitareX ^Iaie6 :L-
ris, öcc. krivileZio.

ErhHcrhogthumb Öesterreich vncer der Cnnß/ bey Johann Iacob
Kürner / einer HochlöblrNrÄe : Landschafft Buechdrucker.

o e.
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